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0 AUFBAU DER UNTERLAGE 

Für die Planfeststellungsunterlagen werden eine Umweltverträglichkeitsstudie 

(UVS) und ein Landschaftspflegerischer Begleitplan (LBP) erarbeitet. Um Doppe-

lungen zu vermeiden, beschränkt sich die Umweltverträglichkeitsstudie auf die 

UVP-relevanten Schutzgüter: 

▪ Menschen, 

▪ Kultur- und Sachgüter. 

Die übrigen Schutzgüter gemäß § 2 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-

prüfung (UVPG), die auch in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung im Land-

schaftspflegerischen Begleitplan (LBP) abgearbeitet werden, sind dementspre-

chend auch nur im vorliegenden LBP dargestellt. Dies sind im Einzelnen die 

Schutzgüter: 

▪ Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt, 

▪ Boden und Wasser sowie 

▪ Klima/Luft und Landschaft. 

Es erfolgt an den entsprechenden Stellen der Verweis auf das jeweils andere Plan-

werk. Das Zusammenspiel der beiden Planwerke UVS und LBP ist in der Abb. 1 

dargestellt. 

Die Bestandsdarstellung des Schutzgutes Pflanzen erfolgt in einem separaten 

Plan (siehe Anlage 15.2), der Schutzgüter Tiere und biologische Vielfalt zusam-

men in einem Plan (Anlage 15.3), der Schutzgüter Boden und Wasser zusammen 

in einem Plan (Anlage 15.4) sowie ebenso die Schutzgüter Klima/Luft und Land-

schaft zusammen in einem Plan (Anlage 15.5). In weiteren Plänen werden die zu 

erwartenden Auswirkungen und Konflikte (siehe Anlage 15.6: Tiere, Pflanzen und 

biologische Vielfalt; Anlage 15.7: Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft) wie-

dergegeben, die für die Beurteilung der landschaftspflegerischen Begleitplanung 

relevant sind und in den weiteren Planungsschritten bei der Eingriffsbeurteilung 

vertieft betrachtet werden müssen.  

Die Allgemeinverständliche Zusammenfassung nach § 6 UVPG enthält eine zu-

sammenfassende Darstellung zu allen Schutzgütern auf Basis von LBP und UVS 

und ist im Technischen Erläuterungsbericht enthalten (siehe Anlage 1). Des Wei-

teren sind dort die Ergebnisse des LBPs inklusive Aspekten des Fachbeitrags Ar-

tenschutz zusammengefasst dargestellt. 
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ANLAGE 15  ANLAGE 17 

LBP 
 
 
 

Verweis auf: 
 
 

Verweis auf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verweis auf: 
 
 
 

UVS 
(Nur zur Information) 

Vorhabenbeschreibung 
 
Darstellung der Projektwirkungen 
 
 
 
 
 
Bestandsbeschreibung und -be-
wertung sowie Auswirkungsprog-
nose für die Schutzgüter: 
 
 

- Tiere, Pflanzen, biologische 
Vielfalt 

- Boden 
- Wasser 
- Klima/Luft 
- Landschaft 

 
Ermittlung des 
Kompensationsbedarfs 
 
Landschaftspflegerische 
Maßnahmen 
Plandarstellung: 

- Bestandspläne sowie Aus-
wirkungs- und Konfliktpläne 
für o.g. Schutzgüter 

- Maßnahmenübersichtsplan 
- Maßnahmenpläne 

Maßnahmenblätter 

Vorhabenbeschreibung 
 
Darstellung der Projektwirkun-
gen 
 
Alternativen- und Variantenprü-
fung 
 
Bestandsbeschreibung und –
bewertung sowie Auswirkungs-
prognose für die Schutzgüter: 
 

- Menschen 
- Tiere, Pflanzen, biologi-

sche Vielfalt 
- Boden 
- Wasser 
- Klima/Luft 
- Landschaft 
- Kultur- und sonstige 

Sachgüter 
- Wechselwirkungen 

 
 
Plandarstellung: 

- Bestandsplan sowie 
Auswirkungs- und Kon-
fliktplan für die Schutz-
güter Menschen und 
Kultur und sonstige 
Sachgüter 

Anhang I: Artenschutzrecht-li-
cher Fachbeitrag 

  

  Allgemeinverständliche Zu-
sammenfassung 

- Vorgehensweise nach Um-
welt-Leitfaden EBA. 

- Zusammenfassende Dar-
stellung zu allen Schutzgü-
tern auf Basis von LBP und 
UVS (§ 6 UVPG) 

ANLAGE 16    (entfällt im PFA 4.2)   

Natura 2000 
(Nur zur Information) 

FFH-Verträglichkeitsprüfung 

 Verweis auf Technischen 
Erläuterungsbericht  
(Anlage 1, Kap. 12) 

Abbildung 1: Zusammenspiel der beiden Planwerke UVS und LBP 
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1 AUFGABENSTELLUNG UND RAHMENBEDINGUNGEN 

1.1 Aufgabenstellung 

Das Vorhaben Lückenschluss Erding – Flughafen München umfasst den Neubau 

einer zweigleisig elektrifizierten Bahnstrecke zwischen dem Bf Erding und dem 

Flughafen München, eines Abzweiges für die überregionale Anbindung in Rich-

tung Mühldorf, eines neuen Haltepunktes für den überregionalen Verkehr, des 

neuen Haltepunktes Schwaigerloh sowie einer Abstell- und Wendeanlage nördlich 

des Gewerbegebietes Schwaigerloh. 

Der hiermit zur Planfeststellung beantragte Planfeststellungsabschnitt 4.2 umfasst 

den Aus- bzw. Neubau der Strecke Markt Schwaben – Bf München Flughafen Ter-

minal vom bestehenden Bf Altenerding bei Bahn-km 12,5+35 bis zur nordwestli-

chen Stadtgrenze Erding bei Bahn-km 18,3+00 sowie den eingleisigen Neubau der 

Walpertskirchener Spange von Bahn-km 7,0+30 bis zur Einfädelung Erding Nord 

bei Bahn-km 8,5+58. 

Der vorliegende Landschaftspflegerische Begleitplan (LBP) dient innerhalb der Un-

terlagen für das Planfeststellungsverfahren der Abhandlung der naturschutzrecht-

lichen Eingriffsregelung gemäß §§ 14 ff. BNatSchG. Die Eingriffsregelung ist ein 

Instrument zur Umsetzung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

bei der Genehmigung von planfeststellungspflichtigen Vorhaben. 

Der LBP bezieht sich auf die Faktoren des Naturhaushalts Pflanzen, Tiere, biolo-

gische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima / Luft und das Landschaftsbild. An Hand von 

Wert- und Funktionselementen von allgemeiner und besonderer Bedeutung (gem. 

Umwelt-Leitfaden des EBA, 2014) werden die erheblichen Beeinträchtigungen der 

Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes ermittelt, Mög-

lichkeiten der Eingriffsvermeidung geprüft sowie notwendige Kompensationsmaß-

nahmen nach Art und Umfang geplant. Die zur Vermeidung, Verminderung und 

Kompensation von Eingriffen erforderlichen Maßnahmen des Naturschutzes und 

der Landschaftspflege werden nach § 17 Abs. 4 BNatSchG im Einzelnen in einem 

LBP mit Text und Karten dargestellt. 

1.2 Inhaltliche und methodische Grundlagen 

Inhaltliche Grundlagen 

Die relevanten Daten- und Informationsgrundlagen und Erfassungskriterien der 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, Boden, Wasser, Klima/Luft 

und Landschaft sind den entsprechenden Unterkapiteln „Datengrundlagen“ des  

Kapitel 4 „Ermittlung, Beschreibung und Bewertung des schutzgutbezogenen Be-

standes“ zu entnehmen. 
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Methodische Grundlagen 

Die Darstellung der Grundlagen der Methodik der Erfassung und Bewertung des 

jeweiligen Schutzgutes ist den entsprechenden Unterkapiteln des Kapitels 4 „Er-

mittlung, Beschreibung und Bewertung des schutzgutbezogenen Bestandes“ zu 

entnehmen.  
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2 BESCHREIBUNG DES VORHABENS  

2.1 Technische Konzeption der baulichen Maßnahmen 

Gegenstand der Betrachtung ist der zweite Planfeststellungsabschnitt des Vorha-

bens 4: Lückenschluss Erding – Flughafen München (Planfeststellungsabschnitt 

4.2):  

S-Bahn 

Der zweigleisige Ausbau der Strecke 5601 beginnt in Altenerding nördlich des BÜ 

Parkstraße bei Bahn-km 12,5+35 und erfordert im Bereich des Stadtparks Erding 

am Kreuzungspunkt mit der Sempt eine Verbreiterung der bestehenden eingleisi-

gen EÜ Sempt (Bahn-km 12,8+32). Im Anschluss an die EÜ Sempt beginnt die 

Trasse in Tieflage abzutauchen. Dies erfordert beidseitig Stützwände (Bahn-km 

12,9+49 - 12,9+89) sowie ein Trogbauwerk (Bahn-km 12,9+89 bis 13,1+69).  Im 

anschließenden Tunnel (Bahn-km 13,1+69 - 14,1+90) wird die Haager Straße, der 

Abschnitt des bestehenden Bahnhofs Erding und die Dorfener Straße bei gradlini-

ger Linienführung unterfahren 

Im weiteren Verlauf schwenkt die Trasse dann im Bereich des neuen, großteils in 

Tieflage befindlichen Stationsbauwerks Erding (Bahn-km 14,1+90 bis 14,4+31) in 

einem Linksbogen Richtung Norden. Im Stationsbereich wird die Anton-Bruckner-

Straße bei Bahn-km 14,3+05 unterquert. 

Nördlich des Stationsbauwerks beginnt ein dreigleisiges, zweizelliges Tunnel-bau-

werk (Bahn-km 14,4+31 bis 14,8+30), welches die Alte-Römer-Straße (Bahn-km 

14,5+50) sowie die Sempt (Bahn-km 14,7+05) unterquert. Der Tunnel bein-haltet 

neben der zweigleisigen S-Bahnstrecke auch die eingleisige Walpertskir-chener 

Spange, die im anschließenden Trogbauwerk (Bahn-km 14,8+30 bis 15,1+10) in 

die S-Bahnstrecke bei Bahn-km 15,0+90 einmündet. 

Im weiteren Trassenverlauf wird, überwiegend in geländenaher Dammlage lie-

gend, ein zukünftiger Geh- und Radweg in Form einer Eisenbahnüberführung 

(Bahn-km 15,7+59) gequert. Anschließend steigt die Trasse und kreuzt den Fehl-

bach sowie die parallel dazu verlaufende Straße In den Hacken über eine zwei-

feldrige Eisenbahnüberführung (Bahn-km 16,2+05). 

Im darauffolgenden, langgezogenen Linksbogen schwenkt die Trasse nach Wes-

ten und umfährt nördlich liegend ein Kiesabbaugebiet. Anschließend verläuft die 

Trasse wieder in geländenaher Dammlage und wird ca. bei Bahn-km 17,3+90 von 

der geplanten ED 99 überquert. Die Trasse im Planfeststellungsabschnitt 4.2 en-

det, in Bündelung mit der ED 99 geführt, kurz vor der Kreuzung mit der ED 19 bei 

Bahn-km 18,3+00. 
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Walpertskirchener Spange 

Beginnend bei Bahn-km 7,0+30 taucht die eingleisige Walpertskirchener Spange 

von Osten kommend in einem Rechtsbogen in den Voreinschnitt zum anschlie-

ßenden Trog (Bahn-km 7,4+71 bis 7,5+90) und Tunnel (Bahn-km 7,5+90 bis 

8,0+89) ab. Der abschnittsweise bergmännisch herzustellende Tunnel unterquert 

die St 2084, die B 388 sowie in teilweiser Bündelung die Anton-Bruckner-Straße 

und endet an der neuen Station Erding (Bahn-km 8,0+89 bis 8,2+34). 

Nördlich des neuen Stationsbauwerks Erding beginnt die Parallelführung und spä-

ter die Vereinigung mit der S-Bahntrasse. Der anschließende Streckenverlauf so-

wie die dafür erforderlichen Bauwerke bis zum Ende des Planfeststellungsab-

schnitts entsprechen dem zuvor beschriebenen. 

Die Neubauten und Anpassungen umfassen 

▪ Den Aus- bzw. Neubau der zweigleisigen S-Bahnstrecke Markt Schwaben – 

Flughafen München von Bahn-km 12,5+35 bis 18,3+00. 

▪ Den Neubau der eingleisigen Walpertskirchener Spange von Bahn-km 7,0+30 

bis zur Einfädelung in die S-Bahn bei Bahn-km 8,9+55. 

▪ Die Anpassung der außerhalb der südlichen Abschnittsgrenze liegenden tech-

nischen Ausrüstung der Strecke Markt Schwaben – Bf München Flughafen 

Terminal von ca. Bahn-km 10,5+00 bis 12,5+35. 

 

Die oberirdischen Streckenabschnitte verlaufen vorrangig iin leichter Dammlage, 

so dass das Niederschlagswasser über das Planum zur Böschungsoberkante des 

Dammes geführt wird und anschließend über die Böschung abläuft bzw. versickert. 

Bei geländegleicher Lage der Schienenoberkante oder in Einschnitten werden 

beidseitig Bahngräben erstellt, in die die Frostschutzschicht frei entwässert. Soweit 

erforderlich wird das Wasser mit einer Tiefenentwässerung gesammelt und abge-

leitet sowie, wenn möglich, über Versickerungsschlitze oder Versickerungs-

schächte (gemäß Ril 836) entwässert. 

Das Niederschlagswasser aus den Trogbauwerken Erding und Sempt sowie das 

Schleppwasser aus der unterirdischen Station sowie den Tunneln Erding und 

Sempt wird über Querrinnen (Trog) und Brückenabläufe (Tunnel) gesammelt. Die 

Abläufe entwässern wiederum in Sammelleitungen in den Tunnelsohlen, welche 

das gefasste Wasser zum Tiefpunkt der Bauwerke und zu Hebeanlagen transpor-

tiert. Von dort wird das Wasser entweder in eine Block-Rigolenversickerung (Trog 

und Tunnel Erding), in Versickerungsbecken (Station, Tunnel und Trog Sempt) 
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oder in Regenrückhaltebecken (Voreinschnitt, Trog, Station und Tunnel Wasser-

turm) gepumpt. 

Die geplante Neubaustrecke greift in das bestehende Straßen- und Wegenetz ein. 

Es werden zahlreiche bestehende Verkehrswege gekreuzt, so dass für die höhen-

frei auszubildenden Kreuzungen Über- bzw. Unterführungen neu zu erstellen sind 

und die Straßen und Wege angepasst werden müssen.  

Bezüglich der detaillierten Beschreibung der Entwässerung der Bahnanlagen so-

wie Straßen und Wege wird auf Kap. 3 und 4 der Anlage 12.1.1 verwiesen. 

Weitere Aussagen zur technischen Konzeption der baulichen Maßnahmen enthält 

der Technische Erläuterungsbericht in der Anlage 1. 

2.2 Baulogistik und Baustelleneinrichtungsflächen 

Insgesamt werden für Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen 

Flächen mit einer Gesamtgröße von rd. 20,1 ha (inklusive bereits versiegelter und 

teilversiegelter Flächen, vgl. Tab. 6-2) vorübergehend in Anspruch genommen. 

Die BE-Flächen und Baustellenzufahrten sind für alle Maßnahmen des PFA 4.2 

gemeinsam zu nutzen. Die BE-Flächen befinden sich größtenteils unmittelbar an-

grenzend an die erforderlichen Baustraßen, die parallel zu den Gleisanlagen ver-

laufen.  

Die Zufahrt zum Baufeld kann über das öffentliche Verkehrsnetz und die vorhan-

denen Wirtschaftswege erfolgen.  

Teilweise müssen Baustraßen für die Maßnahme errichtet werden, die möglichst 

als Wirtschaftswege für den Endzustand genutzt werden sollen. Sie sind entspre-

chend zu befestigen. 

In den Zufahrtsbereichen zu den stark befahrenen Staatsstraßen und werden Rei-

fenwaschanlagen installiert, um eine Verschmutzung der Fahrbahnen weitestge-

hend zu vermeiden. Notwendige Wasseranschlüsse werden hergestellt. 

Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Befestigungen der nicht mehr be-

nötigten Baustraßen zurückgebaut. 

Im Bereich der zu errichtenden konstruktiven Bauwerke (Trogbauwerke, Tunnel in 

offener und bergmännischer Bauweise, Station Erding) sind durch Aushub größere 

Erdmassenbewegungen zu erwarten. Ein erheblicher Teil der Massen muss abge-

fahren und entsorgt werden. Detaillierte Angaben sind Kap. 6.17 des Erläuterungs-

berichts, Anlage 1 zu entnehmen. 
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Die Baustelleneinrichtung und -logistik ist den Anlagen 13.1 bis 13.4 (Lagepläne 

Baulogistik) zu entnehmen. 

2.3 Betriebsbedingte Emissionen 

Negative Umwelteinwirkungen können sowohl durch Schallimmissionen beim Be-

trieb als auch durch betriebsbedingte Erschütterungsimmissionen entstehen. 

Schall 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Lärmemissionen können eine Verstär-

kung der Meidung der an die Bahntrassen angrenzenden Bereiche durch Tiere 

bewirken (s. Anlage 15.1, Anhang I Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag). Die Wir-

kungen von Lärm sind artspezifisch unterschiedlich. 

Nach neueren Forschungsergebnissen ist von einer Reduzierung der Brutdichte 

von der Überzahl der bestandsgefährdeten bodenbrütenden Vogelarten durch den 

diskontinuierlichen Bahnlärm auszugehen (EBA 2004). Da die Lärmwirkung durch 

Bahnverkehr zusammen mit Kulissenwirkungen einen summarischen Effekt für die 

Abnahme der Habitateignung für diese Arten erzeugt, wurde im Rahmen der aP 

(Anlage 15.1, Anhang I Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) das Abstandsverhal-

ten der bestandsgefährdeten bodenbrütenden Vogelarten im Umfeld der geplan-

ten Baumaßnahme an Bahnstrecken mit vergleichbarer Situation (hohe Dichte be-

standsgefährdeter bodenbrütender Vogelarten, vergleichbare Taktfrequenz) unter-

sucht. Dabei ergab sich, je nach Art, ein unterschiedliches Abstandsverhalten, das 

für die Feldlerche und Wiesenschafstelze bei 120 m, für den Kiebitz bei 110 m und 

für die Wachtel bei 100 m von der Bahntrasse liegt. 

Inwieweit diese Ergebnisse auf gehölzbewohnende Arten übertragen werden kön-

nen, ist unklar. Die im Rahmen der aP gemachten Untersuchungen legen jedoch 

nahe, dass für die vorkommenden gehölzbewohnenden Vogelarten kein erhebli-

cher Effekt des Lärms in Hinblick auf die Siedlungsdichte feststellbar ist. 

Das Ergebnis der schalltechnischen Berechnungen ist in der Anlage 19 dargestellt 

und kann wie folgt zusammengefasst werden: 

Die Verhältnismäßigkeitsprüfung von aktiven Schallschutzmaßnahmen für das 

Vorhaben (Anlage 19.2) ergab, dass aktive Schallschutzmaßnahmen in Form von 

Maßnahmen an der Fahrbahn (büG und Schienenstegabschirmung), Schall-

schutzwände, hochabsorbierende Wandauskleidungen der Trogbauwerke, Tun-

nelwandauskleidung sowie Schallminderungsmaßnahmen an Brücken durch Un-

terschottermatten für die weitere Planung empfohlen werden. Soweit sich aus den 

aktiven Schallschutzmaßnahmen (v.a. Schallschutzwände) Wirkungen auf die 
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Fauna oder auf das Landschaftsbild ergeben können, werden diese in der Wir-

kungsanalyse, Kap. 6.1.2 und 6.5.2, berücksichtigt.   

Erschütterung 

Die Beeinträchtigung von Tierarten durch verkehrsbedingte Erschütterungen ist 

nicht erheblich, da die Störwirkungen zwar einen dauerhaften, aber nicht kontinu-

ierlichen Charakter haben. Zudem haben die erschütterungsbedingten Wirkungen 

eine geringe Reichweite bzw. beschränken sich auf den unmittelbaren Nahbereich 

der Trasse. 

Aus dem Ergebnis der erschütterungstechnischen Berechnungen, Anlage 20, 

kann geschlossen werden, dass mit keinen Beeinträchtigungen von Tieren durch 

verkehrsbedingte Erschütterungen zu rechnen ist. 
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3 CHARAKTERISIERUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMES 

3.1 Wirkungsbezogene Abgrenzung des Untersuchungsraumes 

Der vorliegende Planfeststellungsabschnitt beinhaltet den zweigleisigen Aus- bzw. 

Neubau der Strecke 5601 von Bahn-km 12,5+35 bis 18,3+00 sowie den eingleisi-

gen Neubau der Strecke 5606 von Bahn-km 7,0+30 bis zur Einfädelung Erding 

Nord bei Bahn-km 8,9+55 (entspricht Bahn-km 15,0+90 der Strecke 5601). Ent-

sprechend erstreckt sich der Untersuchungsraum (UR) des Vorhabens von Alten-

erding im Süden bzw. von Ammersdorf im Südosten bis an die westliche Stadt-

grenze von Erding und beinhaltet das nördliche Altenerding, die Feldflur zwischen 

Ammersdorf und Erding, den Innenstadtbereich von Erding mit dem Stadtpark Er-

ding, die Semptaue zwischen Fehlbach und Sempt, den Kronthaler Weiher und die 

Abbaugebiete um Siglfing sowie die Feldflur zwischen der Semptaue und der 

ED19. Die Flächengröße des Untersuchungsraums beträgt rd. 1.200 ha. 

Der Untersuchungsraum wurde so festgelegt, dass vom Vorhaben ausgehende 

Wirkungen in ihrer räumlichen Dimension erfasst werden können. Hierzu gehören 

neben dem Bahnkörper selbst auch zum Betrieb notwendige Einrichtungen wie 

Stromzufuhr etc. und für die Baulogistik notwendige Einrichtungen wie die vorge-

sehenen Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen. 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraumes für die einzelnen Schutzgüter gem. 

UVPG orientiert sich an den Wirkungen des Vorhabens und erfolgt in erster Linie 

anhand der aus der Raumordnung und zum Zeitpunkt des Beginns der Bestands-

aufnahme bereits bekannten räumlich wirksamen Vorhabenwirkungen. Soweit zu 

Beginn der Bestandsaufnahme noch keine hinreichend exakten Aussagen über 

diese Wirkungen vorlagen, wurde die räumliche Ausdehnung von potenziell mög-

lichen Wirkungen für die Abgrenzung herangezogen. 

Unter Berücksichtigung der potenziellen Vorhabenwirkungen wurde für diese Neu-

baustrecke für die Schutzgüter Menschen, Pflanzen, Tiere, Boden, Wasser, Klima 

/ Luft, Landschaft und Kultur- und Sachgüter eine Untersuchungsraumregelbreite 

von 1.000 m beidseits der Neubautrasse festgelegt. Im Bereich der bestehenden 

S-Bahnstrecke, Stadtgebiet Erding, reduziert sich die Korridorbreite auf 500 m 

beidseits der Bestandsstrecke. 

3.2 Naturräumliche Beschreibung 

Nach der naturräumlichen Gliederung Deutschlands (MEYNEN et al., 1963) befin-

det sich der Untersuchungsraum in der naturräumlichen Haupteinheit 051- „Mün-

chener Ebene“ mit der gleichnamigen Untereinheit 051-A sowie in der Haupteinheit 

052 „Isen-Sempt-Hügelland“ mit der gleichnamigen Untereinheit.  
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Der überwiegende Teil des UR liegt in der Einheit 051, die sich von der westlichen 

Planfeststellungsgrenze bis einschließlich Langengeisling und dem Innenstadtge-

biet mit Altenerding erstreckt. Der südöstliche UR ist Teil der Einheit 052. Im UR 

besitzt die naturräumliche Haupteinheit 051- „Münchener Ebene“ eine Fläche von 

rd. 850 ha (68 %) und die naturräumliche Haupteinheit 052 „Isen-Sempt-Hügellan-

des“ eine Fläche von knapp 400 ha (32 %). 

Die Münchener Ebene (051) ist Bestandteil der Isar-Inn-Schotterplatten, welche 

sich zwischen dem unterbayerischen Hügelland im Norden und den Jungmoränen-

ablagerungen des Hügel- und Moorlandes im Süden befinden. Sie ist entstanden 

durch Ablagerungen der Schotter eiszeitlicher Schmelzwässer. Die Münchener 

Ebene ist ein überwiegend ebenes Gebiet mit jungen ungefalteten Ablagerungen. 

Da sich das Schotterpaket von Süden nach Norden ausdünnt, ist die gesamte 

Ebene nach Norden geneigt. Natürliche Seen und Quellen fehlen im Naturraum 

vollkommen. In den Schottern bewegt sich auf dem undurchlässigen Untergrund 

des obermiozänen Flinzes ein Grundwasserstrom nach Norden. Dieser tritt am 

Nordrand der Ebene infolge der allmählichen Ausdünnung der fluvioglazialen 

Schotter aus und verursacht so die Bildung von Niedermooren.  

Die Altmoränenlandschaft des Isen-Sempt-Hügellandes (052) ist aus mindel- und 

rißeizeitlichen Schottern und Geschiebemergeln aufgebaut. Die Hochterrassenflä-

chen blieben als inselförmige Rücken erhalten, als würmeiszeitliche Schmelzwäs-

ser des Inngletschers die Münchner Schotterebene ausräumten. Durch Erosion 

und Lösslehmüberlagerungen entstand die wellige Hügellandschaft mit teilweise 

schluchtartigen Schmelzwasserrinnen. 

Geologie 

Der oben beschriebene Landschaftscharakter wird durch zwei geologische Einhei-

ten geprägt: 

▪ Altmoränenlandschaft  

▪ Würmeiszeitliche Niederterrassenschotter der Münchner Schotterebene und 

Niedermoorgebiet Erdinger Moos 

Die Landschaft ist durch das Eiszeitalter gestaltet. In diesen Bereichen bedecken 

mächtige Quartärsedimente die Landschaft. Der tiefere Untergrund des Raumes 

besteht aus Tertiärsedimenten des süddeutschen Molassebeckens. 
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Altmoränenlandschaft 

Mit Geländehöhen bis zu 630 m ü. NN lagern im südlichen Zentralteil des Land-

kreises Erding vorwürmeiszeitliche, wechselnd schluffig-sandig-kiesige pleisto-

zäne Altmoränen. Die Altmoräne lagert vereinzelt auf hochliegendem Tertiär. Im 

östlichen Teil des UR liegt sie als flachwellige Erhöhung über den Niederterras-

senschottern und ist dort überwiegend mit teils mächtigen Lösslehmschichten 

überdeckt. Vorherrschende Böden sind tiefgründige Braunerden und Parabraun-

erden, die zu den bevorzugten Ackerstandorten gehören. 

Würmeiszeitliche Niederterrassenschotter der Münchner Schotterebene und Nie-

dermoorgebiet Erdinger Moos 

Die Niederterrassenschotter der Münchner Schotterebene bilden eine weite, mehr 

oder minder ebene Fläche, die im UR von einzelnen, nach Norden verlaufenden 

Altmoränenzügen unterbrochen wird (s. o.). Sie werden von lehmig-sandigen, kie-

sigen Deckschichten geringer Mächtigkeit überdeckt. Wo die Niederterrassen-

schotter ausdünnen und das Grundwasser an die Oberfläche dringt, entstanden 

bis zu 5 m mächtige Niedermoore und mächtige Almablagerungen. Die Böden der 

Niederterrasse sind aus kalkreichen Sedimenten aufgebaut (Ausnahme: Moore). 

Die ursprüngliche terrestrische Bodenform ist die Parabraunerde aus Schotter. Be-

dingt durch die rezente Grundwasserabsenkung sind heute grundwasserfreie Bö-

den aus geringmächtigen holozänen Ablagerungen weit verbreitet. Hier sind alle 

Übergänge von den Rendzinen bis zu den Gleyen vertreten. 

3.3 Flächennutzung und Siedlungsstruktur 

Der Untersuchungsraum liegt im Landkreis Erding und ist mit Ausnahme der Stadt 

Erding stark landwirtschaftlich geprägt. Die Stadt Erding bildet die größte Siedlung 

im UR. Ihre Siedlungsstruktur wird im Kapitel Schutzgut Menschen (Anlage 17.1, 

Kap. 5.1) näher beschrieben. Außer dem eigentlichen Stadtgebiet bzw. Innenstadt-

bereich befinden sich die Stadtteile Langengeisling, Siglfing, Altenerding, Klettham 

und Ammersdorf im UR. 

Besondere Erwähnung verdient der Kiesabbau nordwestlich des Stadtgebietes 

von Erding im Bereich des Kronthaler Weihers und weiteren kleinen Abbauflächen 

nördlich Siglfing. Der südliche Bereich des Kronthaler Weihers stellt zudem ein 

wichtiges Naherholungsgebiet dar. 

Im Untersuchungsraum befinden sich folgende Verkehrswege (ab Kreisstraßenni-

veau von Ost nach West): 
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Straßen: 

• Staatsstraße 2082 München - Erding  

• Staatsstraße 2080 Erding - Markt Schwaben 

• Bundesstraße 388 östlich Erding 

• Kreisstraße ED 19 westlich Erding 

• Staatsstraße 2084 zwischen Erding und Flughafen München 

Bahnlinien: 

• Erding – Markt Schwaben (Strecke 5601) 

 

3.4 Planerische Vorgaben und Planungen Dritter 

3.4.1 Planerische Vorgaben 

Landesentwicklungsprogramm (LEP) 

Das Landesentwicklungsprogramm (BAYSTMWIVT 2013) stellt die Grundlagen 

der räumlichen Entwicklung und Ordnung, Ziele und Grundsätze zur raumstruktu-

rellen Entwicklung Bayerns und seiner Teilräume, die Siedlungsstruktur (u.a. Ziele 

zum Flächensparen und zur Vermeidung von Zersiedelung) sowie Ziele und 

Grundsätze zur nachhaltigen Sicherung raumbedeutender Fachbereiche dar. Für 

das Projekt insbesondere bedeutsam sind die Ziele und Grundsätze zur nachhal-

tigen Sicherung und Entwicklung der natürlichen Lebensgrundlagen (Naturhaus-

halt, Wasser und Boden, Pflanzen und Tiere), der nachhaltigen Wasserwirtschaft 

(Schutz, Nutzung, Einflüsse) sowie der Sicherung, Pflege und Entwicklung der 

Landschaft. Die spezifischen Ziele und Grundsätze für die Schutzgüter werden in 

den jeweiligen Kapiteln dargestellt. 

Regionalplan München (RP) 

Der Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) bildet einen Rahmen zur Einschätzung des Konfliktpotenzials und 

dient als Grundlage zur Planung von Kompensationsmaßnahmen. Im Folgenden 

werden die wesentlichen umweltrelevanten Inhalte und Ziele des RP, soweit sie 

für die Planung von Bedeutung sind, kurz dargestellt. 

Der Untersuchungsraum liegt im Stadt- und Umlandbereich des Verdichtungsrau-

mes München. Der wirtschaftliche Belebungseffekt des Flughafens München soll, 

insbesondere auch in Verbindung mit der zu schaffenden Infrastruktur, grundsätz-

lich für sein ganzes Umland wirksam werden mit Schwerpunkt im Landkreis 
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Erding. Der Flughafen stellt ein Beispiel für die Entwicklungsdynamik des Verdich-

tungsraums dar. Dessen Verkehrspotenzial hat bereits in der Vergangenheit An-

passungen der verkehrlichen Infrastruktur erfordert und verlangt dies auch weiter-

hin. Innerhalb des UR ist die Ortschaft Schwaigerloh am Flughafen München als 

„Bereich, der für die Siedlungsentwicklung besonders in Betracht kommt“, gekenn-

zeichnet. Zur verkehrlichen Entwicklung siehe unten. 

In der Region München werden Umwelt- und Lebensqualität in besonderem Maße 

von der begrenzten Belastbarkeit des Naturhaushaltes bestimmt. Deshalb ist der 

Sicherung von Natur und Landschaft und der Erhaltung der natürlichen Ressour-

cen besonders in der Verdichtungszone große Bedeutung beizumessen. 

Übergeordnete fachliche Ziele für den Untersuchungsraum sind im Teil B, Kapitel 

B 1 Natur und Landschaft des Regionalplans enthalten. 

Die wichtigsten Aussagen des Regionalplans mit Bezug zum Untersuchungsraum 

und zur Maßnahmenplanung lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

▪ In der gesamten Region soll zur Sicherung der Umwelt und Lebensqualität ein 

zusammenhängendes Netz von Grünzügen und Freiflächen erhalten und auf-

gebaut werden. 

▪ In der engeren Verdichtungszone des großen Verdichtungsraumes München 

sollen die noch vorhandenen naturnahen Vegetationsflächen gesichert wer-

den. 

▪ Großflächige Infrastrukturanlagen sollen besonders sorgfältig in die Landschaft 

eingebunden werden. 

In Abstimmung mit der Siedlungsstruktur und der Siedlungsentwicklung soll der 

Neubau einer S-Bahn-Strecke zwischen dem Flughafen München und der Stadt 

Erding mit Errichtung eines neuen S-Bahn-Haltepunkts in Schwaigerloh und nörd-

lich der Stadt Erding an der ED 19 Erding - Eitting in Betracht gezogen werden. 

Beide Haltepunkte sollen für eine längerfristige stärkere Siedlungsentwicklung ge-

eignet sein. 

Die Siedlungsentwicklung soll durch ein überörtliches, vernetztes Konzept von Re-

gionalen Grünzügen und Trenngrüns als Grundgerüst eines räumlichen Verbund-

systems zur Freiraumsicherung und -entwicklung geordnet und gegliedert werden. 
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Regionale Grünzüge sollen dabei  

▪ zur Verbesserung des Bioklimas und zur Sicherung eines ausreichenden Luft-

austausches, 

▪ zur Gliederung der Siedlungsräume, 

▪ und zur Erholungsvorsorge in Siedlungsgebieten und siedlungsnahen Berei-

chen  

dienen. Im Regionalplan München ist das Erdinger Moos mit dem Talraum der 

Sempt als Regionaler Grünzug „Sempttal“ (12) ausgewiesen. 

Für den Abschnitt „Erding – Berglern" nördlich von Erding sind folgende Funktio-

nen genannt: 

▪ Durchlüftungs- und Naherholungsfunktion für das Mittelzentrum Erding (Stadt-

park, Radwanderweg Sempttal etc.) 

▪ großräumige klima- und landschaftsökologische Ausgleichsfunktionen (Luft-

austauschbahn) nördlich von Erding 

▪ z.T. Naherholungsfunktionen (Rad- und Wanderwege). 

Trenngrün soll das Entstehen großflächiger und bandartiger Siedlungsstrukturen 

vermeiden und die Freiflächen zwischen aufeinander zuwachsenden Siedlungs-

einheiten erhalten und sichern. Trenngrün ist im Bereich des UR nicht festgelegt. 

Bannwälder sind im UR nicht vorhanden. Eine Ausweisung von Bannwäldern in-

nerhalb des UR ist laut Regionalplan nicht vorgesehen. 

Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

Im Regionalplan München sind Räume mit ökologisch-landschaftsgestalterisch 

wertvollen Strukturelementen ausgewiesen, die sog. Landschaftlichen Vorbehalts-

gebiete. In ihnen kommt den Belangen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege ein besonderes Gewicht zu. Dort soll die Leistungsfähigkeit des Naturhaus-

halts gesichert oder wiederhergestellt werden, die Eigenart des Landschaftsbildes 

bewahrt und die Erholungseignung der Landschaft erhalten oder verbessert wer-

den. Siedlungstätigkeit, Bebauung und bauliche Infrastrukturen sollen sich in den 

landschaftlichen Vorbehaltsgebieten nach den hier besonders bedeutsamen Be-

langen des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten. 

Im UR befindet sich ein Landschaftliches Vorbehaltsgebiet entlang der Sempt 

nördlich der Innenstadt von Erding („Semptniederungen westlich und nördlich Lan-

genpreising“). Hier wird insbesondere die Erhaltung des Sempttales mit seinen 
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Wiesen und der natürlichen Ufervegetation im Auenbereich sowie Erhaltung und 

Sicherung der bestehenden Grundwasserverhältnisse gefordert. 

Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für Bodenschätze 

Laut Regionalplan München soll in Vorranggebieten der Gewinnung der Boden-

schätze Vorrang vor anderen Nutzungen eingeräumt werden. In den Vorbehalts-

gebieten kommt der Gewinnung oberflächennaher Bodenschätze besonderes Ge-

wicht zu. 

Laut Regionalplan München ist in der Stadt Erding der Bereich nördlich und nord-

westlich des Kronthaler Weihers als Vorranggebiet für Kies und Sand (Nr. 401) 

ausgewiesen. Eine nördlich hieran angrenzende Fläche, die sich bis zur Kreis-

straße ED 19 nach Westen ausdehnt, ist als Vorbehaltsgebiet für Kies und Sand 

(Nr. 40) ausgewiesen. 

Regionalbericht Region München 

Als Metropolregion findet zwischen der Landeshauptstadt München und dem Um-

land eine immer stärker werdende Vernetzung zu einem funktionalen Lebens- und 

Wirtschaftsraum statt. In diesem Zusammenhang zeigt der Regionalbericht der 

Region München (REFERAT FÜR STADTPLANUNG UND BAUORDNUNG DER 

STADT MÜNCHEN 2003) Entwicklungstrends und Kooperationsstrategien zu den 

Themen Einwohnerentwicklung, Bautätigkeit, Arbeitsmarktentwicklung, Gewerbe- 

und Siedlungsflächenentwicklung, Entwicklung der Steuereinnahmekraft und, für 

dieses Vorhaben besonders wichtig, Verkehrsentwicklungstrends auf.  

Um zusätzliche umfangreiche Neubaumaßnahmen im Straßennetz zu minimieren, 

soll laut Regionalbericht eine optimale Abstimmung zwischen Siedlungs- und Ver-

kehrsentwicklung verfolgt werden. Laut Bericht sind die Passagierzahlen am Mün-

chener Flughafen 2001 um ca. 2,3 % auf durchschnittlich 23,6 Mio. gestiegen, wo-

bei 36% der Fluggäste im Jahr 2000 öffentliche Verkehrsmittel benutzten. Es wird 

mit einer weiteren Verkehrszunahme zwischen der Landeshauptstadt und dem 

Flughafen gerechnet. Deshalb sind im Regionalbericht folgende Maßnahmen zur 

besseren Einbindung des Flughafens in den Schienenpersonennah- und -fernver-

kehr vorgesehen: 

▪ Express-S-Bahn über eine der dann mit Lärmschutz auszubauenden Be-

standsstrecken (S 1 München - Freising oder S 2 mit Ringschluss Erding     

oder S 8) anstelle der vom Freistaat Bayern verfolgten Magnetschnellbahnver-

bindung Hauptbahnhof-Flughafen. 
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▪ Fernbahnanbindung mit Durchbindung einzelner flughafenbezogener Züge 

aus Richtung Augsburg über Pasinger Kurve – S 1 - Flughafen - Walpertskir-

chener Spange in Richtung Mühldorf/ Freilassing. 

▪ Bessere Schienenanbindung des nordostbayerischen Raumes über die Neu-

fahrner Kurve mit Weiterführung über den Ringschluss Erding (S 2). 

 
Arten- und Biotopschutzprogramm (ABSP) 

Wesentliche fachplanerische Vorgaben liefert das Arten- und Biotopschutzpro-

gramm (ABSP) des Landkreises Erding. Das ABSP ordnet den Untersuchungs-

raum der naturräumlichen Haupteinheit 051 „Münchner Schotterebene“ mit der Un-

tereinheit 051-A „Münchner Ebene“ zu. Am westlichen und östlichen Rand ragt der 

Untersuchungsraum in die Haupt- und Untereinheit 052-A „Isen-Sempt-Hügelland“ 

hinein. 

Nach dem ABSP weist die Münchener Schotterebene im Untersuchungsraum eine 

starke Verarmung an naturnahen Lebensräumen und Strukturen auf.  

Die im ABSP formulierten Ziele ergeben sich aus den Vorgaben der Naturschutz-

gesetze, aus den Vorgaben der Landesplanung sowie aus dem Ziele- Maßnah-

men-Programm des Landschaftspflegekonzeptes Bayern. 

Im ABSP werden als übergeordnete, raumübergreifende Ziele für die Münchner 

Ebene allgemein der Erhalt und die Optimierung der Reststandorte des Erdinger 

Mooses genannt. Die nachfolgend aufgeführten, naturraumübergreifenden Ziele 

sind eine Auswahl der im ABSP genannten Ziele, die für die Einschätzung des 

Konfliktpotenzials im Untersuchungsraum sowie als Grundlage für die Maßnah-

menplanung von Bedeutung sind. 

Für die Münchener Schotterebene werden als Ziele genannt: 

▪ Erhaltung bzw. Optimierung von Flüssen, Bächen und Gräben als funktionsfä-

hige Lebensräume und Ausbreitungsachsen für fließgewässertypische Arten;  

▪ Erhalt, Optimierung und Neuschaffung von Gewässerlebensräumen im Be-

reich ehemaliger Niedermoorflächen mit hohem Standortpotenzial; 

▪ Erhalt, Optimierung und Neuschaffung von Niedermoorflächen mit hohem 

Standortpotenzial; 

▪ Optimierung und Wiederherstellung der Talräume als Vernetzungslinien (Dor-

fen).  
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Für das Isen-Sempt-Hügelland werden folgende Ziele genannt: 

▪ Erhaltung bzw. Optimierung von Flüssen, Bächen und Gräben als funktionsfä-

hige Lebensräume und Ausbreitungsachsen für fließgewässertypische Arten.  

Für die landwirtschaftlich genutzten Flächen der beiden Naturräume werden u.a. 

als Ziele genannt: 

▪ Erhaltung, Optimierung und Neuschaffung von Kleinstrukturen in den ausge-

räumten, intensiv genutzten Agrarlandschaften. 

Rahmenplan zur Verbesserung der Agrarstruktur 

Der Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und 

des Küstenschutzes“ enthält die Maßnahmen, die in den einzelnen Haushaltsjah-

ren durchgeführt werden und gibt die Förderungsarten (Darlehen, Zuschüsse, 

Zinszuschüsse, Bürgschaften) sowie die Ziele der einzelnen Maßnahmen an. Au-

ßer den Mitteln und Maßnahmen muss der Rahmenplan auch allgemeine Grunds-

ätze für die Vergabe der ausgewiesenen Mittel enthalten, um eine einheitliche För-

derung der Maßnahmen in den Ländern zu gewährleisten. Der Rahmenplan wird 

aufgrund von Anmeldungen der Länder und Vorschlägen des Bundes aufgestellt. 

Unabhängig von der unterschiedlichen Zuordnung müssen bei der Durchführung 

agrarstruktureller Maßnahmen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe die Erfor-

dernisse der Raumordnung, Landesplanung sowie des Umweltschutzes und des 

Tierschutzes beachtet werden, um die strukturellen sowie ökologischen Rahmen-

bedingungen des ländlichen Raumes zu verbessern. Im Rahmen der Förderung 

soll verstärkt dazu beigetragen werden, eine mit ökologisch wertvollen Landschaft-

selementen vielfältig ausgestattete Landschaft zu erhalten und zu schaffen, den 

Erosionsschutz zu sichern und den Tierschutz zu verbessern. Er besitzt die För-

derbereiche Verbesserung der ländlichen Strukturen, Verbesserung der Produkti-

ons- und Vermarktungsstrukturen, nachhaltige Landbewirtschaftung und Küsten-

schutz. Zuletzt wurde ein Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung 

der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ für den Zeitraum 2015 - 2017 aufge-

stellt (BEML 2015). 

Waldfunktionspläne 

Waldfunktionspläne enthalten gem. Art. 6 Waldgesetz für Bayern (BayWaldG) die 

Darstellung und Bewertung der Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen der Wäl-

der sowie ihre Bedeutung für die biologische Vielfalt und die zur Erfüllung der Funk-

tionen und zum Erhalt der biologischen Vielfalt erforderlichen Ziele und Maßnah-

men sowie Wege zu ihrer Verwirklichung. Es werden ebenfalls die Ergebnisse der 

Bundeswaldinventur und des Waldumbaus auf regionaler Ebene dargestellt. 
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Die Waldfunktionspläne bilden eine Grundlage für die Landschaftspläne und wer-

den in ihnen daher berücksichtigt. Sie sind somit eine Argumentations- und Ar-

beitshilfe im Planungsrecht. Sie werden seit Sommer 2007 überarbeitet. 

Die Aussagen der Waldfunktionspläne werden in den entsprechenden Bestands-

kapiteln wiedergegeben. 

3.4.2 Planungen Dritter 

Nordtangente Erding (ED 99) 

Seitens des Landkreises Erding und der Stadt Erding besteht die Absicht zum Bau 

einer Nordtangente zwischen der Bundesstraße B 388 im Osten und der St 2580 

im Westen. Die derzeit im Planfeststellungsverfahren befindliche Lösung sieht eine 

Bündelung der Nordtangente mit dem Erdinger Ringschluss im Bereich nördlich 

des Kronthaler Weihers vor. Die geplante Nordtangente kreuzt dabei an einer 

Stelle die geplante Bahntrasse. Die Ausbildung des Kreuzungsbauwerks erfolgt 

als Straßenüberführung. 

Die Ausbildung des Kreuzungsbauwerks ist derzeit noch nicht entschieden. Die 

Trassierung der Bahntrasse berücksichtigt derzeit die Vorzugslösung des StBAFS 

einer EÜ mit Grundwasserwanne für die Straße. 

B-Plan Entwurf 193 I (Busbahnhof im Bereich des derzeitigen Fliegerhorst-

geländes, Stadt Erding) 

Von wesentlicher Bedeutung für die Realisierung der beiden Neubaustrecken so-

wie des neuen Bf Erding ist ein abgestimmtes Vorgehen bezüglich der Bebauung 

im freiwerdenden Fliegerhorstgelände, welches ein hochwertiges städtebauliches 

Entwicklungsgebiet der Stadt Erding darstellt. 

Der augenblickliche Entwurf des Bebauungsplanes wurde eng mit den Planungen 

des Erdinger Ringschluss abgestimmt (siehe Anl. 5.3.2) und sieht die Anordnung 

von Verkehrsflächen über den Tunnelbauwerken der S-Bahn, des überregionalen 

Verkehrs sowie der Station vor. Die nördlichen Treppenaufgänge der Station mün-

den direkt auf eine Businsel, die das Zentrum eines Platzes mit umgrenzender 

Bebauung bildet. Die Bebauung reicht dabei sehr nahe an die Tunnel der Bahn-

strecken heran.  
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B-Plan 88 (Bereich B 388 und St 2084, Stadt Erding) 

Der B-Plan 88, Bereich B 388 und St 2084, in der Gebietskörperschaft der Stadt 

Erding wurde bei der Planung des Tunnels Wasserturm sowie insbesondere bei 

der Planung der provisorischen Verkehrsumlegung des Knotens B 388 mit der 

St 2084 berücksichtigt. 

Netzergänzende Maßnahme zweigleisiger Ausbau St. Kolomann (NeM 08) 

Südlich des Erdinger Ringschlusses erfolgen die Baumaßnahmen der NeM 08. 

Abhängigkeiten ergeben sich für die Technische Ausrüstung, da das ESTW A Al-

tenerding für die Inbetriebnahme des Erdinger Ringschlusses benötigt wird. Die für 

den Erdinger Ringschluss notwendigen Anlagen im ESTW-A Altenerding werden 

im Planfeststellungsverfahren zur NeM 08 berücksichtigt. 

3.5 Voraussichtliche Entwicklung ohne das Vorhaben 

Die voraussichtliche Entwicklung des Untersuchungsraums wird maßgeblich von 

der Verwirklichung der unter 3.4.2 dargestellten Planungen abhängen. Aufgrund 

der prognostizierten Steigerung des Fluggastaufkommens wird mit einem Anstieg 

der Verkehrsbelastung gerechnet, der möglicherweise mit Erweiterungen der be-

stehenden Verkehrsinfrastruktur begegnet wird. Eine Erweiterung der Siedlungs-

tätigkeit ist in diesem Bereich ebenfalls zu erwarten. Für Änderungen der beste-

henden landwirtschaftlichen und sonstigen Nutzungen bestehen keine Anhalts-

punkte. 
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4 ERMITTLUNG, BESCHREIBUNG UND BEWERTUNG DES 

SCHUTZGUTBEZOGENEN BESTANDES 

4.1 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

4.1.1 Rechtliche Grundlagen, Schutzziele und Leitbilder 

4.1.1.1 Rechtliche Grundlagen 

Tiere 

Rechtliche Grundlagen für die Betrachtung des Schutzgutes Tiere sind insbeson-

dere die nachfolgend aufgelisteten Gesetze und Verordnungen: 

EU 

▪ FFH-Richtlinie (92/43/EWG) bzw. FFH-Änderungsrichtlinie (97/62/EG) 

▪ Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG  

▪ EG-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) 

Bund 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

▪ Bundeswaldgesetz (BWaldG) 

▪ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Land 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

▪ Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) 

▪ Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) 
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Pflanzen 

Rechtliche Grundlagen für die Betrachtung des Schutzgutes Pflanzen sind insbe-

sondere die nachfolgend aufgelisteten Vorschriften:  

EU 

▪ FFH-Richtlinie (92/43/EWG) bzw. FFH-Änderungsrichtlinie (97/62/EG) 

▪ EG-Artenschutzverordnung (Verordnung (EG) Nr. 338/97) 

Bund 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

▪ Bundeswaldgesetz (BWaldG) 

▪ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BlmSchG) 

▪ Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) 

Land 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

▪ Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) 

▪ Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) 

Biologische Vielfalt 

Rechtliche Grundlagen für die Betrachtung der biologischen Vielfalt sind insbeson-

dere die nachfolgend aufgelisteten Vorschriften und Gesetze: 

EU 

▪ Convention on Biological Diversity (CBD) 

Bund 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

Land 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

▪ Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV) 

Landesplanerische Beurteilung für Tiere und Pflanzen 

Die landesplanerische Beurteilung der Regierung von Oberbayern (RvO 1992) für 

die zusätzliche Anbindung des Flughafens München an die S-Bahn und an die 
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Fernbahn München – Mühldorf – Freilassing enthält für den UR folgende relevante 

Maßgaben bezüglich des Schutzgutes Tiere und Pflanzen: 

▪ „Als Grundlage für die erforderlichen umfassenden Ausgleichs- und Ersatz-

maßnahmen ist in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde, dem zu-

ständigen Forstamt und dem Wasserwirtschaftsamt ein landschaftspflegeri-

scher Begleitplan durch einen qualifizierten Landschaftsarchitekten zu erarbei-

ten.“ 

▪ „Eingriffe in die ökologisch wertvollen Waldflächen sind generell auf das unum-

gängliche Maß zu beschränken. Zum Schutze der Lohwälder im Erdinger Moos 

bei Schwaigerloh ist bei der Detailplanung die Möglichkeit einer Trassenver-

schiebung zu prüfen. Bei unvermeidbarer Flächeninanspruchnahme sind Er-

satzaufforstungen in mindestens doppelter Flächengröße vorzunehmen. Die 

Trasse ist in ausreichend großem Abstand von Waldrändern zu führen.“  

▪ „Die Errichtung von Wildschutzzäunen, insbesondere bei der Kreuzung von 

Wildwechseln, ist vorzusehen.“ 

 

4.1.1.2 Schutzziele und Leitbilder 

Gesetzlich verankerte Schutzziele 

Das BNatSchG enthält Ziele und Grundsätze zum Schutzgut Tiere und Pflanzen:  

▪ „Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Lebens-

grundlagen des Menschen auch in Verantwortung für die künftigen Generatio-

nen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe der nachfolgen-

den Absätze so zu schützen, dass 

- die biologische Vielfalt, 

- die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich der Re-

generationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter sowie, 

- die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur und 

Landschaft 

auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, die Entwicklung 

und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und Landschaft.“ (§ 1 

Abs. 1 BNatSchG) 

▪ „Zur dauerhaften Sicherung der biologischen Vielfalt sind entsprechend dem 

jeweiligen Gefährdungsgrad insbesondere 
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- lebensfähige Populationen wild lebender Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer 

Lebensstätten zu erhalten und der Austausch zwischen den Populationen sowie 

Wanderungen und Wiederbesiedelungen zu ermöglichen, 

- Gefährdungen von natürlich vorkommenden Ökosystemen, Biotopen und Arten 

entgegenzuwirken,  

- Lebensgemeinschaften und Biotope mit ihren strukturellen und geografischen Ei-

genheiten in einer repräsentativen Verteilung zu erhalten; bestimmte Land-

schaftsteile sollen der natürlichen Dynamik überlassen bleiben. “(§ 1 Abs. 2 

BNatSchG) 

▪ „Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts sind insbesondere 

- die räumlich abgrenzbaren Teile seines Wirkungsgefüges im Hinblick auf die prä-

genden biologischen Funktionen, Stoff- und Energieflüsse sowie landschaftlichen 

Strukturen zu schützen; Naturgüter, die sich nicht erneuern, sind sparsam und 

schonend zu nutzen; sich erneuernde Naturgüter dürfen nur so genutzt werden, 

dass sie auf Dauer zur Verfügung stehen, 

- wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre Biotope 

und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaus-

halt zu erhalten, 

- der Entwicklung sich selbst regulierender Ökosysteme auf hierfür geeigneten Flä-

chen Raum und Zeit zu geben.“(§ 1 Abs.3, S. 1, 5 und 6 BNatSchG) 

▪ „Die europäischen Bemühungen auf dem Gebiet des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege werden insbesondere durch den Aufbau und Schutz des 

Netzes „Natura 2000“unterstützt (…).“ (§ 2 Abs. 5 S. 1 BNatSchG) 

Planerische Schutzziele 

Landesentwicklungsprogramm Bayern 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern  (BAYSTMWIVT 2013) bestimmt als 

Grundsatz, dass „ökologisch bedeutsame Naturräume erhalten und entwickelt 

werden sollen. Insbesondere sollen  

- Gewässer erhalten und renaturiert, 

- geeignete Gebiete wieder ihrer natürlichen Dynamik überlassen und 

- ökologisch wertvolle Grünlandbereiche erhalten und vermehrt werden“ (LEP 

7.1.5 (G)). 

Zum Erhalt der Arten- und Lebensraumvielfalt und zum Biotopverbundsystem wer-

den im LEP folgende Grundsätze und Ziele bestimmt: 
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„Lebensräume für wildlebende Arten sollen gesichert und entwickelt werden. Die 

Wanderkorridore wildlebender Arten zu Land, zu Wasser und in der Luft sollen 

erhalten und wieder hergestellt werden“ (LEP 7.1.6 (G)). 

„Ein zusammenhängendes Netz von Biotopen ist zu schaffen und zu verdichten“ 

(LEP 7.1.6 (Z)).  

Die Sicherung und Entwicklung von Lebensräumen für wildlebende Pflanzen und 

Tiere ist Voraussetzung für den Erhalt der Biodiversität sowie der genetischen Viel-

falt und des genetischen Potenzials der wildlebenden Arten. Um diesen Arten ei-

nen Wechsel ihrer verschiedenen Habitate sowie einen Austausch nicht nur inner-

halb, sondern auch zwischen diesen Lebensräumen zu gewährleisten, sind der 

Erhalt und die Wiederherstellung der Wanderkorridore zu Land, zu Wasser und in 

der Luft von besonderer Bedeutung. Künstliche Barrieren wie Verkehrs- und Ener-

gieinfrastruktur können von manchen Arten nicht überwunden werden und haben 

einen trennenden Effekt. Wo dieser Lebensraum bereits zerschnitten ist oder dies 

nicht zu vermeiden ist, kann der Trennungseffekt durch bauliche Maßnahmen ab-

geschwächt werden (LEP 7.1.6 B) 

Regionalplan München   

Laut Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) kommt den außerhalb des Stadtgebiets gelegenen regionalen Grün-

zügen und landschaftlichen Vorbehaltsgebieten, insbesondere in Verbindung mit 

bestehenden innerstädtischen Grün- und Freiflächen, eine besondere Bedeutung 

zu.  

Zur Sicherung und Erhaltung der natürlichen Ressourcen sowie zur Stabilisierung 

des Naturhaushalts trägt ein zusammenhängendes System von Grünzügen und 

Freiflächen entscheidend bei. Es umfasst die bedeutenden naturnahen Lebens-

räume, wie z.B. die weitflächig zusammenhängenden Waldgebiete im großen Ver-

dichtungsraum München. 

Im Regionalplan kommt den Ökosystemen des ländlichen Raums eine besondere 

Bedeutung zu, da hier die Ökosysteme noch zur Selbstregulation fähig sind. Sie 

bedürfen jedoch vor allem in den ausgeräumten Landschaftsteilen der Ergänzung 

und Stabilisierung durch Biotope, die sich möglichst netzartig über den gesamten 

Raum erstrecken sollen. Die pflegliche Behandlung der Biotope dient hier insbe-

sondere der Erhaltung der natürlichen Regelungskräfte und einer abwechslungs-

reichen, vielgestaltigen Naturausstattung. 

Der Regionalplan München weist in den Räumen mit ökologisch landschaftsge-

stalterisch wertvollen Strukturelementen landschaftliche Vorbehaltsgebiete aus, in 

denen den Belangen des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes 
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Gewicht zukommt. In den landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll die Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes gesichert oder wiederhergestellt und die Eigenart 

des Landschaftsbildes bewahrt werden. Bauliche Infrastrukturen sollen sich nach 

den hier besonders bedeutsamen Belangen des Naturschutzes und der Land-

schaftspflege richten. 

Im Untersuchungsraum liegt das landschaftliche Vorbehaltsgebiet „Sempt- und 

Schwillachtal“. Für dieses landschaftliche Vorbehaltsgebiet stellt der Regionalplan 

München folgende Ziele auf: 

▪ Erhaltung der Bachtäler von Sempt und Schwillach mit ihren Schwarzerlenbe-

ständen, Auwaldresten und Feuchtwiesen einschließlich der Niedermoorfluren 

in den Talauen,  

▪ Erhaltung des Grünlandes, 

▪ Vermeidung von Abgrabungen in Tälern und an Talhängen. 

Landschaftsplan Erding    

Im Landschaftsplan Erding (KATTINGER, LYNEN 2000) sind für die ökologischen 

Raumeinheiten Erdinger Moos und Sempttal als Ziele genannt: 

▪ Erhalt der weitläufigen Niedermoor- und Wiesenlandschaft,  

▪ Sicherung, Optimierung, Neuschaffung und Vernetzung naturraumtypischer Le-

bensräume (Niedermoor, Nass- und Feuchtwiesen, Magerrasen), 

▪ Minimierung der Grundwasserabsenkung, 

▪ Minimierung der Zerschneidung durch Verkehrswege, 

▪ Erhöhung der Standortvielfalt entlang der Ufer von Sempt und Fehlbach bis hin 

zur Renaturierung des Fehlbachlaufes im Norden der Stadt Erding, 

▪ Erhalt, Optimierung und Ausdehnung der Wiesenbrütergebiete, 

▪ Schaffung kleinräumig wechselnder Feuchtgebiete (v.a. für Vögel), 

▪ Anlage von Gewässerschutzstreifen (Grünlandnutzung) entlang der Fließge-

wässer, 

▪ Schließung von Entwässerungsgräben. 

Für den besiedelten Raum sind folgende Ziele formuliert: 
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▪ Sicherung und Entwicklung des Sempt- und Fehlbachlaufes sowie der angren-

zenden Freiflächen als Grünzug, als innerstädtischen Lebensraum für Pflanzen 

und Tiere sowie als wichtiges Element im Biotopverbund, 

▪ Erhaltung, Sicherung und Ausbau von Lebensräumen speziell an Siedlungen 

angepasster Pflanzen und Tiere (z.B. Fledermäuse, Eulen, Schwalben, Weiß-

storch usw.). 

Leitbilder 

Leitbilder beschreiben die naturschutzfachlichen Zielsetzungen, auf die Maßnah-

men des Naturschutzes und der Landschaftspflege in einem bestimmten Raum 

abzielen. Sie lassen sich insbesondere aus Vorgaben des Regionalplans  Mün-

chen (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 2005 / 2014) und des 

Arten- und Biotopschutzprogramms (ABSP Erding 2001) entnehmen oder ableiten. 

Die geplante Bahntrasse berührt im Wesentlichen zwei Naturräume, die Münche-

ner Ebene und das Isen-Sempt-Hügelland, deren maßgebliche Leitbilder - bezo-

gen auf den Untersuchungsraum - nachfolgend ergänzend aufgeführt sind.  

Münchener Ebene: 

▪ Erhaltung bzw. Wiederausdehnung der Lebensgemeinschaften der Nieder-

moore und Feuchtwiesen des Erdinger Mooses insbesondere als Biotopver-

bundkorridore zwischen den Niedermoorkerngebieten und als Wiesenbrüterle-

bensräume, 

▪ Erhaltung bzw. Optimierung der Flusstäler von Sempt und Dorfen als überre-

gionale Verbundachsen für Feuchtlebensräume, 

▪ Wiederherstellung eines feuchtgebietstypischen Arten- und Lebensraumspekt-

rums durch Optimierung der Talräume der kleineren Bäche als Vernetzungsli-

nien zwischen den größeren Feuchtverbundachsen. 

Isen-Sempt-Hügelland: 

▪ Erhöhung des Anteils naturnaher, nicht oder nur extensiv genutzter Flächen 

auf den strukturarmen Erdinger Lössterrassen und Erweiterung vorhandener 

Biotopfragmente und Vernetzung durch Trittstein- und Verbundstrukturen un-

tereinander. 
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Zielvorgaben der Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt (BMU 2007) 

Zur Festlegung von Zielen zur Optimierung der Biodiversität können u.a. folgende 

Zielvorgaben herangezogen werden: 

▪ Bis 2010 ist der Rückgang der heute vorhandenen Vielfalt wildlebender Arten 

aufgehalten. 

▪ Bis zum Jahre 2020 kann sich die Natur auf 2 % der Fläche Deutschlands 

wieder nach ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten ungestört entwickeln und Wild-

nis entstehen. 

▪ Bis 2010 besitzt Deutschland auf 10 % der Landesfläche ein repräsentatives 

und funktionsfähiges System vernetzter Biotope. Dieses Netz ist geeignet, die 

Lebensräume der wildlebenden Arten dauerhaft zu sichern und ist integraler 

Bestandteil eines europäischen Biotopverbunds. 

▪ Bis 2010 ist der Rückgang von gefährdeten Lebensraumtypen aufgehalten. 

Danach nehmen die heute nach den Roten Listen von vollständiger Vernich-

tung bedrohten und die stark gefährdeten Biotoptypen an Fläche und Anzahl 

wieder zu, Degradierungen sind aufgehalten und die Regeneration hat begon-

nen. 

▪ 2020 soll der Flächenanteil der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung 5 % 

der Waldfläche betragen. 

▪ Bis 2020 sind Fließgewässer und ihre Auen in ihrer Funktion als Lebensraum 

soweit gesichert, dass eine für Deutschland naturraumtypische Vielfalt ge-

währleistet ist. 

▪ Bis 2015 nimmt der Flächenanteil naturschutzfachlich wertvoller Agrarbiotope 

(hochwertiges Grünland, Streuobstwiesen) um mindestens 10 % gegenüber 

2005 zu. 

4.1.2 Methodik der Erfassung, Bewertung und Darstellung  

 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

umfasst im Neubauabschnitt mit einem 2.000 m breiten Korridor den Nahbereich 

der Trasse zwischen der Gemarkungsgrenze der Stadt Erding im Westen und dem 

Ortsteil Ammersdorf im Südosten. Im Bereich des Ausbauabschnittes zwischen 

Dorfener Straße und Altenerding im Süden umfasst der Untersuchungskorridor 

eine Gesamtbreite von 1.000 m.  
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In diesem Untersuchungsraum wurden flächendeckend Biotop- und Nutzungsty-

pen und bereichsweise ausgewählte Tiergruppen mit ihrer Bedeutung sowie vor-

handene Vorbelastungen und Empfindlichkeiten erfasst und dargestellt.  

Für die Anwendung des Biotopwertverfahrens nach der Bayerischen Kompensati-

onsverordnung (BayKompV) wurde ein 200 m breiter Korridor entlang der Trasse 

als Untersuchungsraum für eine flächendeckende Biotoptyp-/Nutzungstypenkar-

tierung gemäß der Biotopwertliste zu Grunde gelegt.  

Die räumliche Lage des Untersuchungsraumes zu den Schutzgütern Pflanzen so-

wie Tiere und biologische Vielfalt ist den Anlagen 15.2.1-2 und 15.3.1-2 zu entneh-

men. 

 Datengrundlagen 

Für den Untersuchungsraum wurden im Sommer 2007 auf der Basis von Luftbil-

dern im Maßstab 1:5.000 projektbezogene Kartierungen von Biotop- und Lebens-

raum- bzw. Nutzungs- und Strukturtypen und Pflanzen durchgeführt (AGL ULM 

2008). In 2014 wurde in einem 200 m breiten Korridor entlang der Trasse eine 

Biotoptyp-/Nutzungstypenkartierung gemäß der Biotopwertliste, die die Grundlage 

für die Anwendung des Biotopwertverfahrens nach der Bayerischen Kompensati-

onsverordnung (BayKompV) darstellt, durchgeführt.  

Das Kartierkonzept der Fauna-Kartierung wurde mit dem EBA (17.10.2007) sowie 

mit der Höheren und den Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Erding, 

Ebersberg und München (08.11.2007) abgestimmt. Festgelegt wurden hierbei 

auch die Grundzüge der Methodik für die Bearbeitung. Damit wurde die Voraus-

setzung geschaffen, dass nach einem fachlich begründeten Konzept auf dem neu-

esten wissenschaftlichen Stand Tiere erfasst und beurteilt werden. Das Konzept 

zielt auf eine eingriffsbezogene Kartierung von Indikatorgruppen zur sachgemä-

ßen Bestandsbewertung des Eingriffsraums ab. Es erfüllt projektspezifisch die 

Rahmenanforderungen des Umwelt-Leitfadens des Eisenbahn-Bundesamtes. Der 

notwendige Untersuchungsrahmen und Untersuchungsumfang (§ 6 UVPG) wur-

den im Scoping (02-03.07.2008) und im Unterrichtungsschreiben des EBA gemäß 

§ 5 Satz 1 UVPG vom 6.10.2008 festgelegt. 

Die Kartierungen in den Jahren 2007 und 2008 (AGL ULM & MAIER 2009) erfolg-

ten überwiegend auf ausgewählten Probeflächen. Ausnahmen stellen Die Arten-

gruppen Amphibien, Reptilien und Laufkäfer dar, für die zunächst in einer Über-

sichtsbegehung geeignete Lebensräume identifiziert wurden. Hier wurden dem-

nach sämtliche geeigneten Lebensräume im Untersuchungsraum untersucht. 

Auch Vögel wurden flächendeckend erfasst. 
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Die faunistischen Bestandsaufnahmen wurden im Jahr 2014 aktualisiert (IFUPLAN 

2015). Dabei wurden in Abstimmung mit den zuständigen Behörden (Höhere und 

Untere Naturschutzbehörde; 16.10.2014) nur diejenigen Artengruppen erneut ver-

tieft erfasst, für die sich auf Basis der bisher vorliegenden Daten ein Vorkommen 

von planungsrelevanten Arten im Untersuchungsraum abzeichnete. Darüber hin-

aus fanden 2013 und 2015 Höhlenbaumkartierungen statt (s. Höhlenbaumkartie-

rung in Kap. 4.1.2.4). 

Die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 stellen demnach die maßgebliche Datengrund-

lage für die Beurteilung der Konflikte dar. Da Kartierungen jedoch nur eine Mo-

mentaufnahme abbilden, müssen daher auch vorhandene ältere Daten berück-

sichtigt werden, aus denen eine Betroffenheit abzuleiten wäre. Dies kann der Fall 

sein bei Arten mit starken jährlichen Fluktuationen der Populationsdichte und un-

veränderter Habitateignung. Andernfalls wäre, z.B. auf Grundlage einer nicht mehr 

gegebenen Habitateignung, zu bewerten, ob die Ergebnisse älterer Kartierungen 

nicht mehr relevant sind. 

Die Bewertung des Schutzgutes Tiere basiert auf den Erhebungen 2008 und 2009, 

da hier der Ansatz verfolgt wurde, eine einheitliche Bewertung mit gleicher Bewer-

tungsgrundlage für alle Planfeststellungsabschnitte zu erreichen. Die Bestandsbe-

schreibung im PFA 4.2 wiederum basiert auf der aktuellen Kartierung aus dem 

Jahr 2014, und nur im Falle, dass ältere Daten Berücksichtigung finden, wird auf 

diese zurückgegriffen.  

Ergänzend fand im Frühjahr und Frühsommer 2023 eine Rebhuhnkartierung nörd-

lich Siglfing statt (IFUPLAN 2023) zur Feststellung des Erfordernisses ggf. zusätz-

licher Kompensationsnahmen für das Rebhuhn.  
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Tab. 4-1: Erfassungskriterien und Daten-/Informationsgrundlagen für das 

Schutzgut Tiere und Pflanzen 

Erfassungskriterien 
Relevante Daten- / Informationsgrundla-
gen 

Biotoptypen und Flora: 
▪ kartierte Biotoptypen 
▪ Flora ausgewählter Biotope 
▪ nach § 30 BNatSchG besonders ge-

schützte Biotope 
▪ nach Art. 23 BayNatSchG besonders ge-

schützte Biotope 
▪ nach § 39 Abs. 5 BNatSchG geschützte 

Lebensstätten, 
▪ Pflanzenarten der Roten Liste 
▪ Lebensraumtypen nach Anhang I der 

FFH-Richtlinie 
▪ Pflanzenarten nach Anhang II der FFH-RL 
▪ Biotope mit streng geschützten Pflanzen-

arten im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 14 
BNatSchG  

▪ amtlich kartierte Biotope 

 
▪ Fachbericht der Biotoptypenkartierung 
▪ Fachbericht der Biotop-Nutzungskartie-

rung nach der Biotopwertliste 
▪ Arten- und Biotopschutzprogramm des 

Landkreises Erding 
▪ Artenschutzkartierung 
▪ Amtliche Biotopkartierung Bayern 
▪ Realnutzungs- und Biotoptypenkartierung 

im Rahmen der ED 99 – Nordumfahrung 
Erding  

Fauna: 
▪ Tierarten bzw. Artengruppen mit Indikator-

funktion und deren Lebensräume 
▪ Tierarten nach Anhang II der FFH-Richtli-

nie 
▪ Vogelarten nach Anhang I der Vogel-

schutz-Richtlinie 
▪ Vorkommen von Tierarten der Roten Liste 

BRD und Bayern bezogen auf erfasste Ar-
tengruppen 

▪ Landkreisbedeutsame und überregional 
bedeutsame Arten nach dem ABSP 

▪ Streng geschützte Tierarten im Sinne des 
§ 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG sowie beson-
ders geschützte europäische Vogelarten 
im Sinne des § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG 
inklusive der Biotope, in denen sie vor-
kommen 

 
▪ Fachberichte der Zoologischen Erhebun-

gen 
▪ Arten- und Biotopschutzprogramm des 

Landkreises Erding 
▪ Artenschutzkartierung  
▪ tierökologische Erhebungen im Rahmen 

der ED 99 – Nordumfahrung Erding 
▪ Kartierungen von Habitatbäumen sind v.a. 

im Bereich Fischer Kreisaltenheim (Senio-
renzentrum) und Haager Straße in Erding 

Gesetzlich und gesamtplanerisch geschützte 
Bereiche: 
▪ gesetzlich geschützte Biotope 
▪ RAMSAR-, FFH- und Vogelschutzgebiete 
▪ Schutzgebiete nach §§ 23 – 29 BNatSchG 

in Verbindung mit BayNatSchG (NSG, Na-
tionalpark, Biosphärenreservat, LSG, Na-
turpark, LB, ND) 

▪ landschaftliche Vorbehaltsgebiete, land-
schaftliche Vorranggebiete 

▪ Bannwald, Naturwaldreservat 
▪ Wälder mit besonderer Bedeutung  
▪ bereits vorhandene Kompensationsflä-

chen Dritter 
▪ Ökokontoflächen 

 
 
▪ Fachberichte der Biotoptypenkartierung 
▪ Schutzgebietsverordnungen 
▪ Regionalplan München 
▪ Waldfunktionsplan für den Regierungsbe-

zirk Oberbayern 
▪ Flächennutzungs- und Landschaftsplan 

der Stadt Erding 
▪ Auskünfte der Unteren Naturschutzbe-

hörde LRA Erding  
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Pflanzen 

Als wesentliche Datengrundlage dient das Gutachten „Erdinger Ringschluss – Ver-

besserung der Schienenanbindung des Flughafens München-Paket B - Erläute-

rungsbericht – Biotoptypenkartierung“ der AGL ULM (2008) sowie die im Jahr 2014 

in einem 200 m breiten Korridor entlang der Trasse durchgeführte Biotop-/ Nut-

zungskartierung nach der Biotopwertliste (IFUPLAN 2015). 

Die Ergebnisse der Biotopkartierung aus dem Jahr 2007 für den 2000 m (Neubau-

strecke) bzw. 1.000 m (Ausbaustrecke) breiten Untersuchungsraum sind in Flä-

chenerfassungsbögen für jede einzelne Fläche als Rohdaten erfasst. Diese bein-

halten neben der ID-Nummer der Fläche die Geländenummer, das Aufnahmeda-

tum, den oder die Biotop- und Lebensraumtypen (letztere ggf. mit FFH-spezifischer 

Bewertung von Habitatstruktur, Artenausstattung und Beeinträchtigung) bzw. Nut-

zungs- und Strukturtypen, ggf. eine textliche Beschreibung, Angaben zu Nutzun-

gen und Beeinträchtigungen, eine Artenliste mit Angaben zum Status bestimmter 

Arten (Mengenangaben, Rote Liste Bayern, Rote Liste Bundesrepublik, Bundes-

artenschutzverordnung) und schließlich obligat die Bewertung der Fläche nach der 

5-stufigen Bewertungsskala. 

Die Ergebnisse der Biotop-/Nutzungskartierung aus dem Jahr 2014 für den 200 m 

breiten Korridor entlang der Trasse sind im Kartierbericht zusammengefasst (IFU-

PLAN 2015). Als Grundlage für die Biotop-/Nutzungskartierung diente die Bio-

topwertliste der BayKompV sowie die Arbeitshilfe mit detaillierten verbalen Kurz-

beschreibungen der einzelnen Biotop- und Nutzungstypen (LfU 2014). In der Ar-

beitshilfe zur Biotopwertliste der BayKompV finden sich die Definitionen aller in der 

Biotopwertliste aufgeführten Biotop- und Nutzungstypen. Genannt werden die Co-

dierungen mit Angabe, ob und wenn ja, um welchen Biotoptyp nach § 30 

BNatSchG und Art. 23 BayNatSchG, im Sinn der Kartieranleitung der Biotopkar-

tierung Bayern und um welchen Lebensraumtyp gemäß FFH-Richtlinie es sich 

handelt. Die Kartierergebnisse aus dem Jahr 2007, für den restlichen Untersu-

chungsraum (100 m - 500/1000 m entlang der Trasse), wurden im Rahmen der im 

Jahr 2014 durchgeführten Biotop-/Nutzungskartierung überprüft und an neue Ent-

wicklungen wie Bebauung/ Nutzungsänderung angepasst sowie den Biotop- und 

Nutzungstypen gemäß Biotopwertliste (Haupttypen mit entsprechenden Codes) 

zugeordnet. 

Die Flora des Untersuchungsraumes wurde auf der Basis der Biotop- und Nut-

zungstypenkartierung durch floristische Erhebungen im Sommer 2007 erfasst. In 

den Biotopen und/oder Lebensraumtypen wurden die charakteristischen Pflanzen-

arten mit aufgenommen und Artenlisten erstellt.  
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Tiere 

Als wesentliche Datengrundlagen dienen das Gutachten „Erdinger Ringschluss – 

Verbesserung der Schienenanbindung des Flughafens München-Los B2 - Endbe-

richt – Zoologische Erhebungen“ der AGL ULM & MAIER (2009), Ergänzungskar-

tierung Fauna 2014 (IFUPLAN 2015), Kartierung Rebhuhn (IFUPLAN 2023) sowie 

die tierökologischen Erhebungen und die Kartierung bestandsgefährdeter boden-

brütender Vogelarten für die Nordumfahrung Erding ED 99 (IFUPLAN 2011, 2012). 

Weitere Erläuterungen zu den Kartierungen siehe oben.  

Biologische Vielfalt 

Die flächendeckende Biotoptypenkartierung, Kartierungen zu gesetzlich geschütz-

ten Biotopen, Informationen zu den Schutzgebieten im UR und zu den vorkom-

menden Tier- und Pflanzenarten sind den Gutachten von AGL ULM (2008), AGL 

ULM & MAIER (2009), der Biotop-/Nutzungskartierung und Ergänzungskartierung 

Fauna (IFUPLAN 2015) und den faunistischen Kartierungen im Zuge der Planung 

der Nordumfahrung ED 99 (IFUPLAN 2011, 2012) zu entnehmen. 

 Methodik der Bestandsbewertung - Pflanzen 

Für die Konkretisierung der BayKompV wurde eine Biotopwertliste erarbeitet, die 

die Grundlage für die Anwendung des Biotopwertverfahrens darstellt. Die Bio-

topwertliste listet alle in Bayern vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen auf 

und bewertet diese mit Grundwert in Wertpunkten zwischen 0 und 15 

(http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/bay_komp_vo/index.htm). Die 

Herleitung des Grundwerts erfolgte anhand der drei einzelnen Bewertungskriterien 

Seltenheit / Gefährdung, Wiederherstellbarkeit / Ersetzbarkeit und Natürlichkeit. 

Der Grundwert gibt die mittlere Ausprägung der Biotoptyp- und Nutzungstypen 

wieder. Die Einstufung des Grundwertes der Biotoptyp- und Nutzungstypen erfolgt 

anhand Anlage 2.1 und 3.1 BayKompV in den Wertstufen „hoch“ (11-15 Wert-

punkte), „mittel“ (6-10 Wertpunkte), „gering“ (1-5 Wertpunkte) und „keine natur-

schutzfachliche Bedeutung“ (0 Wertpunkte). Hierfür sind gemäß BayKompV nur 

die flächenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprägungen des Schutzgutes 

Arten und Lebensräume maßgeblich (vgl. § 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und Anlage 2.1, 

Spalte 2 BayKompV). Die Darstellung ist dabei für jeden Typ einheitlich. Gemäß 

Anlage 2.1, Spalte 2 sind alle Typen nach § 30 BNatSchG oder Art. 23 Bay-

NatSchG, im Sinn der Kartieranleitung der Biotopkartierung Bayern und alle Le-

bensraumtypen Anhang I der FFH-Richtlinie im Regelfall mit „hoch“ einzustufen. 

Aufgrund einer geringeren Ausprägung hinsichtlich der Bewertungskriterien kann 

jedoch der Fall auftreten, dass diese Typen in der Biotopwertliste nur als „mittel“ 

eingestuft werden. Wenn es sich um gesetzlich geschützte Biotoptypen, Typen 

http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/naturschutz/bay_komp_vo/index.htm
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nach der Biotopkartierung Bayerns und FFH-Lebensraumtypen (unabhängig vom 

Erhaltungszustand) handelt, kann der Grundwert um einen Punkt erhöht werden.  

Eine Bewertung der gemäß der Biotopwertliste auf der Ebene von Haupttypen kar-

tierten Biotop-Nutzungstypen ist nicht möglich, so dass den Biotop-/Nutzungstypen 

im 100 m – 500/1000 m Korridor entlang der Trasse keine Bewertungsstufen ge-

mäß Anlage 2.1 BayKompV zugeteilt wurden. 

 Methodik der Bestandsbewertung – Tiere 

Als Basis für die verwendete Bewertungsmatrix wurde das 9-stufige Bewertungs-

schema von KAULE (1991), in seiner Abwandlung für Tiergruppen von RECK 

(1996) herangezogen und durch Aggregation einiger Wertstufen entsprechend der 

nachfolgenden Tab. 4-2 auf 6 Bewertungskategorien (0 – 5) reduziert. 

Tab. 4-2: Fünfstufige Bewertungsmatrix zur Bewertung von Flächen auf Ba-

sis von Tierarten-Vorkommen 
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Kriterien für die Einstufung von Flächen in eine Wertstufe 

5 (9) Gesamtstaatlich bedeutsame Flächen 

Individuenreiches oder v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes 

Vorkommen einer bundesweit vom Aussterben bedrohten Art. Bei Arten mit sehr 

großen Aktionsräumen bzw. Streifgebieten Vorkommen der Art zur Fortpflanzungs-

zeit sowie Vorhandensein der Fortpflanzungslebensräume und der essentiellen 

Nahrungsgebiete.  

Weiterhin kann bei Erfüllung folgender Alternativ-Kriterien eine Einstufung in die 

Bewertungskategorie erfolgen:  

- Vorkommen zahlreicher stark gefährdeter Arten, z. T. in überdurchschnittlicher 

Individuendichte mit artenreicher Begleitfauna aus weiteren gefährdeten Arten. 

- Überwinterungs- oder Rastbiotope für vom Aussterben bedrohte oder stark ge-

fährdete Arten, in denen diese in überdurchschnittlichen Individuenzahlen auf-

treten oder Kriterien nach der Ramsar-Konvention erfüllt sind.  

- Vorkommen einer bundesweit extrem seltenen Art, die historisch weit zurückrei-

chend ± dauerhafte Vorkommen in Deutschland hat(te). Ausgenommen sind da-

von zwar regelmäßige, aber zugleich räumlich stark variierende Brutgäste. 

- Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland sehr selten sind.  

- Vorkommen von Arten oder Unterarten, für die Deutschland eine besondere 

Schutzverantwortung hat, z.B. zentraleuropäisch endemische Arten oder Arten, 

die ein europäisches Schwerpunktvorkommen in Deutschland haben und die 

stark gefährdet oder sehr selten sind.  

- Erfüllung des höchstmöglichen Erwartungswertes, d.h. nahezu vollständiges 

mögliches Arteninventar bzw. einzigartig gut ausgeprägte Biozönose für stand-

ortheimische Arten naturnaher Biotoptypen aus mehreren charakteristischen, 

eher artenreichen taxonomischen Gruppen.  
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Kriterien für die Einstufung von Flächen in eine Wertstufe 

- Überdurchschnittlich große Vorkommen von Arten des Anhangs II der FFH-

Richtlinie oder des Anhanges I der EG-Vogelschutzrichtlinie, die in Deutschland 

und im betreffenden Bundesland als gefährdet eingestuft sind, oder die in 

Deutschland selten sind.  

Bei allen der angegebenen Alternativ-Kriterien gilt: Der überwiegende Anteil bio-

toptypischer Zönosen der untersuchten -und potenziell auch von weiteren- ver-

schiedenen Anspruchstypen bzw. taxonomischen Gruppen darf nicht verarmt sein. 

5 (8) Landesweit bedeutsame Flächen: 

Vorkommen einer landesweit vom Aussterben bedrohten Art, wobei es sich um ein 

überdurchschnittlich individuenreiches oder v.a. bei Wirbeltieren, regelmäßiges 

bzw. lange tradiertes Vorkommen handelt. Bei Arten mit sehr großen Aktionsräu-

men bzw. Streifgebieten Vorkommen der Art zur Fortpflanzungszeit sowie Vorhan-

densein der Fortpflanzungslebensräume sowie der essentiellen Nahrungsgebiete 

von i.d.R. mindestens zwei stark gefährdeten Arten. Bei Amphibien auch Großpo-

pulationen gefährdeter Arten. 

Weiterhin kann bei Erfüllung folgender Alternativ-Kriterien eine Einstufung in die 

Bewertungskategorie erfolgen:  

- Vorkommen mehrerer stark gefährdeter oder zahlreicher gefährdeter Arten in 

z.T. überdurchschnittlicher Individuendichte mit artenreicher, biotoptypischer 

Begleitfauna. 

- Wichtige Überwinterungs- oder Rastbiotope von vom Aussterben bedrohten 

oder stark gefährdeten Arten, bzw. von gefährdeten Arten, wenn diese in über-

durchschnittlichen Individuenzahlen auftreten.  

- Vorkommen einer bundesweit sehr seltenen oder landesweit extrem seltenen 

Art, die historisch weit zurückreichend ± dauerhafte Vorkommen in Deutschland 

bzw. Bayern hatte.  

- Vorkommen zahlreicher Arten, die in Deutschland selten oder in Bayern sehr 

selten sind.  

- Vorkommen von Arten bzw. Unterarten, für die der Bund oder das Land beson-

dere Schutzverantwortung haben und die gefährdet oder selten sind bzw. stark 

überdurchschnittlich individuenreiche Vorkommen (Schwerpunktvorkommen) 

solcher Arten, unabhängig vom Gefährdungsgrad.  

- Erfüllung des Erwartungswertes, d.h. eine nahezu vollständige Präsenz des 

möglichen Arteninventars bzw. eine einzigartig ausgeprägte Biozönose an 

standortheimischen Arten naturnaher Biotoptypen. Als Referenz ist hierbei eines 

der 2 bedeutendsten Gebiete orientiert an großen Naturräumen IV. Ordnung aus 

mehreren charakteristischen taxonomischen Gruppen oder bei nur einer (dann 

artenreichen) taxonomischen Gruppe, orientiert am Naturraum III. Ordnung hin-

zuzuziehen.  

- Vorkommen von Arten des Anhanges II der FFH-Richtlinie bzw. der EG-Vogel-

schutzrichtlinie Anhang I, die landesweit rückläufig oder selten sind, bzw. des 

Anhanges IV der FFH-Richtlinie, die gefährdet sind.  
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Kriterien für die Einstufung von Flächen in eine Wertstufe 

Achtung: Bei allen der angegebenen Alternativ-Kriterien gilt: Der überwiegende An-

teil biotoptypischer Zönosen der untersuchten - und ‘potenziell’ von weiteren -taxo-

nomischen Gruppen bzw. Anspruchstypen darf nicht stark verarmt sein. Bei sehr 

künstlichen Flächen sind als Referenz vergleichbare, aber naturnahe Lebens-

räume heranzuziehen. 

4 (7) Regional bedeutsame Fläche 

Vorkommen einer stark gefährdeten Art. Individuenreiches oder, v.a. bei Wirbeltie-

ren, regelmäßiges bzw. lange tradiertes Vorkommen. Bei Arten mit sehr großen 

Aktionsräumen bzw. Streifgebieten die Vorkommen der Art zur Fortpflanzungszeit 

sowie Vorhandensein der Fortpflanzungslebensräume sowie der essentiellen Nah-

rungsgebiete einer gefährdeten Art. Bei Amphibien auch Großpopulationen rück-

läufiger Arten. 

Weiterhin kann bei Erfüllung folgender Alternativ-Kriterien eine Einstufung in diese 

Wertstufe erfolgen: 

- Vorkommen zahlreicher landesweit rückläufiger Arten, z.T. in überdurchschnitt-

licher Individuendichte mit artenreicher Begleitfauna. 

- Vorkommen einer bundesweit seltenen oder landesweit sehr seltenen bzw. re-

gional extrem seltenen Art. 

- Vorkommen zahlreicher landesweit seltener Arten. 

- Individuenreiche Vorkommen von rückläufigen Arten, für die Bayern eine beson-

dere Schutzverantwortung hat. 

- Überdurchschnittlich hohe, lebensraumtypische Artenvielfalt in naturnahen Bio-

topen. 

- Überdurchschnittlich individuenreiche Vorkommen von in Bayern nicht gefähr-

deten und häufigen Arten des Anhanges II und IV der FFH-Richtlinie. 

- Hohe Zahl regional rückläufiger oder hohe Zahl regional sehr seltener Arten 

bzw. Vorkommen von Arten mit sehr hohem Biotopbindungsgrad und regional 

sehr wenigen Lebensräumen. 

3 (6) Lokal bedeutsame, artenschutzrelevante Flächen: 

Nur einzelne landesweit seltene oder gefährdete Arten, wobei die gefährdeten Ar-

ten in sehr geringer Individuendichte vorkommen oder der Bestand erkennbar in-

stabil ist. 

Weiterhin kann bei Erfüllung folgender Alternativ-Kriterien eine Einstufung in diese 

Wertstufe erfolgen: 

- Vorkommen regional sehr seltener oder lokal extrem seltener Arten 

- regional durchschnittliche, biotoptypische Artenvielfalt wertbestimmender Taxa-

zönosen 

- biotoptypische, im Bundesland noch weit verbreitete Arten mit lokal sehr wenig 

Ausweichlebensräumen 

- hohe allgemeine Artenvielfalt (lokaler Bezugsraum). 

2 (5) Verarmte, noch artenschutzrelevante Flächen: 
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Kriterien für die Einstufung von Flächen in eine Wertstufe 

Gefährdete Arten nur randlich einstrahlend, euryöke, eurytope und ubiquitäre Arten 

überwiegen deutlich, unterdurchschnittliche Artenzahlen (verglichen mit lokalen 

Durchschnittswerten der biotoptypischen Zönosen), geringe Individuendichte bzw. 

Fundhäufigkeit charakteristischer Arten. 

1 (4) Stark verarmte Flächen: 

Stark unterdurchschnittliche Artenzahlen, nahezu ausschließlich Vorkommen eu-

ryöker, eurytoper bzw. ubiquitärer Arten. 

(3) Belastende oder extrem verarmte Flächen: 

Tiervorkommen benachbarter Flächen durch Störung oder Emissionen belastend; 

oder: deutliche Trennwirkung oder extreme Artenverarmung. 

0 (2) Stark belastende Flächen: 

Nachbarflächen stark beeinträchtigend oder hohe Trennwirkung; i.d.R. für höhere 

Tierarten kaum mehr besiedelbare Flächen, wobei z.B. Gebäudebrüter eine Aus-

nahme bilden können. 

(1) Sehr stark belastende Flächen: 

Nachbarflächen sehr stark beeinträchtigend, extrem hohe Trennwirkung; i.d.R. für 

höhere Tierarten nicht besiedelbare Flächen. 

  Nicht bewertete Flächen: 

In der Regel Verkehrsflächen, Parkplätze, größere Hallen usw. 

 

Ein wesentliches Kriterium für die Bewertung ist das Vorkommen von Arten der 

Roten Listen. SCHEUERER & AHLMER (2003) geben eine Möglichkeit, die Ge-

fährdungskategorien nach der zunehmenden Gefährdung einzuteilen. In der nach-

folgenden Auflistung sind die Gefährdungskategorien in absteigender Gefährdung 

geordnet. Gleichzeitig wird den einzelnen Gefährdungsstufen ein minimaler Wert 

nach der vorangehenden Bewertungsmatrix von RECK (1996) zugeordnet. Im 

Weiteren findet sich eine Zuordnung zur verwendeten 5-stufigen Skala. 
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Tab. 4-3: Gefährdungskategorien nach SCHEUERER & AHLMER (2003) und 

deren Zuordnung zur Bewertungsskala 

RL  
Kate-
gorie  

Erläuterung  

zugeordnete 
vereinfachte 
RL-Katego-
rie  

Entspricht 
minimaler 
RECK-Stufe  

minimaler 
Wert der 
5-stufigen 
Skala  

0  Ausgestorben oder verschollen  0  9  5  

1  Vom Aussterben bedroht  1  8  5  

2  Stark gefährdet  2  7  4  

R  Extrem seltene Arten und Arten mit 
geographischer Restriktion  

2  7  4  

3  Gefährdet  3  6  3  

G  Gefährdung anzunehmen, aber Sta-
tus  

3  6  3  

 unbekannt     

D  Daten mangelhaft  V  5  2  

V  Arten der Vorwarnliste  V  5  2  

keine  nicht gefährdet  keine  3  1  

 

Wenn das Besiedlungsbild bzw. die Ausstattung mit Arten deutlich unter dem Er-

wartungswert lag, wurden die Flächen im Sinne der Skala von RECK (1996) um 

eine Stufe niedriger bewertet. 

Die Stufen 4 und 5 wurden in der Regel nur vergeben, wenn Rote-Liste-Arten der 

Kategorie „stark gefährdet“ oder „vom Aussterben bedroht“ registriert werden 

konnten. Wenn solche Arten fehlen, wie es z.B. bei der Tiergruppe Reptilien der 

Fall ist, werden die wertvollsten Lebensräume für diese Tiergruppe in die Bewer-

tungskategorie 3 (lokal bedeutsam, artenschutzrelevant) gestellt. 

 Methodik der Bestandsbewertung – Biologische Vielfalt 

In Bezug auf die biologische Vielfalt existiert in Deutschland noch keine einheitliche 

Bewertungsmethodik. 

Nach LIPP (2009) lässt sich die biologische Vielfalt anhand der Kriterien Struktur, 

Komposition und Funktion auf unterschiedlichen Ebenen charakterisieren. Für das 

Kriterium Struktur wird die Naturnähe, die Seltenheit oder die Gefährdung der Ar-

ten bewertet; für die Komposition die Größe oder Dichte der Artenverbreitung und 

für die Funktion die Naturnähe. Die Lebensräume, die Tier- und Pflanzenarten so-

wie die Prozesse, die zwischen diesen Komponenten ablaufen, werden räumlich 

und zeitlich unter Berücksichtigung des Klimawandels bewertet. Als Indikator kön-

nen Biotoptypen herangezogen werden, die keiner oder nur extensiver menschli-

cher Nutzung unterliegen, z.B. Naturwaldreservate, Feuchtwiesen oder Moore. 
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MÜLLER et al. (2008) ermitteln regionalisierte Zielwerte für die Ausstattung der 

naturräumlichen Einheiten mit Kleinstrukturen, JOOSS et al. (2006) definieren für 

Gemeinden eine besondere Verantwortung für Arten aus dem bundesweiten Ziel-

artenkatalog, in dem sie die Anteile an geeigneten Habitaten mit potenziellen Ver-

bundräumen berechnen. In dem vorliegenden Landschaftspflegerischen Begleit-

plan werden Biotopkomplexe mit einer hohen biologischen Vielfalt benannt. 

 Darstellung 

Die Darstellung des Bestandes und der Bewertung ist der Anlage 15.3.1-2 (Schutz-

gut Tiere) und der Anlage 15.2.1-2 (Schutzgut Pflanzen) zu entnehmen. Das 

Schutzgut biologische Vielfalt wird nicht gesondert kartographisch darstellt. Die 

Auswirkungen und Konflikte des Vorhabens auf die Schutzgüter Tiere und Pflan-

zen werden in der Anlage 15.6.1-2 dargestellt. 

Für das Schutzgut Pflanzen werden die Biotoptypen flächendeckend farbig darge-

stellt. In einem jeweils 100 m breiten Korridor entlang der Trasse werden die Bio-

top-/Nutzungstypen gemäß der Biotopwertliste nach BayKompV mit den jeweiligen 

Codes dargestellt. Für die Darstellung der auftretenden Biotop- und Lebensraum- 

bzw. Nutzungstypen im restlichen Untersuchungsraum (100-1000 m) wurden die 

Haupttypen der Biotop-/Nutzungstypen (2.Ebene) der Biotopwertliste der Bay-

KompV zu Grunde gelegt, die jeweils eine einheitliche Farbsignatur mit dem Code 

des Haupttypes erhalten. Die Biotop-/Nutzungstypen und die Haupttypen der Bio-

topwertliste der BayKompV sind der Legende 15.2.0 (Schutzgut Pflanzen) zu ent-

nehmen. Der den Biotop-/Nutzungstypen zugeordnete Funktionale Wert wird über 

die farbliche Hinterlegung des Codes gezeigt, die einen Biotop-/Nutzungstyp defi-

nieren. Bei den Haupt-Biotop-/Nutzungstypen (einstelliger Code der Biotopwert-

liste) erfolgt keine Angabe zum Funktionalen Wert. Neben den Biotoptypen werden 

in der Karte Schutzgebiete, die nach § 30 BNatSchG gesetzlich geschützten Flä-

chen und amtlich kartierten Biotope dargestellt.  

Für das Schutzgut Tiere wird der kartierte Bestand im Untersuchungsraum darge-

stellt. Das Vorkommen streng geschützter Arten, faunistische Funktionsbeziehun-

gen und gesetzlich und durch Fachplanung geschützte Bereiche werden ebenfalls 

dargestellt. Der den einzelnen Tiergruppen zugeordnete Funktionale Wert wird 

über die farbliche Hinterlegung der Abkürzungszeichen gezeigt, die eine Tier-

gruppe definieren. 

Bei den zoologischen Erhebungen der AGL ULM & MAIER (2009) und von IFU-

PLAN (2015) wurden die Verkehrsflächen, Parkplätze, größere Hallen usw. nicht 

bewertet und sind daher in den Bestandsplänen nicht farblich hinterlegt. 
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4.1.3 Beschreibung und Bewertung des Bestandes einschließlich der Vor-

belastungen 

 Schutzgebiete und Ausweisungen nach Fachplänen 

Im Untersuchungsraum liegen gesetzlich und gesamtplanerisch geschützte Berei-

che sowie fachplanerisch ausgewiesene Bereiche folgender Kategorien: 

▪ Naturdenkmale (§ 28 BNatSchG) 

▪ Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, Art. 23 BayNatSchG) 

▪ Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

▪ Biotope der amtlichen Biotopkartierung 

▪ Regionale Grünzüge 

▪ Landschaftliche Vorbehaltsgebiete 

▪ Ökoflächenkataster / Ökokonto  

▪ Wälder mit besonderer Bedeutung (Gesamtökologie, Biotop) 

Naturdenkmale 

Der Lindenhain in Heilig Blut, in der Stadt Erding, der sich auf Fl.Nr. 1602 und 1605 

befindet, ist durch Anordnung des Landratsamtes Erding vom 10.01.1953 als Na-

turdenkmal geschützt (Anlage 15.2.1).  

Gesetzlich geschützte Biotope 

Im Untersuchungsraum (200 m Korridor entlang der Trasse) liegen zahlreiche 

nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. 

Diese werden bei der Bestandsbeschreibung erwähnt und sind in den Bestands-

karten Pflanzen (Anlage 15.2.1-2) gekennzeichnet. Die räumliche Verteilung der 

Biotoptypen mit ihrer Beschreibung und Bewertung ist dem Kartierbericht Biotop-

/Nutzungstypen (IFUPLAN 2015) entnommen. Unter seinen Schutz fallen die 

nachfolgend in der Reihenfolge ihres Flächenanteils behandelten Biotoptypen: 
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Tab. 4-4: Nach § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 BayNatSchG gesetzlich ge-

schützte Biotope 

Code Biotop-/Nutzungstyp 
Fläche  
in ha  

Fläche in 
Prozent  

F14-FW00BK Mäßig veränderte Fließgewässer 0,75 0,45 

L513-WA91E0* Quellrinnen, Bach- und Flussauenwälder - alte Ausprägung 0,63 0,38 

L522-WA91E0* Weichholzauenwälder alte Ausprägung 0,32 0,19 

S133-SU00BK Eutrophe Stillgewässer, natürlich oder naturnah 0,25 0,15 

B113-WG00BK Sumpfgebüsche 0,17 0,10 

R121-VH00BK Schilf-Wasserröhrichte 0,02 0,01 

Summe   2,14 1,28 

 

Der § 39 Abs. 5 BNatSchG i.V.m. Art. 16 BayNatSchG regelt den allgemeinen 

Schutz wild lebender Tiere und Pflanzen bzw. den Schutz bestimmter Landschafts-

bestandteile. Er verbietet u.a. 

▪ nicht land-, forst- oder fischereiwirtschaftlich genutzte Flächen so zu behan-

deln, dass die Tier- oder Pflanzenwelt erheblich beeinträchtigt wird (§ 39 Abs. 

5 Satz 1 Nr.1 BNatSchG), 

▪ Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder gärtne-

risch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 

andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden 

oder auf den Stock zu setzen; zulässig sind schonende Form- und Pflege-

schnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur        Gesunder-

haltung von Bäumen (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr.2 BNatSchG),  

▪ Röhrichte in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September zurückzuschneiden; 

außerhalb dieser Zeiten dürfen Röhrichte nur in Abschnitten zurückgeschnitten 

werden (§ 39 Abs. 5 Satz 1 Nr.3 BNatSchG), 

▪ Hecken, lebende Zäune, Feldgehölze oder -gebüsche einschließlich Uferge-

hölze oder -gebüsche zu roden, abzuschneiden, zu fällen oder auf sonstige 

Weise erheblich zu beeinträchtigen (Art. 16 Abs.1 Nr. 1 BayNatSchG), 

▪ Höhlen, ökologisch oder geomorphologisch bedeutsame Dolinen, Toteislö-

cher, aufgelassene künstliche unterirdische Hohlräume, Trockenmauern, Le-

sesteinwälle sowie Tümpel und Kleingewässer zu beseitigen oder erheblich zu 

beeinträchtigen (Art. 16 Abs.1 Nr. 2 BayNatSchG). 

Unter seinen Schutz fallen im Untersuchungsraum (200 m Korridor entlang der 

Trasse) die nachfolgend in der Reihenfolge ihres Flächenanteils vorkommenden 

Biotoptypen (IFUPLAN 2015). Dabei werden nur die Art. 16-Flächen aufgeführt, 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01 Seite 42 

die nicht gleichzeitig unter den Schutz des § 30 BNatSchG fallen und in Tab. 4-4 

bereits aufgeführt sind: 

Tab. 4-5: Nach Art. 16 BayNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile 

Code 
Kurz-
code 

Biotop- bzw. Lebensraumtyp 
Fläche  
in ha  

Fläche in 
Prozent  

WN00BK WN Gewässer-Begleitgehölze, linear 6,17 0,49 

WO00BK WO Feldgehölze, naturnah 5,17 0,41 

WH00BK WH Hecken, naturnah 1,58 0,13 

Summe  12,92 1,03 

 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Der Schutz der FFH-Richtlinie greift nur innerhalb ausgewiesener FFH-Gebiete. 

Dort gilt ein Verschlechterungsverbot für alle Lebensraumtypen. 

Nach den Kartierungen von AGL ULM (2008) liegen im UR (200 m-Korridor) alle 

Flächen mit Lebensraumtypen außerhalb von FFH-Gebieten. 

Tab. 4-6: Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL 

Code 
Kurz-
code 

Biotop- bzw. Lebensraumtyp 
Fläche  
in ha  

Fläche in 
Prozent  

WA91E0* WA1 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior  
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

10,05 0,80 

LR3260 LR3260 
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des 
Ranunculion flutantis / 3260 

5,94 0,47 

LR6510 LR6510 Artenreiche Flachland-Mähwiesen mittlerer Standorte 2,52 0,20 

GH6430 GH1 Feuchte und nasse Hochstaudenfluren, planar bis montan / 
an Fließgewässern oder Waldrändern 

0,14 0,01 

Summe  18,65 1,48 

 

Der Umfang der Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL liegt im Untersu-

chungsraum (200 m-Korridor) insgesamt bei 18,65 ha (1,48%). 

Biotope der amtlichen Biotopkartierung 

Die innerhalb des Untersuchungsraumes liegenden amtlich kartierten Biotopflä-

chen sind in der Bestandsbeschreibung erwähnt und in den Bestandskarten Pflan-

zen (Anlage 15.2.1-2) mit Nummer dargestellt. Die Erhebung im Landkreis Erding 

wurde aktualisiert (Kartierungen in den Jahren 2013 und 2014) und vom LfU als 

Entwurf im 2015) zur Verfügung gestellt. Der Umfang der in der amtlichen Biotop-

kartierung Bayerns erfassten Flächen liegt im Gesamt-Untersuchungsraum (1.205 

ha) insgesamt bei 9,71 ha (0,81 %) und im 200 m-Korridor (167,82 ha) bei 0,89 ha 

(0,07 %).  
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Landschaftliche Vorbehaltsgebiete / Regionale Grünzüge 

Der im Untersuchungsraum liegende Teilbereich des Regionalen Grünzüges 12 

„Sempttal“ und des Landschaftlichen Vorbehaltsgebietes „Sempt- und Schwillach-

tal“ wird in Kapitel 4.5 (Schutzgut Landschaft) genauer erfasst und beschrieben. 

Ökoflächenkataster / Ökokonto 

Die für Maßnahmen nach Art. 7 BayNatSchG (Ersatzgeldverwendung) sowie die 

Kompensationsflächen (Ökokonto-Flächen) nach Art. 8 BayNatSchG festgesetz-

ten Flächen werden im Kompensationsverzeichnis als Teil des Ökoflächenkatas-

ters erfasst, das vom LfU geführt und laufend fortgeschrieben wird. Im Untersu-

chungsraum liegen mehrere Ökokontoflächen. Bei diesen Flächen handelt es sich 

um Ausgleichsflächen im Zusammenhang mit Bebauungsplänen oder um Flächen 

aus dem Ökokonto der Stadt Erding, die bisher noch nicht im Ökoflächenkataster 

gemeldet sind. Hervorzuheben, aufgrund ihrer Betroffenheit durch das Vorhaben 

(s. Kap. 6.1.5), ist die Ausgleichsfläche „Nr. 167 für das Gebiet der Landshuter 

Straße westlich Anton-Bruckner-Str.“ Die Ökoflächen aus dem Ökoflächenkataster 

/ Ökokonto sind in den Bestandskarten Pflanzen (Anlage 15.2.1-2) dargestellt.  

Wälder mit besonderer Bedeutung  

In der Waldfunktionskarte Landkreis Erding sind im Hinblick auf den Biotopschutz 

folgende Wälder ausgewiesen: 

▪ das Wäldchen an der östlichen Seite des Fehlbaches als Wald mit besonderer 

Bedeutung für die Gesamtökologie, 

▪ das Wäldchen westlich des Fehlbaches als Wald mit besonderer Bedeutung 

für die Gesamtökologie.  

Sie sind in der Bestandskarte Pflanzen (Anlage 15.2.1) dargestellt. 

 Streng geschützte Arten 

Die streng geschützten Arten werden in § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG definiert: Es 

sind die im Anhang A der Verordnung (EG) Nr. 338/97 (EG-Artenschutzverord-

nung), im Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) und in der Bun-

desartenschutzverordnung Anlage I, Spalte 3, aufgeführten Arten.  

In der Tab. 4-7 sind die im Zuge von verschiedenen im Untersuchungsraum durch-

geführten Kartierungen nachgewiesenen streng geschützten Arten (AGL ULM & 

MAIER 2009, IFUPLAN 2015) aufgelistet (s. auch Kap. 4.1.2.2): 
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Tab. 4-7: Vorkommen der streng geschützten Arten 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RLD RLB 

Pflanzen: 
Keine Arten 

Tiere: 
Säugetiere 

Biber Castor fiber V . 

Bartfledermaus  Myotis mystacinus/brandtii V . 

Braunes Langohr Plecotus auritus V  

Breitflügelfledermaus  Eptesicusserotinus G 3 

Fransenfledermaus Myotis nattereri  3 

Gattung Pipistrellus Pipistrellus sp.   

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 3 

Große Bartfledermaus/Kleine Bartfle-
dermaus 

Myotis brandtii / Myoris mysta-
cinus 

  

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 

Großes Mausohr  Myotis myotis V V 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D 2 

Mausohren Myotis spec . . 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D 

Nordfledermaus  Eptesicus nilssonii G 3 

Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii . 3 

Wasserfledermaus  Myotis daubentonii . . 

Weißrandfledermaus  Pipistrellus kuhlii . D 

Zweifarbfledermaus  Vespertilio discolor D 2 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus . . 

Vögel  

Bekassine Gallinago gallinago 1 1 

Eisvogel Alcedo atthis  3 

Flußregenpfeifer  Charadrius dubius   3 

Flussseeschwalbe Sterna hirundo 2 3 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos 2 1 

Grauammer Emberizia calandra 3 1 

Grünspecht  Picus viridis  .  

Grauspecht Picus canus 2 3 

Kampfläufer Philomachus pugnax 1 0 

Kiebitz  Vanellus vanellus  2 2 

Kornweihe  Circus cyaneus  2 0 

Mäusebussard  Buteo buteo    

Raubwürger  Lanius excubitor  2 1 
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RLD RLB 

Rohrweihe  Circus aeruginosus  .  

Schleiereule  Tyto alba  . 3 

Schwarzspecht Dryocopus martius   

Silberreiher  Casmerodius albus  . . 

Sperber Accipiter nisus . . 

Teichhuhn  Gallinula chloropus  V  

Turmfalke  Falco tinnunculus  . . 

Uferschwalbe  Riparia riparia  . V 

Waldkauz Strix aluco   

Waldohreule Asio otus   

Waldwasserläufer Tringa ochropus  R 

Weißstorch Ciconia ciconia 3  

Kriechtiere  

Zauneidechse  Lacerta agilis V V 

Amphibien 

Laubfrosch  Hyla arborea 3 2 

Wechselkröte Bufo viridis 3 1 

Erläuterungen: 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Wirbeltiere (2009) 
RL B: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Bayerns 2003; Rote Listen und Gesamtartenlisten 
der Heuschrecken, der Tagfalter und der Brutvögel Bayerns 2016 
Gefährdungsgrade: 
0 - ausgestorben oder verschollen, 
1 - vom Aussterben bedroht, 
2 - stark gefährdet, 
3 - gefährdet, 
G - Gefährdung anzunehmen aber Status unbekannt, 
V - Arten der Vorwarnliste, 
R - extrem seltene Arten und Arten mit geografischen Restriktionen, 
D - Daten defizitär; 
 

Streng geschützte Pflanzenarten sind im Untersuchungsraum nicht vorhanden.  

Es wurden 17 streng geschützte Fledermausarten, 25 streng geschützte Vogelar-

ten, eine streng geschützte Reptilienart, zwei streng geschützte Amphibienarten, 

und eine streng geschützte Säugetierart nachgewiesen (siehe Tab. 4-47). Der 

Schwerpunkt dieser Vorkommen liegt für die Fledermäuse im Bereich der Fließge-

wässer mit angrenzenden Gehölzsäumen wie Fehlbach, Sempt und Schollbach 

sowie im Stadtpark, für die Zauneidechse im Bereich der bestehenden S-

Bahntrasse am südlichen Ortsrand von Erding sowie im Bereich der Kiesabbauflä-

chen des Kronthaler Weihers. Bedeutung für die streng geschützten Vogelarten 

des Offenlandes hat v.a. der landwirtschaftlich genutzte, weitgehend gehölzfreie 

Bereich am nordwestlichen Stadtrand zwischen der Gemarkungsgrenze Erding 

und dem Fehlbach. Der Laubfrosch und die Wechselkröte wurden im Untersu-

chungsraum in den Abbaustellen nördlich Siglfing und am Kronthaler Weiher nach-

gewiesen. Das Vorkommen des Laubfrosches ist zudem aus den Teichen im Flie-

gerhorst und an der Straße (St2084) westlich von Ammersdorf bekannt. Die Sempt 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01 Seite 46 

bei Langengeisling stellt das einzige Vorkommensgebiet des Bibers im Untersu-

chungsraum dar. 

Auf einzelne Aspekte des Artenschutzes wird im Artenschutzrechtlichen Fachbei-

trag im Anhang I eingegangen. Basierend auf den Ergebnissen der zoologischen 

Erhebungen aus den Jahren 2008 - 2014 und sonstiger Datengrundlagen wurde 

in Abstimmungen mit den entsprechenden Behörden geprüft, welche Arten zu be-

trachten sind (Abschichtungstabellen siehe im Anhang I). Die Ergebnisse des 

Fachbeitrags fließen direkt in die Maßnahmenplanung mit ein (siehe Kap. 7.1.1). 

 Bestandsbeschreibung - Pflanzen 

Biotop- und Nutzungstypen 

Insgesamt wurden im Untersuchungsraum zwischen Ammersdorf im Osten und 

Altenerding im Südwesten bis zur Gemarkungsgrenze der Stadt Erding im Nord-

westen im Kartierungskorridor von 100 m beiderseits der Trasse 17 Biotop- und 

FFH-Lebensraumtypen und 40 Nutzungs- und Strukturtypen kartiert. Die räumliche 

Darstellung der Biotope kann den Bestandskarten Schutzgut Pflanzen (Anlage 

15.2.1-2) entnommen werden. 

Rd. 92 ha (rd. 55 %) des UR sind intensiv landwirtschaftlich genutzt (A11, G11). 

Versiegelte und teilversiegelte Flächen, zu denen v.a. Verkehrsflächen, Rad-/Fuß-

wege, Gleisanlagen und Siedlungsflächen zählen (P31, P411, P5, V11, V12, V21, 

V22, V31, V32, X11, X12, X132, X2, X3, X4) mit rd. 50 ha machen den zweit größ-

ten Anteil der Flächen im UR aus. Gehölzstrukturen (B112-WH00BK, B112-

WX00BK, B113-WG00BK, B116, B13, B141, B142, B212-WO00BK, B311, B312, 

B313, B313, B313-UA00BK, B313-UE00BK, B322, B323-UA00BK, L513-

WA91E0*, L522-WA91E0*, L541, L542-WN00BK, L543-WN00BK, P12-UP00BK) 

nehmen im UR ca. 11 ha Fläche ein. Park- und Grünanlagen ohne Baumbestand 

oder mit Baumbestand junger bis mittlerer Ausprägung wurden auf ca. 4 ha kar-

tiert. Größere Flächen nehmen noch Säume und Ruderalflächen im Siedlungsbe-

reich (K11, K123, P431, P432, P433-RF00BK) mit rd. 3,4 ha und Gewässer (F13-

LR3260, F14-FW00BK, F212) mit rd. 1,34 ha. Im Randbereich des Kronthaler Wei-

hers wurden auf ca. 1 ha Fläche naturferne Abbauflächen aus Sand, Kies (Rohbo-

denstandort) kartiert.  
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Tab. 4-8: Vorkommende Biotop- und Lebensraumtypen 

Biotop-/Nutzungstyp  Code 
Fläche 
(ha) 

Fläche 
(%) 

Hecken (z.B. mit Schlehe, Weißdorn, Hasel) B112-WH00BK 0,13 0,08 

Mesophiles Gebüsch, naturnah B112-WX00BK 0,06 0,04 

Sumpfgebüsche B113-WG00BK 0,17 0,10 

Stark verbuschte Grünlandbrachen (Verbuschung > 
50 %) und initiales Gebüschstadium (u.a. auf anthro-
pogenen Sekundärstandorten) 

B13 0,20 0,12 

Feldgehölz mittlerer Ausprägung, naturnah B212-WO00BK 1,80 1,07 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit über-
wiegend einheimischen, standortgerechten Arten 
(inkl. Alleen) - alte Ausprägung 

B313-UA00BK 0,52 0,31 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit über-
wiegend einheimischen, standortgerechten Arten 
(inkl. Alleen) - alte Ausprägung 

B313-UE00BK 0,06 0,04 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit über-
wiegend gebietsfremden Arten (inkl. Alleen) - alte 
Ausprägung 

B323-UA00BK 0,02 0,01 

Deutlich veränderte Fließgewässer (Rhitral und 
Potamal, i.d.R. entsprechend der Stufe der Gewäs-
serstruktur 4) 

F13-LR3260 0,57 0,34 

Mäßig veränderte Fließgewässer  (Rhitral und 
Potamal, i.d.R. entsprechend der Stufe der Gewäs-
serstruktur 3) 

F14-FW00BK 0,75 0,45 

Quellrinnen, Bach- und Flussauenwälder - alte Aus-
prägung 

L513-WA91E0* 0,63 0,38 

Weichholzauenwälder - alte Ausprägung L522-WA91E0* 0,32 0,19 

Sonstige gewässerbegleitende Wälder (z. B. Eschen-
mischwald) - mittlere Ausprägung 

L542-WN00BK 0,26 0,15 

Sonstige gewässerbegleitende Wälder (z. B. Eschen-
mischwald) – alte Ausprägung 

L543-WN00BK 0,05 0,03 

Park- und Grünanlagen (inkl. Friedhöfe) mit Baumbe-
stand alter Ausprägung 

P12-UP00BK 4,63 2,76 

Ruderalflächen im Siedlungsbereich (z.B. Brachen 
der Industrie-/Gewerbegebiete, Häfen, Bahnhöfe oder 
Tiergehege, häufig mit stark verdichtetem Boden) - 
mit artenreichen Ruderal- und Staudenfluren 

P433-RF00BK 0,01 0,00 

Schilf-Wasserröhrichte R121-VH00BK 0,02 0,01 

Eutrophe Stillgewässer - natürlich oder naturnah S133-SU00BK 0,25 0,15 

Gesamtergebnis  10,45 6,23 

 

Die Biotop- und Lebensraumtypen nehmen mit 10,45 ha knapp 6,23 % der Ge-

samtfläche (167,82 ha) ein. 
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Tab. 4-9: Vorkommende Nutzungstypen 

Biotop-/Nutzungstyp Code 
Fläche 
(ha) 

Fläche 
(%) 

Intensiv bewirtschafte Äcker ohne oder mit stark verarm-
ter Segetalvegetation 

A11 83,97 50,03 

Gebüsche / Hecken stickstoffreicher, ruderaler Standorte 
(z.B. mit Holunder, inkl. Rubus-Gestrüppe) 

B116 0,03 0,02 

Schnitthecken (intensiver jährlicher Formschnitt) – mit 
überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten 

B141 0,01 0,00 

Schnitthecken (intensiver jährlicher Formschnitt) – mit 
überwiegend fremdländischen Arten 

B142 0,01 0,00 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, standortgerechten Arten (inkl. Al-
leen) - junge Ausprägung 

B311 0,10 0,06 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, standortgerechten Arten (inkl. Al-
leen) - mittlere Ausprägung 

B312 1,41 0,84 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, standortgerechten Arten (inkl. Al-
leen) - alte Ausprägung 

B313 0,14 0,08 

Einzelbäume/ Baumreihen/Baumgruppen mit überwie-
gend gebietsfremden Arten (inkl. Alleen) - mittlere Aus-
prägung 

B322 0,24 0,14 

Gräben (temporäre oder dauerhafte Wasserführung) - mit 
naturnaher Entwicklung (ohne oder mit extensiver Unter-
haltung) 

F212 0,01 0,00 

Intensivgrünland (genutzt) (inkl. einjährig brachgefallenes 
Intensivgrünland) 

G11 7,36 4,39 

Mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland G211 1,17 0,70 

Mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland  G212 0,08 0,05 

Artenarme Säume und Staudenfluren (z. B. hypertrophe 
Bestände mit Brennnessel, Neophyten-Staudenfluren) 

K11 0,07 0,04 

Mäßig artenreiche Säume und Staudenfluren- feuchter 
bis nasser Standorte 

K123 0,08 0,05 

Sonstige gewässerbegleitende Wälder (z. B. Eschen-
mischwald) - junge Ausprägung 

L541 0,01 0,00 

Ebenerdige Abbauflächen aus Blöcken, Schutt, Sand, 
Kies oder bindigem Substrat (Rohbodenstandort) - natur-
fern 

O641 1,05 0,63 

Park- und Grünanlagen (inkl. Friedhöfe) ohne Baumbe-
stand oder mit Baumbestand junger bis mittlerer Ausprä-
gung 

P11 3,93 2,34 

Privatgärten und Kleingartenanlagen - strukturarm P21 0,49 0,29 

Sport-/Spiel-/Erholungsanlagen mit hohem Versiege-
lungsgrad (z.B. Aschesportplatz, versiegelte Spiel-/Sport-
flächen) 

P31 0,17 0,10 

Sport-/Spiel-/Erholungsanlagen mit geringem Versiege-
lungsgrad (z.B. Naturrasensportplatz, Spielplatz) 

P32 0,61 0,36 

Sonderflächen der Land- und Energiewirtschaft (z.B. 
Fahrsilo, Schutt- oder Lagerplatz, Fotovoltaikfläche, 
Windkraftanlage) - versiegelt 

P411 0,03 0,02 

Ruderalflächen im Siedlungsbereich (z.B. Brachen der In-
dustrie-/Gewerbegebiete, Häfen, Bahnhöfe oder Tierge-
hege, häufig mit stark verdichtetem Boden) - vegetations-
arm / -frei 

P431 0,34 0,20 

Ruderalflächen im Siedlungsbereich (z.B. Brachen der In-
dustrie-/Gewerbegebiete, Häfen, Bahnhöfe oder Tierge-
hege, häufig mit stark verdichtetem Boden) -  mit artenar-
men Ruderal- und Staudenfluren 

P432 2,92 1,74 

Sonstige versiegelte Fläche P5 0,01 0,00 
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Biotop-/Nutzungstyp Code 
Fläche 
(ha) 

Fläche 
(%) 

Verkehrsfläche versiegelt (mit wasserundurchlässiger Be-
ton-, Asphalt- oder Pflasterdecke) 

V11 12,11 7,22 

Verkehrsfläche befestigt (mit wasserdurchlässiger Pflas-
terdecke, geschottert oder mit wassergebundener Decke; 
Bankette, Mittelstreifen) 

V12 0,06 0,04 

Gleisanlagen und Zwischengleisflächen   versiegelt 
(schotterloses Gleis) 

V21 0,16 0,10 

Gleisanlage und Zwischengleisfläche, geschottert (Schot-
tergleis) 

V22 2,44 1,45 

Rad-/Fußweg, Wirtschaftsweg, versiegelt  (mit wasserun-
durchlässiger Beton-, Asphalt- oder Pflasterdecke) 

V31 1,37 0,82 

Rad-/Fußweg, Wirtschaftsweg, befestigt (mit wasser-
durchlässiger Pflasterdecke, geschottert oder mit wasser-
gebundener Decke) 

V32 1,69 1,00 

Rad-/Fußwege, Wirtschaftsweg unbefestigt - nicht be-
wachsen (mit offenem Boden) 

V331 0,08 0,05 

Rad-/Fußwege, Wirtschaftsweg unbefestigt -  bewachsen 
(Grünwege) 

V332 1,20 0,72 

Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer 
Ausprägung entlang von Verkehrsflächen (z. B. auf Bö-
schungen und weiteren Nebenflächen) 

V51 2,33 1,39 

Dorf-, Kleinsiedlungs- und Wohngebiete (inkl. typischer 
Freiräume) 

X11 21,17 12,61 

Misch- und Kerngebiete (inkl. typischer Freiräume) X12 6,29 3,75 

Sonstige Siedlungsfläche - Einzelgebäude im Außenbe-
reich 

X132 0,11 0,07 

Industrie- und Gewerbegebiete (inkl. typische Freiräume) X2 1,62 0,97 

Sondergebiete (inkl. typischer Freiräume) X3 1,24 0,74 

Gebäude der Siedlungs-, Industrie- und Gewerbegebiete X4 1,27 0,76 

Gesamtergebnis  157,38 93,77 

 

Die Nutzungs- und Strukturtypen nehmen mit 157,38 ha ca. 94 % der Gesamtflä-

che (167,82 ha) ein. 

Flora 

Es sind im Bereich der projektbezogenen Biotopkartierung, zwischen Ammersdorf 

im Osten und Altenerding im Südwesten bis zur Gemarkungsgrenze der Stadt Er-

ding im Nordwesten 28 Arten nachgewiesen worden, die aufgrund ihres Rote-

Liste-Status oder ihrer Einstufung in der BArtSchV als besonders geschützte Ar-

ten, eine naturschutzfachlich wertgebende Bedeutung haben. Die Art mit höchster 

Gefährdungsstufe (RLB2, stark gefährdet) ist der Kleinfrüchtige Leindotter (Came-

lina microcarpa). Das kleine Vorkommen dieser Art in einer mäßig nährstoffreichen 

Ruderalflur auf von Kies- und Erdhäufen sowie Schuttablagerungen lebhaft relie-

fiertem Grundstück am östlichen Erdinger Stadtrand ist natürlich. Auf dem gleichen 

Standort wurde auch der gefährdete Schmalblättrige Doppelsame (Diplotaxis te-

nuifolia) nachgewiesen. Die gefährdete Behaarte Karde (Dipsacus pillosus) kommt 

relativ häufig in nährstoffreichen Ruderalfluren des Untersuchungskorridors vor. 

Große Bestände dieser Art wurden am Fehlbach gefunden. Der gefährdete Flu-

tende Wasser-Hahnenfuß (Ranunculus fluitans) tritt im Untersuchungskorridor nur 
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im Fehlbach auf. Die drei im Untersuchungsraum registrierten Vorkommen der 

bundesweit gefährdeten Schwarzwerdenden Weide (Salix myrsinifolia) sind über-

wiegend natürlich und liegen in Auwaldgalerien am Fehlbach und einem westlich 

des Fehlbaches verlaufenden Bachgraben mit Auwaldstreifen. Die Feld-Ulme (Ul-

mus minor) wurde im Untersuchungskorridor gepflanzt und zwar in einem inner-

städtischen Gehölzsaum der Sempt in Erding. Die Europäische Eibe (Taxus bac-

cata) kommt im Untersuchungskorridor nicht am natürlichen Standort vor, sondern 

wurde in mehreren Parks und auf Privatgrundstücken in Erding gepflanzt. Der 

Holz-Apfel (RLB3, gefährdet) im Gehölzsaum eines Karpfenteichs bei Ammersdorf 

wurde nach Angaben des Besitzers dort gepflanzt. Das Vorkommen der gefährde-

ten Moschus-Malve (Malva moschata) in einem Komplex aus Wiesen- und Ru-

deralvegetation mit Gebüschanteilen im Fliegerhorst Erding ist höchstwahrschein-

lich natürlich. 

Im Untersuchungsraum kommen zwei nach BArtSchV besonders geschützte Arten 

vor. Die Sumpf-Schwertlilie kommt im Gebiet häufig an den Ufern von Bächen, 

Gräben und Stillgewässern (Teiche, Weiher, Tümpel) vor. Die zweite Art ist die 

bereits o.g. Europäische Eibe. 

Die in den einzelnen Biotoptypen erfassten gefährdeten und wertbestimmenden 

Pflanzen mit Angabe ihres Rote-Liste-Status in Bayern und in Deutschland und 

ihrer Einstufung in der BArtSchV gibt die folgende Tabelle wieder. 

Tab. 4-10:  Wertbestimmende Pflanzenarten 

 
Erläuterungen: B, D - Gefährdungsgrad nach Roter Liste Bayern (B) bzw. Deutschland (D) 1 - 
vom Aussterben bedroht, 2 - stark gefährdet, 3 - gefährdet, G - Gefährdung anzunehmen, V - 
Vorwarnstufe, R - potenziell gefährdet, BArtSchV b – besonders geschützt 

 

wissenschaftlicher Name deutscher Name B D BArtSchV 

Acinos arvensis Feld-Steinquendel V   

Anthemis tinctoria Feld-Steinquendel V   

Arctium nemorosum Hain-Klette V . . 

Callitriche palustris agg.  Artengruppe Sumpf-Wasserstern V   

Camelina microcarpa Kleinfrüchtiger Leindotter 2   

Diplotaxis tenuifolia Schmalblättriger Doppelsame 3   

Dipsacus pillosus Behaarte Karde 3   

Festuca heterophylla Verschiedenblättriger Schwingel V   

Fontinalis antipyretica Gewöhnliches Quellmoos  V  

Galeopsis speciosa Bunter Hohlzahn V   

Hieracium piloselloides Florentiner Habichtskraut V   

Hippophae rhamnoides Sanddorn V . . 

Iris pseudacorus Sumpf-Schwertlilie   b 

Lepidium campestre Feld-Kresse V   
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wissenschaftlicher Name deutscher Name B D BArtSchV 

Malus sylvestris Holz-Apfel 3   

Malva moschata Moschus-Malve 3   

Nasturtium officinale Echte Brunnenkresse  V  

Petrorhagia prolifera Sprossende Felsennelke V   

Picris hieracioides Gewöhnliches Bitterkraut V   

Ranunculus fluitans Flutender Wasser-Hahnenfuß 3 . . 

Salix alba Silber-Weide V   

Salix myrsinifolia Schwarzwerdende Weide V 3  

Senecio aquaticus Wasser-Greiskraut V . . 

Sparganium emersum Einfacher Igelkolben V   

Taxus baccata  Europäische Eibe 3 3 b 

Ulmus glabra Berg-Ulme V   

Ulmus minor Feld-Ulme 3 3 . 

Verbascum nigrum Schwarze Königskerze V . . 

 Bestandsbeschreibung - Tiere 

Bezüglich der projektbezogenen Kartierungen wird auf Kap. 4.1.2.2 verwiesen. Er-

gänzend hierzu wurde im Bereich Fischer Kreisaltenheim (Seniorenzentrum),  

Haager Straße und Zur Kehrmühle in Erding sowie im Querungsbereich des Fehl-

baches eine Kartierung von potenziellen Quartierbäumen für Fledermäuse durch-

geführt (IFUPLAN 2013, 2016). 

Darüber hinaus wurde auf die Daten aus den faunistischen Kartierungen im Zuge 

der Planung der Nordumfahrung Erding ED 99 (IFUPLAN 2011, 2012) und der 

Stadtparksanierung und Umgestaltung (NARR, RIST, TÜRK, 2011) zurückgegrif-

fen. Aus diesen Erhebungen liegen Daten für folgende Tiergruppen/-arten vor: Fle-

dermäuse, Vögel, Tagfalter, Libellen, Amphibien und Zauneidechse. 

Fledermäuse 

Fledermäuse sind die einzigen aktiv fliegenden Säugetiere. Alle heimischen Fle-

dermäuse ernähren sich ausschließlich insektivor. Sie orientieren sich durch Echo-

ortungsrufe, die im Kehlkopf gebildet und über Mund oder Nase mit einer Frequenz 

von 15 bis 115 kHz ausgestoßen werden. Das Echo dieser Ortungsrufe liefert den 

Tieren Informationen über die Umgebung und ihre Nahrungsinsekten. Mit diesen 

Ultraschallrufen erfolgt u.a. auch die Ortung von Beuteinsekten.  

Für Bayern liegen Nachweise von 23 Fledermausarten vor. Arten mit Schwer-

punktverbreitung in Europa, von denen ein erheblicher Teil der Populationen in 

Deutschland lebt, sind Mausohr, Bechstein-, Große Bart- und Mopsfledermaus. 

Arten die innerhalb Deutschlands einen Verbreitungsschwerpunkt in Bayern besit-

zen und für deren Erhaltung Bayern eine besondere Verantwortung trägt sind die 
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Mopsfledermaus, die Wimperfledermaus sowie die Große und Kleine Hufeisen-

nase. 

Aufgrund ihrer artspezifischen Habitatanforderungen können Fledermäuse wich-

tige Indikatoren zur Bewertung von Lebensräumen darstellen. 

Durch ihre hohe Mobilität sind sie allerdings in der Lage, verschiedenste Lebens-

räume zu nutzen und dabei beträchtliche Distanzen zurücklegen. So können zwi-

schen den Tagesquartieren und den nächtlichen Jagdquartieren wenige hundert 

Meter, bei einigen Arten aber auch deutlich über 10 km liegen. Während manche 

Fledermausarten sich vergleichsweise standortstreu verhalten, wandern andere 

mehrere hundert Kilometer zwischen ihren Sommer- und Winterquartieren hin und 

her. 

Diese funktionalen Beziehungen zwischen den einzelnen Lebensräumen gilt es für 

einen umfassenden Fledermausschutz zu berücksichtigen. Sie sollen im Folgen-

den im Überblick dargestellt werden (ausführlichere Beschreibungen finden sich 

z.B. bei GEBHARD 1997, HELVERSEN 1989, LIMPENS, MOSTERT & BON-

GERS 1997, NEUWEILER 1993 oder SCHOBER & GRIMMBERGER 1998). 

Ein effektiver Fledermausschutz erfordert die Beachtung aller Teillebensräume ei-

ner Fledermauspopulation und erfordert damit eine Betrachtung der Gesamtland-

schaft (JANSEN & LIMPENS 1997, KAPTEYN 1995). 

Alle einheimischen Fledermäuse verbringen den Tag in störungsfreien Quartieren, 

in der Nacht fliegen sie zum Nahrungserwerb in ihre Jagdhabitate. 

Während ihrer Transfer- und Jagdflüge orientieren sich Fledermäuse weitgehend 

an räumlichen Strukturen, z.B. Waldränder, Saumbereiche, Gewässer sowie auch 

anthropogene Strukturen wie breite Wege und Schneisen in Wäldern, Gehölz-

säume in intensiv genutzten Agrargebieten. Nicht zu vergessen die Siedlungsbe-

reiche, die mit ihrer starken Strukturierung auch häufig noch Quartiere bieten. Zu-

sätzlich kommt hinzu, dass viele dieser Strukturen durch ein anderes Mikroklima 

häufig auch gute Nahrungsgründe darstellen, weshalb Fledermäuse nicht selten, 

wenigstens zeitweise, dort auch jagen. Über Waldschneisen – etwa über Straßen- 

oder Bahndämmen – sammeln sich nach Einbruch der Dämmerung Insekten, die 

die abstrahlende Wärme von Asphalt und Dammschotter für ihre Aktivität nutzen. 

Zusätzlich haben sich zum Damm hin Vegetationssäume gebildet. An diesen Säu-

men findet man oft Fledermäuse, die diese Nahrungsräume während der ersten 

Stunden nach Sonnenuntergang bejagen. 

Aufgrund ihrer Fähigkeit zur Echoortung sind sie in der Lage sich auch bei völliger 

Dunkelheit zu orientieren und Nahrung, z.B. nachtaktive Fluginsekten zu erbeuten. 

Da der aktive Flug viel Energie verbraucht, müssen die Tiere diesen durch eine 
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große Nahrungsaufnahme kompensieren und sind daher auf ergiebige Nahrungs-

ressourcen sowie auch auf störungsfreie Tagesquartiere angewiesen (NEUWEI-

LER 1993). Um während ihrer Tagesruhe den Energieverbrauch zusätzlich zu re-

duzieren, verfallen sie in der Regel in eine Tageslethargie (Torpor). 

Mit dem Detektor ist es möglich die Mehrzahl der einheimischen Fledermausarten, 

zumindest in typischen Flugsituationen sicher zu bestimmen (LIMPENS & RO-

SCHEN 1995). Nah verwandte Arten mit ähnlichem Orientierungsverhalten, z.B. 

Große und Kleine Bartfledermaus und weitere Arten der Gattung Myotis, können 

dagegen im Gelände nicht sicher bestimmt werden. Weiterhin ist zu beachten, 

dass einige Arten ein Sonar von nur geringer Reichweite besitzen. Ihre Lautäuße-

rungen sind nur aus wenigen Metern Entfernung im Detektor hörbar, wodurch ihre 

Erfassbarkeit eingeschränkt ist. 

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung der Fledermausvorkommen für den Bereich zwischen Ammers-

dorf und Altenerding im Osten bzw. Südwesten und der Gemarkungsgrenze der 

Stadt Erding im Nordwesten stammen aus der projektbezogenen Fledermauskar-

tierung, die in 2008 (AGL ULM & MAIER 2009) und 2014 (IFUPLAN 2015) erfolg-

ten, aus den Tierökologischen Erhebungen für die Nordumgehung Erding ED 99 

(IFUPLAN 2011) sowie aus der im Zuge der Stadtparksanierung durchgeführten 

Fledermauskartierung (NARR, RIST, TÜRK, 2011). 

Im Untersuchungsraum wurden 17 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Alle 17 Arten werden in der Bundesartenschutzverordnung als „streng ge-

schützt“ kategorisiert. In der Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 

10 Arten aufgeführt. Auf der Roten Liste Deutschland stehen 8 Arten. Von den 

gefährdeten Arten sind in mindestens einer der beiden Roten Listen 4 Arten als 

„stark gefährdet“ eingestuft. Alle aktuell nachgewiesenen Fledermausarten werden 

im Anhang IV der FFH-RL und zudem zwei Arten im Anhang II der FFH-RL geführt. 

Quartiere 

Im Untersuchungsraum bzw. im nahen Umfeld wurde von den untersuchten Kir-

chen eine als potenzielles Quartier bewertet. In der Kirche Heilig Blut in Erding 

wurden große Mengen frischen Kots und Hangplatzspuren von Fledermäusen ent-

deckt, jedoch waren keine Tiere sichtbar exponiert. Vermutlich kommen Langoh-

ren in dieser Kirche vor.  

Der Bereich des Kronthaler Weihers und des Fehlbaches bietet durch hohe Struk-

turvielfalt mit Fließ- und Stillgewässern potentielle Quartiere sowohl für gebäude-

bewohnende als auch für baumbewohnende Fledermausarten. 
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Auch wenn in Ammersdorf der Einflug von Fledermäusen in ein Gebäude nicht 

beobachtet werden konnte, so werden die Gehöfte dennoch sehr wahrscheinlich 

als Quartier der einen oder andern dort beobachteten Fledermausart genutzt. 

Im Stadtpark Erding findet sich ein relativ gutes Angebot an Quartieren auf engem 

Raum. Durch die Biotopbaumerfassung im Bereich zwischen Fischer Kreisalten-

heim (Seniorenzentrum) und Haager Straße in Erding wurden in mehreren Bäu-

men Ritzen festgestellt (IFUPLAN 2013, Beilage 1). Von den 32 aufgenommenen 

Bäumen, die einen Brusthöhendurchmesser von bis zu 130 cm und ein Alter von 

bis zu 170 Jahre aufweisen, hatten 28 Biotopbaumeigenschaften. 21 der aufge-

nommenen Bäume wiesen insgesamt 66 Baumhöhlen auf, die als potenzielle 

Quartiere für in Baumhöhlen und Baumspalten lebende Fledermausarten bzw. als 

Fortpflanzungshabitat von Bedeutung sein können. Im Bereich des Fehlbachs wur-

den an 7 aufgenommenen Bäumen insgesamt 5 Baumhöhlen mit Quartierpoten-

zial festgestellt (IFUPLAN 2016, Beilage 3). 

Bei den im Zusammenhang mit der Stadtparksanierung und Umgestaltung durch-

geführten Bestandserhebungen des Gehölzbestandes wurden im z.T. alten Baum-

bestand zahlreiche Spechthöhlen, Astlöcher, sonstige natürliche Baumhöhlen und 

Stammrisse nachgewiesen, die von Fledermäusen als Lebensraum genutzt wer-

den können. Im Nahbereich der S-Bahntrasse wurden 15 Laubbäume mit einem 

Stammdurchmesser von bis zu 95 cm aufgenommen, die Höhlungen, Spalten und 

Risse aufweisen (s. Beilage 2).  

Die Lage der kartierten Biotopbäume ist der Anlage 15.3.1 zu entnehmen. 

Laut Artenschutzkartierung ist im Stadtpark ein individuenreiches Winterquartier 

(2008: 58 Individuen) des Großen Abendseglers (Nyctalus noctula) in Fledermaus-

kästen bekannt, welches regelmäßig aufgesucht wird. Dieses befindet sich west-

lich der Sempt.  

Jagdgebiete 

Die im Untersuchungsraum nachgewiesenen Arten nutzen Teilbereiche als Jagd-

habitat, bzw. sie wechseln jagend von den Quartieren in die Jagdlebensräume ent-

lang von Leitstrukturen (Gewässer, Gehölze usw.). 

Für die linienorientiert fliegenden Arten ist der Untersuchungsraum durch die Aus-

stattung mit Lineargehölzen, vor allem in Fließrichtung der Gewässer (Fehlbach, 

Sempt), als sehr gut vernetzt anzusehen. 

Die Flugaktivität am Kronthaler Weiher und Fehlbach kann als überdurchschnittlich 

hoch bezeichnet werden. Es wurden hier die Weißrandfledermaus, Rauhautfleder-

maus, Zwergfledermaus, Breitflügelfledermaus, Wasserfledermaus, Abendsegler, 
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Bartfledermaus, Fransenfledermaus und Zweifarbfledermaus nachgewiesen. Im 

Weiteren wurden noch nachfolgende Artengruppen beobachtet: Bartfledermäuse 

und Gatt. Pipistrellus. Mit 28 Registrierungen wurde in diesem Bereich die Weiß-

randfledermaus am häufigsten registriert. Für die stark gefährdete Zweifarbfleder-

maus liegen aus diesem Bereich insgesamt 7 Registrierungen vor. Damit gehört 

dieser Bereich zu den wichtigsten Fledermaushabitaten. Durch hohe Strukturviel-

falt mit Fließ- und Stillgewässern bietet dieser Bereich gute Jagdgebiete für Fle-

dermäuse. Der Bereich war insbesondere durch eine hohe Aktivität der Weißrand- 

und Rauhautfledermaus gekennzeichnet, wobei auch die Zwergfledermaus, die 

Breitflügelfledermaus und die Wasserfledermaus häufig registriert wurden. Die 

Breitflügelfledermaus war dabei immer sehr früh, bereits in der Dämmerung mit 

den ersten Zwergfledermäusen zusammen aktiv und gut gegen den hellen Abend-

himmel oder später mit Scheinwerfer zu beobachten. Die Hauptaktivität aller Fle-

dermäuse wurde über der Straße beobachtet, im nördlichen Teil des Kronthaler 

Weihers, beim Kieswerk und weiter nördlich entlang der Ufergehölze am Fehlbach. 

Wasserfledermäuse wurden hauptsächlich beim Überflug und bei der Jagd über 

dem Fehlbach beobachtet; das Seeufer wurde hingegen von der Art relativ wenig 

genutzt. Im Herbst wurde ein vermehrtes Auftreten von Weißrand- und Rauhaut-

fledermaus beobachtet, was als ein für die Rauhautfledermaus typisches Zugver-

halten angesehen werden kann. Die Weißrandfledermaus fliegt eventuell auch im 

Herbst vermehrt ins Gebiet ein; über diese Art ist noch relativ wenig bzgl. ihres 

Wanderverhaltens bekannt, da sie erst in den letzten Jahren als von Süden ein-

wandernde Art in Südbayern gemeldet wird. 

Im Bereich der Sempt zwischen Erding und Langengeisling wurden 10 wertge-

bende Arten(-gruppen) - Abendsegler; Breitflügelfledermaus; Nordfledermaus; 

Rauhautfledermaus; Weißrandfledermaus; Zweifarbfledermaus, Wasserfleder-

maus, Zwergfledermaus, Bartfledermäuse, Gatt. Pipistrellus nachgewiesen. Mit 32 

Registrierungen wurde in diesem Bereich die Rauhautfledermaus am häufigsten 

registriert.  

Im Bereich der Sempt in Erding wurden 10 wertgebenden Arten(-gruppen) – 

Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Rauhautfledermaus, 

Weißrandfledermaus, Wasserfledermaus, Zwergfledermaus, Bartfledermäuse, 

Gatt. Myotis, Gatt. Pipistrellus - nachgewiesen. Mit 35 Registrierungen wurde in 

diesem Bereich die Wasserfledermaus am häufigsten registriert. Von den gefähr-

deten Arten wurde der Abendsegler mit 19 Registrierungen am häufigsten beo-

bachtet.  

Im Bereich an der Rotkreuzstraße in Erding wurden 8 wertgebende Arten            (-

gruppen) – Abendsegler, Breitflügelfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhautfle-

dermaus, Zwergfledermaus, Bartfledermäuse, Mausohren, Gatt. Pipistrellus - 
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nachgewiesen. Mit 8 Registrierungen wurde in diesem Bereich die Gatt. Pipistrel-

lus am häufigsten registriert.  

Mit Abendsegler, Kleinem Abendsegler, Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, 

Zwergfledermaus, Bartfledermäusen, Mausohren und Gatt. Pipistrellus wurden im 

Bereich am Bahnhof und Stadtmitte in Erding 8 wertgebende Arten(-gruppen) - 

Abendsegler; Kleiner Abendsegler; Rauhautfledermaus, Wasserfledermaus, 

Zwergfledermaus, Bartfledermäuse, Gatt. Myotis und Gatt. Pipistrellus nachgewie-

sen. Am häufigsten wurde in diesem Bereich der Abendsegler registriert. Nördlich 

des Bahnhofs Erding finden sich kleinere parkartige Siedlungsstrukturen mit einem 

Mühlbach. Wohl auch auf Grund des Nahrungsangebots ist hier die Aktivität er-

höht. Bemerkenswert war auch die Aktivität des Abendseglers im Bereich eines 

Einkaufszentrums mit hell beleuchtetem Kino östlich des Bahnhofs. Hier schwärm-

ten die Abendsegler wahrscheinlich. Im Abstand von ein bis zwei Stunden wurde 

hier immer noch eine hohe Aktivität der Art festgestellt. 

Im Stadtpark Erding finden sich ein relativ gutes Angebot an Nahrung und Quar-

tieren auf engem Raum, so dass dieser Bereich regelmäßig von Fledermäusen zur 

Jagd genutzt wird. Die Aktivität von Fledermäusen im Zentrum dieser innerstädti-

schen Waldfläche mit den aufgestauten Wasserflächen ist die höchste nachgewie-

sene während der projektbezogenen Kartierungen. Es wurden mit Abendsegler, 

Breitflügelfledermaus, Fransenfledermaus, Grauem Langohr, Braunem Langohr, 

Großem Mausohr, Mopsfledermaus, Rauhautfledermaus, Bartfledermäusen, Was-

serfledermaus, Weißrandfledermaus, Zwergfledermaus, Mausohren und Gatt. Pi-

pistrellus insgesamt 14 wertgebende Arten(-gruppen) nachgewiesen. Dominie-

rende Arten sind hier die Wasser- und die Fransenfledermaus, gefolgt vom Abend-

segler und den Zwergfledermäusen (Weißrand-, Zwerg- und Rauhautfledermaus). 

Mit 101 Registrierungen wurde in diesem Bereich die Wasserfledermaus am häu-

figsten registriert. Die Hauptaktivitätsbereiche der Art liegen im Bereich des sehr 

insektenreichen Gewässers Sempt, an dessen Säumen zusätzlich noch die Bart-

fledermäuse und die Breitflügelfledermaus jagen. Die Fransenfledermaus wurde 

hauptsächlich an den Wegen nahe der Sempt, aber auch in den zentralen Gehölz-

bereichen festgestellt. Einige der nachgewiesenen Arten sind auch in geringerer 

Dichte auf der waldartig bewachsenen Fläche mit den vielen Wiesenlichtungen 

aktiv, zusätzlich sind hier die Mopsfledermaus und das Braune Langohr nachge-

wiesen worden. Die Wasser-, die Fransen-, die Zwerg- und die Weißrandfleder-

maus sind hier ganzjährig aktiv – auch während der Wochenstubenzeit häufig 

nachgewiesen – sodass angenommen werden kann, dass die Arten hier auch ih-

ren Nachwuchs heranziehen. Die Zwergfledermäuse, der Abendsegler und das 

Langohr könnten eventuell im Wald oder in benachbarten städtischen Gebäuden 

den Winter überdauern, sodass das Gebiet eine ganzjährige hohe Bedeutung für 

die Arten hat. Von der vom Aussterben bedrohten Mopsfledermaus gelangen 7 
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Registrierungen. Besonders zu bemerken ist, dass diese Art direkt an der S-Bahn-

linie über den Gleisen jagte. Hier konnte sie über eine längere Zeit beobachtet 

werden. 

In der Ortschaft Ammersdorf wurden 7 wertgebenden Arten(-gruppen) - Abend-

segler, Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus, Zwergfledermaus, Bartfleder-

mäuse, Mausohren, Gatt. Pipistrellus - beobachtet, wobei die Mausohren in die-

sem Bereich am häufigsten registriert wurden.  

Tab. 4-11: Kartierte Fledermäuse 

deutscher Name  
wissenschaftlicher 
Name 

RL D RL B FFH §§ 

Bartfledermaus  Myotis mystacinus/brandtii V . IV s 

Braunes Langohr Plecotus auritus V  IV s 

Breitflügelfledermaus  Eptesicus serotinus G 3 IV s 

Fransenfledermaus Myotis nattereri  3 IV s 

Gattung Pipistrellus Pipistrellus sp.    s 

Graues Langohr Plecotus austriacus 2 3 IV s 

Große Bartfledermaus/Kleine 
Bartfledermaus 

Myotis brandtii / Myotis 
mystacinus 

  IV s 

Großer Abendsegler Nyctalus noctula V 3 IV s 

Großes Mausohr  Myotis myotis V V II, IV s 

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri D 2 IV s 

Mausohren Myotis spec . .  s 

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus V - IV s 

Mopsfledermaus Barbastella barbastellus 2 2 II,IV s 

Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus D D IV s 

Nordfledermaus  Eptesicus nilssonii G 3 IV s 

Rauhautfledermaus  Pipistrellus nathusii . 3 IV s 

Wasserfledermaus  Myotis daubentonii . . IV s 

Weißrandfledermaus  Pipistrellus kuhlii . D IV s 

Zweifarbfledermaus  Vespertilio murinus  D 2 IV s 

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  . . IV s 
 
Erläuterungen: 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Wirbeltiere 2009 
RL B: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Bayerns 2003; Rote Listen und Gesamtartenlisten 
der Heuschrecken, der Tagfalter und der Brutvögel Bayerns 2016 
Gefährdungsgrade: 
0 – ausgestorben oder verschollen, 
1 - vom Aussterben bedroht, 
2 - stark gefährdet, 
3 - gefährdet, 
G - Gefährdung anzunehmen aber Status unbekannt, 
V – Arten der Vorwarnliste, 
R – extrem seltene Arten und Arten mit geografischen Restriktionen, 
D - Daten defizitär; 
Spalte FFH: II, IV - Art nach Anhang II bzw. IV der Fauna-Flora-Habitatrichtlinie, 
Spalte §§: s - streng geschützte Art, b- besonders geschützte Art gem. § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG  
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Säuger 

Die Beschreibung und Bewertung der Kleinsäuger und des Bibervorkommens be-

ruht auf den projektbezogenen Kartierungen (AGL ULM 2008, AGL ULM & MAIER 

2009).  

Im Untersuchungsraum wurden 5 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Von den 5 Arten sind in der Bundesartenschutzverordnung 3 Arten als „be-

sonders geschützt“ bezeichnet und eine Art ist als „streng geschützt“ kategorisiert. 

In der Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns ist keine Art aufgeführt. Auf 

der Roten Liste Deutschland stehen drei der nachgewiesenen Arten. Von den ge-

fährdeten Arten ist keine Art in mindestens einer der beiden Roten Listen als „stark 

gefährdet“ oder „Vom Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Im Zuge der Geländearbeiten für die Biotopkartierung wurden eindeutige Biber-

spuren an der Sempt bei Langengeisling gefunden. Es wurde ein häufig frequen-

tierter Pfad aus dem Gewässer in den westlich benachbarten Maisacker hinein 

beobachtet. 

Der Biber gilt als Leitart für relativ naturnahe Uferbereiche. Er besiedelt bevorzugt 

weichholzreiche Ufergehölze und Auwälder an ruhigen Fließ- und Stillgewässern 

und reagiert empfindlich auf die Zerschneidung seiner Lebensräume.  

Der Biber ist gem. § 7 (2) Nr. 14 BNatSchG eine streng geschützte Art, nach der 

Roten Liste gefährdeter Tiere Deutschlands als Art der Vorwarnstufe eingestuft, 

wird in den Anhängen II und IV der FFH-RL geführt, jedoch nach erfolgreicher An-

siedlung wieder an zahlreichen Orten heimisch.  

Nach Aussagen des Jagdrevierleiters von Erding Stadt findet im Bereich zwischen 

der ED 19 und dem Fehlbach ein reger Wildwechsel statt. Zwischen dem Fehlbach 

und der Sempt ist der Wildwechsel gering. 

Tab. 4-12: Kartierte Säuger 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B FFH §§ 

Biber Castor fiber V . II, IV s 

Feldspitzmaus Crocidura leucodon V   b 

Bisam Ondatra zibethicus     

Feldhase Lepus europaeus 3   b 

Reh Capreolus capreolus    b 
 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
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Vögel 

Nachgewiesene Arten 

Innerhalb des Untersuchungsraumes wurden verschiedene, jeweils umfassende 

avifaunistische Kartierungen durchgeführt. Zwischen Altenerding (Höhe Bahn-km 

11,7+30, Strecke 5601) im Süden, Ammersdorf im Südosten und der westlichen 

Gemarkungsgrenze der Stadt Erding (Höhe Bahn-km 18,3+00; Strecke 5601) im 

Nordwesten fanden umfassende Kartierungen 2008 und 2009 (AGL ULM & MAIER 

2009) sowie 2010, 2012 und 2015 (IFUPLAN 2011, 2012, 2015) statt. Weiterhin 

wurde auf die Daten aus der im Zuge der Stadtparksanierung durchgeführten 

Avifaunakartierung (NARR, RIST, TÜRK, 2011) zurückgegriffen. Ergänzend fand 

im Frühjahr und Frühsommer 2023 eine Rebhuhnkartierung nördlich Siglfing statt 

(IFUPLAN 2023). 

Im Untersuchungsraum wurden bei den Geländeerhebungen 120 Arten nachge-

wiesen. Alle heimischen Vogelarten sind nach der Bundesartenschutzverordnung 

(BArtSchVO 2005) geschützt. Von den 120 Arten des Gebietes sind nach dieser 

Verordnung 89 Arten als „besonders geschützt“, 30 Arten als „streng geschützt“ 

kategorisiert. In der Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 45 Arten, 

in der Roten Liste für Deutschland 32 Arten aufgeführt. Von diesen gefährdeten 

Arten sind 8 Arten nach mindestens einer der beiden Roten Listen als „stark ge-

fährdet“ oder „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. Bei 45 nachgewiesenen Arten 

handelt es sich um weit verbreitete Arten ("Allerweltsarten", in Tab. 4-13 mit * ge-

kennzeichnet), die im Untersuchungsraum noch häufig anzutreffen sind. 

Von den bei den Kartierungen erfassten Arten besteht zu 71 Arten zumindest Brut-

verdacht im Untersuchungsraum. Als Zug- und/oder Nahrungsgäste wurden 50 der 

121 nachgewiesenen Arten eingestuft, da deren Brutverbreitungen außerhalb des 

UG liegen oder denen im UG entsprechender Lebensraum fehlt. Für rastende Vo-

gelarten hat der Untersuchungsraum keine besondere Bedeutung.  

Der Untersuchungsraum wird durch großflächige Bebauung, wie das Stadtgebiet 

von Erding und Fliegerhorst Erding geprägt. Innerhalb dieser Bebauung befinden 

sich neben großflächig versiegelten Bereichen (wie Innenstadtbereiche mit Gebäu-

den und Straßen) Flächen, die noch über natürliche Vegetationsstrukturen wie 

Feldgehölze, Hecken, Parks und Grünanlagen, alte Baumbestände, Fließgewäs-

ser mit begleitenden Gehölzen und begrünte Flugbetriebsflächen des Fliegerhors-

tes verfügen und für die Artenvielfalt im Siedlungsbereich eine besondere Bedeu-

tung haben. Im Siedlungsbereich von Erding und Langengeisling wurden keine 

Brutvorkommen von gefährdeten Arten der Roten Listen von Bayern oder Deutsch-

land festgestellt.  
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Außerhalb des dicht bebauten Stadtgebietes von Erding ist der Untersuchungs-

raum überwiegend landwirtschaftlich intensiv genutzt. Ackerflächen dominieren 

bei weitem, Grünland findet sich kleinflächig in zumeist feuchteren Bereichen. Stel-

lenweise ist die Feldflur von gehölzreicheren Abschnitten durchzogen, teils entlang 

von Bächen (Fehlbach, Sempt), teils entlang anthropogener Strukturen (Abbauge-

biet nördlich Siglfing). Von Bedeutung sind daneben die Abbaustellen nördlich von 

Siglfing und der Kronthaler Weiher. Größere Wälder, bis auf den Stadtpark Erding, 

fehlen, entsprechend sind auch Waldarten im Untersuchungsgebiet wenig vertre-

ten. 

Bedeutung für Offenlandarten haben v.a. die landwirtschaftlich genutzten, weitge-

hend gehölzfreien Bereiche zwischen der ED 19 und der Sempt im Nordwesten 

sowie zwischen dem Stadtrand von Erding und Ammersorf im Südosten. Hier kon-

zentrieren sich die Vorkommen von Feldlerche, Kiebitz, Rebhuhn, Wachtel, Weiß-

storch und Wiesenschafstelze. Daneben spielen auch die kleinflächigeren Berei-

che zwischen Erding und Langengeisling und der randlich im Untersuchungsgebiet 

gelegene Fliegerhorst eine Rolle, v.a. für die Feldlerche. Auch die Goldammer ist 

in diesen Bereichen vertreten, besonders dort wo zumindest einzelne Gehölze vor-

handen sind. 

Für rastende Vogelarten hat der Untersuchungsraum eine relativ geringe Bedeu-

tung. Am Kronthaler Weiher und den alten Abbaustellen nördlich von Siglfing konn-

ten zur Zugzeit u.a. verschiedene Watvogel- und Entenarten festgestellt werden. 

Revierzentren der Arten 

Besonderes Augenmerk lag auf der lagegenauen Erfassung der Brutreviere der 

wertgebenden Arten, d.h. insbesondere der Arten der Roten Liste (Kategorie 1 bis 

3) sowie der streng geschützten Arten im Wirkungsbereich der geplanten Trasse. 

Für die meisten wertgebenden Arten konnte eine nahezu flächendeckende Revier-

kartierung erstellt werden.  

Detaillierte Ausführungen zu den Vorkommen von artenschutzrelevanten Arten im 

Untersuchungsraum sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Anhang I) zu 

entnehmen. 

Tab. 4-13: Kartierte Vögel 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B Stat §§ 

Amsel*  Turdus merula    W, M b 

Bachstelze*  Motacilla alba    W, M b 

Baumfalke Falco subbuteo 3  N s 

Bekassine Gallinago gallinago 1 1 G s 

Beutelmeise Remiz pendulinus  V M b 
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B Stat §§ 

Bergfink Fringilla montifringilla   G b 

Bergpieper Anthus spinoletta   G b 

Blässhuhn* Fulica atra   S b 

Blaukehlchen Luscinia svecica V V W s 

Blaumeise*  Parus caeruleus    W b 

Bluthänfling  Carduelis cannabina  V 2 W b 

Braunkehlchen  Saxicola rubetra  3 1 G b 

Buchfink* Fringilla coelebs    W, M b 

Buntspecht*  Dendrocopos major    W, G b 

Dohle  Corvus monedula   V W b 

Dorngrasmücke  Sylvia communis   V W, S b 

Eichelhäher*  Garrulus glandarius    G b 

Eisvogel Alcedo atthis  3 W s 

Elster*  Pica pica    W, M b 

Erlenzeisig Spinus spinus   G b 

Fasan*  Phasianus colchicus    W, M b 

Feldlerche  Alauda arvensis  3 3 W, S, M b 

Feldschwirl Locustella naevia V V W b 

Feldsperling  Passer montanus  V V W, S, M b 

Fitis*  Phylloscopus trochilus    G b 

Flussregenpfeifer  Charadrius dubius   3 W, S s 

Flussseeschwalbe Sterna hirundo 2 3 G s 

Flussuferläufer Actitis hypoleucos 2 1 G s 

Gänsesäger  Mergus merganser  2  S b 

Gartenbaumläufer*  Certhia brachydactyla    G b 

Gartengrasmücke*  Sylvia borin    W, M b 

Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus  3 W b 

Gebirgsstelze*  Motacilla cinerea    M, G b 

Gelbspötter  Hippolais icterina   3 W, M, S b 

Gimpel Pyrrhula pyrrhula   G b 

Girlitz*  Serinus serinus    W b 

Goldammer  Emberiza citrinella    W, S, M b 

Grauammer Emberiza calandra 3 1 S s 

Graugans  Anser anser    G b 

Graureiher  Ardea cinerea   V G b 

Grauschnäpper*  Muscicapa striata    W b 

Grauspecht Picus canus 2 3 W s 

Großer Brachvogel Numenius arquata 1 1 M s 

Grünfink*  Carduelis chloris    W, G b 

Grünschenkel Tringa nebularia   G b 

Grünspecht  Picus viridis    W, G s 

Haubenmeise Parus cristatus   W b 

Haubentaucher Podiceps cristatus   S b 

Hausrotschwanz*  Phoenicurus ochruros    W, M b 
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B Stat §§ 

Haussperling  Passer domesticus  V V W b 

Heckenbraunelle*  Prunella modularis    M b 

Höckerschwan Cygnus olor   G b 

Kampfläufer Philomachus pugnax 1 0 G s 

Kernbeißer*  Coccothraustes coccothraustes    M b 

Kiebitz  Vanellus vanellus  2 2 S, W s 

Kleiber* Sitta europaea   G b 

Knäkente Anas querquedula 2 1 R b 

Kohlmeise*  Parus major    W, M b 

Kornweihe  Circus cyaneus  2 0 G s 

Kuckuck Cuculus canorus V V W b 

Lachmöwe  Larus ridibundus    G b 

Mandarinente Aix galericulata   W - 

Mauersegler  Apus apus   3 G b 

Mäusebussard  Buteo buteo    W s 

Mehlschwalbe  Delichon urbica  V 3 M b 

Mönchsgrasmücke*  Sylvia atricapilla    W, M b 

Neuntöter  Lanius collurio   V W b 

Nilgans Alpochen aegyptiaca   N - 

Pirol  Oriolus oriolus  V V S b 

Rabenkrähe*  Corvus corone corone    W, S b 

Raubwürger  Lanius excubitor  2 1 G s 

Rauchschwalbe  Hirundo rustica  V V M, G b 

Rebhuhn  Perdix perdix  2 2 W, M b 

Reiherente* Aythya fuligula   G b 

Ringeltaube*  Columba palumbus    W, M b 

Rohrammer Emberiza schoeniclus   W, S b 

Rohrweihe  Circus aeruginosus    G s 

Rotdrossel Turdus iliacus   R b 

Rotkehlchen*  Erithacus rubecula    W, M b 

Saatkrähe  Corvus frugilegus    S b 

Schleiereule  Tyto alba   3 G s 

Schnatterente Anas strepera   G b 

Schwanzmeise* Aegithalos caudatus   G b 

Schwarzspecht Dryocopus martius   G s 

Silberreiher  Casmerodius albus    G s 

Singdrossel*  Turdus philomelos    M b 

Sommergoldhähnchen Regulus ignicapillus   G b 

Sperber  Accipiter nisus    G s 

Star*  Sturnus vulgaris    W, M b 

Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 R b 

Stieglitz Carduelis carduelis  V W b 

Stockente*  Anas platyrhynchos    G b 

Straßentaube* Columba livia f. domestica   G b 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01 Seite 63 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B Stat §§ 

Sturmmöve Larus canus  R G b 

Sumpfmeise*  Parus palustris    G b 

Sumpfrohrsänger * Acrocephalus palustris    W, M, S b 

Tannenmeise*  Parus ater    G b 

Teichhuhn  Gallinula chloropus  V  W, M, S s 

Teichrohrsänger Acrocephalus scirpaceus   S, W b 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca  V G b 

Triel Burhinus oedicnemus 0 0 R s 

Türkentaube*  Streptopelia decaocto    W b 

Turmfalke  Falco tinnunculus    W, S s 

Turteltaube Streptopelia turtur 3 2 M b 

Uferschwalbe  Riparia riparia   V W s 

Wacholderdrossel*  Turdus pilaris    M b 

Wachtel  Coturnix coturnix   3 S b 

Waldkauz Strix aluco   G s 

Waldohreule Asio otus   S, W s 

Waldwasserläufer Tringa ochropus  R G s 

Wasseramsel Cinclus cinclus   G b 

Weißstorch Ciconia ciconia 3  M s 

Weidenmeise*  Parus montanus    G b 

Wendehals Jynx torquilla 2 1 M s 

Wiesenpieper Anthus pratensis V 1 G b 

Wiesenschafstelze  Motacilla flava    S, W b 

Wintergoldhähnchen* Regulus regulus   G b 

Zaunkönig*  Troglodytes troglodytes    G b 

Zilpzalp*  Phylloscopus collybita    W b 

Zwergtaucher Tachybaptus ruficollis   G b 

 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
Stat: S = Sicherer Brutvogel, W = Wahrscheinlicher Brutvogel, M = Möglicher Brutvogel, G = Gast, Durchzügler, 
Überflieger, R - Rastvogel, N - Nahrungsgast  

 

Vögel außerhalb der Brutzeit 

Im Teilbereich des Untersuchungsraumes zwischen der Germarkungsgrenze der 

Stadt Erding im Westen, Altenerding im Südwesten und Ammersdorf im Osten 

wurden außerhalb der Brutzeit in den Monaten September bis Februar 61 Arten 

bei den Geländeerhebungen nachgewiesen (AGL ULM & MAIER 2009). Alle hei-

mischen Vogelarten sind nach der Bundesartenschutzverordnung (BArtSchVO 

2005) geschützt. Von den 61 Arten des Gebietes sind nach dieser Verordnung 50 

Arten als „besonders geschützt“, 11 Arten als „streng geschützt“ kategorisiert. In 

der Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 15 Arten der 61 Arten, in 

der Roten Liste für Deutschland 10 Arten aufgeführt. Von diesen gefährdeten Arten 
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sind 3 Arten nach mindestens einer der beiden Roten Listen als „stark gefährdet“ 

oder „vom Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Am häufigsten wurden folgende Arten nachgewiesen: Rabenkrähe, Saatkrähe, 

Star, Feldsperling, Kohlmeise und Blässhuhn.  

Ein etwas lückenhaftes Verbreitungsbild bzw. eine lückenhafte Raumnutzung 

wurde bei den nachfolgend genannten Arten festgestellt: Blaumeise, Buchfink, 

Dohle, Elster, Goldammer, Grünfink und Mäusebussard.  

Die nachfolgend genannten Arten wurden lückenhaft nur in bestimmten Teilberei-

chen nachgewiesen: Amsel, Bachstelze, Bergfink, Braunkehlchen, Buntspecht, Ei-

chelhäher, Eisvogel, Flussregenpfeifer, Gänsesäger, Graureiher, Grauspecht, 

Haussperling, Raubwürger, Ringeltaube, Rotkehlchen, Silberreiher, Sperber, 

Stieglitz, Stockente, Sumpfmeise, Türkentaube, Tannenmeise, Turmfalke, Zaun-

könig.   

Mehrere der letztgenannten Arten stehen auf den Roten Liste Bayerns oder der 

Bundesrepublik Deutschland. Störungen oder Beeinträchtigungen in den von die-

sen Arten außerhalb der Brutzeiten genutzten Lebensräumen können sich mög-

licherweise negativ auf die Bestände dieser Arten auswirken. 

Tab. 4-14: Liste außerhalb der Brutzeit nachgewiesener Vogelarten innerhalb 

des Untersuchungsraumes (Bereich Altenerding – Gemarkungs-

grenze NW Erding) 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B §§ 

Amsel  Turdus merula    b 

Bachstelze Motacilla alba   b 

Bergfink Fringilla montifringilla   b 

Blaumeise  Parus caeruleus    b 

Blässhuhn Fulica atra   b 

Braunkehlchen Saxicola rubetra 3 1 b 

Buchfink  Fringilla coelebs    b 

Buntspecht  Dendrocopos major    b 

Dohle Corvus monedula  V b 

Eichelhäher  Garrulus glandarius    b 

Eisvogel Alcedo atthis  3 s 

Elster  Pica pica    b 

Erlenzeisig Spinus spinus   b 

Fasan  Phasianus colchicus    b 

Feldsperling  Passer montanus  V V b 

Flussregenpfeifer Chardarius dubius  3 s 
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B §§ 

Gartenbaumläufer Certhia brachydactyla   b 

Gebirgsstelze Motacilla cinerea   b 

Girlitz  Serinus serinus   b 

Goldammer  Emberiza citrinella    b 

Gänsesäger Mergus merganser 2  b 

Graureiher  Ardea cinerea   V b 

Grünfink  Carduelis chloris    b 

Grauspecht Picus canus 2 3 s 

Haubentaucher Podiceps cristatus   b 

Hausrotschwanz Phoenicurus ochruros   b 

Haussperling  Passer domesticus  V V b 

Höckerschwan Cygnus olor   b 

Kernbeisser Coccothraustes coccothraustes   b 

Kiebitz  Vanellus vanellus  2 2 s 

Kleiber Sitta europaea   b 

Kohlmeise  Parus major    b 

Lachmöve Larus ridibundus   b 

Mönchgrasmücke Sylvia atricapilla   b 

Mehlschwalbe Delichon urbica V 3 b 

Mäusebussard  Buteo buteo    s 

Rabenkrähe  Corvus corone corone    b 

Raubwürger  Lanius excubitor  2 1 s 

Rauchschwalbe Hirundo rustica V V b 

Ringeltaube  Columba palumbus    b 

Rotkehlchen  Erithacus rubecula    b 

Saatkrähe  Corvus frugilegus    b 

Schwarzspecht Dryocopus martius   s 

Silberreiher  Casmerodius albus    s 

Singdrossel Turdus philomelos   b 

Sperber  Accipiter nisus    s 

Star  Sturnus vulgaris    b 

Stieglitz  Carduelis carduelis   V b 

Stockente  Anas platyrhynchos    b 

Straßentaube Columba livia f. domestica   b 

Sturmmöve Larus canus  R b 

Sumpfmeise  Parus palustris    b 

Tannenmeise  Parus ater    b 

Türkentaube  Streptopelia decaocto    b 

Teichhuhn Gallinula chloropus V  s 

Trauerschnäpper Ficedula hypoleuca  V b 
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B §§ 

Turmfalke  Falco tinnunculus    s 

Wintergoldhänchen Regulus regulus   b 

Zaunkönig  Troglodytes troglodytes    b 

Zilpzalp Phylloscopus collybita   b 

Zwergtaucher Tachybapthus ruficollis   b 

 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
 
 

Kartierte Höhlenbäume 

Durch die Biotopbaumerfassung im Bereich zwischen Fischer Kreisaltenheim (Se-

niorenzentrum) und Haager Straße in Erding wurden in mehreren Bäumen Höhlen 

und Ritzen festgestellt. Von den 32 aufgenommenen Bäumen, die einen Brusthö-

hendurchmesser von bis zu 130 cm und ein Alter von bis zu 170 Jahre aufweisen, 

hatten 28 Biotopbaumeigenschaften. 21 der aufgenommenen Bäume wiesen ins-

gesamt 66 Baumhöhlen auf, die als wichtige Habitatstrukturen für höhlenbrütende 

Vogelarten von Bedeutung sein können (IFUPLAN 2013, Beilage 1). 2015 fand 

über den gesamten PFA 4.2 hinweg eine weitere Höhlenbaumkartierung in den 

Bereichen statt, bei denen vorhabenbedingt mit Eingriffen in Gehölze zu rechnen 

ist. Hierbei wurden im Bereich des Fehlbachs an 7 aufgenommenen Bäumen ins-

gesamt 5 Baumhöhlen festgestellt (IFUPLAN 2016, Beilage 3).  

Bei den im Zusammenhang mit der Stadtparksanierung und Umgestaltung durch-

geführten Bestandserhebungen des Gehölzbestandes wurden im z.T. alten Baum-

bestand zahlreiche Spechthöhlen, Astlöcher, sonstige natürliche Baumhöhlen und 

Stammrisse nachgewiesen, die von höhlenbrütenden Vogelarten als Lebensraum 

genutzt werden können. Im Nahbereich der S-Bahntrasse wurden 15 Laubbäume 

mit einem Stammdurchmesser von bis zu 95 cm aufgenommen, die Höhlungen, 

Spalten und Risse aufweisen (NARR, RIST, TÜRK 2011, Beilage 2).  

Die Lage der kartierten Höhlenbäume ist der Anlage 15.3 zu entnehmen. 

Fische 

Da viele Arten im Hinblick auf ihr Laich- und Jungfischhabitat sowie auch die Auf-

enthaltsorte der erwachsenen Tiere teilweise sehr spezifische Lebensraum-An-

sprüche zeigen, sind Fische gute Indikatoren für den Gewässerzustand im Hinblick 

auf Wasserqualität und Strukturgüte. 

Nachgewiesene Arten 

Die Angaben zur Roten Liste Bayern für die Fische beziehen sich auf das Einzugs-

gebiet Donau, welches abweichend vom Rheinsystem ist.  
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Die Beschreibung und Bewertung der Fische beruht auf den Erhebungen der pro-

jektbezogenen Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009). Im Untersuchungs-

raum wurden 3 Fließgewässer als potentielle Lebensräume von Fischen ermittelt 

und untersucht. Zur Erfassung der Fischfauna wurden gewässertypische Ab-

schnitte des Fehlbaches, der Sempt und des Schollbaches untersucht. Es wurden 

6 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewiesen. Von den 6 Arten ist in der 

Bundesartenschutzverordnung keine Art als „besonders geschützt“ bezeichnet 

und keine Art ist als „streng geschützt“ kategorisiert. In der Roten Liste der gefähr-

deten Tierarten Bayerns sind 4 Arten aufgeführt. Auf der Roten Liste Deutschland 

steht eine Art. Von den gefährdeten Arten ist in beiden Roten Listen eine Art als 

„stark gefährdet“ eingestuft. Eine Art wird in dem Anhang II der FFH-RL geführt. 

Im Fehlbach tritt neben der Bachforelle und der Koppe u.a. in geringer Individuen-

dichte noch die Äsche und Bachschmerle auf. 

Die Strecke der Sempt unterhalb von Erding ist stark durch die Wasserkraftnut-

zung geprägt. Laichhabitate für strömungsliebende Fischarten sind hier, aufgrund 

der fehlenden Strömung in den Stauhaltungen, kaum vorhanden. An Fischarten 

wurden in geringer Individuendichte die Koppe und Bachforelle nachgewiesen. Der 

Bachforellenbestand wird hier wesentlich durch Besatzmaßnahmen beeinflusst. 

Der Aitel wurde in der Sempt im Bereich des Stadtparks nachgewiesen. 

Die schnell strömende Sempt bei Langengeisling weist individuenreiche Bestände 

der Koppe und der Bachforelle auf. Beide Arten reproduzieren offenbar erfolgreich 

im Gewässer.  

Im Schollbach bzw. Schollbächlein wurde jeweils ein Abschnitt unmittelbar unter-

halb des Weihers bei Erding und etwa 200 m oberhalb von Salmannskirchen un-

tersucht. In Schollbach bzw. Schollbächlein konnten keine Fische nachgewiesen 

werden. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass der Kleinbach während nieder-

schlagsarmer Sommer häufig weitgehend trocken fällt. Die stellenweise massive 

Verkrautung und Algenwachstum weisen zudem auf einen hohen Nährstoffeintrag 

hin, so dass die Lebensbedingungen für Fische insgesamt als ungünstig zu be-

werten sind. Laut Mitteilung von Gebietskennern (Frau Dr. R. POESCHEL, N. 

HUFSCHMID) sind aus dem Schollbach keine Fischvorkommen bekannt.  

Tab. 4-15: Kartierte Fische 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B FFH § 

Äsche Thymallus thymallus 2 2   

Aitel Leuciscus cephalus     

Bachforelle Salmo trutta  V   

Koppe Cottus gobio  V II  

Regenbogenforelle Oncorhynchus mykiss     
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B FFH § 

Bachschmerle  Barbatula barbatula   V   
 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 

 

Tagfalter 

In Bayern sind 172 Tagfalterarten bekannt. Mit einem Gefährdungsanteil von 60,5 

% zählen die Tagfalter zu den überdurchschnittlich gefährdeten Tiergruppen Bay-

erns. Die überwiegende Mehrzahl der Arten ist an offene Lebensräume wie z.B. 

Wiesen, Säume und sehr lichte Wälder gebunden. Tagfalter weisen vor allem wäh-

rend ihres Larvenstadiums eine sehr enge Bindung an einen bestimmten Lebens-

raum mit Vorkommen bestimmter Nahrungspflanzen auf. Wobei häufig weitere 

Faktoren wie z.B. Mikroklima, Flächengröße des Lebensraumes sowie der räumli-

che Verbund von Teilhabitaten von großer Bedeutung sind. 

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung der Tagfalter beruht auf der projektbezogenen 

Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009).  

Im Untersuchungsraum wurden 23 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Von den 23 Arten sind in der Bundesartenschutzverordnung 7 Arten als „be-

sonders geschützt“ bezeichnet und keine Art ist als „streng geschützt“ kategori-

siert. In der Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 2 Arten aufgeführt. 

Auf der Roten Liste Deutschland steht 1 Art. Von den gefährdeten Arten ist in min-

destens einer der beiden Roten Listen keine Art als „stark gefährdet“ oder „vom 

Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Im überwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Untersuchungsraum wurden 

v.a. ruderale Bereiche untersucht. Diese Flächen bieten überwiegend ein Arten-

spektrum mit ubiquitären Schmetterlingsarten wie Aglais urticae (Kleiner Fuchs), 

Maniola jurtina (Großes Ochsenauge), Polyommatus icarus (Hauhechel-Bläuling), 

Pieris rapae (Kleiner Kohlweisling), Pieris napi (Hecken-Weisling), Pieris brassicae 

(Großer Kohlweisling), Ochlodes venatus (Rostfarbiger Dickkopffalter), Vanessa 

atalanta (Admiral) und Vanessa cardui (Distelfalter) an. An wertgebenden Arten 

wurde im Bereich von Kiesabbauflächen mit Weiden und Pappeln nördlich Siglfing 

der Kleine Schillerfalter (Apatura ilia) mit einem Exemplar in der Probefläche beo-

bachtet. 
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Tab. 4-16: Kartierte Tagfalter  

wissenschaftlicher Name  deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Aglais urticae  Kleiner Fuchs      

Apatura ilia  Kleiner Schillerfalter  V V  b 

Aphantopus hyperantus  Schornsteinfeger      

Araschnia levana  Landkärtchen      

Celastrina agriolus Faulbaum-Bläuling    b 

Coenonympha pamphilus  Kleines Wiesenvögelchen     b 

Colias croceus  Wander-Gelbling   k.A.  b 

Cossus cossus Weidenbohrer     

Gonepteryx rhamni  Zitronenfalter      

Inachis io  Tagpfauenauge      

Lycaena phlaeas Kleiner Feuerfalter    b 

Maniola jurtina  Großes Ochsenauge      

Melanargia galathea  Schachbrett      

Ochlodes venata Rostfarbiger Dickkopffalter     

Papilio machaon  Schwalbenschwanz     b 

Pieris brassicae  Großer Kohl-Weißling      

Pieris napi  Hecken-Weißling      

Pieris rapae  Kleiner Kohl-Weißling      

Polygonia c-album C-Falter     

Polyommatus icarus  Hauhechel-Bläuling     b 

Thymelicus lineola  Schwarzkolbiger Braun-Dick-
kopffalter  

    

Vanessa atalanta  Admiral      

Vanessa cardui  Distelfalter      
 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Wirbellose Tiere 
(2011) 
RL B: Gefährdungsgrad nach Roter Liste und Gesamtartenliste der Tagfalter Bayerns; Stand 2016 
 

Heuschrecken 

Die Nachweise der Heuschrecken beruhen auf den Beibeobachtungen im Zuge 

der planungsbezogenen Biotopkartierung und Fauna-Kartierung (AGL ULM 2008, 

AGL ULM & MAIER 2009).  

Im Untersuchungsraum wurden 10 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Von den 10 Arten ist in der Bundesartenschutzverordnung keine Art als „be-

sonders geschützt“ oder als „streng geschützt“ kategorisiert. In der Roten Liste der 

gefährdeten Tierarten Bayerns und Deutschland ist keine der 10 Arten aufgeführt.  

Bei den nachgewiesenen Arten handelt es sich um noch weit verbreitete und un-

gefährdete Arten, die selbst unter den Bedingungen der modernen Kulturland-

schaft konkurrenz- und ausbreitungsstark sind. Naturschutzrelevante Arten wur-

den nicht nachgewiesen. 
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Tab. 4-17: Kartierte Heuschrecken 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B FFH §§ 

Brauner Grashüpfer Chorthippus brunneus . . . . 

Gemeine Eichenschrecke Meconema thalassium . . . . 

Gemeiner Grashüpfer Chorthippus parallelus . . . . 

Gewöhnliche Strauch-
schrecke 

Pholidoptera griseoaptera . . . . 

Grünes Heupferd Tettigonia viridissima . . . . 

Nachtigall-Grashüpfer Chorthippus biguttulus . . . . 

Punktierte Zartschrecke Leptophyes punktatissima . . . . 

Roesels Beisschrecke Metrioptera roeseli . . . . 

Weißrandiger Grashüpfer Chorthippus albomarginatus  .  . 

Zwitscherschrecke Tettigonia cantans . .  . 
 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Wirbellose Tiere 
(2011) 
RL B: Gefährdungsgrad nach Roter Liste und Gesamtartenliste der Heuschrecken Bayerns; Stand 2016 

 

Libellen 

Die Libellen (Odonata) bilden eine Ordnung innerhalb der Klasse der Insekten. Der 

bundesweite Artenbestand bei den Libellen umfasst etwa 80 Arten. Für Bayern 

sind einschließlich aller historischen Angaben 75 Arten nachgewiesen. Libellen 

halten sich zur Larvalentwicklung den größten Teil ihres Lebens (bis zu 5 Jahre) 

im Wasser auf. Sie verbringen nur einige Tage bis Monate als Imagines. Die Mehr-

zahl der Arten stellt sehr spezifische Ansprüche an ihren Lebensraum und eignet 

sich gut zur Charakterisierung der strukturellen und trophischen Bedingungen. 

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung der Libellen beruht auf der projektbezogenen 

Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009) sowie den tierökologischen Erhe-

bungen für die Nordumgehung Erding ED 99 (IFUPLAN 2011).  

Im Untersuchungsraum wurden 27 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Von den 27 Arten sind in der Bundesartenschutzverordnung alle 27 Arten als 

„besonders geschützt“ bezeichnet. In der Roten Liste der gefährdeten Tierarten 

Bayerns sind 6 Arten der 27 Arten aufgeführt. Auf der Roten Liste Deutschland 

stehen 9 Arten. Von den gefährdeten Arten ist 1 Art in mindestens einer der beiden 

Roten Listen als „stark gefährdet“ oder „Vom Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Die untersuchten Fließgewässer Fehlbach, Sempt und Schollbach, die Pionierge-

wässer im Bereich der Abbaustellen nördlich Siglfing und am Kronthaler Weiher 

sowie die Weiher im Stadtgebiet von Erding wiesen allgemein nur wenige Vorkom-

men bemerkenswerter Arten auf. Südlicher Blaupfeil und Kleine Pechlibelle 
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wurden im Bereich der Abbaustellen nördlich Siglfing (Abschiebungsflächen) fest-

gestellt. Die Westliche Keiljungfer entwickelt sich höchstwahrscheinlich am 

Kronthaler Weiher bzw. der nördlich gelegenen Abbaustelle. Außerdem wurden 

immature Individuen auf Wegen westlich dieser Gewässer festgestellt. Vorkom-

men sind auch an den älteren Abbaustellen nördlich Siglfing denkbar. An der 

Sempt und am Fehlbach gelangen Beobachtungen von Gebänderten und Blauflü-

gel-Prachtlibelle wo jeweils bodenständige Vorkommen anzunehmen sind. Auf-

grund der überwiegend starken Gehölzbeschattung waren die Dichten sehr gering.  

Tab. 4-18: Kartierte Libellen 

wissenschaftlicher Name  deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Aeshna cyanea  Blaugrüne Mosaikjungfer     b 

Aeshna grandis Braune Mosaikjungfer V V  b 

Aeshna mixta  Herbst-Mosaikjungfer     b 

Aeschna sp. Mosaikjungfer    b 

Anax imperator  Große Königslibelle     b 

Anax parthenope Kleine Königslibelle G G  b 

Calopterix splendens Gebänderte Prachtlibelle V   b 

Calopterix virgo Blauflügel-Prachtlibelle 3 V  b 

Coenagrion puella  Hufeisen-Azurjungfer     b 

Cordulia aenea Gemeine Smaragdlibelle V   b 

Enallagma cyathigerum  Becher-Azurjungfer     b 

Erythromma viridulum Kleines Granatauge    b 

Gomphus pulchellus Westliche Keiljungfer V   b 

Ischnura elegans  Große Pechlibelle     b 

Ischnura pumilio  Kleine Pechlibelle  3 3  b 

Lestes viridis Weidenjungfer     b 

Libellula depressa  Plattbauch     b 

Libellula quadrimaculata  Vierfleck     b 

Orthetrum brunneum  Südlicher Blaupfeil  3 3  b 

Orthetrum cancellatum  Großer Blaupfeil     b 

Platycnemis pennipes Gemeine Federlibelle    b 

Pyrrhosoma nymphula  Frühe Adonislibelle     b 

Sympetrum pedemontanum Gebänderte Heidelibelle 3 2  b 

Sympetrum sanguineum  Blutrote Heidelibelle     b 

Sympetrum sp. Heidelibelle    b 

Sympetrum striolatum  Große Heidelibelle     b 

Sympetrum vulgatum  Gemeine Heidelibelle     b 
 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Deutschlands, Stand 1998 

Amphibien 

Der bundesweite Artenbestand bei den Amphibien umfasst 20 bis 21 Arten von 

denen in Bayern für 19 bis 20 Arten Nachweise vorliegen. Die Bestände der meis-

ten Arten werden als mehr oder weniger stark gefährdet eingestuft. Die Paarung, 
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Laichablage und die Larvalentwicklung findet bei den meisten heimischen Arten 

im Wasser statt, wohingegen die Sommer und Winterlebensräume sich in der Re-

gel an Land befinden. Dabei werden, je nach Art, verschiedenste terrestrischen 

Biotoptypen genutzt die sich teilweise in erheblicher Entfernung zu den Laichge-

wässern befinden können. Die Artengruppe stellt aufgrund ihrer komplexen Le-

bensraumansprüche und ihres hohen Raumanspruchs einen wichtigen Indikator 

für die landschaftsökologische Bewertung dar. Bei den Erhebungen wurden Am-

phibien vornehmlich an ausgewählten Laichgewässern innerhalb der Untersu-

chungsbereiche erhoben. Amphibien könnten zumindest zu deren Wanderzeiten 

potenziell in nahezu allen Lebensräumen (z.B. auch auf Straßen) des Untersu-

chungsgebiets angetroffen werden. Durch die im Gegensatz zu früheren Zeiten 

intensive Bearbeitung der meisten Äcker und Wiesen ist die potenzielle Bedeutung 

dieser Lebensräume gesunken. Vor allem die extensiv genutzten Landschaftsteile 

innerhalb des Untersuchungsgebiets haben potenziell eine höhere Bedeutung für 

Amphibien. Hierzu zählen u.a. Wälder, Feldgehölze, Gebüsche, Brachen, breite 

Säume, Hochstaudenfluren, Gräben, Uferbereiche etc. Aber auch Abbaugebiete 

und Ruderalflächen können bedeutende Landlebensräume sein, nicht zuletzt kön-

nen auch die Gartengebiete, strukturreiche Randbereiche von Siedlungen, Gehöf-

ten etc. von Bedeutung sein. 

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung der Amphibien beruht auf der projektbezogenen 

Biotop- und Fauna-Kartierung (AGL ULM 2008, AGL ULM & MAIER 2009, IFU-

PLAN 2015) sowie den faunistischen Erhebungen im Rahmen der ED 99 – 

Nordumfahrung Erding (IFUPLAN 2011). 

Im Untersuchungsraum wurden 8 Arten sowie 2 nicht auf Artniveau bestimmte 

Taxa bei den Geländeerhebungen nachgewiesen. Von den 8 Arten sind in der 

Bundesartenschutzverordnung 6 Arten als „besonders geschützt“ bezeichnet und 

2 Arten sind als „streng geschützt“ kategorisiert. In der Roten Liste der gefährdeten 

Tierarten Bayerns sind 4 der 8 Arten aufgeführt. Auf der Roten Liste Deutschland 

stehen 2 Arten. Von den gefährdeten Arten sind 2 Arten in mindestens einer der 

beiden Roten Listen als „stark gefährdet“ oder „Vom Aussterben bedroht“ einge-

stuft.  

Gewässer wie Tümpel, Teiche, Weiher/Kiesweiher, Brachen mit Wagenspuren, 

Gräben oder langsam fließende Bäche überwiegend mit kontinuierlicher Wasser-

führung stellen potenzielle Laichgewässer dar. Die Erdkröte und der Seefrosch 

besiedelten die meisten untersuchten Gewässer. Das artenreichste Gewässer des 

Untersuchungsgebietes, mit vier nachgewiesenen Arten (Wechselkröte, Erdkröte, 

Seefrosch, Grasfrosch), stellt eine Tümpel-Rinne im Abbaugebiet nördlich Siglfing 

dar, auch wenn die Populationsgrößen der vorkommenden Arten eher klein 
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geschätzt werden. Schwerpunkt der Amphibienvorkommen im nordwestlichen Un-

tersuchungsraum (zwischen der Sempt und der ED 19) stellen die Abbaustellen 

nördlich Siglfing und der Kronthaler Weiher dar. Eine Brache mit Wagenspuren 

und Sickerwasser-Tümpeln im nördlichen Bereich des Kieswerks Kronthaler be-

herbergte sowohl beim Laubfrosch mit ungefähr 20 Individuen, wie auch bei der 

Wechselkröte mit geschätzt 20 Individuen die größten Vorkommen der beiden Ar-

ten im Untersuchungsgebiet (IFUPLAN 2015).Auch die frisch abgeschobenen Be-

reiche mit flachen Tümpeln sowie die Brache mit Wagenspuren nordöstlich des 

Asphaltmischwerkes in der Abbaustelle nördlich Siglfing besitzen aufgrund ihrer 

Wechselkröten- und Laubfroschvorkommen eine hohe naturschutzfachliche Be-

deutung. Das Vorkommen des Laubfrosches wies 1 Rufer auf, die Populations-

größe wird hier auf 5 Individuen geschätzt. Die Populationsgröße der Wechsel-

kröte, die in einer Tümpel - Rinne nachgewiesen wurde, wird auf 5 Individuen ge-

schätzt. Auch bei früheren Kartierungen war hier aufgrund der günstigen Wasser-

führung der Tümpel guter Fortpflanzungserfolg des Laubfrosches zu verzeichnen, 

es konnten mehrere Hundert Kaulquappen registriert werden (AGL ULM & MAIER 

2009, IFUPLAN 2011). Im Umfeld dieses Vorkommens wurden einzelne Rufer 

auch an weiteren Stellen ermittelt, wobei jedoch kein Fortpflanzungserfolg zu ver-

zeichnen war. 

Weitere drei Nachweise des Laubfrosches wurden in einem Weiher in der Klein-

gartenanlage südöstlich des Kronthaler Weihers, in einem Folientümpel sowie in 

einem kleinen Rückhaltetümpel am Pfadfinderheim südlich der B 388 erbracht, wo 

die Art in kleinen bis mittelgroßen Beständen festgestellt wurde.  

Sowohl der Bereich des Kieswerkes in der Flur Hacken nördlich von Erding als 

auch die Abbaustellen nördlich von Siglfing spielten für weitere Arten eine Rolle. 

In drei Gewässern des Kieswerks Kronthaler wurden der Seefrosch in mittelgroßen 

bis großen Beständen sowie der Grasfrosch in mittelgroßen Beständen nachge-

wiesen. Fünf Gewässer im Bereich der Abbaustellen nördlich Siglfing wurden von 

der Erdkröte, dem Seefrosch und dem Grasfrosch besiedelt. So wurde der Gras-

frosch in zwei Gewässern mit max. 5 bzw. 50-100 Individuen nachgewiesen. In 

vier Gewässern wurde der Seefrosch nachgewiesen; die Populationsgrößen wur-

den auf 5/25/25-50/100-200 Individuen geschätzt. Drei Gewässer besiedelte die 

Erdkröte mit geschätztem Bestand zwischen 5 und 100 Individuen. 

Weitere Funde von Seefrosch liegen nur von einem Weiher in der Kleingartenan-

lage südöstlich des Kronthaler Weihers vor. 

Ein kleiner Rückhaltetümpel mit stark schwankendem Wasserstand in Fliegerhorst 

wurde mit sehr kleinen Bestandsgrößen der Erdkröte und kleinen Bestandsgrößen 

des Bergmolches besiedelt. Im südöstlichen Untersuchungsraum (zwischen der B 

388 und Ammersdorf) wurden am Schollbächlein Amphibien beobachtet. Im 
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Bauernhofmuseum südlich Taufkirchener Straße wurden in einem strukturarmen 

Abschnitt des Schollbächleins und kleinen Teichen ca. 10 Individuen der Erdkröte 

beobachtet. Im weiteren Verlauf des Schollbächleins in einer angestauten Aufwei-

tung wurden kleinere Populationen der Erdkröte und des Grasfrosches sowie Ein-

zelindividuen des Teichmolches beobachtet. In einem kleinen Weiher nördlich des 

Schollbächleins wurde der Teichmolch beobachtet und die Population auf 10 Indi-

viduen geschätzt. Bei früheren Kartierungen (AGL ULM & MAIER 2009) wurden 

am Schollbächlein in der angestauten Aufweitung über 150 Erdkröten beim Ablai-

chen beobachtet und einige Grasfrösche gezählt. Die meisten Grasfrösche laichen 

im nördlich gelegenen und im Frühjahr ca. 20 cm hoch überschwemmten Auege-

hölz. Im kleinen Weiher mit einem angrenzenden Transformatorhaus wurden bei 

Nacht mit dem Scheinwerfer 10 Bergmolche beobachtet. Vermutlich kommt den 

Grabenstrukturen, die zum Schollbach führen, Bedeutung als Landlebensraum zu.  

Der verlandete Teich an der Straße (St 2084) westlich Ammersdorf (Gewann 

Degelgruben) trocknete im Sommer nahezu gänzlich aus. Im Frühjahr waren wei-

tere Tümpel bzw. Mulden im umgebenden alten Gehölzgürtel des Teiches zu be-

obachten. Hier wurden aber keine Amphibien gefunden. Wie im Laufe der Erhe-

bung zu beobachten war, trocknen diese „Parallelgewässer“ relativ rasch aus. Bei 

der Kartierung in 2015 wurde im Teich eine große Population der Erdkröte sowie 

eine kleine Population des Grasfrosches und 2 Larven des Bergmolches beobach-

tet. Im Mai 2008 war hier mehrfach ein rufendes Laubfrosch-Männchen zu hören, 

was sich bei den Kartierungen in 2014 nicht bestätigt hat.  

Zwei kleine Teiche (Fischweiher) bei Aussiedlerhöfen westlich Ammersdorf (Ge-

wann Schollbach Feld) wurden von 50-100 bzw. 100 Erdkröten zum Laichen ge-

nutzt.  

Zwei Gewässer im Stadtpark wurden nach dem ersten Durchgang (und nächtli-

chem Verhören) wegen offensichtlicher Ungeeignetheit für Amphibien nicht näher 

untersucht. 

Tab. 4-19: Kartierte Amphibien 

deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B FFH §§ 

Bergmolch Triturus alpestris    b 

Erdkröte Bufo bufo    b 

Grasfrosch Rana temporaria  V  b 

Froschlurche (unbestimmt) Anura    b 

Grünfrösche (unbestimmt) Rana spec.    b 

Laubfrosch Hyla arborea 3 2 IV s 

Seefrosch Rana ridibunda .   b 

Teichfrosch Rana esculenta    b 

Teichmolch Triturus vulgaris  V  b 
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deutscher Name  wissenschaftlicher Name RL D RL B FFH §§ 

Wechselkröte Bufo viridis 3 1 IV s 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
 

Makrozoobenthos 

Unter dem Begriff Makrozoobenthos werden alle wirbellosen tierischen Bewohner 

des Gewässergrundes bis zu einer bestimmten Größe, d.h. so dass sie noch mit 

dem bloßen Auge erkennbar sind, zusammengefasst. Diese Tiergruppe stellt da-

her keine systematisch einheitliche Gruppe des Tierreichs dar, sondern setzt sich 

aus den wasserbewohnenden Vertretern oder deren Entwicklungsstadien ver-

schiedener taxonomischer Gruppen wie den Schwämmen, den Hohltieren, den 

Krebsen, den Muscheln, den Schnecken, den Strudelwürmern, den Egeln und den 

Insekten (Stein-, Köcher-, Eintags- und Schlammfliegen, Zweiflügler, Käfer, Libel-

len) zusammen. Hinsichtlich der Artenzahl bilden hiervon die wasserbewohnenden 

Insekten die weitaus größte Gruppe. 

Das Makrozoobenthos erlaubt u.a. Aussagen zur Gewässergüte und Belastungs-

situation von Fließgewässern, sowie auch darüber hinausgehende Bewertungen 

zur Qualität des Gewässerlebensraumes. 

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung von Makrozoobenthos beruht auf der projektbe-

zogenen Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009).  

Im Untersuchungsraum wurden in den untersuchten Fließgewässern (Fehlbach, 

Sempt, Schöllbächlein) 54 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewiesen. Von 

den 54 Arten ist in der Bundesartenschutzverordnung keine Art als „besonders 

geschützt“ bezeichnet und keine Art ist als „streng geschützt“ kategorisiert. In der 

Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 6 der 54 Arten aufgeführt. Auf 

der Roten Liste Deutschland stehen 3 Arten. Von den gefährdeten Arten sind 2 

Arten in mindestens einer der beiden Roten Listen als „stark gefährdet“ eingestuft. 

An beiden Untersuchungsstellen im Fehlbach wurde eine sehr ähnliche Wirbello-

senfauna festgestellt. Die Artenvielfalt ist mit 31 bzw. 32 nachgewiesenen Taxa als 

mittelmäßig einzustufen. Es dominieren strömungsliebende, Kies oder Steinbe-

wohnenden Arten. Ursache ist sicherlich u.a. der weitgehend begradigte Gewäs-

serlauf, der zu einer Verarmung an wichtigen gewässertypischen Strukturen führt. 

Die Flohkrebse Gammaus roeseli und Gammarus pulex treten in mäßiger Indivi-

duendichte auf. Typische Arten sind Flußnapfschnecke Ancylus fluviatilis, die Ein-

tagsfliegen Ephemera danica, Baetis sp., Centrophilum luteolum, Serratella ignita 
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und die Köcherfliegen Hydropsyche pellucidula, Hydropsyche siltalai, Lepidostoma 

hirtum und Silo nigricornis. Arten der Roten Liste fehlen. 

Der durch Stauhaltungen geprägte Abschnitt der Sempt unterhalb von Erding ist 

mit 23 nachgewiesenen Taxa als artenarm einzustufen. Durch die reduzierte Strö-

mung und das Fehlen eines natürlichen Abflussregimes hat sich auf der Gewäs-

sersohle eine fast flächendeckende Sand- bzw. Schlammschicht entwickelt, die 

sich ungünstig auf die gewässertypischen, auf Kies- und Steinsubstrat angewiese-

nen aquatischen Wirbellosenarten auswirkt. In hoher Individuendichte wurden die 

Flohkrebse Gammarus pulex und Gammarus roeseli nachgewiesen. Daneben tre-

ten hier in geringer Individuendichte u.a. die Maifliege (Ephemera danica) auf. Ar-

ten der Roten Liste fehlen. 

Mit 46 nachgewiesenen Taxa ist der schnellströmende Abschnitt der Sempt bei 

Langengeisling als artenreich einzustufen. Die Besiedlung der aquatischen Wirbel-

losen ist geprägt durch strömungsliebende und auf Stein- und Kiessubstrat ange-

wiesene Arten, insbesondere Eintagsfliegen, Steinfliegen und Köcherfliegen. An 

Arten der Roten Liste wurde die Eintagsfliege Rhithrogena beskidensis nachge-

wiesen. 

Für die 3 untersuchten Bachabschnitte des Schollbaches bzw. Schollbächleins 

ergab sich ein teilweise sehr unterschiedliches Bild. 

Der Gewässerabschnitt des Schollbaches oberhalb der Teichanlage, westlich der 

Staatsstraße St 2084, der in die Gewässergüteklasse II-III (kritisch belastet) ein-

gestuft ist, führt sehr wenig Wasser und trocknet wahrscheinlich während längerer 

Trockenphasen zumindest streckenweise aus. 

Bei der tümpelartigen Erweiterung des Schollbachs östlich der Staatsstraße St 

2084 handelt es sich um eine wenige quadratmetergroße Vertiefung und Aufwei-

tung des Schollbachs die wahrscheinlich ganzjährig Wasser führt und daher u.a. 

als Rückzugsrefugium für aquatische Organismen während Trockenphasen dient. 

Sie zeichnet sich durch ein vergleichsweise artenreiches Inventar an Kleinmu-

scheln, Schnecken und Wasserkäfern aus.  

Der Abschnitt des Schollbaches unterhalb des Aufstaus bei Erding, der in der Ge-

wässergüteklasse II (mäßig belastet) eingestuft ist, ist reich strukturiert und beher-

bergt ein gewässertypisches Arteninventar an aquatischen Organismen. Arten der 

Roten Liste fehlen. 
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Tab. 4-20: Kartierung Makrozoobenthos 

wissenschaftlicher  
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Anabolia nervosa  Köcherfliegen      

Ancylus fluviatilis  Weichtiere; Wasserschnecken      

Ansisus septemgyratus Weichtiere; Wasserschnecken  D   

Aplexa hypnorum Weichtiere; Wasserschnecken 3 3   

Asellus aquaticus  Krebse      

Baetis rhodani  Eintagsfliegen      

Beatis sp. Eintagsfliegen     

Bathymophalus contor-
tus Weichtiere; Wasserschnecken  V 

 
 

Bithynia tentaculata Weichtiere; Wasserschnecken     

Centroptilum luteolum Eintagsfliegen     

Chaetopteryx villosa ssp. Köcherfliegen     

Chloroperla tripunctata Steinfliegen     

Dendrocoelum lacteum sonst. Wirbellose 
(Asseln, Hundertfüßer, Würmer...)   

 
 

Dina lineata  sonst. Wirbellose 
(Asseln, Hundertfüßer, Würmer...)   

 
 

Dinocras cephalotes Steinfliegen     

Dugesia lugubris sonst. Wirbellose  
(Asseln, Hundertfüßer, Würmer...)   

 
 

Eiseniella tetraedra 
sonst. Wirbellose  
(Asseln, Hundertfüßer, Würmer...)   

 
 

Elmis maugetii Käfer     

Ephemera danica Eintagsfliegen     

Galba truncatula Weichtiere; Wasserschnecken     

Gammarus pulex  Krebse      

Gammarus roeselii  Krebse     

Glossiphonia complanata sonst. Wirbellose 
(Asseln,Hundertfüßer,Würmer...)   

 
 

Gyraulus cristata Weichtiere; Wasserschnecken  3   

Habrophlebia lauta Eintagsfliegen     

Halesus radiatus  Köcherfliegen     

Halesus tesselatus Köcherfliegen     

Heptagenia sulphurea Eintagsfliegen     

Hydrobius fuscipes Käfer     

Hydropsyche pellucidula Köcherfliegen     

Hydropsyche siltalai Köcherfliegen     

Lepidostoma hirtum Köcherfliegen     

Limnephilus lunatus Köcherfliegen     

Limnius volckmari Käfer     

Lumbriculus variegatus 
sonst. Wirbellose 
(Asseln,Hundertfüßer,Würmer...)   

 
 

Lymnaea stagnalis Weichtiere; Wasserschnecken  V   

Lype phaeopa Köcherfliegen     

Orectochilus villosus Käfer     

Oulimnius tuberculatus Käfer     

Oulimnius tuberculatus 
Ad. 

Käfer 
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wissenschaftlicher  
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Pisidium amnicum Weichtiere, Muscheln 2 2   

Pisidium subtruncatum Weichtiere, Muscheln     

Planorbis planorbis Weichtiere; Wasserschnecken     

Polycentropus flavoma-
culatus flavomaculatus Köcherfliegen   

 
 

Potamophylax latipennis Köcherfliegen     

Potamophylax ro-
tundipennis 

Köcherfliegen 
  

 
 

Radix labiata Weichtiere; Wasserschnecken     

Rhithrogena beskidensis Eintagsfliegen 2    

Rhithrogena semicolo-
rata Eintagsfliegen   

 
 

Rhyacophila dorsalis dor-
salis Köcherfliegen   

 
 

Rhyacophila s. str. sp. Köcherfliegen     

Serratella ignita Eintagsfliegen     

Sialis lutaria Schlammfliegen     

Silo nigricornis  Köcherfliegen     

Sphaerium corneum Weichtiere; Muscheln     
 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Deutschland, Stand 1998 

Reptilien 

Reptilien sind echte Landwirbeltiere, deren Eiablage ausschließlich an Land statt-

findet. In Bayern siedeln zehn Reptilienarten, wobei die Bestände fast aller heimi-

schen Arten mehr oder weniger stark gefährdet sind. Hauptgefährdungsfaktoren 

für diese Tiergruppe sind die Fragmentierung und der Verlust von Lebensräumen. 

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung von Reptilien beruht auf der projektbezogenen 

Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009, IFUPLAN 2015) sowie den Tieröko-

logischen Erhebungen für die Nordumgehung Erding ED 99 (IFUPLAN 2011). 

Im Untersuchungsraum zeichnet sich eine nur sehr lückige Verbreitung der Repti-

lienarten ab. Dies ist in erster Linie auf die bauliche sowie die zumeist intensive 

landwirtschaftliche Nutzung mit nur sehr wenigen für Reptilien geeigneten (und 

zumeist isolierten) Strukturen und das weitgehende Fehlen von Wäldern zurück-

zuführen.  

Im Untersuchungsraum wurden 2 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Von den 2 Arten sind in der Bundesartenschutzverordnung 1 Art als „beson-

ders geschützt“ bezeichnet und 1 Art ist als „streng geschützt“ kategorisiert. In der 

Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 2 Arten der 2 Arten aufgeführt. 

Auf der Roten Liste Deutschland steht 1 Art. Von den gefährdeten Arten ist in 
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mindestens einer der beiden Roten Listen keine Art als „stark gefährdet“ oder „vom 

Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Die Reptilienvorkommen liegen an technischen Bauwerken (Straßen-/Bahnbö-

schungen) oder sonstigen Sekundärstandorten (Kiesabbau). Innerhalb des Unter-

suchungsraumes sind drei Bereiche mit Reptilienvorkommen bekannt. Der Kiesab-

bau nördlich des Kronthaler Weihers bietet ein eng verzahntes Mosaik aus jungen 

Schotterflächen, kleinen Sand- und Schlickflächen, mit hoher Staudenflur bewach-

sene Dämme und deren Übergänge in die offenen Schotterflächen. Insgesamt sind 

die Flächen jung und aus diesem Grund stellenweise nahrungsarm für Zaun-

eidechsen. Hier wurden die Zauneidechse und die Blindschleiche nachgewiesen. 

Insgesamt konnten dort 3 adulte bzw. 2 vorjährige Eidechsen kartiert werden. Ver-

mehrungsnachweise konnten nicht erbracht werden. Die Vorkommen der Blind-

schleiche gehen vermutlich v.a. auf (zu vermutende) Vorkommen entlang des öst-

lich anschließenden Fehlbaches mit seinen begleitenden Gehölzbeständen zu-

rück. 

Die Zauneidechse und die Blindschleiche wurden regelmäßig auf Bahnböschun-

gen entlang der bestehenden S-Bahntrasse am südlichen Ortsrand von Erding, 

südlich des Haltepunktes Altenerding sowie zwischen Hager Straße und dem 

Bahnhof Erding festgestellt. In beiden Bereichen bestehen vitale Zauneidechsen-

populationen. Insgesamt konnten dort 10 adulte bzw. 9 vorjährige Eidechsen kar-

tiert werden. In beiden Zauneidechsenhabitaten wurden zudem Vermehrungs-

nachweise erbracht. Dort konnten jeweils 7 bzw. 4 diesjährige Eidechsen kartiert 

werden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Bahntrasse für Reptilien 

einen bedeutenden Lebensraum mit wichtiger Vernetzungsfunktion darstellt. 

Durch die Bebauung in Erding ergeben sich Einschränkungen der Vernetzung 

bzw. Isolation der Habitate mit aktuell bekannten Vorkommen der Zauneidechse.  

Tab. 4-21: Reptilien 

deutscher Name  
wissenschaftlicher 
Name 

RL D RL B FFH §§ 

Blindschleiche Anguis fragilis  V  b 

Zauneidechse Lacerta agilis V V IV s 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 

 
Nachtfalter  

Als Nachtfalter werden die Vertreter der Großschmetterlinge bezeichnet, die nicht 

zu den Tagfaltern gehören. Allerdings stellen Nachtfalter keine zoologische Einheit 

dar. Für Bayern sind über 1.000 nachtaktive Großschmetterlinge nachgewiesen. 

Zu den nachtaktiven sogenannten Großschmetterlingen gehören die drei Groß-

gruppen der Eulen (Noctuidae), Spanner (Geometridae) und die Spinner und 
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Schwärmer (Bombyces bzw. Sphinges). Knapp über 33 % der Nachtfalterarten 

sind in der Roten Liste als gefährdet zugeordnet. Sie besiedeln die verschiedens-

ten Lebensräume, so leben manche Nachtfalterraupen unterirdisch an Graswur-

zeln und Knollen.  

Um die bekannte Lockwirkung künstlicher Lichtquellen auf nachtfliegende Insekten 

als mögliche Projektfolgen zu beurteilen, sind Aussagen über den Bestand dieser 

sehr artenreichen Tiergruppe wichtig.  

Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung von Nachtfaltern beruht auf der projektbezoge-

nen Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009).   

Innerhalb des Untersuchungsraumes wurde in 3 Bereichen das Vorkommen von 

Nachtfaltern untersucht. Insgesamt wurden 82 Arten bei den Geländeerhebungen 

nachgewiesen. Von den 82 Arten ist in der Bundesartenschutzverordnung eine Art 

als „besonders geschützt“ und keine Art als „streng geschützt“ kategorisiert. In der 

Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 5 Arten der 82 Arten aufge-

führt. Auf der Roten Liste Deutschland stehen 2 Arten. Von den gefährdeten Arten 

ist keine Art in mindestens einer der beiden Roten Listen als „stark gefährdet“ oder 

„Vom Aussterben bedroht“ eingestuft. 

Im Bereich nördlich von Siglfing wurde ein relativ arten- und individuenreiches Vor-

kommen von Nachtfaltern mit 2 gefährdeten Arten der Roten Liste Bayern Ateth-

mia centrago, Ennomos autumnaria festgestellt. 

Die Flächen im Bereich des Kronthaler Weihers zeichnen sich durch eine deutlich 

unterdurchschnittliche Arten- und Individuendichte aus. Mit Arctia caja ist lediglich 

eine Art der Vorwarnliste nachgewiesen worden.  

In den Flächen Fliegerhorst Erding wurden 2 gefährdete Arten der Roten Liste 

Bayerns nachgewiesen. Von Idaea fuscovenosa wurde ein und Mythimna l-album 

zwei Falter gefangen. 

Tab. 4-22: Kartierte Nachtfalter  

wissenschaftlicher  
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Abrostola triplasia  Dunkelgraue Nessel-Hö-
ckereule  

  
 

 

Acronicta rumicis  Ampfereule      

Agrotis exclamationis  Gemeine Graseule      

Agrotis ipsilon Ypsiloneule     

Agrotis segetum Saateule     

Alcis repandata      
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wissenschaftlicher  
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Amphipoea fucosa Gelbbraune Stengeleule     

Apamea lithoxylaea  Weißlichgelbe Grasbüsche-
leule  

  
 

 

Apamea monoglypha Große Grasbüscheleule     

Arctia caja Brauner Bär V V  b 

Atethmia centrago  Ockergelbe Escheneule   3    

Autographa gamma  Gammaeule      

Axylia putris  Putris-Erdeule      

Cabera exanthemata      

Cabera pusaria      

Campaea margaritata      

Camptogramma bilineata      

Caradrina morpheus Morpheus-Staubeule     

Charanyca trigrammica  Dreilinieneule      

Chortodes fluxa  Gelbliche Sumpfgraseule      

Colostygia pectinataria      

Conistra vaccinii  Braune Heidelbeereule      

Cosmia trapezina  Trapezeule      

Craniophora ligustri  Ligustereule      

Deilephila porcellus  Kleiner Weinschwärmer      

Deltote bankiana 
Silbergestreiftes Grasmotte-
neulchen 

  
 

 

Diachrysia chrysitis  Messingeule      

Diarsia rubi  Rötliche Erdeule      

Drepana falcataria  Heller Sichelflügler      

Ecliptopera silaceata      

Ectropis crepuscularia      

Ennomos autumnaria  Großer Herbstspanner  V 3   

Epirrhoe alternata      

Eremodrina gilva Reingraue Staubeule     

Eulithis prunata      

Eupithecia centaureata      

Geometra papilionaria  Grünes Blatt      

Gluphisia crenata  Pappelauen-Zahnspinner      

Herminia tarsicrinalis  Braungestreifte Spannereule      

Hoplodrina octogenaria  Gelbbraune Staubeule      

Hydrelia flammeolaria      

Hypena proboscidalis  Nessel-Schnabeleule      

Hypomecis roboraria      

Idaea aversata      

Idaea dimidiata      

Idaea fuscovenosa  Buschspanner   3    

Lacanobia oleracea Gemüseeule     

Lacanobia suasa  Veränderliche Kräutereule      

Lampropteryx suffumata      

Laothoe populi  Pappelschwärmer      

Ligdia adustata       

Lomaspilis marginata      
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wissenschaftlicher  
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Macaria alternata      

Macaria notata      

Mythimna albipuncta  Weißpunkt-Graseule      

Mythimna ferrago  Kapuzen-Graseule      

Mythimna impura  Stumpfflügel-Graseule      

Mythimna l-album  Weißes L   3    

Mythimna pallens  Bleiche Graseule      

Noctua comes      

Noctua pronuba  Hausmutter      

Notodonta dromedarius Erlenzahnspinner      

Notodonta ziczac Zick-zack-Zahnspinner     

Ochropacha duplaris      

Ochropleura plecta  Hellrandige Erdeule      

Oligia strigilis  Striegel-Halmeulchen      

Orthosia gothica  Gothica-Kätzcheneule      

Orthosia incerta  Variable Kätzcheneule      

Peribatodes rhomboidaria      

Platyperigea ingrata      

Pterapherapteryx sexalata      

Rivula sericealis  Seideneulchen      

Rusina ferruginea  Dunkle Waldschatteneule      

Sphinx ligustri Ligusterschwärmer     

Spilosoma lubricipeda      

Spilosoma lutea  Gelbe Tigermotte      

Tholera decimalis Große Raseneule     

Thyatira batis Roseneule     

Timandra comae      

Xanthorhoe ferrugata      

Xestia c-nigrum  Schwarzes C      

Xestia xanthographa  Braune Spätsommer-Boden-
eule  

  
 

 
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere, Pflanzen und Pilze Deutschlands, Wirbellose Tiere, 
(2011)  
 

Laufkäfer 

Von den 553 Laufkäferarten, die innerhalb Deutschlands als sicher nachgewiesen 

gelten, haben 474 (86%) Arten natürliche Vorkommen in Bayern. Damit beherbergt 

Bayern im Bundesländervergleich die mit Abstand artenreichste Laufkäferfauna. 

Laufkäfer treten in allen Landlebensräumen einschließlich nasser Verlandungszo-

nen sowie in periodisch überfluteten Bereichen der Binnengewässer auf und bilden 

dabei lebensraumspezifische Artengemeinschaften aus. Aufgrund ihrer differen-

zierten Lebensweise und sehr unterschiedlichen Habitatansprüchen stellen Lauf-

käfer gute Indikatoren für eine landschaftsökologische Bewertung dar.  
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Nachgewiesene Arten 

Die Beschreibung und Bewertung der Laufkäfer beruht auf der projektbezogenen 

Fauna-Kartierung (AGL ULM & MAIER 2009).  

Im Untersuchungsraum wurden 54 Arten bei den Geländeerhebungen nachgewie-

sen. Der größte Teil der nachgewiesenen Arten ist weit verbreitet und häufig. Von 

den 54 Arten sind in der Bundesartenschutzverordnung 3 Arten als „besonders 

geschützt“ bezeichnet und keine Art ist als „streng geschützt“ kategorisiert. In der 

Roten Liste der gefährdeten Tierarten Bayerns sind 10 Arten der 54 Arten aufge-

führt. Auf der Roten Liste Deutschland stehen 8 Arten. Von den gefährdeten Arten 

ist in mindestens einer der beiden Roten Listen keine Art als „stark gefährdet“ oder 

„Vom Aussterben bedroht“ eingestuft.  

Innerhalb des Untersuchungsraumes wurden drei Bereiche auf das Vorkommen 

von Laufkäfern untersucht. Die vorgefundenen Zönosen auf den untersuchten Flä-

chen bei Langengeisling sind mäßig artenreich mit überwiegend weit verbreiteten 

Arten. Es wurden auch wertgebenden Arten wie Carabus cancellatus (selten) und 

der in der Roten Liste Deutschland als gefährdet eingestufte Carabus ulrichii (in 

Bayern noch relativ verbreitet) nachgewiesen. 

Die Artenzusammensetzung auf den untersuchten Flächen in Fliegerhorst ist rela-

tiv artenarm. Es wurden keine besonders schutzbedürftigen Arten, dennoch einige 

Arten der Vorwarnliste, die z.T. auf diesen Flächen ihr einziges im Rahmen der 

Untersuchungen festgestelltes Vorkommen aufweisen, festgestellt: Amara curta, 

Bembidion pygmaeus, Chlaenius nigricornis, Pterostichus melas. 

Die untersuchten Bestände in Altenerding sind stark verarmt, einzig der in der Vor-

warnliste geführte Pterostichus melas ist auf der Wirtschaftswiese verbreitet. 

Tab. 4-23: Kartierte Laufkäfer 

wissenschaftlicher 
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Acupalpus flavicollis Nahtstreifen-Buntschnelläufer      

Agonum afrum  Dunkler Glanzflachläufer      

Agonum muelleri Gewöhnlicher Glanzflachläu-
fer 

    

Agonum sexpunktatum Sechspunkt-Glanzflachläufer     

Amara aenea  Erzfarbener Kamelläufer      

Amara communis  Schmaler Wiesen-Kamelläu-
fer  

    

Amara curta Kurzer Kamelläufer V V   

Amara lunicollis  Dunkelhörniger Kamelläufer      

Amara plebeja Dreifingriger Kamelläufer      

Amara similata  Gewöhnlicher Kamelläufer      

Anchomenus dorsalis  Bunter Enghalsläufer      
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wissenschaftlicher 
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Anisodactylus binotatus  Gewöhnlicher Rotstirnläufer      

Badister dilatatus Breiter Wanderlaufkäfer 3 3   

Bembidion biguttatum Zweifleckiger Ahlenläufer     

Bembidion femoratum  Kreuzgezeichneter Ahlenläu-
fer  

    

Bembidion lampros  Gewöhnlicher Ahlenläufer      

Bembidion properans  Feld-Ahlenläufer      

Bembidion pygmeus Matter Lehm-Ahlenläufer V V   

Bembidion quadrimacu-
latum  

Vierfleck-Ahlenläufer  
    

Bembidion tetracolum  Gewöhnlicher Ufer-Ahlenläu-
fer  

    

Calathus fuscipes  Großer Kahnläufer      

Calathus melanocepha-
lus 

Rothalsiger Kahnläufer 
    

Carabus cancellatus  Kletten-Großlaufkaefer  V V  b 

Carabus granulatus Gekörnter Laufkäfer     b 

Carabus ulrichii  Ulrichs Großlaufkaefer  3 V  b 

Chlaenius nigricornis Schwarzhoerniger 
Samtlaufkaefer 

V V   

Clivina collaris Zweifarbiger Grabspornläufer V V   

Clivinia fossor Gewöhnlicher Grabspornläu-
fer 

    

Dyschirius aeneus Sumpf-Handläufer     

Dyschirius globosus Gewöhnlicher Handläufer     

Elaphropus quadrisig-
natus  

Vierfleckiger Zwergahlenläu-
fer  

V V   

Harpalus affinis  Haarrand-Schnelläufer      

Harpalus distinguendus  Düstermetallischer Schnelläu-
fer  

    

Harpalus rubripes  Metallglänzender Schnelläu-
fer  

    

Harpalus rufipes  Gewöhnlicher Haarschnelläu-
fer  

    

Harpalus tardus Gewöhnlicher Schnelläufer     

Leistus ferrugineus  Gewöhnlicher Bartläufer      

Loricera pilicornis  Borstenhornläufer      

Microlestes minutulus  Schmaler Zwergstutzläufer      

Nebria brevicollis  Gewöhnlicher Dammläufer      

Notiophilus palustris  Gewöhnlicher Laubläufer      

Oodes helopioides  Eiförmiger Sumpfläufer   V   

Platynus assimilis  Schwarzer Enghalsläufer      

Poecilus cupreus  Gewöhnlicher Buntgrabläufer      

Poecilus versicolor  Glatthalsiger Buntgrabläufer      

Pterostichus anthracinus Kohlschwarzer Grabläufer      

Pterostichus melanarius  Gewöhnlicher Grabläufer      

Pterostichus melas  Fam. Laufkäfer   V   

Pterostichus niger Großer Grabläufer     

Pterostichus strenuus  Kleiner Grabläufer      
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wissenschaftlicher 
Name  

deutscher Name RL D RL B FFH §§ 

Pterostichus vernalis Frühlings.Grabläufer     

Syntomus truncatellus  Gewöhnlicher Zwergstreuläu-
fer  

    

Synuchus vivalis  Scheibenhalsläufer      

Trechus quadristriatus  Gewöhnlicher Flinkläufer      
Erläuterungen: siehe Tab. 4-11 
RL D: Gefährdungsgrad nach Roter Liste gefährdeter Tiere Deutschland, Stand 1998 

 

 Faunistische Funktionsbeziehungen 

Funktionale Vernetzungen bestehen im Untersuchungsraum entlang von Fließge-

wässern und deren begleitende Gehölzstrukturen. Daneben bestehen im Untersu-

chungsraum keine ausgeprägten linearen oder flächenhaften Vernetzungsstruktu-

ren. Bedeutende Funktionsbeziehungen im Nahbereich bestehen entlang des 

Fehlbaches vor allem für Amphibien, Fische, Makrozoobenthos und Fledermäuse 

sowie entlang des Schollbaches für Fledermäuse und teilweise für Makro-

zoobenthos. 

Bedeutende großräumige Funktionsbeziehungen bestehen entlang der Sempt vor 

allem für Fische, Makrozoobenthos, Fledermäuse und Biber, wobei innerhalb der 

Altstadt, zwischen dem Stadtpark und der St 2084 (Anton-Bruckner-Straße), diese 

großräumigen Funktionsbeziehungen eingeschränkt sind. 

Auf Wanderbeziehungen oder Wechselbeziehungen zwischen Teillebensräumen 

im Speziellen wird, soweit vorhanden, in den jeweiligen Artprotokollen im Arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag im Anhang I eingegangen.   

 Bestandsbeschreibung – Biologische Vielfalt 

Gebiete, die im Untersuchungsraum eine hohe biologische Vielfalt aufweisen, sind 

im vorliegenden Fall an die Fließgewässer gebundene Biotopkomplexe, wie der 

Fehlbach und die Sempt. 

 Bestandsbeschreibung – Wald im Sinn des BayWaldG 

Nach Art. 2 (1) BayWaldG ist Wald (Forst) jede mit Waldbäumen bestockte oder 

nach den Vorschriften dieses Gesetzes wiederaufzuforstende Fläche. Die amtliche 

Abgrenzung von Waldflächen i.S. des BayWaldG im Untersuchungsraum wurde 

vom Amt für Landwirtschaft und Forsten in Erding zur Verfügung gestellt (2008).  

 Empfindlichkeiten 

Eine Empfindlichkeit des Schutzgutes Tiere und Pflanzen besteht gegenüber  

(Teil-) Verlust, Standortveränderungen sowie Zerschneidungswirkungen. 
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Zusätzlich ergeben sich für bestimmte Tiergruppen Empfindlichkeiten gegenüber 

Schall-immissionen, Barrierewirkungen, optischen Reizen und Kollisionen. 

Als wichtigste Faktorenkomplexe über die Auswirkungen von Verkehrswegen auf 

die Tier- und Pflanzenwelt seien genannt: 

▪ Flächenverbrauch, 

▪ Flächenbeeinträchtigung außerhalb der Trassen durch Fragmentierung von 

Lebensräumen und Unterbrechung funktionaler Vernetzungen (z.B. Wechsel 

zwischen Brut- und Nahrungsplätzen, Abschneiden von Fluchtmöglichkeiten 

usw.), 

▪ Flächenbeeinträchtigung außerhalb der Trassen durch Störung (Lärm, Licht, 

Bewegungen), 

▪ Flächenbeeinträchtigung außerhalb der Trassen durch eventuelle stoffliche 

Belastungen, 

▪ Todesstreifen für so gut wie alle mobilen Tiere, der jahreszeitlich unterschied-

lich sogar besondere Anziehungswirkung hat. 

Zur Einschätzung der Empfindlichkeit von Biotopen und Lebensräumen gegenüber 

einer Inanspruchnahme werden eventuelle Funktionsverluste bzw. –beein-trächti-

gungen durch quantitative oder qualitative Beschreibung der Veränderungen er-

läutert (Kap.6). Die Empfindlichkeit wird des Weiteren in der Beurteilung der Ein-

griffe berücksichtigt, d.h. unterschiedliche Artengruppen reagieren mit unter-

schiedlicher Empfindlichkeit auf Beeinträchtigungen. 

 Vorbelastungen 

Im Untersuchungsraum besteht eine hohe Vorbelastung für das Schutzgut Tiere 

und Pflanzen durch vorhandene Verkehrsträger. Die Vorbelastungen bestehen 

aus: 

▪ Geräuschimmissionen, 

▪ Schadstoffausstoß der Fahrzeuge und Flugzeuge, 

▪ starker Barrierewirkung für wandernde Tiergruppen, 

▪ linearer Zerschneidung bestehender Lebensräume, 

▪ erhöhter Mortalität durch Kollisionen. 
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Pflanzen/Biotope 

Die stärkste Vorbelastung der Standorte ergibt sich durch vorhandene Bebauung 

und Verkehrsträger. Großflächige Bebauung wie das Stadtgebiet von Erding und 

Fliegerhorst Erding mit einer Versiegelung < 70 % führte zum Verlust der Standort-

diversität. Allerdings liegen innerhalb dieser Bebauung neben großflächig versie-

gelten Bereichen (wie Innenstadtbereiche mit Gebäuden und Straßen) Flächen, 

die noch über natürliche Vegetation wie Feldgehölze, Hecken, Parks und Grünan-

lagen, Einzelbäume, Fließgewässer mit begleitenden Gehölzen und begrünte 

Flugbetriebsflächen des Fliegerhorstes verfügen.  

Große Bereiche des Untersuchungsraumes werden intensiv landwirtschaftlich ge-

nutzt. In den Bereichen intensiver Nutzung ergeben sich Beeinträchtigungen durch 

Schadstoffeinträge in Biotope und Habitate, die an diese Flächen grenzen. Weitere 

Schadstoffeinträge in Biotope und Habitate erfolgen im Zuge des starken Verkehrs 

auf den Staatsstraßen B 388, St 2082, St 2084 und ED 19. Entwässerungsmaß-

nahmen und Grundwasserabsenkungen, im Zuge der Moorkultivierung und durch 

Großbauvorhaben, haben die ehemals ausgedehnten Niedermoorflächen größ-

tenteils trocken fallen lassen und bis auf kleine Restbestände zerstört.  

Die Intensität der Vorbelastung spiegelt sich in der festgestellten Biotopstruktur 

und dem kartierten Artenbestand wider. Insofern sind die Auswirkungen der Vor-

belastungen mit Hilfe der durchgeführten Kartierungen erfasst und in der Bewer-

tung der Bestandssituation berücksichtigt worden. 

Tiere 

In Bezug auf Vögel bestehen wesentliche Vorbelastungen durch Geräuschimmis-

sionen und Kollisionsgefahr. Große Bereiche des Untersuchungsraumes weisen 

bereits eine hohe Lärmbelastung auf, die im Wesentlichen auf die stark frequen-

tierten Staatsstraßen B 388, St 2082, St 2084 und ED 19 zurückzuführen ist. Da 

sich nach einschlägiger Literatur (RECK Hrsg. 2001, RECK et.al 2002) bei mittle-

ren Lärmbelastungen über 70 dB(A) für Vögel bereits eine stark verminderte Le-

bensraumeignung (je nach Art 70-100%) ergibt, gelten die straßennahen Bereiche 

(65 dB (A)), hinsichtlich der Vogelfauna als stark vorbelastet. Auch hinsichtlich der 

Kollisionsgefahr besteht eine Vorbelastung durch die vorhandenen Verkehrsträ-

ger. Eine Vorbelastung durch die bereits bestehenden Verkehrsträger ist die funk-

tionale Störung bzw. Trennung von Wechselbeziehungen zwischen Lebensräu-

men (Zerschneidung, Barrierewirkung). Durch den regen Verkehr auf Straßen wird 

ein gefahrloses Überqueren der Fahrbahnen stark erschwert bzw. verhindert. Ur-

sache sind vornehmlich optische (Fluchtverhalten auslösende) Reize bei hochfre-

quentem Verkehr.  
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Für Großsäuger stellen hinsichtlich der Störung der funktionalen Beziehungen 

(Barriereeffekt, Zerschneidung des Lebensraums) die Verkehrstrassen, die groß-

flächige Bebauung von Stadtgebiet Erding sowie das umzäunte Gelände des Flie-

gerhorstes Erding eine hohe Vorbelastung dar. Wanderbewegungen und Aus-

tausch der Populationen sind nur entlang der Gewässer möglich. Großteil an Mig-

rationen dürfte entlang des Fehlbaches und der Sempt erfolgen. Zudem besteht 

durch die genannten Verkehrsträger eine hohe Vorbelastung hinsichtlich Lärm und 

optischen Reizen.  

Für die Kleinsäuger bestehen zahlreiche Vorbelastungen durch gestörte funktio-

nale Beziehungen zwischen den Habitaten. Neben den für Kleinsäuger nicht (le-

bend) überquerbaren Fahrbahnen der stark befahrenen Straßen (Barrierewirkung) 

stellen auch intensiv genutzte und naturferne Habitate wie Gewässer mit steilen, 

verbauten Ufer eine Störung der Beziehungen dar, da sie den ungehinderten Aus-

tausch zwischen den Populationen erschweren oder verhindern. Kleinsäuger sind 

im Vergleich zu Groß- und Mittelsäugern gegenüber Lärm wenig empfindlich. 

Die Vorbelastungen für Fledermäuse, insbesondere die Kollisionsgefahr, besteht 

an der St 2084 in Höhe des Fehlbaches und der Sempt, da die Fledermäuse sich 

an Gehölz- und Waldsäumen als Leitlinien orientieren.  

Als für das Makrozoobenthos relevante Vorbelastungen der Gewässer sind v.a. 

Aufstau, Eutrophierung, Verschlammung und Grundwasserabsenkung zu nennen. 

Der weitgehend begradigte Gewässerlauf des Fehlbaches und der Sempt inner-

halb des Stadtgebietes führen zu einer Verarmung an wichtigen gewässertypi-

schen Strukturen und somit zu einem niedrigen Erfüllungsgrad des Arteninventars 

und sind biozönotisch stark verändert.  

 Bestandsbewertung - Pflanzen  

Die Bestandsbewertung basiert auf dem Erläuterungsbericht zur Biotop- / Nut-

zungstypenkartierung gem. Biotopwertliste der BayKompV (IFUPLAN 2015). 

Für den Untersuchungsraum (200 m Korridor entlang der Trasse) ergeben sich 

folgende prozentuale Verteilungen der Bewertungskategorien der Biotop- und Le-

bensraum- bzw. Nutzungstypen:  
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Tab. 4-24: Prozentuale Verteilung der Wertstufen 

Bewertung/Wertstufe* Fläche in ha Prozent 

keine  15,11 9 

gering  139,10  83 

mittel  10,43  6 

hoch  3,18  2 

    

Zur Berechnung der in der Tabelle dargestellten Prozentwerte wird die Gesamtfläche des Unter-

suchungsraums (167,82 ha) betrachtet.  

* Bewertungsstufen gem. Biotopwertliste der BayKompV 

Zu den ökologisch hochwertigen Vegetationsbeständen zählen vor allem Biotop- 

und Lebensraumtypen sowie alte Gehölzbestände (B113-WG00BK, B313, B313-

UA00BK, N313-UE00BK, B323-UA00BK, F14-FW00BK, L513-WA91E0*, L522-

WA91E0*, L542-WN00BK, L543-WN00BK, R121-VH00BK, S133-SU00BK). Sie 

nehmen mit ca. 3,18 ha nur knapp 2 % der Gesamtfläche (167,82 ha) ein. 

Zu den Biotop- und Nutzungstypen mittlerer Bedeutung zählen Feldgehölze, Ein-

zelbäume, Baumreihen und Baumgruppen mittlerer Ausprägung (B212-WO00BK, 

B312, B322), Gebüsche (B112-WH00BK, B112-WX00BK, B116), stark verbuschte 

Grünlandbrachen (B13), Fließgewässer (F13-LR3260, F212), Grünland (G211, 

G212), mäßig artenreiche Staudenfluren (K123), Wälder junger Ausprägung 

(L541), Park- und Grünanlagen (P12-UP00BK) sowie artenreiche Ruderalfluren 

(P433-RF00BK). Sie nehmen mit ca. 10,5 ha nur knapp 6 % der Gesamtfläche 

(167,82 ha) ein. 

Geringe Bedeutung besitzen hauptsächlich Äcker (A11), Schnitthecken (B141, 

B142), Einzelbäume, Baumreihen und Baumgruppen jünger Ausprägung (B311), 

Intensivgrünland (G11), artenarme Staudenfluren (K11), naturferne Abbauflächen 

(O641), Park- und Grünanlagen ohne Baumbestand (P11), strukturarme Kleingar-

tenanlagen (P21), Sport-/Spielplätze mit geringem Versiegelungsgrad (P32), ar-

tenarme Ruderalfluren im Siedlungsbereich (P431, P432), befestigte und unbefes-

tigte Verkehrsflächen (V12, V22, V32, V331, V332), Grünflächen und Gehölzbe-

stände entlang von Verkehrsflächen (V51), und Siedlungsbereiche (X11, X12, 

X132, X2, X3). Sie nehmen mit ca. 139 ha knapp 83 % der Gesamtfläche (167,82 

ha) ein. 

Keine Bedeutung wird vorwiegend den stark versiegelten und/oder weitgehend ve-

getationsfreien Verkehrs-, Industrie-, Gewerbe- und Siedlungsflächen, den versie-

gelten Straßen, Wegen, Gleisanlagen und sonstigen Flächen sowie den Sport-

/Spiel-/Erholungsanlagen mit hohem Versiegelungsgrad zugeordnet (P31, P411, 

P5, V11, V21, V31, X4). Sie nehmen mit ca. 15 ha knapp 9 % der Gesamtfläche 

(167,82 ha) ein. 
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Die Biotop- und Lebensraumtypen, die durch § 30 BNatSchG bzw. Art. 23 Bay-

NatSchG geschützt sind, nehmen mit 2,14 ha nur knapp 1,3 % der Gesamtfläche 

ein.  

In der folgenden Tabelle ist die Gesamtbewertung der vorkommenden Biotop- und 

Lebensraumtypen und der vorkommenden Nutzungs- und Strukturtypen wieder-

gegeben. 

Tab. 4-25:  Gesamtbewertung der vorkommenden Biotop- und Lebensraum-

typen 

Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
**W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30 / Art. 
23-Biotop, kursiv = 
BK, aber kein § 30 
/ Art. 23-Biotop 

F Fließgewässer  

F13 Deutlich veränderte Fließge-
wässer (Rhitral und Potamal, i.d.R. 
entsprechend der Stufe der Ge-
wässerstruktur 4) 

mittel 8 1 (x) LR3260 9 

F14 Mäßig veränderte Fließge-
wässer (Rhitral und Potamal, i.d.R. 
entsprechend der Stufe der Ge-
wässerstruktur 3) 

hoch 11* 1 (x) FW00BK 12 

S Stillgewässer 

S13  Eutrophe Stillge-
wässer 

S133, na-
türlich 
oder na-
turnah 

hoch 13   x SU00BK 13 

R Röhrichte und Großseggenriede 

R12 Großröhrichte 
der Verlandungsbe-
reiche 

R121 
Schilf-
Wasser-
röhrichte 

hoch 11   x VH00BK 11 

B Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkulturen 

B11 Gebüsche und 
Hecken mit überwie-
gend einheimischen, 
standortgerechten Ar-
ten 

B112 He-
cken (z.B. 
mit 
Schlehe, 
Weißdorn, 
Hasel) 

mittel 10   x WH00BK 10 

B112 Me-
sophiles 
Gebüsch, 
naturnah 

mittel 10   x WX00BK 10 

B113 
Sumpfge-
büsche 

hoch 11   x WG00BK 11 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
**W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30 / Art. 
23-Biotop, kursiv = 
BK, aber kein § 30 
/ Art. 23-Biotop 

B13 Stark verbuschte Grünland-
brachen (Verbuschung > 50 %) 
und initiales Gebüschstadium (u.a. 
auf anthropogenen Sekundär-
standorten) 

mittel 6 1 (x) WI00BK 7 

B21 Feldgehölze mit 
überwiegend einhei-
mischen, standort-
gerechten Arten 

B212 Feld-
gehölz mitt-
lerer Aus-
prägung, 
naturnah 

mittel 10*   x WO00BK 10 

B31 Einzelbäume/ 
Baumreihen/Baum-
gru-ppen mit über-
wiegend einheimi-
schen, standortge-
rechten Arten (inkl. 
Alleen) 

B313, alte 
Ausprä-
gung 

hoch 12** 1 (x) UA00BK 13 

B313, alte 
Ausprä-
gung 

hoch 12** 1 (x) UE00BK 13 

B32 Einzelbäume/ 
Baumreihen/Baum-
gru-ppen mit über-
wiegend gebiets-
fremden Arten (inkl. 
Alleen) 

B323, alte 
Ausprä-
gung 

hoch 12** 1 (x) UA00BK 13 

L Laub(misch)wälder (Laubbaumanteil > 50 %) 

L51 Quellrinnen, 
Bach- und Flussau-
enwälder 

L513, alte 
Ausprä-
gung 

hoch 14**   x WA91E0* 14 

L52  Weichholz-
auenwälder 

L522, alte 
Ausprä-
gung 

hoch 15**   x WA91E0* 15 

L54  Sonstige ge-
wässerbegleitende 
Wälder (z. B. 
Eschen-mischwald) 

L542, mitt-
lere Aus-
prägung 

hoch 10* 1 (x) WN00BK 11 

L543, alte 
Ausprä-
gung 

hoch 12** 1 (x) WN00BK 13 

P  Freiflächen des Siedlungsbereichs 

P12  Park- und Grünanlagen (inkl. 
Friedhöfe)  mit Baumbestand alter 
Ausprägung 

mittel 10**   x UP00BK 10 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
**W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30 / Art. 
23-Biotop, kursiv = 
BK, aber kein § 30 
/ Art. 23-Biotop 

P43 Ruderalflächen 
im Siedlungsbereich 
(z.B. Brachen der In-
dustrie-/Gewerbege-
biete, Häfen, Bahn-
höfe oder Tierge-
hege, häufig mit 
stark verdichtetem 
Boden) 

P433, mit 
artenrei-
chen Ru-
deral- und 
Staudenflu-
ren 

mittel 8 1 (x) RF00BK 9 

 
Erläuterungen: * = Typen mit*W* = TTypen mit W = 4; für die Ermittlung des Prognosewerts nach 25 Jahren 

ausgehend vom Ausgangszustand kann ein Abschlag um 1-2 Wertpunkte erfolgen, ** = Typen mit W = 5; für die 

Ermittlung des Prognosewerts nach 25 Jahren ausgehend vom Ausgangszustand kann ein Abschlag um 1-3 

Wertpunkte erfolgen, 1 Bewertungsstufen gem. Biotopwertliste der BayKompV 
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Tab. 4-26: Gesamtbewertung der vorkommenden Nutzungs- und Strukturty-

pen 

Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
** W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30/Art. 23-
Biotop kursiv = BK, 
aber kein § 30/Art. 
23-Biotop 

F Fließgewässer  

F21 Gräben 
(temporäre 
oder dauerhafte 
Wasserfüh-
rung) 

F212,  mit natur-
naher Entwick-
lung (ohne oder 
mit extensiver 
Unterhaltung) 

mittel 10   (x) - 10 

A Äcker/Felder 

A11 Intensiv bewirtschafte Äcker 
ohne oder mit stark verarmter Se-
getalvegetation 

gering 2       2 

G Grünland 

G11 Intensivgrünland (genutzt) 
(inkl. einjährig brachgefallenes In-
tensivgrünland, Wechselgrünland 
wird unter A1-2 gefasst) 

gering 3       3 

G21 Mäßig extensiv 
bis extensiv genutz-
tes Grünland frischer 
bis mäßig trockener 
Standorte (Wiesen / 
Weiden) 

G211 Mäßig 
extensiv ge-
nutztes, ar-
tenarmes 
Grünland 

mittel 6       6 

G212 Mäßig 
extensiv ge-
nutztes, ar-
tenreiches 
Grünland (z. 
B. Glatt-/ 
Goldhafer-
wiesen oder 
Weiden) 

mittel 8       8 

K - Ufersäume, Säume, Ruderal- und Staudenfluren (Gras- und Krautfluren) (Verbuschung < 50 
%) 

K11 Artenarme Säume und Stau-
denfluren (z. B. hypertrophe Be-
stände mit Brennnessel, Neophy-
ten-Staudenfluren oder Dominanz-
bestände von Adlerfarn) 

gering 4       4 

K12  Mäßig artenrei-
che Säume und 
Staudenfluren 

K123, 
feuchte bis 
nasse 
Standorte 

mittel 7   (x) - 7 

O Felsen, Block- und Schutthalden, Geröllfelder, vegetationsfreie/ -arme offene Bereiche 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
** W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30/Art. 23-
Biotop kursiv = BK, 
aber kein § 30/Art. 
23-Biotop 

O64 Ebenerdige Ab-
bauflächen aus Blö-
cken, Schutt, Sand, 
Kies oder bindigem 
Substrat (Rohboden-
standort) 

O641, na-
turfern 

gering 1       1 

B Feldgehölze, Hecken, Gebüsche, Gehölzkulturen 

B11 Gebüsche und 
Hecken mit überwie-
gend einheimischen, 
standortgerechten 
Arten 

B116 Gebü-
sche / He-
cken stick-
stoffreicher, 
ruderaler 
Standorte 
(z.B. mit 
Holunder, 
inkl. Rubus-
Gestrüppe) 

mittel 7     -- 7 

  

B14 Schnitthecken 
(intensiver jährlicher 
Formschnitt) 

B141 – mit 
überwie-
gend einhei-
mischen, 
standortge-
rechten Ar-
ten 

gering 5     -- 5 

B142 – mit 
überwie-
gend fremd-
ländischen 
Arten 

gering 3     -- 3 

B31 Einzelbäume/ 
Baumreihen/Baum-
gru-ppen mit über-
wiegend einheimi-
schen, standortge-
rechten Arten (inkl. 
Alleen) 

B311, junge 
Ausprägung 

gering 5       5 

B312, mitt-
lere Ausprä-
gung 

mittel 9*       9 

B313, alte 
Ausprägung 

hoch 12**       12 

B32 Einzelbäume/ 
Baumreihen/Baum-
gruppen mit überwie-
gend gebietsfremden 
Arten (inkl. Alleen) 

B322, mitt-
lere Ausprä-
gung 

mittel 8*       8 

L Laub(misch)wälder (Laubbaumanteil > 50 %) 

L54 Sonstige gewäs-
serbegleitende Wäl-
der (z. B. Eschen-
mischwald) 

L541, junge 
Ausprägung 

mittel 6   (x) - 6 

P Freiflächen des Siedlungsbereichs 
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Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
** W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30/Art. 23-
Biotop kursiv = BK, 
aber kein § 30/Art. 
23-Biotop 

P11  Park- und Grünanlagen (inkl. 
Friedhöfe) ohne Baumbestand 
oder mit Baumbestand junger bis 
mittlerer Ausprägung 

gering 5       5 

P21 Privatgärten und Kleingarten-
anlagen - strukturarm 

gering 5       5 

P31  Sport-/Spiel-/Erholungsanla-
gen mit hohem Versiegelungsgrad  
(z.B. Aschesportplatz, versiegelte 
Spiel-/Sportflächen) 

keine 0       0 

P32  Sport-/Spiel-/Erholungsanla-
gen mit geringem Versiegelungs-
grad (z.B. Naturrasensportplatz, 
Spielplatz) 

gering 2       2 

P41  Sonderflächen 
der Land- und Ener-
gie-wirtschaft (z.B. 
Fahrsilo, Schutt- 
oder Lager-platz, Fo-
tovoltaikfläche, 
Windkraftanlage) 

P411, ver-
siegelt 

keine 0       0 

P43 Ruderalflächen 
im Siedlungsbereich 
(z.B. Brachen der In-
dustrie-/Gewerbege-
biete, Häfen, Bahn-
höfe oder Tierge-
hege, häufig mit 
stark verdichtetem 
Boden) 

P431, vege-
tationsarm / 
-frei 

gering 2       2 

P432, mit 
artenarmen 
Ruderal- 
und Stau-
denfluren 

gering 4       4 

P5 Sonstige versiegelte Fläche  keine 0     -- 0 

V Verkehrsfläche (in Nutzung; soweit begründete naturschutzfachliche Besonderheiten vorliegen, 
können Biotop- und Nutzungstypen auch mit Bezug zu den anderen Obergruppen erfasst und be-
wertet werden) 

V11 Verkehrsfläche versiegelt (mit 
wasserundurchlässiger Beton-, As-
phalt- oder Pflasterdecke) 

keine 0     -- 0 

V12 Verkehrsfläche befestigt (mit 
wasserdurchlässiger Pflasterdecke, 
geschottert oder mit wassergebun-
dener Decke; Bankette, Mittelstrei-
fen) 

gering 1     -- 1 

V21 Gleisanlagen und Zwischen-
gleisflächen   versiegelt (schotterlo-
ses Gleis) 

keine  0     -- 0 

V22 Gleisanlage und Zwischen-
gleisfläche, geschottert (Schotter-
gleis)  

gering 1     -- 1 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01 Seite 96 

Biotop- und Nutzungstyp 
Grundwert1 
*W = 4 
** W = 5 

+ 1 
WP 

Typ nach BK 
oder FFH-LRT  

Gesamt-
wert 

x = immer zutref-
fend, (x) kann zu-
treffen 

fett = § 30/Art. 23-
Biotop kursiv = BK, 
aber kein § 30/Art. 
23-Biotop 

V31 Rad-/Fußweg, Wirtschaftsweg, 
versiegelt  (mit wasserundurchläs-
siger Beton-, Asphalt- oder Pflas-
terdecke) 

keine 0     -- 0 

V32 Rad-/Fußweg, Wirtschaftsweg, 
befestigt (mit wasserdurchlässiger 
Pflasterdecke, geschottert oder mit 
wassergebundener Decke) 

gering 1     -- 1 

V33 Rad-
/Fußwege, 
Wirtschafts-
weg unbefes-

tigt  

V331, nicht be-
wachsen (mit offe-
nem Boden) 

gering 2       2 

V332,  bewachsen 
(Grünwege) 

gering 3     -- 3 

V51  Grünflächen und Gehölzbe-
stände junger bis mittlerer Ausprä-
gung entlang von Verkehrsflächen 
(z. B. auf Böschungen und weite-
ren Nebenflächen) 

gering 3       3 

X Siedlungsbereich, Industrie-, Gewerbe- und Sondergebiete (soweit begründete naturschutz-
fachliche Besonderheiten vorliegen, können Biotop- und Nutzungstypen auch mit Bezug zu den 
anderen Obergruppen erfasst und bewertet werden) 

X11  Dorf-, Kleinsiedlungs- und 
Wohngebiete (inkl. typischer Frei-
räume) 

gering 2       2 

X12 Misch- und Kerngebiete (inkl. 
typischer Freiräume) 

gering 1       1 

X13  Sonstige 
Siedlungsfläche 

X132 Einzelge-
bäude im Au-
ßenbereich 
(z.B. landwirt-
schaftliche Be-
triebsanlagen, 
Einzelgehöfte, 
Scheunen, Stal-
lungen, Spei-
chergebäude) 

gering 1       1 

X2 Industrie- und Gewerbegebiete 
(inkl. typische Freiräume) 

gering 1       1 

X3 Sondergebiete (inkl. typischer 
Freiräume) 

gering 2       2 

X4 Gebäude der Siedlungs-, In-
dustrie- und Gewerbegebiete 

keine  0     -- 0 

 
Erläuterungen: * = Typen mit ** W = 4; für die Ermittlung des Prognosewerts nach 25 Jahren ausgehend vom 
Ausgangszustand kann ein Abschlag um 1-2 Wertpunkte erfolgen, ** = Typen mit W = 5; für die Ermittlung des 
Prognosewerts nach 25 Jahren ausgehend vom Ausgangszustand kann ein Abschlag um 1-3 Wertpunkte erfol-
gen, 1 Bewertungsstufen gem. Biotopwertliste der BayKompV 
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 Bestandsbewertung - Tiere 

Die Bewertung des Schutzgutes Tiere basiert auf dem Erläuterungsbericht Zoolo-

gische Erhebungen (AGL ULM & MAIER 2009). Aufgrund der Erfassung des Be-

standes auf ausgewählten Probeflächen sind im Wesentlichen nur Aussagen zu 

Teilbereichen möglich.  

Fledermäuse 

Der Kronthaler Weiher und der Fehlbach gehören zu den wichtigsten Fledermaus-

habitaten. Durch hohe Strukturvielfalt mit Fließ- und Stillgewässern bietet dieser 

Bereich neben guten Jagdgebieten auch potentielle Quartiere sowohl für gebäu-

debewohnende als auch für baumbewohnende Fledermausarten. Auf Grund der 

Vorkommen wurde dieser Bereich mit Wertstufe 4 bewertet.  

Auch die Sempt zwischen Erding und Langengeisling erreichte auf Grund der dort 

nachgewiesenen Vorkommen von 10 wertgebenden Arten die Wertstufe 4.  

Die Sempt zwischen Erding und Langengeisling erreicht auf Grund der dort nach-

gewiesenen Vorkommen mehrerer wertgebender Arten die Wertstufe 4 die Sempt 

in Erding die Wertstufe 3.  

Auf Grund des Vorkommens des Abendseglers erreicht der Teilbereich am Bahn-

hof und Stadtmitte sowie an der Rotkreuzstraße die Wertstufe 4. Die Siedlungsbe-

reiche südöstlich der Bahnlinie wurden auf Grund der relativ geringen Aktivität mit 

Wertstufe 2 bewertet. Die Flächen in Umgebung der Feuerwehr in Erding wurden 

auf Grund der beobachteten Fledermäuse und des Quartierverdachts des Abend-

seglers mit Wertstufe 3 bewertet.  

Der Stadtpark in Erding stellt mit 14 nachgewiesenen Arten ein Fledermausbiotop 

von überregionaler Bedeutung dar. Auf Grund der typischen und vollständigen Ge-

meinschaft wurde dem Stadtpark die Wertstufe 5 vergeben.  

Die Ortschaft Ammersdorf erreicht auf Grund der dort nachgewiesenen wertge-

benden Arten sowie dem Quartierverdacht in den Gehöften die Wertstufe 3. 

Vögel 

Aufgrund der flächendeckenden Erfassung wird für die Tiergruppe Vögel auch eine 

flächendeckende Bewertung vorgenommen. 

Das Abbaugebiet nördlich Siglfing ist aus Sicht des Vogelschutzes von geringer 

Bedeutung (Wertstufe 2).  
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Hohe Bedeutung (Wertstufe 4) erreichen die intensiv landwirtschaftlich genutzten, 

weitgehend gehölzfreien Bereiche zwischen der ED 19 im Nordwesten und der 

Sempt. Hier führen signifikante bzw. dichte Brutvorkommen von Offenlandarten 

wie die Feldlerche, die Wiesenschafstelze, der Kiebitz, das Rebhuhn, die Wachtel, 

die Goldammer und die Grauammer sowie das Vorkommen schwächer bedrohter 

bzw. rückläufiger Arten der kleinstrukturreichen Agrarlandschaft (u. a. Neuntöter, 

Bluthänfling, Feldsperling, Feldschwirl) zur Einstufung in die Stufe 4. 

Auch der Funktionsraum Kronthaler Weiher mit Brutvorkommen von Flussregen-

pfeifer, Uferschwalbe und Bluthänfling ist aus Sicht des Vogelartenschutzes von 

hoher Bedeutung (Wertstufe 4).  

Im Siedlungsgebiet von Erding, Altenerding und im Fliegerhorst Erding wurden 

keine Brutvorkommen von gefährdeten Arten der Roten Listen von Bayern oder 

Deutschland festgestellt.  

Aus diesem Grund wurde dieser Bereich mit Wertstufe 2 bewertet. Für die Arten-

vielfalt im Siedlungsbereich haben insbesondere alte Baumbestände, Parks und 

Gewässerbegleitgehölze vor allem in Zusammenhang mit Hecken eine besondere 

Bedeutung. In der Regel sind hier mehr Individuen anzutreffen, zumeist nicht ge-

fährdete Arten oder Arten der Vorwarnliste. 

In den überwiegend ackerbaulich genutzten Flächen zwischen Erding und Am-

mersdorf brütet von den Arten des Offenlandes nur die Feldlerche, so dass dieser 

Bereich mit Wertstufe 3 bewertet wurde. 

Fische 

Im Einzelnen ergibt sich für die untersuchten Gewässer bzw. Gewässerabschnitte 

das folgende Bild: 

Der Fehlbach und die Sempt bei Langengeisling wurden auf Grund des vorgefun-

denen individuenreichen Fischbestandes und des Vorkommens von 4 bzw. 2 Arten 

der Roten Liste Bayerns mit der Wertstufe 4 (regional bedeutsame Fläche) bewer-

tet.  

In der Sempt unterhalb von Erding wurden zwar mit Koppe und Bachforelle zwei 

Rote Liste Arten in geringer Individuendichte nachgewiesen. Da die Laichhabitate 

für strömungsliebende Fischarten hier, aufgrund der fehlenden Strömung in den 

Stauhaltungen, kaum vorhanden sind, wurde dieser Fließgewässerabschnitt nur 

als lokal bedeutsame Fläche (Wertstufe 3) bewertet. 

Im Schollbach bzw. Schollbächlein wurden keine Fische nachgewiesen. Da die 

Lebensbedingungen für Fische insgesamt als ungünstig zu bewerten sind, wurde 

das Gewässer mit Wertstufe 1 (stark verarmte Fläche) bewertet. 
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Tagfalter 

Im Untersuchungsraum fehlen für die Tagfalter geeignete Lebensräume, wie an 

Raupen- oder Nektarpflanzen reiche, magere Flächen, weitgehend. Die untersuch-

ten ruderalen Bereiche bieten lediglich ein Artenspektrum mit weit verbreiteten 

Schmetterlingsarten. Auf Grund der vorgefundenen Bestände wurden den unter-

suchten Flächen die Wertstufen 1-3 (sehr geringe bis mittlere Bedeutung) verge-

ben. Der größte Teil der untersuchten und bewerteten Flächen wurde im Untersu-

chungsbereich mit Wertstufe 2 bewertet. Auf diesen Flächen wurden in der Regel 

zumindest vereinzelt noch relativ weit verbreitete Arten nachgewiesen, die etwas 

spezifischere Ansprüche an ihren Lebensraum stellen. Die standorttreuen, meso-

philen Arten des Offenlandes wie der Schornsteinfeger (Aphantopus hyperantus) 

und das Schachbrett (Melanagria galathea) sind im Untersuchungsbereich relativ 

weit verbreitet. Der Ubiquist Großes Ochsenauge (Maniola jurtina) ist in der Region 

schon sehr stark zurückgegangen, so dass seine Lebensräume schon eine große 

Distanz aufweisen. Diejenigen Flächen in denen Melanargia galathea, Maniola ju-

rtina und Polyommatus icarus gemeinsam in wechselnden Verhältnissen beobach-

tet wurden, stellen zumeist die „wertvollsten“ der Wertstufe 2 dar. Verarmte Flä-

chen in denen diese Arten fehlen, wurden mit Wertstufe 1 markiert. Von der Tier-

gruppe Tagfalter nur sehr eingeschränkt nutzbare Flächen wurden nicht bewertet 

(z.B. Äcker). Die wertvollsten Tagfalterbestände im Untersuchungsraum wurden 

mit Wertstufe 3 bewertet. Es handelt sich um den Bereich von Kiesabbauflächen 

mit Weiden und Pappeln nördlich Siglfing, wo der deutschlandweit gefährdete 

Kleine Schillerfalter nachgewiesen wurde. 

Säuger 

Der Bestand des Bibers im Untersuchungsraum ist aus rein artenschutzrechtlicher 

Sicht ohne besondere Relevanz, die Art gilt bayernweit als expansiv und ungefähr-

det (ÖKOKART 2007). Mit Blick auf den Biber als Art der Anhänge II und IV der 

FFH-RL und seiner damit implizierten Schutzwürdigkeit ist festzustellen, dass die 

Sempt ein Lebensraum des Bibers ist, die Anzahl der Individuen und Reviere so-

wie die Dichte jedoch nicht bekannt ist. 

Reptilien 

Aufgrund der Vorkommen der Zauneidechse und der Blindschleiche wurde der un-

tersuchte Bereich nördlich des Kronthaler Weihers mit Wertstufe 3 bewertet. Durch 

die Bebauung in Erding ergeben sich Einschränkungen der Vernetzung bzw. Iso-

lation der Habitate mit aktuell bekannten Vorkommen der Zauneidechse südlich Bf 

Erding, so dass auch dieser Bereich mit Wertstufe 3 bewertet wurde. 
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Amphibien 

Von besonderer Bedeutung ist vor allem der stark gefährdete und streng ge-

schützte Laubfrosch. Vor allem die temporär austrocknenden Gewässer stellen 

ausgezeichnete Laubfrosch-Habitate dar. Das Kernvorkommen befindet sich in 

den frisch abgeschobenen Bereichen mit flachen Tümpeln innerhalb der Abbau-

stellen nördlich Siglfing, östlich und südlich des Asphaltmischwerkes. Aufgrund 

des Laubfroschvorkommens kommt auch dem Teich im Fliegerhorst und an der 

Straße (St2084) westlich Ammersdorf (Gewann Degelgruben) eine hohe natur-

schutzfachliche Bedeutung zu (Wertstufe 4).  

Den älteren Abbaustellen nördlich Siglfing und den kleineren Gewässern im Be-

reich des Kieswerkes nördlich Erding (Flur Hacken) kommt aufgrund des Vorkom-

mens von kleinen bis mittelgroßen Erdkrötenbeständen und von Seefrosch eine 

mittlere Bedeutung zu. Die übrigen Untersuchungsgewässer, die zumeist nicht 

oder nur vom Grasfrosch und Erdkröte mit geringen Bestandsgrößen besiedelt wa-

ren, sind im Hinblick auf das Artenspektrum und bezüglich der Bestandsgrößen 

als verarmt zu bezeichnen und weisen vorwiegend keine bis geringe naturschutz-

fachliche Bedeutung auf.  

Makrozoobenthos 

Im Einzelnen ergibt sich für die untersuchten Gewässer bzw. Gewässerabschnitte 

das folgende Bild. 

Das Makrozoobenthos erlaubt u.a. Aussagen zur Gewässergüte und Belastungs-

situation von Fließgewässern sowie auch darüber hinausgehende Bewertungen 

der Qualität des Gewässerlebensraumes. Die Erfassung der Makrozoobenthos-

fauna erfolgte in ausgewählten Fließgewässerabschnitten von Fehlbach, Sempt 

und Schollbach.  

Der schnellströmende Semptabschnitt bei Langengeisling ist artenreich. An Arten 

der Roten Liste wurde die Eintagsfliege Rhithrogena beskidensis nachgewiesen.  

Der Abschnitt wurde als regional bedeutsam (Wertstufe 4) eingestuft. Auch die 

tümpelartige Erweiterung des Schollbachs östlich der Staatsstraße St2084 erhielt 

aufgrund des vergleichsweise artenreichen Inventars an Kleinmuscheln, Schne-

cken und Wasserkäfern die Wertstufe 4 (regional bedeutsame Fläche). Als lokal 

bedeutsam (Wertstufe 3) wurde der Fehlbach und der Schollbach unterhalb des 

Aufstaus bei Erding eingestuft. Der durch Stauhaltungen geprägte Abschnitt der 

Sempt unterhalb von Erding ist als artenarm einzustufen und wurde mit Wertstufe 

2 (verarmte, noch artenschutzrelevante Fläche) bewertet. Dem Schollbach ober-

halb der Teichanlage westlich der Staatsstraße St 2084 kommt aus naturschutz-

fachlicher Sicht eine geringe Bedeutung (Wertstufe 2, verarmte, noch artenschutz-

relevante Fläche) zu. 
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Libellen 

Die Individuendichte von Libellen an den untersuchten Gewässern ist zumeist ge-

ring.  

Dem Bereich der Abbaustellen nördlich Siglfing (Abschiebungsflächen) wurde auf-

grund des Vorkommens bemerkenswerter Arten wie Südlicher Blaupfeil und Kleine 

Pechlibelle eine mittlere Bedeutung zugewiesen. Wertbestimmend für die Fließge-

wässerabschnitte der Sempt und des Fehlbaches oberhalb von Erding, die eine 

mittlere Bedeutung aufweisen, waren die bodenständigen Vorkommen von Ge-

bänderten und Blauflügel-Prachtlibelle. In den restlichen untersuchten Gewässern 

wurden keine Vorkommen von wertgebenden Arten nachgewiesen, so dass diesen 

Flächen eine sehr geringe bis geringe Bedeutung zugewiesen wurde.  

Nachtfalter 

Aufgrund der relativ hohen Arten- und Individuenzahl und der Präsenz von Rote 

Liste Arten wurden sowohl die untersuchten Flächen nördlich von Siglfing als auch 

im Fliegerhorst mit Wertstufe 3 bewertet. Die deutlich unterdurchschnittliche Arten- 

und Individuendichte und das Vorkommen lediglich einer Art der Vorwarnliste be-

stätigen die Wertstufe 2 für die untersuchten Bereiche am Kronthaler Weiher. 

Laufkäfer 

Aufgrund des Vorkommens von wertgebenden Arten wurden die Flächen bei Lan-

gengeisling und in Altenerding mit Wertstufe 3 bewertet. Die untersuchten Flächen 

in Fliegerhorst wurden mit Wertstufe 2 bewertet, da keine faunistisch bemerkens-

werten Arten gefunden wurden.   

 Bestandsbewertung – Biologische Vielfalt 

Gebiete mit einer hohen biologischen Vielfalt sind in die hochwertigen Kategorien 

4 und 5 einzustufen. Im Untersuchungsraum sind dies die an die Fließgewässer 

Fehlbach und Sempt sowie die Abbaustellen gebundenen Biotopkomplexe. 

 

4.2 Schutzgut Boden 

4.2.1 Rechtliche Grundlagen, Schutzziele und Leitbilder 

 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die Betrachtung des Schutzgutes Boden sind insbeson-

dere die nachfolgend aufgelisteten Gesetze und Rechtsverordnungen:  
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Bund 

▪ Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 

▪ Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG)  

▪ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

▪ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/AbfGKrWG) 

▪ Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) 

Land 

▪ Bayerisches Bodenschutzgesetz (BayBodSchG)  

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)  

▪ Bayerisches Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbfG) 

Landesplanerische Beurteilung 

Für die vorliegende Planung sind die Maßgaben der Landesplanerischen Beur-

teilung der Regierung von Oberbayern vom 28.02.1992 zum „ROV Zusätzliche 

Anbindung des Flughafens München an die S-Bahn und an die Fernbahnen Mün-

chen-Mühldorf-Freilassing“ zu berücksichtigen. Hinsichtlich des Schutzgutes Bo-

den ist folgende Forderung in den Maßgaben formuliert, die vor allem auf die land-

wirtschaftliche Bodennutzung abzielt: 

Der Bedarf an landwirtschaftlichen Nutzflächen für die Baumaßnahmen sowie für 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen ist auf das unumgängliche Maß zu beschrän-

ken (A.II.2.1). 

 Schutzziele und Leitbilder 

Die Beschreibung der Funktionen des Bodens bezieht sich auf die im § 2 Abs. 2 

Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) genannten Bodenfunktionen. 

Boden im Sinne dieses Gesetzes ist die obere Schicht der Erdkruste, soweit sie 

Träger der in Absatz 2 genannten Bodenfunktionen ist, einschließlich der flüssigen 

Bestandteile (Bodenlösung) und der gasförmigen Bestandteile (Bodenluft), ohne 

Grundwasser und Gewässerbetten (BBodSchG § 2 Abs. 1). 
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Der Boden erfüllt im Sinne dieses Gesetzes  

1. Natürliche Funktionen 

a) Lebensgrundlage und Lebensraum für Menschen, Tiere, Pflanzen und Boden-

organismen 

b) Bestandteil des Naturhaushaltes, insbesondere mit seinen Wasser- und Nähr-

stoffkreisläufen 

c) Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche Einwirkungen aufgrund 

der Filter-, Puffer- und Stoffumwandlungseigenschaften, insbesondere auch zum 

Schutz des Grundwassers 

2. Funktionen als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte sowie 

3. Nutzungsfunktionen 

a) Rohstofflagerstätte 

b) Fläche für Siedlung und Erholung 

c) Standort für land- und forstwirtschaftliche Nutzung 

d) Standort für sonstige wirtschaftliche und öffentliche Nutzungen, Verkehr, Ver- 

und Entsorgung.  

Die BBodSchV stellt Anforderungen an die Untersuchung und Bewertung von Alt-

lastenverdachtsflächen und zur Vorsorge, Gefahrenabwehr und Sanierung von 

Altlasten. Die Anforderungen sind insbesondere für stoffliche Einwirkungen auf Bö-

den durch Vorsorge-, Prüf- und Maßnahmenwerte konkretisiert. Potenzielle Belas-

tung des Bodens durch Altlasten werden unter dem Teilkapitel Vorbelastungen be-

rücksichtigt.  

Im § 1 Abs.3 Nr.2 BNatSchG sind folgende Ziele für das Schutzgut Boden festge-

legt: 

▪ „Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts sind insbesondere (…) Böden so zu erhalten, dass sie ihre Funktion 

im Naturhaushalt erfüllen können; nicht mehr genutzte versiegelte Flächen 

sind zu renaturieren, oder, soweit eine Entsiegelung nicht möglich oder nicht 

zumutbar ist, der natürlichen Entwicklung zu überlassen.“ 

Das Landesentwicklungsprogramm Bayern (BAYSTMWIVT 2013) nennt bezüglich 

des Schutzgutes Boden folgende Ziele: 
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▪ Flächensparende Siedlungs- und Erschließungsformen sollen unter Berück-

sichtigung der ortsspezifischen Gegebenheiten angewendet werden (3.1 G) 

▪ Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden 

(7.1.5 G). Funktionierende Ökosysteme produzieren Sauerstoff, speichern Re-

genwasser und erhalten die Bodenfruchtbarkeit. Sie sind unverzichtbare Le-

bensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere. 

Im Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) werden Ziele hinsichtlich des Bodenwasserhaushaltes formuliert. Da-

nach sollen Feuchtbiotope nicht entwässert und Talauen und Moorböden, soweit 

sie nicht schon als Ackerland genutzt werden, nicht ackerfähig entwässert werden. 

Auf landschaftliche Vorbehaltsgebiete bezogen werden folgende Aussagen getrof-

fen: 

▪ Landschaftliches Vorbehaltsgebiet Sempt- und Schwillachtal: Erhaltung der 

Bachtäler von Sempt und Schwillach mit ihren Schwarzerlenbeständen, Au-

waldresten und Feuchtwiesen einschließlich der Niedermoorfluren in den Tal-

auen. 

Für die vom Vorhaben betroffenen Bereiche im Erdinger Moos werden nach dem 

Arten- und Biotopschutzprogramm des Landkreises Erding die Erhaltung von Nie-

dermoorböden und die Wiederherstellung von Teilflächen mit Niedermoorcharak-

ter als Schwerpunktziele aufgeführt. 

Zusammenfassung der Leitbilder 

Aus den oben dargelegten Grundlagen und Leitbildern sind folgende Ziele zusam-

menzufassen, die als Bewertungsmaßstäbe für den LBP zu Grunde gelegt werden: 

▪ Erhalt natürlicher oder naturnaher Böden, 

▪ nachhaltige Sicherung der vielfältigen Funktionen des Bodens (Speicher-, 

Regler- und Pufferfunktion, Standortfunktion für Pflanzen und Tiere, natürliche 

Bodenfruchtbarkeit, Archiv der Natur- und Kulturgeschichte), 

▪ Erhaltung von Niedermoorböden und Vermeidung von Entwässerungen im Be-

reich von Feuchtbiotopen, Talauen und Mooren, 

▪ Beseitigung eingetretener Belastungen (Altlasten) sowie Vermeidung oder 

Minderung ihrer Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.  
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4.2.2 Methodik der Erfassung und Bewertung 

 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Boden umfasst im Neubauabschnitt mit 

einem 2.000 m breiten Korridor den Nahbereich der Trasse zwischen der Gemar-

kungsgrenze der Stadt Erding im Westen und dem Ortsteil Ammersdorf im Südos-

ten. Im Bereich des Ausbauabschnittes zwischen Dorfener Straße und Altenerding 

im Süden umfasst der Untersuchungskorridor eine Gesamtbreite von 1.000 m. Die 

räumliche Lage des Untersuchungsraumes zum Schutzgut Boden ist der Anlage 

15.4.1-2 zu entnehmen.  

Die untersuchten Bodeneinheiten werden in ihrer Bedeutung für die Erfüllung ver-

schiedener Bodenfunktionen sowie vorhandene Vorbelastungen und Empfindlich-

keiten erfasst und dargestellt. 

 Datengrundlagen 

Die Methodik der Bestandsdarstellung und -bewertung im Schutzgut Boden basiert 

auf der gemeinsam vom Bayerischen Geologischen Landesamt (GLA) und dem 

Bayerischen Landesamt für Umweltschutz (LfU) herausgegebenen Arbeitshilfe 

„Das Schutzgut Boden in der Planung - Bewertung natürlicher Bodenfunktionen 

und Umsetzung in Planungs- und Genehmigungsverfahren“ (GLA 2003).  

Gemäß der Arbeitshilfeangaben des GLA und LfU (2003) bestehen die Bewer-

tungsgrundlagen und Methoden zur Bewertung der natürlichen Bodenfunktionen, 

der Bodenarchivfunktion und der Bodengefährdung in folgenden Teilfunktionen 

(bezogen auf den Maßstab 1:5.000 – 1:1.000): 

▪ Bestimmung des Standortpotenzials für die natürliche Vegetation (Arten- und 

Biotopschutz-Funktion) 

▪ Retentionsvermögen des Bodens bei Niederschlagsereignissen 

▪ Rückhaltevermögen des Bodens für wasserlösliche Stoffe und Schwermetalle 

▪ Puffervermögen des Bodens für versauernd wirkende Einträge 

▪ Filter-, Puffer und Transformatorfunktion des Bodens für organische Schad-

stoffe 

▪ Bewertung der Böden mit einer bedeutenden Funktion als Archiv der Natur- 

und Kulturgeschichte 
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▪ Bewertung der natürlichen Ertragsfähigkeit land- und forstwirtschaftlich ge-

nutzter Böden 

▪ Bewertung der Erosionsgefährdung 

Datengrundlagen für das Schutzgut Boden stellen die Konzeptbodenkarte 

1:25.000, die Bodenschätzungskarte 1:25.000, die Landwirtschaftliche Standort-

karte (LSK) 1:25.000, die Standortkundliche Bodenkarte von Bayern 1:50.000, die 

Geologische Karte 1:500.000, die Topographischen Übersichtskarten (TÜK) 

1:25.000 und der Geodatenserver Bayern dar.  

Des Weiteren werden im Waldfunktionsplan ausgewiesene Wälder mit besonderer 

Bedeutung für den Bodenschutz erfasst. 

Die Analyse der Vorbelastungen bezieht neben den bestehenden Versiegelungen 

durch Siedlungsgebiete und größere Verkehrsanlagen den Kenntnisstand über 

Altlasten und anthropogen überformte Böden (z.B. Aufschüttböden) mit ein. Für 

Böden der Gewässer entfällt die Darstellung von Bodeneinheiten. 

Tab. 4-27: Erfassungskriterien und Daten-/Informationsgrundlagen für das 

Schutzgut Boden 

Erfassungskriterien 
Relevante Daten- und   
Informationsgrundlagen 

Bodeneinheiten 
 
Bodentypen, Bodenart und  
Ausgangsgestein 

 
 

• Geologische Karte von Bayern M 1:500.000 
 

• ABSP des Landkreises Erding 
 

• Konzeptbodenkarte von Bayern M 1:25.000, 
relevante Geometrien und Sachdaten zu den 
Blättern 7637 Erding, 7737 Altenerding  

 

• Standortkundliche Bodenkarte von Bayern, 
M 1:50.000, Blatt L7736 Erding 

Bodenfunktionen gemäß § 2 BBodSchG 

 
„Lebensraumfunktion“ 
„Ausgleichsfunktion im Wasserkreislauf“ 
„Filter- und Pufferfunktion“ 
 

 
 
 
 
 
„natürliche Ertragsfunktion“ 
 
 
 
 

 
 

 
 

• Datenauswertung nach LEK-Methode1 durch 
das GLA auf Basis der Konzeptbodenkarten 
(GLA, 2003) 

• Erläuterungen zur Standortkundlichen Bo-
denkarte von Bayern 1:50.000 München - 
Augsburg und Umgebung 

• ABSP des Landkreises Erding 

• eigene Einstufung 
 

• Landwirtschaftliche Standortkarten (LSK) in 
Bayern M 1:25.000, relevante Geometrien 
und Sachdaten zu den Blättern 7637 Erding, 
7737 Altenerding 

• Bodenschätzungs-Übersichtskarte von Bay-
ern M 1:25.000, relevante Geometrien und 
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Erfassungskriterien 
Relevante Daten- und   
Informationsgrundlagen 

 
 
„Archivfunktion“ 
 

Sachdaten zu den Blättern 7637 Erding, 
7737 Altenerding  

 

• eigene Einstufung, Auskünfte des LfU 

Wälder mit Bodenschutzfunktion 
 
Waldflächen mit besonderer Bedeutung für den 
Bodenschutz 

 
 

• Waldfunktionskarte des Landkreises Erding  

Vorbelastungen 
 
Siedlungs- und Verkehrsflächen, Abgrabungs-
stätten  
 
anthropogen überformte Böden, Aufschüttbö-
den, Planierungen, Kiesabbauflächen, etc. 
 
Altlasten 

 
 

• Topografische Karten 
 
 

• Topografische Karten, Luftbilder, Digitale 
Flurkarten 

 

• Anlage 22.2 (BoVEK) 

 
• Geologischen, Hydrogeologischen und Um-

welttechnischen Basisgutachtens (BLASY & 
OVERLAND 2007) 

1 LEK-Methode: Auswertungsmethodik Boden nach Methodikband des Landschaftsentwicklungskonzepts  
 (LEK) Bayern (LfU, unveröff., zitiert in GLA, 2003) 
 

 Methodik der Bestandsbewertung 

Die Gesamtbewertung der Schutzwürdigkeit der Böden (Funktionaler Wert) erfolgt 

zunächst anhand der Berücksichtigungen der jeweiligen Bodenfunktionen (nach § 

2 BBodSchG) und ihrer Teilfunktionen. Für jede Bodenfunktion wird im Folgenden 

auf die Bewertungskriterien laut GLA (2003) eingegangen. 

Die Bedeutungseinstufungen wurden auf Grundlage der Angaben zu den verschie-

denen Bodentypen aus der Konzeptbodenkarte und der Standortkundlichen Bo-

denkarte und ihrer Erläuterungen durchgeführt (GLA 1986, 1987). Eine weitere 

Grundlage stellen die Bewertungstabellen der Bodenkundlichen Kartieranleitung 

dar (AG Boden, 1996). 

 
Lebensraumfunktion (LF) 

Der Boden stellt die Lebensgrundlage und den Lebensraum für Menschen, Tiere, 

Pflanzen und Bodenorganismen dar. Als Teilfunktion wird das Standortpotenzial 

für die natürliche Vegetation (Arten- und Biotopschutz-Funktion) mit den folgenden 

Parametern bestimmt (vgl. GLA 2003, Methode II.1.1): 

▪ Bodentyp 

▪ Nutzbare Feldkapazität des effektiven Wurzelraumes 
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▪ Carbonatgehalt 

▪ Grundwassereinfluss 

▪ Überflutungsdynamik 

Die Böden werden nach Bodentypen, Wasser- und Feuchteregime, nutzbarer 

Feldkapazität im Wurzelraum und dem Carbonatgehalt Standortgruppen und 

Standorttypen zugeordnet und in Werteklassen klassifiziert. Auch die Bewertung 

aus der Bodenschätzung, den Ertragszahlen und den Raumeinheiten der Stand-

ort-Nutzungstypisierung kann zur Klassifizierung verwendet werden.  

Für die Einstufung in Wertklassen für seltene und gefährdete Lebensräume mit 

bayernweiter Bedeutsamkeit und überregionaler Standortvernetzung werden alter-

nativ folgende Kriterien verwendet (vgl. GLA 2003, Methode II.1.1.b): 

▪ Nutzungstyp 

▪ Standort, Relief 

▪ Potenziell natürliche Vegetation 

▪ Vernetzungsfunktion 

▪ Wiederherstellbarkeit des Standorts 

Die flächendeckende Bewertung der Böden erfolgt anhand des Grades ihrer Funk-

tionserfüllung durch Einstufung in Bewertungsklassen bzw. Wertstufen in die Wert-

klassen 1 (sehr geringer Funktionaler Wert) bis in die Wertklasse 5 (sehr hoher 

Funktionaler Wert). Dabei werden die aktuellen Zustände und Entwicklungspoten-

ziale der vorhandenen Böden bzw. Bodenlandschaften für seltene bzw. gefährdete 

Lebensräume in Bayern berücksichtigt, wie es Tab. 4-28 zu entnehmen ist. Für die 

terrestrischen Böden (Pararendzinen) wird der Wasserhaushalt hingegen berück-

sichtigt und führt aufgrund des Fehlens von deutlichen rezenten Grund- oder Stau-

wassereinflüssen bei geringen Werten für die nutzbare Feldkapazität zu einer ent-

sprechenden Aufwertung für sehr trockene Standorte. 
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Tab. 4-28: Bewertungsrahmen zur Lebensraumfunktion (LF) - Einstufung des 

Entwicklungspotenzials für seltene und gefährdete Lebensräume 

(n. GLA, 2003) 

Wertklasse Bedeutung Zustand / Entwicklungspotenzial 

 
5 

bayernweit potenziell 
äußerst selten oder 
einzigartig 

natürlicherweise äußerst seltene Standorte in Bayern 
und Reliktstandorte, die andernorts aufgrund irreversib-
ler Veränderungen nicht wiederherstellbar sind (z.B. na-
turnahe Moore); 

große überregionale Fließgewässer und deren rezente 
Talauenabschnitte mit noch vorhandener Überschwem-
mungs- und Grundwasserdynamik; 

Landschaftsteile, die als überregionale Verbindungs-
wege bayernweite funktionale Bedeutung besitzen 

 
41 

bayernweit potenziell  
selten bzw. regional 
oder überregional ein-
zigartig 

natürlicherweise oder anthropogen bedingt seltene Son-
derstandorte, die nicht irreversibel beeinträchtigt sind; 

überregionale (allochthone, naturraumverbindende) 
Fließgewässer sowie ihre Talauen, sofern diese noch ei-
ner Hochwasserdynamik oder zumindest wechselnden 
Grundwasserständen unterliegen; 

Landschaftsteile, in denen Lebensräume unterschiedli-
cher Naturräume und Verbreitung gemeinsam vorkom-
men  

 
32,3 

bayernweit potenziell  
verbreitet,  
aber nicht häufig 

früher häufige, heute bayernweit eher seltene Sonder-
standorte, in einem mehr oder minder veränderten Zu-
stand, die heute aber noch wertvolle Sekundärlebens-
räume zur Verfügung stellen können (z.B. irreversibel 
veränderte Moorlandschaften); 

Landschaftsteile mit zahlreichen Trocken- und Feucht-
standorten sowie aus dem Naturraum stammende (au-
tochthone) Fließgewässer und deren Talräume; 

 
22,3 

bayernweit potenziell  
häufig 

zonale Waldgesellschaften (z.B. Eichen-Hainbuchenwäl-
der, Buchenwälder) und durchschnittlich strukturierte 
Kulturlandschaften,  

mit vereinzelten Sonderstandorten, die in Bayern in ähn-
licher Ausprägung auch in anderen Naturräumen vor-
kommen können 

 
13 

standörtlich ungebun-
den 

Lebensräume, die weitgehend standortunabhängig  
überall etabliert sein können und dabei eigene standörtli-
che Gegebenheiten ausbilden (z.B. Städte, Industriean-
siedlungen) 

1 Aufwertung bei nFK < 60 mm um 1 Stufe 
2 bei Moor- und Gleyböden unter Wald (nFK > 140 mm) Aufwertung um 1 Stufe 
3 Aufwertung bei nFK < 60 mm um 2 Stufen, bei nFK 60-140 mm um 1 Stufe  

Ausgleichsfunktion für den Wasserhaushalt 

a) Retentionsvermögen bei Niederschlagsereignissen (RV) 

Unversiegelter Boden hat die Fähigkeit Niederschlagswasser aufzunehmen, zu 

speichern und zeitlich verzögert an die Atmosphäre, an die Vegetation, an die Vor-

fluter oder an das Grundwasser abzugeben (Retention). Verdichtung und Versie-

gelung des Bodens vermindert die Infiltration und Grundwasserneubildung, führt 

zu einem vermehrten oberflächlichen Abfluss des Niederschlags mit den 
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möglichen Folgen der Erosion, Gewässereutrophierung und einer möglichen 

Hochwassergefahr. 

Das Retentionsvermögen kann über folgende Parameter bestimmt und Bewer-

tungsklassen zugeordnet werden (vgl. GLA 2003, Methode II.1.3 und Tab. 4-29): 

▪ Gesättigte Wasserleitfähigkeit (kfp-Wert) 

▪ Nutzbare Feldkapazität 

▪ Luftkapazität 

▪ Grund- und Stauwassereinfluss 

▪ Hangneigung 

Auch die Beschreibungsparameter der Bodenschätzung und hydrogeologische In-

formationen sind für die Bewertung möglich. 

Tab. 4-29: Bewertung der Retentionsfunktion des Bodens bei Nieder-

schlagsereignissen (RV) über die gesättigte Leitfähigkeit (kfp) und 

das Wasserspeichervermögen (WSV) (n. GLA, 2003) 

kfp [cm/d] 
WSV (mm) 

< 50 50 - < 90 90 - < 140 140 - < 200 ≥ 200 

≤ 7 2 2 2 2-3 3 

> 7 bis 15 2 2-3 3 3 4-5 

> 15 bis 30 2 3 3-4 4-5 5 

> 30 21 31 41 5 5 

Wertklassen der Retentionsfunktion: 5 = sehr hoch, 4 = hoch, 3 = mittel, 2 = niedrig, 1 = nicht definiert 
1 nicht grundwasserbeeinflusste Böden mit kfp-Werten > 40 cm/d in allen Horizonten bis in eine Tiefe  
 von ≥ 1 m erhalten die Wertklasse 5, sofern ein ungehinderter Abfluss des Wassers in größere Tiefen 
 zu erwarten ist. Bei potenziellem Grundwassereinfluss erfolgt eine Aufwertung bis maximal Stufe 4.  
 Böden in Hanglage (> 18 %) erhalten einen Abschlag um eine Wertklasse  
 

b) Rückhaltevermögen für wasserlösliche Stoffe 

Nitrat als wichtigster wasserlöslicher Stoff liegt im Bodenwasser in gelöster Form 

vor und wird zusammen mit dem Sickerwasser in die Tiefe verlagert. Unsachge-

mäße Düngung, die den von den Pflanzen verursachten Nährstoffentzug über-

schreitet, kann daher langfristig zu einem Anstieg der Nährstoffgehalte im Grund-

wasser führen. 

Die Parameter zur Bestimmung und zur Zuordnung in Bewertungsklassen sind 

(vgl. GLA 2003, Methode II 1.4. und Tab. 4-30): 
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▪ Feldkapazität im effektiven Wurzelraum 

▪ Sickerwasserrate 

▪ Austauschhäufigkeit des Bodenwassers 

 

Tab. 4-30: Bewertung des Rückhaltevermögens für wasserlösliche Stoffe 

über die Austauschhäufigkeit 

Austauschhäufigkeit 
(1/a) 

≥ 2,5 1,5 bis < 2,5 1,0 bis < 1,5 0,7 bis < 1,0 < 0,7 

Rückhaltevermögen für 
wasserlösliche Stoffe 
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Wertklasse 1 2 3 4 5 

 
Filter- und Pufferfunktion 

Böden besitzen in unterschiedlichem Umfang die Fähigkeit gelöste oder suspen-

dierte Stoffe vom Bodenwasser zu trennen. Nach BLUME (1990) wird die mecha-

nische Rückhaltung als Filterung, eine Adsorption an Bodentauschern oder eine 

chemische Fällung als Pufferung oder ein biologischer Abbau als Transformation 

bezeichnet. 

a) Rückhaltevermögen für Schwermetalle 

 

Es wird über folgende Parameter bestimmt und bewertet (vgl. GLA 2003, Methode 

II 1.5): 

▪ pH-Wert 

▪ Tongehalt / Bodenart 

▪ Humusgehalt / Humusstufe 

▪ Skelettgehalt 

▪ Grundwasserstand 

▪ Moor 

Die Filter- und Pufferfunktion leitet sich dabei aus der relativen Bindungsstärke des 

Bodens für Cadmium ab (s. Tab. 4-31). 
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Tab. 4-31: Bewertungsrahmen zur Filter- und Pufferfunktion - relative Bin-

dungsstärke für Schwermetalle am Beispiel Cadmium (n. GLA, 

2003)  

relative Bindungsstärke < 1,5 1,5 bis < 2,5 2,5 bis < 3,5 3,5 bis < 4,5 ≥ 4,5 

Bewertung der  
relativen Bindungs-
stärke 
 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Wertklasse 1 2 3 4 5 

 

Auch die Klassenzeichen der Bodenschätzung sind für die Bewertung möglich. 

b) Puffervermögen für versauernd wirkende Einträge 

▪ Es wird über folgende Parameter bestimmt und bewertet (vgl. GLA 2003, Me-

thode II 1.6 und Tab. 4-32): 

▪ Rohdichte 

▪ Skelettgehalt 

▪ Horizontmächtigkeiten 

▪ Potenzielle Kationenaustauschkapazität 

▪ Basensättigung 

▪ Carbonatgehalt 

▪ Humusgehalt 

Tab. 4-32: Einstufung der Pufferkapazität des Bodens für versauernd wir-

kende Einträge  

Pufferkapazität (molc / m²) < 10 10 - < 30 30 - < 100 100 - < 300 ≥ 300 

Bewertung der Pufferka-
pazität 

sehr gering gering mittel hoch sehr hoch 

Wertklasse 1 2 3 4 5 

grobe Abschätzung des 
Zeitraumes in Jahren bis 
zum Verbrauch des Ba-
senvorrats 

< 50 < 150 < 500 < 1500 > 1500 
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Natürliche Ertragsfunktion 

Die natürliche Ertragsfähigkeit des Bodens ist Ausdruck für seine Fähigkeit zur 

Biomasseproduktion. Folgende Standorteigenschaften sind bei der Erfassung und 

Bewertung zu berücksichtigen: 

▪ Speichervermögen des Bodens für pflanzenverfügbares Wasser 

▪ Nährstoffvorrat und -verfügbarkeit 

▪ Durchwurzelbarkeit 

▪ Grund- und Staunässe 

▪ klimatische Bedingungen 

Diese Parameter sind den Bodenzahlen der Bodenschätzung oder der Standort-

kennzeichnung der landwirtschaftlichen Standortkarte (LSK) zu entnehmen. Es er-

folgt die Bewertung über Angaben der LSK (vgl. GLA 2003, Methode II 1.8.2 und 

II.1.9 und Tab. 4-33 bzw. Tab. 4-34): 

Tab. 4-33: Bewertungsrahmen für die natürliche Ertragsfunktion (EF) - Er-

tragsfähigkeit landwirtschaftlich genutzter Böden 

Standortkennzeichnung der  
Landwirtschaftlichen Standortkarte (LSK) 

Bedeutung Wertklasse 

t5, t6    a6  sehr hoch 5 

t3, t4 h5, h6, h7 s4, s5 b5, b6 a5  hoch 4 

 h3, hZ s3,sZ b3, b4, bZ a3, a4 m4 mittel 3 

 h1, h2 s2 b2 a2 m2, m3 gering 2 

  s1,  b1 a1, aF m1, mP sehr gering 1 

 

Tab. 4-34: Bewertungsrahmen für die natürliche Ertragsfunktion - Ertragsfä-

higkeit forstwirtschaftlich genutzter Böden 

Substrat 
---------------- 

Wasserhaus-
halt 

Sand 
(0) 

lehmi-
ger 

Sand 
(1) 

Lehm 
(3) 

Fein-
lehm 
(3) 

milder 
Ton 
(4) 

Ton 
(5) 

Deck-
sand/-
lehm 
(6) 

Schicht
sand 
(7) 

Schicht
lehm 
(8) 

Moor 
(9) 

trocken (0) 1 1 1 - - 1 1 - - - 

mäßig  
trocken (1) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 

mäßig  
frisch (3) 

3 3 3 3 3 1 3 3 3 - 

ziemlich frisch 
(3) 

- 5 5 5 3 3 3 5 5 * 

frisch (4) - 5 5 5 - - 5 5 5 * 
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Substrat 
---------------- 

Wasserhaus-
halt 

Sand 
(0) 

lehmi-
ger 

Sand 
(1) 

Lehm 
(3) 

Fein-
lehm 
(3) 

milder 
Ton 
(4) 

Ton 
(5) 

Deck-
sand/-
lehm 
(6) 

Schicht
sand 
(7) 

Schicht
lehm 
(8) 

Moor 
(9) 

hangwasser-
zügig (5) 

5 5 5 5 5 3 3 5 5 - 

wechsel-tro-
cken (6) 

- - - - 1 1 1 1 1 * 

mäßig wech-
selfeucht (7) 

- 3 3 5 3 3 3 3 3 - 

wechsel-
feucht (8) 

- - 3 3 1 1 1 1 1 - 

feucht (9) 3 - 5 - - - - - - * 

Wertklasse 5: leistungsstark 
Wertklasse 3: normale Leistungsfähigkeit 
Wertklasse 1: leistungsschwach 
- : nicht oder kaum repräsentiert 
* : abhängig von der Nährstoffversorgung 
Verschlüsselungsziffern der forstlichen Standortkartierung in Klammern. Bei der Bewertung erfolgte aus 
Konsistenzgründen die Spreizung der 3-stufigen auf eine 5-stufige Skala; die Wertstufen 2 und 4 kommen 
deshalb nicht vor. 

 

Archivfunktion 

Jeder Boden ist grundsätzlich ein Archiv der Naturgeschichte, weil anhand seiner 

Ausprägung Rückschlüsse auf die Umweltbedingungen während der Ausbildung 

seiner Eigenschaften gezogen werden können. Böden können auch die Ge-

schichte unserer Kulturlandschaft widerspiegeln. Besondere Nutzungen oder Be-

wirtschaftungen lassen sich am Aufbau der Böden ablesen. Böden, die weit ver-

breitet sind, benötigen keinen besonderen Schutz hinsichtlich ihrer Funktion als 

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Von besonderer Bedeutung kann die Ar-

chivfunktion jedoch bei Böden sein, die nur sehr selten vorkommen, im Land-

schaftskontext eine Besonderheit darstellen oder von hohem wissenschaftlichem 

Wert sind (z.B. aussagekräftige geologische Aufschlüsse). 

Potenzielle Erosionsgefährdung 

Die potenzielle Erosionsgefährdung der Böden ist zu ermitteln und zu bewerten 

durch: 

▪ die Klassenzeichen der Bodenschätzung 

▪ den langjährigen Niederschlag 

▪ das Relief 

▪ die Bodenbewirtschaftung 
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Die GLA-Methode II.3.1 beruht auf dem Prognosemodell ABAG nach SCHWERT-

MANN et al. (1987) und berechnet über den geschätzten Bodenabtrag und einen 

Toleranzwert die Bewertung der Erosionsgefährdung. Da die reliefbedingte Erosi-

onsgefährdung durch Wasser im vorliegenden UR (nördlicher Teil der Münchener 

Schotterebene und Isen-Sempt-Hügelland) aufgrund der geringen Reliefenergie 

eine untergeordnete Rolle spielt, wurde auf die Angaben der "Standortkundlichen 

Bodenkarte" (GLA 1986) zur Erosionsanfälligkeit der jeweiligen Böden zurückge-

griffen. 

Gesamtbewertung der Bodenfunktionen 

Das Verfahren zur Gesamtbewertung der Bodenfunktionen nach GLA (2003) be-

ruht auf dem arithmetischen Mittel der Wertklassen der flächenhaft ermittelten Ein-

zelfunktionen, berücksichtigt jedoch zusätzlich die besondere Bedeutung der Wert-

stufen „sehr hoch“ (Wertklasse 5) und „hoch“ (Wertklasse 4) bei einer oder meh-

reren Bodenfunktionen. Deshalb können Böden, bei denen aufgrund mangelnder 

Datengrundlagen nicht alle Funktionen bewertet werden können, bei denen aber 

eine Funktion in Klasse 5 (sehr hoher Funktionaler Wert) eingestuft wurde, in der 

Gesamtbewertung in Wertklasse 5 eingeordnet werden (vgl. Tab. 4-35). In der Ge-

samtbewertung entfällt die Wertstufe „sehr gering“ (Wertklasse 1), da auf Extrem-

standorten mit einer sehr geringen oder geringen Funktionserfüllung der Boden-

teilfunktionen „natürliche Ertragsfunktion“, „Filter- und Pufferfunktion“ sowie „Aus-

gleichsfunktion im Wasserkreislauf“ stets ein hohes oder sehr hohes Lebensraum-

/Standortpotenzial für die natürliche Vegetation (Lebensraumfunktion) auftritt. 

Ggf. punktuell oder in Einzelflächen erfasste Böden/Bodenstandorte mit besonde-

rer Bedeutung für die Archivfunktion führen im Kontext des Gesamtwertes um eine 

Höherstufung des entsprechenden Bereiches um eine Wertstufe. 

Unter dem Begriff „Überformte Böden, Aufschüttböden“ zusammengefasste Berei-

che werden in der Gesamtbewertung pauschal mit gering (Wertklasse 2) einge-

stuft. Auf den entsprechenden Flächen sind zwar zumindest oberflächennah keine 

natürlich gewachsenen oder ungestörten Böden mehr vorhanden. Dennoch kön-

nen diese Standorte noch bestimmte Bodenfunktionen wie z.B. „Ausgleichsfunk-

tion im Wasserkreislauf“ oder „Filter- und Pufferfunktion“ erfüllen. 
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Tab. 4-35: Matrix zur Gesamtbewertung von Böden (n. GLA, 2003) 

Bewertungsergebnis für einzelne 

Bodenfunktionen 

Gesamtbewertung 

Schutzwürdigkeit  

des Standortes 

Wertklasse der  

Gesamtbewertung  

= FW 

mind. 1 x Bewertungsklasse 5 oder 
mind. 3 x Bewertungsklasse 4 

sehr hoch 5 

2 x Bewertungsklasse 4 hoch 4 

1 x Bewertungsklasse 4  
oder arithmetisches Mittel ≥ 2,5 

mittel 3 

arithmetisches Mittel < 2,5 gering 2 

 

4.2.3 Beschreibung und Bewertung des Bestandes einschließlich der Vor-

belastungen 

Die Bestandssituation des Schutzgutes Boden wird in den Anlagen 15.4.1-2 dar-

gestellt. Die im Untersuchungsraum vorkommenden Bodentypen sind mit ihrer sei-

tens des Geologischen Landesamtes zugewiesenen Kennnummer der Konzept-

bodenkarte dargestellt. Die für jede Bodeneinheit ermittelte Gesamtbewertung 

(Funktionaler Wert) wird durch eine entsprechende Farbgebung der Kennnummer 

dargestellt. 

 Schutzgebiete und Ausweisungen nach Fachplänen 

Gesetzlich und gesamtplanerisch geschützte Bereiche mit speziellen Aussagen 

zum Schutzgut Boden treten im Untersuchungsraum nicht auf.  

Waldbereiche mit besonderer Bedeutung für den Bodenschutz laut Waldfunktions-

plan kommen im Untersuchungsraum nicht vor. 

 Bestandsbeschreibung 

Allgemeine geologische Verhältnisse 

Das Untersuchungsgebiet zwischen Erding und der westlichen Stadtgrenze von 

Erding liegt im Bereich der glazialen Schmelzwasserablagerungen der nördlichen 

Münchner Schotterebene. In diesem Bereich werden fluvioglaziale Kiese, die den 

würmeiszeitlichen Niederterrassen und den nacheiszeitlichen Altstadt-, Pulling- 

und Dichtlstufen zuzuordnen sind, von jung-tertiären Kiesen und Sanden der obe-

ren Süßwassermolasse (Flinz) unterlagert. In diese Schotter sind stellenweise mit 

lückenhafter Verbreitung schwach durchlässige schluffige und tonige Schichten 

variabler Mächtigkeit eingeschaltet. Die Deckschichten sind meist weniger als 0,5 

m, in Talauenbereiche bis zu 1 m mächtig und bestehen aus Humus, Torf und 

limonitischen und humosen Verwitterungslagen. 
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Die Quartärmächtigkeit im Untersuchungsgebiet schwankt zwischen ca. 5 m und 

15 m. Quartärmächtigkeiten von mehreren Zehnermetern können im Verbreitungs-

gebiet der Rißmoräne und in quartären Rinnenfüllungen auftreten. 

Südöstlich von Erding bis zur Sempt liegt der Übergang zwischen den würm- und 

rißeiszeitlichen Schottern und dem großräumigen Verbreitungsgebiet der Rißmo-

räne des Inngletschers in Richtung Südosten. 

Das Stadtgebiet Erding liegt im zwischen Riß-Schotterzunge im Westen und Riß-

Moräne im Osten um einige Meter eingetieften Sempttal mit fluviatilen Auenabla-

gerungen. Die schluffigen Deckschichten weisen im Bereich des Sempttales im 

Mittel eine Mächtigkeit von ca. 1 m auf. Darunter folgen die durch die Kieswerke 

Kronthaler abgebauten Kiese (Würm-Schotter). In 8 m bis 10 m unter GOK ist der 

Übergang zur tertiären Oberen Süßwassermolasse bereichsweise durch feinkör-

nigere Schichten wie sandige Kiese bis kiesige Sande zu erkennen.  

Südwestlich von Erding befindet sich ein Süd-Nord verlaufender Altmoränenrü-

cken, der sich bis zu 50 m über die umgebende Schotterfläche erhebt und an des-

sen Ostrand die Sempt ihren Flussverlauf hat. Am nördlichen Rand dieses Altmo-

ränenrückens (westlich und nordwestlich von Erding) wird er von rißeiszeitlichen 

Schottern (Hochterrassenschotter) überlagert, die wiederum in großen Bereichen 

von mehreren Metern mächtigem Lösslehm überdeckt werden. Die Mächtigkeit der 

Lösslehmüberdeckung beträgt 3 m bis 5 m. Dieser rißeiszeitliche Bereich bildet 

den o.g. Geländerücken zwischen den Tälern der Dorfen (westlich des Untersu-

chungsgebietes) und der Sempt. 

Südöstlich von Erding erstreckt sich eine Hochfläche mit über 10 m mächtigen, 

weitgehend bindigen Überdeckungen der rißeiszeitlichen Moräne. Sie werden be-

reichsweise von altpleistozänen Kiesen, mit Mächtigkeiten über 20 m, unterlagert. 

Das unterlagernde Tertiär ist schluffig-tonig ausgebildet. 

Allgemeine Bodenverhältnisse 

Die Geologie des Untersuchungsgebietes ist durch das Eiszeitalter bestimmt, 

wodurch sich die anstehenden Böden aus den mächtigen Quartärsedimenten un-

terschiedlicher Ausprägung entwickelt haben. Der tiefere Untergrund des Raumes 

aus Tertiärsedimenten des Süddeutschen Molassebeckens ist an der Bodenge-

nese innerhalb des Untersuchungsraumes nicht beteiligt. 

Die Verwitterung des geologischen Ausgangsmaterials, das bewegte Relief und 

die unterschiedliche Mächtigkeit äolischer Deckschichten schufen ein engräumig 

wechselndes Bodenmosaik. Vor allem bei stärkeren Deckschichten mit Löss und 

Lösslehm entstanden tiefgründige Braunerden und Parabraunerden, die bei einem 

höheren Anteil feinkörnigen und bindigen Materials zu Staunässe neigen 
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(Pseudogley-Braunerden, Pseudogleye). Mittel bis tiefgründige Pararendzinen 

kennzeichnen die Erosionslagen. Daneben stößt man in vernässten Senken und 

in den Talräumen auf sehr frische bis feuchte Gleye und örtlich auch auf Gleye aus 

lehmigen Talsedimenten.  

Böden der Altmoränenlandschaft: Die Altmoräne lagert vereinzelt direkt auf hoch-

liegendem Tertiär und repräsentiert sich im westlichen Untersuchungsraum, zwi-

schen der Gemarkungsgrenze Erding und der Semptniederung, als flachwellige 

Erhöhung über der Niederterrassenschotterverebnung; sie ist dort überwiegend 

mit teils mächtigen Lösslehmschichten überdeckt. Weitere Lössüberdeckungen 

findet man auch an den Nord- und Osthängen der Talflanken sowie auf den Talrü-

cken. 

Vorherrschende Böden sind tiefgründige Braunerden und Parabraunerden, die 

wegen ihrer günstigen Eigenschaften zu den bevorzugten Ackerstandorten gehö-

ren. Negative Eigenschaften des Lösslehms sind allerdings seine Neigung zur 

Staunässe und seine hohe Erosionsanfälligkeit. 

Böden der Würmeiszeitlichen Niederterrassenschotter und des Niedermoorgebie-

tes Erdinger Moos: Die würmeiszeitlichen Niederterrassenschotter der Münchener 

Schotterebene bilden eine weite, mehr oder minder ebene Fläche, die von einzel-

nen, nach Norden ausgreifenden Altmoränenzügen unterbrochen wird. Im nördli-

chen Teil der Münchener Schotterebene, wo die Niederterrassenschotter ausdün-

nen und das Grundwasser bis an die Oberfläche dringt, entstanden Niedermoore 

bis zu 5 m Dicke und mächtige Almablagerungen. Dabei wirkten mergelig-schluf-

fige Tertiärschichten als Stauer, auf dem die Grundwasserströme im Schotterkör-

per flossen. 

Die Böden auf der Niederterrasse werden, mit Ausnahme der Moore, aus kalkrei-

chen Sedimenten unterschiedlicher Korngrößenzusammensetzung aufgebaut. Als 

weiteres ökologisch prägendes Merkmal tritt der unterschiedlich hohe Grundwas-

serstand hinzu. Die terrestrische Bodenform der Niederterrasse ist die Para-braun-

erde aus Schotter mit ihren charakteristischen, oft tiefreichenden Verwitterungs-

zapfen. Durch die rezente Grundwasserabsenkung bedingt, sind heute grundwas-

serfreie, aber ehemals hydromorphe Böden aus geringmächtigen holozänen Ab-

lagerungen weit verbreitet. Die Bodenansprache in diesen Gebieten wird durch 

eine Profilmorphologie erschwert, die von der ehemaligen Hydromorphie geprägt 

wurde. Hier sind alle Übergänge von den Rendzinen bis zu den Gleyen vertreten. 

Hinzu kommt örtlich ein mehr oder minder hoher Humusgehalt, der bei höheren 

Werten zur Reihe der Anmoorgleye bzw. der Moore überleitet. Als Sonderform tritt 

die Bodenbildung aus Alm auf; die Böden sind heute in der Regel als Rendzinen 

ausgebildet. Sie sind ebenso wie trockengefallenes Moor und Anmoor durch „Puf-

figkeit” sehr stark der Winderosion ausgesetzt. 
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Bodenverhältnisse gem. Konzeptbodenkarte (s. Anlagen 15.4.1-2)  

(Anmerkung: Bodeneinheiten deutlich unter 1 % Flächenanteil werden nicht be-

schrieben)  

Parabraunerden und Braunerden (4a), Humusbraunerde und Humusparabrau-

nerde (4b) und Braunerde, örtlich vergleyt (5) entstanden aus Löss bzw. Lösslehm. 

Ihre schwerpunktmäßige Verbreitung liegt großräumig betrachtet im Altmoränen-

gebiet östlich, z.T. westlich der ED 19 (5). Das Rückhaltevermögen für Schwerme-

talle (Filter- und Pufferfunktion) und die natürliche Ertragsfunktion sind als sehr 

hoch bis hoch und das Retentionsvermögen für Niederschlagswasser als hoch ein-

zustufen. Das Standortpotenzial für die natürliche Vegetation (Lebensraumfunk-

tion) liegt dagegen im mittleren Bereich.  

Ebenfalls aus Lösslehm entwickelten sich Pseudogley-Braunerde und pseudover-

gleyte Braunerde (13), die im Altmoränengebiet östlich der Sempt anstehen, die 

jedoch gegenüber den vorgenannten Böden ein etwas geringeres Rückhaltever-

mögen und eine geringere Filter- und Pufferfunktion aufweisen. 

Westlich der Kreisstraße ED 19 sowie südöstlich von Erding entwickelten sich aus 

lehmigen Abschwemmmassen Kolluvisole (12a), die ein sehr hohes Filtervermö-

gen für Schwermetalle (Filter- und Pufferfunktion) sowie ein hohes Retentionsver-

mögen für Niederschlagswasser und eine hohe natürliche Ertragsfunktion aufwei-

sen. Das Standortpotenzial für die natürliche Vegetation (Lebensraumfunktion) ist 

dagegen lediglich mittel. 

Im Sempttal, südlich des Kronthaler Weihers und östlich der Kreisstraße ED 19, 

finden sich Gley-Rendzina und Rendzina-Gley (62a) aus Kalktuff und Alm. Filter-

vermögen für Schwermetalle (Filter- und Pufferfunktion), Retentionsvermögen für 

Niederschlagswasser und Standortpotenzial für die natürliche Vegetation (Lebens-

raumfunktion) dieser Böden sind hoch. Die natürliche Ertragsfunktion ist mittel. 

Östlich der ED 19 und nördlich des Kronthaler Weihers entwickelten sich aus 

Flussmergel oder Alm Kalkgleye (64b), bei denen Filtervermögen für Schwerme-

talle (Filter- und Pufferfunktion) und natürliche Ertragsfunktion jeweils mittel aus-

geprägt sind. Das Retentionsvermögen für Niederschlagswasser ist mittel (64b). 

Die Lebensraumfunktion ist hoch. 

Westlich und nördlich des Kronthaler Weihers sind in geringerem Umfang      Kal-

kanmoorgleye aus Flussmergel über carbonatreichem Schotter (64c) vertreten, die 

mit Ausnahme einer hohen Lebensraumfunktion sonst mittlere Ausprägungen von 

Retentionsvermögen für Niederschlagswasser, natürlicher Ertragsfunktion und Fil-

tervermögen für Schwermetalle haben. 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01 Seite 120 

Ebenfalls nur begrenztes Vorkommen im Untersuchungsraum (Semptaue, nörd-

lich Erding) haben Gleye und Braunerde-Gley (65b). Sie besitzen ein hohes Re-

tentionsvermögen für Niederschlagswasser, ansonsten aber jeweils mittlere natür-

liche Ertragsfähigkeit, Filtervermögen für Schwermetalle und Standortpotenzial für 

die natürliche Vegetation (Lebensraumfunktion). 

Die Bodeneinheit Gley-Braunerde (73a) aus Talsedimenten kommt nur am südöst-

lichen Ortsrand von Erding vor und wird hier aufgrund des geringen Flächenanteils 

nicht weiter betrachtet.     

Im Bereich der Aue des Schollbächleins wurden die grundwassernahen Böden aus 

Talsedimenten zum Bodenkomplex der Gleye (76b) zusammengefasst. Mit Aus-

nahme der natürlichen Ertragsfunktion, die hier hoch ist, sind Filtervermögen für 

Schwermetalle, Retentionsvermögen für Niederschlagswasser und Lebensraum-

funktion dieser Böden mittel ausgeprägt.  

Kalkniedermoorböden (77), die sich über carbonatreichem, kiesigen bis lehmigen 

Untergrund gebildet haben, finden sich nördlich des Kronthaler Weihers. Die Le-

bensraumfunktion und das Retentionsvermögen für Niederschlagswasser sind 

hier hoch. Die natürliche Ertragsfunktion ist mittel ausgeprägt, während das Filter-

vermögen für Schwermetalle (Filter- und Pufferfunktion) sehr gering ist. 

Auf dem Fliegerhorstgelände sowie im Stadtgebiet von Erding kommen sog. Über-

formte Böden, Aufschüttböden (ÜA) vor. 

Die Tabelle 4-36 gibt einen Überblick über die im Untersuchungsraum vorkom-

menden Bodeneinheiten mit ihren entsprechenden absoluten und relativen Flä-

chenanteilen. Neben den natürlichen Böden mit differenziert erfassten Bodenfunk-

tionen sind auch die anthropogen durch Aufschüttung bzw. Abgrabung (Einheit 

ÜA) veränderten Böden dargestellt. Der Tabelle sind auch die Flächenanteile (in 

ha und in %) der im Untersuchungsraum vorkommenden Böden zu entnehmen. 

Vollständig versiegelte Böden (Gebäude-, Verkehrsflächen) sind hierin nicht ent-

halten. 

Tab. 4-36: Bodeneinheiten im Untersuchungsraum 

GLA-Nr. Bodentyp Beschreibung 

Flä-

chen-

größe 

[ha] 

Relativer 

Flächenan-

teil 

3a Pararendzina aus carbotnatreichem Löss 1,9 0,2 % 

4a Parabrauenerde und 
Braunerde 

aus Lösslehm über carbotnatrei-
chem Löss 

29,4 3,7 % 

4b Humusbrauerde und 
Humusparabraunerde 

örtlich pseudovergleyt; aus Löss-
lehm 

11,1 1,4 % 
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GLA-Nr. Bodentyp Beschreibung 

Flä-

chen-

größe 

[ha] 

Relativer 

Flächenan-

teil 

5 Braunerde  aus Lösslehm 62,4 7,8 % 

12a Kolluvisol  örtlich pseudovergleyt oder im tie-
feren Untergrund vergleyt; aus 
lehmigen Abschwemmmassen 

7,3 0,9 % 

13 Pseudogley-Braunerde 
und pseudovergleyte 
Braunerde 

aus Lösslehm 
60,3 7,5 % 

37 Braunerde und 
Parabraunerde 

aus Lösslehm mit Anteilen an Alt-
moräne über lehmig verwitterter 
Altmoräne 

0,5 0,1 % 

57 Rendzinen aus Kalktuff oder Alm 29,2 3,6 % 

62a Gley-Rendzina und 
Rendzina-Gley 

aus Kalktuff oder Alm 
132,7 16,5 % 

62b Kalkgley  aus Flussmergel oder Alm über 
carbonatreichem Schotter (meist 
tief) 

2,0 0,2 % 

62c Kalkanmoorgley  aus Flussmergel oder Alm über 
carbonatreichem Schotter (meist 
tief) 

28,9 3,6 % 

64b Kalkgley  aus Flussmergel oder Alm über 
carbonatreichem Schotter, z.T. 
aus carbonathaltigen Tal- und 
Bachsedimenten 

62,1 7,7 % 

64c Kalkanmoorgley aus Flussmergel über carbonat-
reichem Schotter, z.T. aus car-
bonathaltigen Tal- und Bachsedi-
menten 

74,1 9,2 % 

65b Gley und Braunerde-
Gley 

aus lehmigen bis sandig-lehmi-
gen Talsedimenten, im Unter-
grund carbonathaltig 

23,7 3,0 % 

67 Gley über Niedermoor und Nieder-
moor-Gley teils aus wechsella-
gernden Torf- und Mineralboden-
horizonten über carbonatreichem 
Schotter 

3,5 0,4 % 

73a Gley-Braunerde   aus sandig-lehmigen bis schluffig-
lehmigen Talsedimenten 

17,1 2,1 % 

76b Bodenkomplex der 
Gleye 

aus lehmigen bis schluffigen 
Talsedimenten 

33,6 4,2 % 

77 Kalkniedermoor über carbonatreichem, kiesigem 
bis lehmigem Untergrund 

55,7 6,9 %  

ÜA überschüttete Böden, 
Aufschüttböden 

Straßenböschungen, Grün- und 
Parkanlagen, begrünte Flugbe-
triebsflächen 

166,7 20,8 % 

Summe: 802,1 100 % 
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 Empfindlichkeiten 

Grundsätzlich wird eine hohe Empfindlichkeit unversiegelter Böden gegenüber 

Überbauung und Versiegelung zugrunde gelegt. Die Empfindlichkeit gegenüber 

Umlagerung ist bei natürlichen Böden hoch, bei anthropogen überprägten Böden 

gering. Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag wird unter dem Aspekt 

„Rückhaltevermögen für wasserlösliche Stoffe“ berücksichtigt.  

Im Untersuchungsraum sind hier die Bodeneinheiten Pararendzina (3a), Para-

braunerde und Braunerde (4a), Humusbraunerde und Humusparabraunerde (4b) 

sowie Pseudogley-Braunerde und pseudovergleyte Braunerde (13) zu nennen. 

Bei den grundwasserbeeinflussten Böden mit hohen Anteilen an organischer Sub-

stanz ergeben sich darüber hinaus folgende potenzielle Empfindlichkeiten: 

▪ Die auftretenden Niedermoorböden und Anmoorgleye weisen bei Entwässe-

rung und Durchlüftung ein hohes Mineralisationspotenzial auf, was zu Verlus-

ten von organischer Substanz und Auswaschung von Nitrat führen kann.  

▪ Die Humus-, Anmoor- und Torfhorizonte der im Untersuchungsraum auftreten-

den Böden unter Ackernutzung können bei oberflächiger Austrocknung was-

serabweisend reagieren und sind dann zeitweise durch Verwehung / Windero-

sion gefährdet (Hydrophobie, Puffigkeit). Im Untersuchungsraum kommt als 

gefährdete Bodeneinheit v.a. der Kalkanmoorgley (62c, 64c) nordwestlich des 

Kronthaler Weihers vor. 

▪ Niedermoor- und organogene Gleyböden im Untersuchungsraum können auch 

im entwässerten Zustand witterungsbedingt eingeschränkte Befahrbarkeit und 

Tragfähigkeit aufweisen. 

▪ Für Kalkanmoorgleye der Bodeneinheit 64c besteht bei Bearbeitung / Befah-

rung in ungünstigem Feuchtezustand potenziell eine Verdichtungsgefahr. 

Auch die Bodeneinheiten 4a Parabraunerde, 5 Braunerde örtlich pseudover-

gleyt, 12a Kolluvisol sowie 13 Pseudogley-Braunerde und Braunerde neigen 

bei Bearbeitung / Befahrung zu Unterbodenverdichtung. 

 Vorbelastungen 

Die stärkste Vorbelastung von Böden ergibt sich durch Überbauung, Versiegelung, 

Verdichtung, Abtrag oder Überschüttung durch ortsfremde Böden. Eine weitere 

starke Vorbelastung stellen die Altlastverdachtsflächen sowie anthropogene 

Schadstoffeinträge und ggf. geogen bedingt erhöhte Arsengehalte dar. Schließlich 

ist die Vorbelastung durch Grundwasserabsenkungen zu nennen. 
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Überbauung, Versiegelung, Verdichtung, Abtrag, Auftrag ortsfremder Böden 

Die im Untersuchungsraum vorkommenden Verkehrs- und Siedlungsflächen wer-

den auf Basis der Biotoptypenkartierung erfasst und abgegrenzt. Da sie keine na-

türlichen Böden darstellen, sind sie in der Bodenkarte (Anlage 15.4.1-2) nicht dar-

gestellt und werden auch nicht bewertet. 

Die Konzeptbodenkarte grenzt großflächige Gebiete wie den Fliegerhorst Erding 

und das Stadtgebiet von Erding pauschal als Bodeneinheit 997b, Versiegelung  

< 70 % ab. Allerdings liegen innerhalb dieser Einheit neben großflächig versiegel-

ten Bereichen (wie Innenstadtbereiche mit Gebäuden und Straßen) Flächen, die 

noch über natürliche Böden mit Acker-, Grünland- bzw. extensiver Nutzung oder 

zumindest über großflächige anthropogene Böden wie die begrünten Flugbetriebs-

flächen des Fliegerhorstes verfügen. Daher erscheint eine Differenzierung dahin-

gehend geboten, dass zumindest eine Unterscheidung zwischen überwiegend ver-

siegelten Bereichen und Bereichen mit großflächig unversiegelten Böden als sog. 

Überformten Böden, Aufschüttböden (ÜA) getroffen wird, die auch planlich darge-

stellt werden. 

Unter dem Begriff „Überformte Böden, Aufschüttböden“ zusammengefasste Berei-

che werden in der Gesamtbewertung pauschal mit gering (Wertklasse 2) einge-

stuft, soweit sie nicht großflächig oder im Bereich des Stadtparks Erding vorkom-

men (s. unten). Auf den entsprechenden Flächen sind zwar zumindest oberflä-

chennah überwiegend keine natürlich gewachsenen oder ungestörten Böden mehr 

vorhanden, dennoch können diese Standorte noch bestimmte Bodenfunktionen 

wie Ausgleichsfunktionen im Wasserkreislauf oder Filter- und Pufferfunktion erfül-

len. Wo entsprechende Böden großflächiger auftreten und in einem Bereich ur-

sprünglich verbreiteter Almböden liegen (v.a. Stadtpark Erding), werden sie auf-

grund ihrer Archivfunktion (s. unten) höher eingestuft.   

Generell werden im Untersuchungsraum Vorbelastungen des Bodens in Form von 

Aufschüttungen und anderen Bodenveränderungen insbesondere im Bereich von 

▪ begrünten Flugbetriebsflächen, 

▪ Verkehrsbegleitgrün und Grünanlagen, 

▪ Straßenböschungen 

der Kategorie „Überformte Böden, Aufschüttböden“ (Einheit ÜA) zugewiesen.  
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Altlasten 

Nachfolgende Beschreibung der Altlastverdachtsflächen erfolgt auf der Grundlage 

aktueller Informationen des Geologischen, Hydrogeologischen und Umwelttechni-

schen Basisgutachtens (BLASY & OVERLAND 2007); die Flächen sind in der An-

lage 15.4.1-2 dargestellt. Der gewählte Streckenabschnitt selbst verläuft nach Aus-

sagen des genannten Basisgutachtens auf offensichtlich unbelasteten Flächen 

ohne Altlastenverdacht. 

Im Stadtgebiet Erding befindet sich eine Altlastenverdachtsfläche (A1, Nr. 

17700048; „Gestütring“; 3800 m²), in der CKW-Ablagerungen registriert sind. Der 

geplante Trassenverlauf liegt in unmittelbarer Nähe westlich dieser Fläche. Grö-

ßere Erdarbeiten sind in diesem Abschnitt nicht vorgesehen. 

Die im Untersuchungsraum lt. Basisgutachten (BLASY & OVERLAND 2007) ge-

nannten Altlastenstandorte bzw. -verdachtsflächen sind nachfolgend tabellarisch 

zusammengestellt. 

Tab. 4-37: Übersicht über die Altlastenstandorte im Untersuchungsraum 

Nr. in der 
Bestands-

karte 
Lage der Standorte Kurzbezeichnung 

A1 Km 14,25 
Knapp 10 m westlich der Trasse (Erding, Gestüt-
ring) 

Belastung mit CKW durch Be-
trieb 

A2 Km 18,0 
südlich der Trasse in 170 m – ca. 830 m Entfer-
nung (nördlich Siglfing) 

Altablagerung, 
Asphaltmischwerke 

 

Lt. BoVEK (Anlage 22.2) wurden im Zuge der Erkundung keine nennenswerten 

Belastungen außerhalb der Bestandsgleiskörper erkundet. Höhere Belastungen 

beschränken sich auf die Bestandsgleise. 

Das BoVEK weist darauf hin, dass im Bereich des Stadtgebiets Verunreinigungen 

aufgrund der starken anthropogenen Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden. 

Ebenso ist sehr wahrscheinlich im Bereich des Fliegerhorstes mit Bodenverunrei-

nigungen zu rechnen. Aktuelle Ergebnisse einer orientierenden Untersuchung 

(TauW GmbH 2014) für 2 Altlastverdachtsflächen (Waschhalle in Gebäude 2 und 

Gleisanlagen) ergaben für den Wirkungspfad Boden-Grundwasser keine Gefähr-

dung des Schutzgutes Grundwasser, so dass sich der Altlastverdacht nicht bestä-

tigte. Bei Bodenarbeiten ist jedoch mit belastetem Erdaushub zu rechnen.   

Anthropogene Schadstoffeinträge und geogen bedingt erhöhte Arsenwerte 

Mit Ausnahme des Stadtgebietes Erding und des Fliegerhorstes werden die Böden 

überwiegend intensiv ackerbaulich genutzt. Hier ist mit Schadstoffeinträgen zu 
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rechnen, die auf den Einsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln zurückzufüh-

ren sind. Obwohl eine Quantifizierung der Einträge nicht möglich ist, kann jedoch 

davon ausgegangen werden, dass die intensiv ackerbaulich genutzten Flächen 

deutlich höher belastet sind als beispielsweise Waldflächen oder Extensivgrün-

land. Weitere anthropogene Schadstoffeinträge erfolgen im Zuge des starken Ver-

kehrs auf den Straßen ED 19, St 2580 (FTO), St 2084 und B 388. Schadstoffe, 

Reifenabrieb und Öl führen hier zu einer Belastung der angrenzenden Böden. 

Untersuchungen des Bayerischen Geologischen Landesamtes (GLA 2004) erga-

ben, dass neben den Bereichen Hallbergmoos, Freisinger und Dachauer Moos 

auch im Bereich Erdinger Moos geogen bedingt erhöhte Arsengehalte in den     

oberen Bodenhorizonten festgestellt worden sind. Auch im Bereich der Niederung 

zwischen Kronthaler Weiher, Fehlbach und Sempt sind erhöhte geogene Arsen-

Konzentrationen nicht auszuschließen; konkrete Angaben liegen jedoch nicht vor. 

Grundwasserabsenkungen 

Entwässerungsmaßnahmen und Grundwasserabsenkungen, im Zuge der Moor-

kultivierung und durch Großbauvorhaben, haben die ehemals ausgedehnten Nie-

dermoorflächen größtenteils trocken fallen lassen und bis auf kleine Restbestände 

zerstört. Durch die Grundwasserabsenkungen waren insbesondere die grundwas-

serabhängigen Böden einer weitreichenden Genese unterworfen. Die organischen 

Nassböden sowie andere hydromorphe Böden sind heute weiträumig verschwun-

den und haben sich, auch unter dem Einfluss der Ackernutzung, weiterentwickelt. 

Dies zeigt auch ein Blick auf die Standortkundliche Bodenkarte, die nur wenige 

Standorte im Bereich der ehemaligen Moorlandschaft und in den Talräumen im 

Bereich der Altmoräne als ackerfähig ausweist. Heute überwiegt jedoch die       

Ackernutzung in weiten Bereichen. 

 Gesamtbewertung – Funktionaler Wert 

In der nachfolgenden Tab. 4-38 werden die im Untersuchungsraum vorkommen-

den Bodentypen dargestellt und bewertet. Dabei werden die versiegelten und 

überbauten Flächen der Siedlungs- und Verkehrsflächen nicht bewertet. Weitere 

anthropogen überprägte Böden – Aufschüttböden, Überformte Böden ÜA – wer-

den in der Gesamtbewertung je nach Flächengröße und anthropogenen Einfluss 

mit Wertstufe 2 oder 3 bewertet (s. Kap. 4.3.2.3). 
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Tab. 4-38:  Bodentypen des Untersuchungsraumes mit Bewertung nach Bo-

denfunktionen 

GLA-
Nr. 

Bodentyp 

Relativer  
Flächen-

anteil 

Bewertung der Bodenfunktionen 

LF RV FP EF 
Gesamt-

bewertung 

3a Pararendzina 
0,2 % 

3 4 5 4 5 

4a 
Parabrauenerde 

und Braunerde 

3,7 % 
3 4 5 5 5 

4b 

Humusbraunerde 

und Humuspa-

rabraunerde 

1,4 % 
3 4 5 5 5 

5 Braunerde 
7,8 % 

3 4 5 4 5 

12a Kolluvisol  
0,9 % 

3 4 5 4 5 

13 

Pseudogley-Braun-
erde und pseudover-
gleyte Braunerde 

7,5 % 
3 4 3 4 4 

37 
Braunerde und 
Parabraunerde 

0,1 % 
3 3 4 4 4 

57 Rendzinen 
3,6 % 

4 5 5 4 5 

62a 
Gley-Rendzina und 

Rendzina-Gley 

16,5 % 
4 4 4 3 5 

62b Kalkgley  
0,2 % 

4 4 3 3 4 

62c Kalkanmoorgley 
3,6 % 

4 4 3 3 4 

64b Kalkgley  
7,7 % 

4 3 3 3 3 

64c Kalkanmoorgley 
9,2 % 

4 3 3 3 3 

65b 
Gley und Braunerde-

Gley 

3,0 % 
3 4 3 3 3 

67 Gley 
0,4 % 

4 4 2 3 4 

73a Gley-Braunerde  
2,1 % 

3 4 3 4 4 

76b 
Bodenkomplex der 

Gleye 

4,2 % 
3 3 3 4 3 

77 Kalkniedermoor 
6,9 %  

4 4 1 3 4 

ÜA 
überschüttete Bö-

den, Aufschüttböden 

1,6 % 
- - - - 3 

ÜA 
überschüttete Bö-

den, Aufschüttböden 

19,2 % 
- - - - 2 

LF Lebensraumfunktion, RV Ausgleichsfunktion im Wasserhaushalt (Retentionsvermögen), FP Filter-/Pufferfunktion, 

EF natürliche Ertragsfunktion 
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Die Tab. 4-38 zeigt auf, dass der Untersuchungsraum zu einem Großteil von Bö-

den sehr hoher und hoher Schutzwürdigkeit geprägt ist (ca. 55 %). Rund 26 % der 

Böden haben eine mittlere und rund 19 % eine geringe Schutzwürdigkeit. 

Bei den Böden sehr hoher Schutzwürdigkeit handelt es sich überwiegend um die 

Einheiten 4a, 5 und 57 (Parabraunerde und Braunerde, Braunerde, Rendzinen), 

die westlich der ED 19 und in der Altmoräne südöstlich Erding (4a, 5) sowie im 

Sempttal südlich Stadtgebiet Erding (57) auftreten. Der sehr hohe Funktionale 

Wert resultiert hier überwiegend aus der sehr hohen Filter-/Pufferfunktion, aus der 

sehr hohen bis hohen natürlichen Ertragsfähigkeit sowie aus dem hohen Retenti-

onsvermögen. Ebenfalls sehr hohe Schutzwürdigkeit weist die Bodeneinheit Gley-

Rendzina und Rendzina-Gley (62a) auf (Verbreitung im Sempttal und östlich der 

ED 19), die sich aus der hohen Filter-/Pufferfunktion, der hohen Lebensraumfunk-

tion und dem hohen Retentionsvermögen begründet.   

Böden hoher Schutzwürdigkeit finden sich in der Altmoräne südöstlich von Erding 

und sind zum größten Teil als Einheit 13 (Pseudogley-Braunerde und pseudover-

gleyte Braunerde) kartiert. Deren hohe Schutzwürdigkeit beruht hier auf dem ho-

hen Retentionsvermögen und der hohen natürlichen Ertragsfähigkeit. Des Weite-

ren finden sich westlich des Kronthaler Weihers mit der Bodeneinheit 62c Kalkan-

moorgley Böden hoher Schutzwürdigkeit, die aus der hohen Lebensraumfunktion 

und dem hohen Retentionsvermögen resultiert. 

Den flächenmäßig größten Anteil an den Böden mittlerer Schutzwürdigkeit haben 

die Einheiten 64c (Kalkanmoorgley) und 64b (Kalkgley), die westlich des Semptta-

les bzw. nördlich des Kronthaler Weihers zu finden sind. 

Geringe Schutzwürdigkeit weisen die überschütteten Böden, Aufschüttböden der 

Einheit ÜA auf, die sich im Wesentlichen auf das Stadtgebiet Erding (Parkanlagen, 

Verkehrsbegleitgrün, etc.) sowie auf den Fliegerhorst (unbefestigte Flugbetriebs-

flächen) beschränken. 

Eine Erhöhung des Gesamtwertes aufgrund einer hohen Archivfunktion ist für ei-

nen kleinen Bereich des südwestlichen Untersuchungsraumes gegeben. Nach 

Auskunft des WWA München wurden im Bereich des Kreiskrankenhauses Erding 

Aufschlüsse ausgewertet, die auf das Vorkommen von Alm hinweisen. Dies wird 

auch durch die Bodenaufschlüsse (u.a. Bohrung Nr. C 1-GWM-47-12-1) des geo-

logisch-geotechnischen Berichts (Anlage 7.15) bestätigt. Daher wird die hier aus-

kartierte Bodeneinheit ÜA (überschüttete Böden, Aufschüttböden) v.a. im Bereich 

des Stadtparks Erding sowie Ackerflächen im Bereich Altenerding, die aus boden-

kundlicher Sicht zumindest vergleichsweise ungestörte Unterböden mit Vorkom-

men von Alm aufweist, auf die Bewertungsstufe mittel (3) gesetzt.  
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4.3 Schutzgut Wasser 

Das Schutzgut Wasser erfüllt als abiotischer Bestandteil des Naturhaushalts we-

sentliche Funktionen wie die Lebensgrundlage für Menschen, Pflanzen und Tiere, 

als Transportmedium für Nährstoffe, als wesentlicher Bestandteil des Natur- und 

Wasserhaushaltes mit Regulations- und Retentionsfunktionen und als Landschaft-

selement. 

4.3.1 Rechtliche Grundlagen, Schutzziele und Leitbilder 

 Rechtliche Grundlagen 

Für die Betrachtung der rechtlichen Grundlagen des Schutzgutes Wasser sind die 

im Folgenden aufgeführten Gesetze und Rechtsverordnungen von Bedeutung: 

EG 

▪ Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) der EG 

Bund 

▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

▪ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

Land 

▪ Bayerisches Wassergesetz (BayWG) 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

 

Landesplanerische Beurteilung 

Für die vorliegende Planung sind die Maßgaben der Landesplanerischen Beurtei-

lung der Regierung von Oberbayern vom 28.02.1992 zum „ROV Zusätzliche An-

bindung des Flughafens München an die S-Bahn und an die Fernbahnen Mün-

chen-Mühldorf-Freilassing“ zu berücksichtigen. Hinsichtlich des Schutzgutes Was-

ser sind folgenden Forderungen für den Schutz von Grundwasser und Oberflä-

chengewässer in den Maßgaben formuliert: 
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▪ Bei der Querung der Landschaftlichen Vorbehaltsgebiete in den Tälern der 

Dorfen, Sempt und Strogn sind durch großzügige Überbrückungen die ökolo-

gischen Funktionen der Gewässer zu erhalten. (A.II.1.1) 

▪ Der Einfluss der Bahntrassen auf das Grundwasser in den unterirdischen Stre-

ckenabschnitten ist auch während der Bauphase so gering wie möglich zu hal-

ten. Dabei sind Bauverfahren zu wählen, die einen Grundwasseraufstau und 

eine Verletzung der tertiären Trennschicht sowie schädliche Veränderungen 

des Grundwassers auszuschließen. (A.II.6.1) 

▪ Bei der Kreuzung von Oberflächengewässern sind ausreichend Abflussprofile 

vorzusehen; auch während der Bauzeit ist ein ungehinderter Hochwasserab-

fluss sicherzustellen. (A.II.6.1) 

 Schutzziele und Leitbilder 

Schutzziele 

Gemäß Art. 1 Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) der EG sind im Hinblick auf 

das Schutzgut Wasser folgende Ziele zu beachten: 

▪ Vermeidung einer weiteren Verschlechterung sowie Schutz und Verbesserung 

des Zustands der aquatischen Ökosysteme und der direkt von ihnen abhän-

genden Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasser-

haushalt, 

▪ Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung auf der Grundlage eines lang-

fristigen Schutzes der vorhandenen Ressourcen, 

▪ Anstreben eines stärkeren Schutzes und einer Verbesserung der aquatischen 

Umwelt, u.a. durch spezifische Maßnahmen zur schrittweisen Reduzierung 

von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stof-

fen und durch die Beendigung oder schrittweise Einstellung von Einleitungen, 

Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen, 

▪ Sicherstellung einer schrittweisen Reduzierung der Verschmutzung des 

Grundwassers und Verhinderung seiner weiteren Verschmutzung. 

Gemäß §§ 1, 5 Abs.1 und § 6 Abs.1 WHG sind im Hinblick auf das Schutzgut 

Wasser folgende Grundsätze bzw. Schutzziele zu beachten: 

▪ Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, dass sie dem 

Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen Einzelner 
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dienen und vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen 

unterbleiben. 

▪ Jedermann ist verpflichtet, bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen auf ein 

Gewässer verbunden sein können, die nach den Umständen erforderliche 

Sorgfalt anzuwenden, um eine Verunreinigung des Wassers oder eine sons-

tige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften zu verhüten, um eine mit 

Rücksicht auf den Wasserhaushalt gebotene sparsame Verwendung des Was-

sers zu erzielen, um die Leistungsfähigkeit des Wasserhaushaltes zu erhalten 

und um eine Vergrößerung und Beschleunigung des Wasserabflusses zu ver-

meiden. 

▪ Gewässer sind mit dem Ziel zu bewirtschaften, ihre Funktions- und Leistungs-

fähigkeit als Bestandteil des Naturhaushalts und als Lebensraum für Tiere und 

Pflanzen zu erhalten und zu verbessern, Beeinträchtigungen auch im Hinblick 

auf den Wasserhaushalt der direkt von den Gewässern abhängenden 

Landökosysteme und Feuchtgebiete zu vermeiden und unvermeidbare, nicht 

nur geringfügige Beeinträchtigungen so weit wie möglich auszugleichen, sie 

zum Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch im Interesse Ein-

zelner zu nutzen, bestehende oder künftige Nutzungsmöglichkeiten insbeson-

dere für die öffentliche Wasserversorgung zu erhalten oder zu schaffen, mög-

lichen Folgen des Klimawandels vorzubeugen, an oberirdischen Gewässern 

so weit wie möglich natürliche und schadlose Abflussverhältnisse zu gewähr-

leisten und insbesondere durch Rückhaltung des Wassers in der Fläche der 

Entstehung von nachteiligen Hochwasserfolgen vorzubeugen und zum Schutz 

der Meeresumwelt beizutragen. 

In § 1 Abs.3 Nr. 3 BNatSchG sind im Hinblick auf das Schutzgut Wasser folgende 

Grundsätze bzw. Schutzziele genannt: 

▪ „Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Natur-

haushalts sind insbesondere (…) Meeres- und Binnengewässer vor Beein-

trächtigungen zu bewahren und ihre natürliche Selbstreinigungsfähigkeit und 

Dynamik zu erhalten; dies gilt insbesondere für natürliche und naturnahe Ge-

wässer einschließlich ihrer Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen; Hoch-

wasserschutz hat auch durch natürliche oder naturnahe Maßnahmen zu erfol-

gen; für den vorsorgenden Grundwasserschutz sowie für einen ausgegliche-

nen Niederschlags-Abflusshaushalt ist auch durch Maßnahmen des Natur-

schutzes und der Landschaftspflege Sorge zu tragen.“ 

Dem Landesentwicklungsprogramm Bayern (BAYSTMWIVT 2013) sind folgende 

Grundsätze bzw. Schutzziele zu entnehmen: 
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▪ Ökologisch bedeutsame Naturräume sollen erhalten und entwickelt werden. 

Insbesondere sollen - Gewässer erhalten und renaturiert  (...) (7.1.5 G), 

▪ Es soll darauf hingewirkt werden, dass das Wasser seine Funktionen im Na-

turhaushalt auf Dauer erfüllen kann (7.2.1 G) 

▪ Grundwasser soll bevorzugt der Trinkwasserversorgung dienen (7.2.2 G) 

▪ Tiefengrundwasser soll besonders geschont und nur für solche Zwecke ge-

nutzt werden, für die seine speziellen Eigenschaften notwendig sind (7.2.2 G) 

▪ Die öffentliche Wasserversorgung hat als essenzieller Bestandteil der Da-

seinsvorsorge in kommunaler Verantwortung zu bleiben (7.2.3 Z) 

Im Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) sind für das Schutzgut Wasser folgende Ziele festgelegt worden: 

▪ Der Versorgung der Bevölkerung mit einwandfreiem Trinkwasser und der Rein-

haltung der Gewässer ist große Bedeutung beizumessen; 

▪ Die Gewässer der Region sind vor weiteren Belastungen zu schützen. Die 

Qualität der Oberflächengewässer ist zu verbessern; 

▪ Die für die Trinkwasserversorgung nutzbaren Grundwasservorkommen, insbe-

sondere im großen Verdichtungsraum München, sind zu sichern. Die Grund-

wasservorkommen in den tertiären Schichten sollen künftig ausschließlich der 

Trinkwasserversorgung vorbehalten werden; 

▪ Die hohen Speicherkapazitäten der Münchener Schotterebene sind für eine 

jeweils kurzfristige Deckung der Trinkwasserbedarfsspitzen in verbrauchsrei-

chen Zeiten zu sichern; 

▪ Für alle Gewässer der Region München, die die Güteklasse II unterschreiten, 

ist mindestens die Wassergüte II anzustreben; 

▪ Bei Wasserbaumaßnahmen, die zu Eingriffen in den Naturhaushalt führen, ist 

die biologische Wirksamkeit des Gewässers durch Ausgleichs- und Pflege-

maßnahmen wieder herzustellen und langfristig zu sichern. Dabei sind insbe-

sondere die Belange der Gewässerunterhaltung, des Landschafts- und Natur-

schutzes und der Erholungsfunktion der Gewässer aufeinander abzustimmen. 

Auf das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet „Sempt- und Schwillachtal“ bezogen 

wird auf die notwendige Erhaltung der Bachtäler von Sempt und Schwillach mit 

ihren Schwarzerlenbeständen, Auwaldresten und Feuchtwiesen einschließlich der 

Niedermoorfluren in den Talauen hingewiesen. 
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Leitbilder 

Als Leitbilder für das Schutzgut Wasser (Grund- und Oberflächengewässer) sind 

folgende Punkte zu nennen: 

▪ die Erhaltung und die Reinhaltung von Gewässern; 

▪ Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers und der Gewässer 

(baubedingte Verunreinigungen oder sonstige nachteilige Veränderungen der 

Eigenschaften, Grundwasserabsenkungen, Beeinträchtigung der Leistungsfä-

higkeit des Wasserhaushaltes, Abflussvergrößerung oder -beschleunigung); 

▪ qualitative und quantitative Sicherung der für die Trinkwasserversorgung rele-

vanten Grundwasservorkommen; 

▪ die Sicherung und der Erhalt naturnaher Gewässerabschnitte und deren Ufer-

zonen als Lebensraum für Tiere und Pflanzen und als Retentionsraum; 

▪ die Stärkung der ökologischen Vernetzungsfunktionen von Gewässern; 

▪ der möglichst naturnahe Ausbau von Gewässern; 

▪ Wiederherstellung und Sicherung einer hohen Gewässergüte, mindestens Gü-

teklasse II; 

▪ die Sicherung und der Erhalt von Gewässern als Lebensraum im besiedelten 

Raum. 

Dabei sind alle genutzten Wasservorkommen zu erhalten, technisch ausgebaute 

Wasserläufe umzugestalten und ökologisch zu verbessern, vorhandene Grund-

wasserbelastungen zu sanieren und die noch weitgehend unbeeinträchtigten, für 

die Trinkwassergewinnung geeigneten Bereiche von Nutzungen freizuhalten, die 

zu einer Gefährdung der Trinkwassergewinnung nach Menge und Beschaffenheit 

führen können. 

4.3.2 Methodik der Erfassung, Bewertung und Darstellung 

 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Wasser umfasst im Neubauabschnitt 

mit einem 2.000 m breiten Korridor den Nahbereich der Trasse zwischen der Ge-

markungsgrenze der Stadt Erding im Westen und dem Ortsteil Ammersdorf im 

Südosten. Im Bereich des Ausbauabschnittes zwischen Dorfener Straße und Alte-

nerding im Süden umfasst der Untersuchungskorridor eine Gesamtbreite von 
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1.000 m. Die räumliche Lage des Untersuchungsraumes zum Schutzgut Wasser 

ist der Anlage 15.4.1-2 zu entnehmen. 

 Datengrundlagen 

Datengrundlagen für das Schutzgut Wasser stellen die Daten des WWA München 

zur Gewässergüte, zu Wasserschutzgebieten und zu Überschwemmungsgebie-

ten, vorhandene Gewässerstrukturkartierungen bzw. -entwicklungspläne, die Ge-

ologische Karte von Bayern M 1:500.000 (GLA 1998), die Standortkundliche Bo-

denkarte von Bayern M 1:50.000, Blatt L7736 Erding (GLA 1986), die Konzeptbo-

denkarte M 1:25.000 (GLA 2007), die Bodenkundliche Kartieranleitung (AG BO-

DEN 1996), das Geologische, Hydrogeologische und Umwelttechnische Basisgut-

achten (BLASY & ØVERLAND 2007), Hydraulische Untersuchung (BLASY & 

ØVERLAND 2023), das Gutachten zur Wasserwirtschaft der Raumordnungsunter-

lagen zur 3. Start- und Landebahn des Flughafen Münchens (2006), das ABSP für 

den Landkreis Erding (2001), der Informationsdienst überschwemmungsgefähr-

dete Gebiete Bayerns (LFU) und die Topographische Karte und Luftbilder dar. 

Die folgende Tab. 4-39 gibt eine Übersicht über die Erfassungskriterien und deren 

Informationsgrundlagen. 

Tab. 4-39: Erfassungskriterien und Daten-/Informationsgrundlagen für das 

Schutzgut Wasser  

Erfassungskriterien 
Relevante Daten- und   
Informationsgrundlagen 

Grundwasser 

 

Hydrogeologische Ausgangssituation, Grund-
wasserdeckschichten 

 

Grundwasserflurabstände, -fließrichtung 

 

Verschmutzungsempfindlichkeit 

 

 

 

• Geologische Karte von Bayern M 1:500.000 

• Geologisch-Hydrologische Karte von Mün-
chen 1:50.000 (GLA,1950) 

• Geologisches, Hydrogeologisches und Um-
welttechnisches Basisgutachten (BLASY & 
ØVERLAND 2007) 

• Hydraulische Untersuchung (BLASY & 
ØVERLAND 2023) 

• Gutachten zur Wasserwirtschaft, ROV Flug-
hafen München 

• Standortkundliche Bodenkarte von Bayern, 
M  1:50.000, Blatt L7736 Erding 

• Konzeptbodenkarte von Bayern M 1:25.000, 
relevante Geometrien und Sachdaten zu den 
Blättern 7637 und 7737 

Wasserschutzgebiete, Quellen 

 

Überschwemmungsgebiete 

• Auskünfte des Wasserwirtschaftsamtes 
München 

• Informationsdienst des Bayerischen Landes-
amtes für Umwelt: Überschwemmungsge-
fährdete Gebiete Bayerns 
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Erfassungskriterien 
Relevante Daten- und   
Informationsgrundlagen 

Oberflächengewässer 

 

Geometrien 

 

Gewässergüte, Trophiestufe 

 

Gewässerstruktur 

 
 

• Topographische Karten, Luftbilder 
 

• Auskünfte des Wasserwirtschaftsamtes 
München zur Gewässergüte 

 

• ABSP für den Landkreis Erding 

Vorbelastungen 

 

Siedlungs- und Verkehrsflächen  

 

Altlasten 

 
 

• Topografische Karten, Luftbilder 
 

• Geologisches, Hydrogeologisches und Um-
welttechnisches Basisgutachten (BLASY & 
ØVERLAND 2007) 

 

 Methodik der Bestandsbewertung 

Grundwasser 

Bedeutung 

Erfasst werden für das Schutzgut Grundwasser folgende Bewertungskriterien: 

▪ die Grundwasserflurabstände; 

▪ die Grundwasserisolinien (Bemessungswasserstand HW100); 

▪ die Grundwasserfließrichtung; 

▪ die durchschnittliche Fließgeschwindigkeit; 

▪ die Wasserdurchlässigkeit und die Sorptionsfähigkeit der Deckschichten; 

▪ das Vorkommen von Schutzgebieten und Quellen; 

▪ sowie ggf. Aussagen zur Grundwasserqualität. 

Als wichtigstes Kriterium werden aufgrund ihrer Bedeutung für die Versorgung der 

Bevölkerung mit Trinkwasser die Wasserschutzgebiete herangezogen. Der Grund-

wasserflurabstand ist das wichtigste Kriterium für die Beurteilung der Bedeutung 

des Grundwassers für den Naturhaushalt, da von ihm abhängt, ob und inwieweit 

Pflanzen (insbesondere in grundwasserabhängigen bzw. -beeinflussten Biotopty-

pen) den Grundwasserkörper erreichen können. 
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Empfindlichkeit 

Die Einstufung der Empfindlichkeit orientiert sich an den potenziell zu erwartenden 

Projektwirkungen.  

Die Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffen während der Bauzeit wird mittels 

quartärem GW-Flurabstand einerseits und Wasserdurchlässigkeit der Deckschich-

ten andererseits hergeleitet. Ergänzend werden hierzu die Aussagen der Konzept-

bodenkarte (GLA, 2007) verwendet. 

Die grundsätzliche Beurteilung der Empfindlichkeit sieht wie folgt aus: Je durch-

lässiger und/oder geringmächtiger die Deckschichten, desto höher wird die Emp-

findlichkeit des Grundwassers eingestuft. Gleiches gilt für den Grundwasserflurab-

stand: Je höher das Grundwasser ansteht, desto empfindlicher ist es gegenüber 

Verunreinigungen. 

Die Angaben zur Durchlässigkeit und Mächtigkeit der Deckschichten werden dem 

Gutachten zur Wasserwirtschaft (ROV Flughafen München, 2006) und den Erläu-

terungen zur Standortkundlichen Bodenkarte (GLA, 1987) entnommen. Bei einem 

Grundwasser - Flurabstand von < 2 m ist die Empfindlichkeit des Grundwassers 

unabhängig von der Durchlässigkeit der Deckschichten als sehr hoch einzustufen. 

Vorbelastung 

Als Vorbelastungen von Grundwasser werden sowohl die anthropogen bedingte 

Absenkung des Grundwassers als auch die Veränderung der Grundwasserqualität 

erfasst. 

Gesamtbewertung Grundwasser - Funktionaler Wert 

Der Funktionale Wert eines Teilgebietes des Untersuchungsraumes im Hinblick 

auf das Grundwasser setzt sich zusammen aus der Bedeutung und der Empfind-

lichkeit und hängt damit ab vom Vorhandensein von Wasserschutzgebieten und 

Quellen, d.h. von der Nutzung von Grundwasservorkommen und von der Empfind-

lichkeit des Grundwasser gegenüber Verunreinigungen. Letztere lässt sich durch 

das Maß der Durchlässigkeit der Grundwasserdeckschichten und durch den 

Grundwasserflurabstand ausdrücken. 

Für die Zuordnung des Funktionalen Wertes ist jeweils das am höchsten einge-

stufte Beurteilungskriterium ausschlaggebend. 
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Tab. 4-40: Definition des Funktionalen Wertes (FW) für Grundwasser 

Kriterium 
Bewertung der Schutz-
würdigkeit des Stan-

dortes 

Wertklasse 
(FW) 

• Wasserschutzgebiet Zone I 

• Quellbereiche 

• Grundwasserflurabstand < 2 m unabhän-
gig von der Durchlässigkeit der Deck-
schichten (u.a. Grundwasser in Gewässer-
niederungen) 

• Grundwasserflurabstand 2 - 5 m bei hoher 
Durchlässigkeit der Deckschichten 

sehr hoch 

 
5 

• Wasserschutzgebiet Zone II 

• Grundwasserflurabstand 2 - 5 m bei mittle-
rer bis geringer Durchlässigkeit der Deck-
schichten 

hoch 
 

4 

• Wasserschutzgebiete Zone III 

• Grundwasserflurabstand 5 - 10 m bei ho-
her Durchlässigkeit der Deckschichten 

mittel 
 

3 

• Grundwasserflurabstand 5 - 10 m bei mitt-
lerer bis geringer Durchlässigkeit der Deck-
schichten 

• Bereiche mit Grundwasserflurabständen > 
10 m unabhängig von der Durchlässigkeit 
der Deckschichten 

gering 
 

2 

• Nicht belegt sehr gering 
 

1 

 

Oberflächengewässer 

Bedeutung 

Oberflächengewässer stellen die Lebensgrundlage vieler Organismen dar und 

spielen eine wichtige Rolle im Naturhaushalt (Sammlung und Ableitung von Nie-

derschlagswasser, Transport von Sedimenten/Stoffen etc.).  

Für das Schutzgut Oberflächengewässer werden folgende Beurteilungskriterien 

verwendet: 

▪ die Gewässerstruktur (Ausbauzustand, Naturnähe) 

▪ die Gewässergüte (Wasserqualität) 

▪ Ausweisung von Überschwemmungsgebieten 

Das entscheidende Kriterium der Bedeutungseinstufung der Oberflächengewäs-

ser ist die Gewässerstruktur (Naturnähe, Ausbauzustand). Des Weiteren werden 

die Daten der Gewässergüte (Saprobien- bzw. Trophiestufen) für die Bewertung 
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herangezogen. Aussagen zu den Auenbereichen sind im Kap. 4.1 Tiere und Pflan-

zen enthalten  

Die Gewässergüte der Oberflächengewässer im Untersuchungsgebiet wird an-

hand der vom BayLFW (2003) und des Wasserwirtschaftsamtes München erstell-

ten Gewässergütekarten nach Saprobienstufen der Fließgewässer wiedergege-

ben (amtliche Angaben zu Trophiestufen der Stillgewässer liegen für den UR nicht 

vor). 

Saprobienstufen stellen ein Klassifizierungssystem für die Gewässergüte auf 

Grundlage der vom Verschmutzungsgrad abhängigen, charakteristischen Sapro-

bienlebensgemeinschaften dar. Saprobien sind in verunreinigten Gewässern le-

bende Organismen wie Protozoen, Bakterien und Pilze, die den organischen Ge-

halt des Wassers allmählich abbauen. 

Tab. 4-41: Güteklassen der Fließgewässer 

Stufe Bezeichnung der Saprobienstufe 

I unbelastet 

I – II gering belastet 

II mäßig belastet 

II – III kritisch belastet 

III stark verschmutzt 

III – IV sehr stark verschmutzt 

IV übermäßig verschmutzt 

 

Tab. 4-42: Trophiestufen der Stillgewässer 

Stufe Bezeichnung 

oligotroph geringe Nährstoffbelastung 

mesotroph mäßige Nährstoffbelastung 

eutroph starke Nährstoffbelastung 

polytroph übermäßig starke Nährstoffbelastung 

 

Die jeweilige Einstufung der Gewässerstruktur erfolgt auf Grundlage vorliegender 

Gewässerstrukturkartierungen (GSK) bzw. Gewässerentwicklungspläne (GEP). 

Von den Fließgewässern im Untersuchungsgebiet liegen GSK und GEP bislang 

nur für die Sempt, Gewässer II. Ordnung, vom August 2006 vor. 

Die Gewässerstrukturkartierung als sog. Vor-Ort-Verfahren erfolgte nach dem in 

Bayern üblichen Kartier- und Bewertungsverfahren „Gewässerstruktur“ (BayLFW 

2002). Die Bewertung berücksichtigt dabei morphologisch-funktionelle sowie 
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naturraum- und gewässerspezifische Zusammenhänge. Neben der Gesamtstruk-

turgüte (= Strukturklasse, s. Tab. 4-43) werden die Bewertungsergebnisse für die 

ökologisch bedeutsamen Teilsysteme Sohle, Ufer und Aue getrennt alle 100 m in 

sog. Gewässerstrukturkarten dargestellt. Für die Gewässerbewertung wird die 

Strukturklasse herangezogen: 

Tab. 4-43: Einstufung der Gewässerstruktur der Fließgewässer (nach 

BayLFW 2002) 

Strukturklasse Bezeichnung der Gewässerstruktur 

1 unverändert 

2 gering verändert 

3 mäßig verändert 

4 deutlich verändert 

5 stark verändert 

6 sehr stark verändert 

7 vollständig verändert 

 

Wo Gewässerstrukturkartierungen fehlen, wird die Bedeutungseinstufung über die 

Naturnähe der Gewässer vorgenommen. Hierzu werden die Ergebnisse der zoo-

logischen Kartierung (Makrozoobenthos und Libellen) vor Ort herangezogen. (AGL 

ULM & MAIER 2009). 

Die Naturnähe wird wie folgt eingestuft und in den Karten dargestellt: 

Tab. 4-44: Naturnähe (Still- und Fließgewässer)  

Stufe Bezeichnung 

NN natürlich / naturnah 

BN bedingt naturnah 

TV teilweise verbaut 

NF naturfremd 

 

Empfindlichkeit 

Empfindlichkeiten ergeben sich gegenüber Veränderungen des Gewässerbettes 

(Begradigung/Verrohrung etc.), Verlegung des Gewässerlaufes und gegenüber 

Schadstoffeintrag. 

Empfindlichkeit gegenüber Überbauung/Versiegelung/Lageveränderung 

Eine Überbauung von Gewässern hat, abhängig von der Länge des überbauten 

Bereiches, Veränderungen des Lebensraumes für Fauna und Flora zur Folge. Die 
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Beurteilung der Empfindlichkeit von Oberflächengewässern gegenüber Überbau-

ung / Versiegelung / Lageveränderung wird entsprechend ihrer Bedeutungseinstu-

fung vorgenommen. 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag 

Die Beurteilung der Empfindlichkeit von Oberflächengewässern gegenüber Schad-

stoffeintrag wird entsprechend ihrer Bedeutungseinstufung vorgenommen. 

Vorbelastung 

Als Vorbelastungen werden sowohl anthropogene Veränderungen der Wasser-

qualität als auch der Ausbaugrad der Gewässer betrachtet. Beide Kriterien finden 

ihre Berücksichtigung in den Güteklassen bzw. Trophiestufen von Fließ- bzw. Still-

gewässern (s. Tab. 4-41 und Tab. 4-42) sowie in der Einstufung von Gewäs-

serstruktur bzw. Naturnähe der Gewässer (s. Tab. 4-43 und Tab. 4-44). 

Gesamtbewertung Oberflächengewässer - Funktionaler Wert 

Da die Beurteilung der generellen Empfindlichkeit von Oberflächengewässern in 

der Regel identisch ist mit deren Bedeutungseinstufung (Empfindlichkeit verringert 

sich mit abnehmender Natürlichkeit eines Gewässers), wird auf deren Grundlage 

die Einstufung des Funktionalen Wertes der Oberflächengewässer vorgenommen. 

Tab. 4-45: Definition des Funktionalen Wertes (FW) für Oberflächengewässer 

Kriterium 

Bewertung der 
Schutzwürdig-
keit des Stan-

dortes 

Wertklasse 

(FW) 

• Gewässerstruktur: Gewässer unverändert 
bis gering verändert (Strukturklassen 1 + 2)        
bzw.  Naturnähe: natürlich / naturnah (NN) 

• Gewässergüte: Stillgewässer - Nährstoff-
haushalt oligotroph;                                 
Fließgewässer - Güteklasse I (unbelastet) 

sehr hoch 

 
5 

• Gewässerstruktur: Gewässer mäßig verän-
dert (Strukturklasse 3)                               
bzw.  Naturnähe: bedingt naturnah (BN) 

• Gewässergüte: Stillgewässer - Nährstoff-
haushalt mesotroph;                                
Fließgewässer - Güteklasse I - II (gering 
belastet) 

• Überschwemmungsgebiete 

hoch 
 

4 

• Gewässerstruktur: Gewässer deutlich bis 
stark verändert (Strukturklassen 4 + 5)        
bzw.  Naturnähe: teilweise verbaut (TV), 

• Gewässergüte: Stillgewässer - Nährstoff-
haushalt mesotroph bis eutroph;                      
Fließgewässer - Güteklasse II (mäßig be-
lastet)  

mittel 
 

3 
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Kriterium 

Bewertung der 
Schutzwürdig-
keit des Stan-

dortes 

Wertklasse 

(FW) 

• Gewässerstruktur: Gewässer sehr stark bis 
vollständig verändert (Strukturklassen 6 + 
7) bzw.  Naturnähe: naturfremd (NF) 

• Gewässergüte: Stillgewässer - Nährstoff-
haushalt eutroph bis polytroph;                
Fließgewässer - Güteklasse II-III (kritisch 
belastet)  

gering 
 

2 

• Gewässer vollständig verrohrt 

• Gewässergüte: III (stark verschmutzt) und 
schlechter 

sehr gering 

 
1 

 

4.3.3 Beschreibung und Bewertung des Bestandes einschließlich der Vor-

belastungen 

Die Bestandssituation des Schutzgutes Wasser wird in Anlage 15.4.1-2 dargestellt. 

Der Bestandsplan zeigt den Grundwasserflurabstand (bezogen auf den Nahbe-

reich der geplanten Trasse) und die Grundwasserfließrichtung. Fließgewässer 

sind, soweit vorhanden, mit ihrer Saprobienstufe (Gewässergüte) und ihrer Struk-

turklasse bzw. Naturnähe dargestellt. Die Stillgewässer sind in der Stufe ihrer Na-

turnähe und ggf. mit ihrer Trophiestufe (Gewässergüte) verzeichnet. 
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 Grundwasser 

Bestandsbeschreibung 

Vorbemerkung 

Die Daten zum Grundwasser, insbesondere zu den Grundwassergleichen stam-

men vom Geologischen, Hydrogeologischen und Umwelttechnischen Basisgut-

achten (BLASY & ØVERLAND 2007), dessen Grundlage eine vom Büro Dr. Blasy 

– Dr. Øverland für die Flughafen München GmbH erstellte Datenbank ist und im 

Osten bis zur Sempt reicht. 

Hydrogeologische Ausgangssituation 

Der Untersuchungsraum liegt im Bereich der Altmoräne (Rißmoräne), in dem es - 

im Gegensatz zur westlich (außerhalb des UG) gelegenen Münchener Schotter-

ebene - keinen oberflächennahen geschlossenen Grundwasserkörper gibt. In der 

schluffigen Grundmoräne treten jedoch räumlich begrenzte schwebende Grund-

wasserstockwerke (Schichtenwasser in kiesigen Linsen) auf. 

Grundwasserfließrichtung und –geschwindigkeit 

Die Grundwasserfließrichtung ist überregional mit einem Gefälle von ca. 2,9 ‰ 

nach Nordnordost gerichtet. Die tertiäre Grundwasserfließrichtung ist gegenüber 

der Süd-Nord verlaufenden quartären Grundwasserfließrichtung etwas nach Os-

ten gedreht. Die entsprechenden Grundwassergleichen (Quartär) sind den Be-

standskarten Boden, Wasser, Anlagen 15.4.1-2 zu entnehmen (zwischen westli-

cher Planfeststellungsgrenze und Sempt, s. oben).  

Die Abflussspenden liegen zwischen 9 l/s*km² im Sommer und 15 l/s*km² im Win-

ter. Die Grundwasserabstandsgeschwindigkeiten liegen im Bereich von ca. 0,4 

m/d in den tertiären Kiesen und Sanden und ca. 3,5 m/d in den quartären Schot-

tern. 

Die mittleren hydraulischen Durchlässigkeiten liegen bei ca. 5 x 10-3 m/s für Quar-

tärkiese, ca. 1 x 10-3 m/s für Tertiärkiese und ca. 1 x 10-5 m/s für Tertiärsande. Der 

Schwankungsbereich liegt abhängig vom Feinkornanteil bei den Kiesen zwischen 

10-1 m/s und 10-5 m/s und bei den Sanden zwischen 10-2 m/s und 10-5 m/s. Schluf-

fig-tonige Deckschichten und Einschaltungen weisen eine Durchlässigkeit von ca. 

1 x 10-8 m/s auf. 

Grundwassermächtigkeit und –schichtung 

Eine Trennung zwischen tertiärem und quartärem Grundwasser wird durch bindige 

Zwischenschichten bewirkt, wobei das tertiäre Grundwasser bei Überdeckung 
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gespannt sein kann. Fehlen diese bindigen Einschaltungen, so entsteht ein Misch-

horizont aus quartärem und tertiärem Grundwasser. 

Der durchlässige quartäre Schotterkörper fungiert wegen seines hohen nutzbaren 

Porenraumes als gewaltiger Grundwasserspeicher und -leiter. Die Mächtigkeit des 

quartären Grundwasserleiters im Untersuchungsgebiet liegt im Mittel bei 7 bis 8 

m, kann aber zwischen 5 und ca. 11 m schwanken. Der tertiäre Grundwasserleiter 

weist im betrachteten Raum eine Mächtigkeit von ca. 7 bis 8 m auf. 

Flurabstände 

Laut Ergebnissen des „Hydrogeologischen Gutachtens, Hydraulische Berechnun-

gen zu den geplanten Bauwerken“ (Anlage 22.3.1) nehmen die Grundwasserflur-

abstände (Abstand zwischen Gelände und Grundwasserspiegel) generell von Süd 

nach Nord ab. 

Der Trassenverlauf zwischen südöstlichem Untersuchungsgebietsrand bis zum 

Sempttal liegt im Bereich der Rißmoräne. Die schluffige Grundmoräne mit Kf-Wer-

ten von rd. 10-7 bis 10-6 m/s bildet keinen geschlossenen Grundwasserkörper, son-

dern es tritt stellenweise in kiesigen Linsen Schichtenwasser auf. Der Flurabstand 

des Grundwassers liegt hier bei ca. 10 m bis 20 m. 

Im Stadtgebiet Erding liegt der quartäre Grundwasserstand bei ca. 5 m bis 9 m 

unter GOK. 

Für den westlichen Untersuchungsraum bis einschließlich des Sempttales (Sempt-

Niederterrasse) beruhen die im Gegensatz zur Grundmoräne deutlich differenzier-

teren Angaben zu Grundwassergleichen und Flurabständen auf Daten einer um-

fangreichen Stichtagsmessung vom 15.10.2001 (Quartär) und einer weiteren 

Stichtagsmessung am 26.02.2008. Demnach liegt das Grundwasser, bezogen auf 

das Umfeld der geplanten Trasse, im Sempttal nördlich des Stadtgebietes zwi-

schen 5 und 10 m unter Flur bzw. im Sempttal zwischen Fehlbach und Kleingar-

tenanlage zwischen 2 und 5 m unter Flur. Um den Kronthaler Weiher herum bis 

Höhe Siglfing steht das Grundwasser bis unter 2 m unter Flur an, weiter Richtung 

westlicher Planfeststellungsgrenze 2 bis 5 m unter Flur. 

Der Flurabstand (Grundwasser Quartär) stellt sich gemäß des „Hydrogeologischen 

Gutachtens, Hydraulische Berechnungen zu den geplanten Bauwerken“ (Anlage 

22.3.1) wie folgt dar: 
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Tab. 4-46: Grundwasserverhältnisse (Quartär) im Trassenumfeld 

Bereich 

(Bahn-km) 

Flurabstand 
Grundwasser 
Quartär 

Bemerkungen 

Strecke 5606 

7,03 – 8,10 10 – 20 m Kein geschlossener Grundwasserkörper in der Rißmo-
räne, stellenweise Schichtwasser in kiesigen Linsen 

8,10 – 8,92 rd. 3,0 bis 3,6 m 
(HW10) 

Stadtgebiet Erding 

Strecke 5601 

12,50 – 15,30 5 m –  10 m  

15,30 – 16,30 2 – 5 m  

16,30 – 18,00  < 2 m Niederung zwischen Fehlbach und nördlich Siglfing 
(Bereich Kronthaler Weiher) 

18,00 – 18,30 2 – 5 m  

 

Vorbelastungen 

Als Vorbelastungen des Grundwassers werden sowohl die anthropogen bedingte 

Veränderung der Grundwasserqualität als auch die Absenkung des Grundwassers 

gewertet. Unter Grundwasserqualität ist die chemische Zusammensetzung und 

physikalische Beschaffenheit des Grundwassers, einschließlich der Beiträge aus 

menschlichen Tätigkeiten zu verstehen. Zu Beeinträchtigungen der Grundwasser-

qualität kann es durch Flächennutzungen oder Niederschlag von Luftbelastungen 

als diffuse Schadstoffquellen sowie durch beispielsweise Einleitungen oder belas-

tete Böden als punktuelle Schadstoffquellen kommen. 

Die stoffliche Beschaffenheit des Grundwassers im Erdinger Moos ist im unbeein-

flussten Zustand durch den geogen bedingten hohen Kalkgehalt, durch einen im 

Vergleich zu Grundwasser rein mineralischer Einzugsgebiete erhöhten Anteil or-

ganischer Stoffe aus den Torfgebieten und ansonsten durch natürliche Reinheit 

und Armut an Nährstoffen geprägt. 

Die Grundwasserqualität wird jedoch auch durch die hohe Versickerungsrate im 

Erdinger Moos in Verbindung mit der Oberflächennutzung beeinflusst. Belastun-

gen durch menschliche Tätigkeit können beispielsweise aus der landwirtschaftli-

chen Nutzung (diffuse Quelle für die Belastung mit Nitrat und Spurenstoffen), aus 

Streusalzeinsatz und verkehrsbürtigen Schadstoffen an Straßen und durch Depo-

sition von Luftschadstoffen (Hintergrundbelastung mit Schadstoffen) und Nährstof-

fen wie Stickstoff und Phosphor entstehen. Punktuelle Quellen können die Grund-

wasserbeschaffenheit beeinflussen, nur sind diese meist von der Lage und vom 

Anteil der Belastungen her nicht bekannt. Besonders im quartären Grundwasser 

liegen teilweise erhöhte Nitratgehalte vor. Für die Wasserversorgung werden 
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überwiegend Grundwässer des Tertiärs genutzt, die durch bindige Deckschichten 

geschützt sind. 

Eine erhöhte geogene Arsen-Belastung des Grundwassers liegt nach Untersu-

chungen des Bayerischen Geologischen Landesamtes (GLA 2004) für den Unter-

suchungsraum nicht vor (vgl. auch Kap. 4.2.3.4 Boden). 

Der Untersuchungsraum ist Teil des Wasserkörpers-Nr. IS_IIB1 (Isar IIB1), für den 

im Rahmen der Erhebungen zur Wasserrahmenrichtlinie der chemische als auch 

der mengenmäßige Zustand mit „gut“ beurteilt wird und die „Zielerreichung Grund-

wasserkörper“ d.h. ein guter Zustand konstatiert wurde (BAYERISCHES STAATS-

MINISTERIUM FÜR UMWELT UND GESUNDHEIT 2009). 

Erkenntnisse zu möglichen Belastungen des Grundwassers durch die in Kap. 

4.2.3.4 (Schutzgut Boden) dargestellten Altlastenstandorte liegen nicht vor. 

Im Bereich des Erdinger Mooses wurde der ursprünglich nahe der Geländeober-

kante anstehende Grundwasserspiegel durch großflächige Moorentwässerungen 

abgesenkt.  

Empfindlichkeiten 

Empfindlichkeit gegenüber Schadstoffeintrag 

Im Untersuchungsraum sind die Deckschichten vergleichsweise durchlässig bei 

geringeren Flurabständen. Wo die Flurabstände zwischen 2 und 5 m liegen, ist die 

Empfindlichkeit in Hinblick auf potenzielle Schadstoffeinträge hoch, in den Berei-

chen mit Flurabständen unter 2 m (Talgrund der Sempt sowie Niederung um den 

Kronthaler Weiher) sogar sehr hoch. 

Empfindlichkeit gegenüber Versiegelung sowie Bauwerke im Grundwasser  

Das Projekt Erdinger Ringschluss als lineares Vorhaben führt zu keinen großflä-

chigen Bodenversiegelungen, trotz erforderlichem Bau von Regenrückhaltebe-

cken (Böden großteils nicht versickerungsfähig). Eine erhebliche Verringerung der 

Grundwasserneubildung durch eine anlagenbedingte starke Verminderung der 

Versickerungsrate ist nicht zu erwarten; eine Empfindlichkeit des Grundwassers 

gegenüber Versiegelung wird daher nicht gesondert ausgewiesen. 

Gesamtbewertung – Funktionaler Wert 

Für den Untersuchungsraum ergibt sich folgende Gesamtbewertung bezüglich der 

Schutzwürdigkeit des Grundwassers (s. Tabelle 4-47). Wertgebender Faktor ist im 

Wesentlichen die Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schad-stoffeinträ-

gen. 
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Eine sehr hohe Bewertung (FW 5) des Grundwassers erfolgt für die Bereiche mit 

hoch anstehendem Grundwasser (Flurabstand < 2 m), bei denen es sich um die 

Niederungen nordwestlich von Erding (Bereich um Kronthaler Weiher) handelt. 

Die mit hoch bewerteten (FW 4) Grundwasserbereiche liegen am äußersten west-

lichen Untersuchungsgebietsrand, ansonsten aber überwiegend in der Semptaue, 

wo das Grundwasser mit Flurabständen zwischen 2 und 5 m immer noch relativ 

hoch ansteht und die Durchlässigkeit der Deckschichten mittel bis hoch ist.  

Tab. 4-47: Gesamtbewertung des Schutzgutes Grundwasser 

Bereich Kriterium Bewertung FW 

Strecke 5606 

7,03 – 8,10 • geringe Durchlässigkeit der Deck-
schichten  

• hohe Grundwasserflurabstände  von 
ca. 10 – 20 m 

gering 2 

8,10 – 8,92 • geringe Durchlässigkeit der Deck-
schichten 

• relativ geringe Grundwasserflurab-
stände von ca. 3 – 4 m 

mittel 3 

Strecke 5601 

12,50 – 15,30 • mittlere Durchlässigkeit der Deck-
schichten  

• hohe Grundwasserflurabstände  von 
ca. 5 – 10 m 

gering 2 

15,30 – 16,30 • mittlere bis hohe Durchlässigkeit der 
Deckschichten 

• relativ geringe Grundwasserflurab-
stände von 2 – 5 m 

hoch 4 

16,30 – 18,05  • geringer Grundwasserflurabstand 
von < 2 m 

sehr hoch 5 

18,05 – 18,30 • mittlere bis hohe Durchlässigkeit der 
Deckschichten 

• relativ geringe Grundwasserflur- ab-
stände von 2 – 5 m 

hoch 4 

 
 

 Oberflächenwasser 

Fließgewässer 

Bestandsbeschreibung 

Vorflutverhältnisse 

Hauptvorfluter für die nördliche Münchner Schotterebene ist die Isar, die bei Frei-

sing von ihrer Süd-Nord verlaufenden Fließrichtung nach Osten hin abbiegt. Das 

Untersuchungsgebiet wird überwiegend durch die Sempt entwässert. Es existieren 

noch einige kleinere Entwässerungsgräben, v.a. der Fehlbach/Saubach, der eine 

Ableitung der Sempt im Stadtgebiet Erding darstellt und bei Eitting in den Mittleren-
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Isar-Kanal geleitet wird. Der nach Norden verlaufende Mittlere-Isar-Kanal (außer-

halb des UG) ist abgedichtet und besitzt keine Vorflutfunktion. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen drücken sich zum Einen in der Gewässergüte durch Eutrophie-

rung aus landwirtschaftlicher Nutzung und Einleitungen und zum Anderen im Aus-

baugrad des Gewässers (Gewässerstruktur) aus.  

Darüber hinaus sind die bestehenden Bauwerke der Gewässerquerungen durch 

Straßen und Wege als Vorbelastungen anzuführen. Die Durchlassprofile sind mehr 

oder weniger stark eingeschränkt und die Gerinne z.T. ausgeprägt künstlich ver-

baut. Auf die Gewässergüte wie auf den Gewässerverbau wird im Einzelnen in 

Tabelle 4-48 eingegangen. 

Gemäß „Bewirtschaftungsplan für den bayerischen Anteil der Flussgebietseinheit 

Donau“ (BAYSTMLU 2009) wird der ökologische Zustand der Sempt als mäßig, 

der chemische Zustand als gut eingestuft. Die Zielerreichung für die Sempt wird 

mit „nach 2015“ angegeben. 

Empfindlichkeiten 

Durch die Anlage neuer Gleise mit einer Planumsschutzschicht und dem Abführen 

des Niederschlagswassers über die Bahnseitengräben ist mit einem vermehrten 

Oberflächenabfluss zu rechnen. Je nach Gewässergüte und Abflussmenge / Ab-

flussregime sind die jeweiligen Gewässer mehr oder weniger stark durch Einlei-

tung von Oberflächenwässern betroffen. Insofern korrespondiert hier die Empfind-

lichkeit eng mit der Bedeutungseinstufung.    

Grundsätzlich sind alle Fließgewässer hoch empfindlich gegenüber direkten Über-

bauungen bzw. Veränderungen des Gewässerbettes (Gewässerverlegung / Ver-

ringerung des Gewässerquerschnitts). Bei Gewässerquerungen werden die Eisen-

bahnüberführungen so dimensioniert, dass es zu keiner Einengung der Fließge-

wässer kommt. 

Hinsichtlich bauzeitlicher Flächenbeanspruchungen ist davon auszugehen, dass 

diese zeitlich begrenzt sind und nach Abschluss der Bauarbeiten ein Rückbau be-

troffener Gewässer in den ursprünglichen Zustand (oder gar ein naturnäherer Aus-

bau) erfolgt. 

Bei einem ordnungsgemäßen Baubetrieb sind keine Schadstoffemissionen und  

-immissionen während des Baus zu erwarten. Dies trifft auch auf einen ordnungs-

gemäßen Betrieb zu. 
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Gesamtbewertung – Funktionaler Wert 

Wie in Kap. 4.4.2.3 beschrieben, wird die Bedeutungseinstufung der Fließgewäs-

ser, wo vorhanden, mittels der Gewässerstrukturkartierungen (Strukturgüteklasse) 

zusammen mit der Gewässergüte vorgenommen, im Übrigen über die Naturnähe 

der Oberflächengewässer (ebenfalls mit der Gewässergüte). Die Einstufung der 

Naturnähe wiederum stützt sich auf die Biotoptypenkartierung sowie auf die Er-

gebnisse der zoologischen Kartierung von Makrozoobenthos und Libellen (AGL 

ULM 2008, AGL ULM & MAIER 2009).  

Hinsichtlich der anthropogenen Belastung sind die Sempt und der Fehlbach gem. 

den Angaben der Gewässerentwicklungsplanung (NARR, RIST, TÜRK 2006) als 

mäßig belastet (Gewässergüteklasse II) eingestuft. 

Da die Beurteilung der generellen Empfindlichkeit von Oberflächengewässern in 

der Regel identisch ist mit deren Bedeutungseinstufung (Empfindlichkeit verringert 

sich mit abnehmender Natürlichkeit eines Gewässers), ergibt sich die Gesamtbe-

wertung der Oberflächengewässer im Wesentlichen aus ihrer Naturnähe. 

Eine detaillierte Darstellung der Bestandssituation und der wertgebenden Merk-

male sowie der abschließenden Gesamtbewertung der Fließgewässer ist in Ta-

belle 4-48 dargelegt.
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Tab. 4-48: Fließgewässer im Untersuchungsgebiet 

Bahn- 
km 

Bezeichnung, 
Lage 

Beschreibung 

wertgebende Merkmale im  
Projektraum 

Funktio-
naler Wert Güteklasse  / 

Trophiestufe 
Strukturklasse / Na-

turnähe 

Querung 
bei 
13,02 
und bei 
14,90 

Sempt, Ortsbe-
reich von Alten-
erding und Er-
ding 

Gewässer II. Ordnung; überwiegend deutlich bis vollständig verändert, ge-
streckter, im Bereich der Trassenquerung gewundener Lauf; mit zahlreichen 
Gefällesprüngen mit der Folge von häufigem Rückstau (mit vielen strömungs-
armen Abschnitten), Breiten- und Tiefenvariabilität sehr stark eingeschränkt, 
stark eingetieft, verbreitet Sohl-, Ufer- und Querverbau; überwiegend von 
schmalem Uferbegleitgehölz gesäumt; Stauwehr am nördlichen UR-Rand; 

Abschlag des Großteil der Wassermenge am Stauwehr in Erding in den Fehl-
bach 

II (mäßig belastet) 4 – deutlich verändert 
bis  7 – vollständig ver-
ändert 

mittel (im Be-
reich der 
Trassenque-
rung, an den 
UR-Rändern 
gering) 

13,75 – 
14,50 

Schollbächlein, 
mit Grabenzulauf 
(Lohgraben) 

530 m – 1 000 m östlich der Trasse; geradliniges Gerinne (Graben, 0,5 m tief) 
mit Regelprofil, ohne Gehölzstreifen; nördlich der Trasse mit knapp über 1 m 
breitem Rohrglanzgrasröhricht sowie mit schon länger abgelassenem Teich; 
südlich der Trasse überwiegend mit extrem artenarmer Brennnesselflur, stel-
lenweise mit Schilfröhricht (artenarm). 

II (mäßig belastet); Gra-
benzulauf II-III (kritisch 

belastet) 

teilweise verbaut (TV) mittel 

13,45 – 
17,15, 
Querung 
bei 
16,38 

Fehlbach 

(Saubach, Eittin-
ger Bach) 

Gewässerbreite ca. 6-7 m, flacher Trapezgraben, gestreckter Lauf, mit ausge-
prägtem, naturnahem Ufergehölzstreifen  

II (mäßig belastet) teilweise verbaut (TV) mittel 

17,38 – 
17,74, 
Querung 
bei 
17,42 

Grabenzuläufe 
zum Saubach 

2 Entwässerungsgräben mit regelmäßigem Trapezprofil, lt. Biotoptypenkartie-
rung 2 - 3m breiter Bachgraben mit Rohrglanzgrasröhricht, mit wenig beige-
mischten Nässezeigern, vereinzelt Gehölze (Esche, Holunder) eingestreut. 

keine amtlichen Angaben naturfremd (NF) gering 
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Stillgewässer 

Bestandsbeschreibung 

Innerhalb des Untersuchungskorridors finden sich nur wenige, überwiegend kleine 

Stillgewässer (Weiher, Teiche). Der Kronthaler Weiher nördlich Erding liegt mit ei-

nem seitlichen Abstand von ca. 220 - 250 m von der Trasse innerhalb des Unter-

suchungsraumes. Der weiter nördlich davon liegende Baggersee ist Teil des 

Nasskiesabbaus der Fa. Kronthaler und weist aufgrund des aktuellen Kies-abbau-

betriebes ebenfalls einen naturfremden Zustand auf. Beide Baggerseen werden 

jedoch aufgrund der guten Wasserqualität (oligotroph) und des großen Wasservo-

lumens insgesamt als mittel (mittlerer Funktionaler Wert) eingestuft. 

Die beiden Weiher südwestlich Ammersdorf sind aufgrund ihrer naturnahen Ufer-

gehölze trotz ihrer Nutzung als Karpfen- und Löschwasserteiche als bedingt natur-

nah anzusprechen.  

Vorbelastungen 

Amtliche Angaben zur Wasserqualität der Stillgewässer liegen nicht vor. Der Tro-

phiegrad wird daher, soweit Angaben gemacht wurden, aus der Biotoptypenbe-

schreibung abgeleitet. 

Bei den Baggerseen nördlich Siglfing sowie nördlich des Kronthaler Weihers kann 

aufgrund ihres Grundwasseranschlusses und, außer der eigentlichen Kiesab-

baunutzung, dem Fehlen von belastenden Nutzungen, von einer guten Wasser-

qualität ausgegangen werden (oligotroph - geringe Nährstoffbelastung). Für den 

Kronthaler Weiher, der ebenfalls grundwassergespeist ist, ist dagegen in den Som-

mermonaten von einer Vorbelastung durch die Nutzung als Badesee auszugehen, 

die in den Wintermonaten jedoch wieder zurückgeht. 

Darüber hinaus sind die meist künstliche Anlage der Gewässer und/oder ihre 

starke anthropogene Überprägung (v.a. geradlinige Ufer, fehlender naturnaher 

Uferbewuchs, geringe Tiefenvariabilität) als Vorbelastung anzusehen. 

Empfindlichkeiten 

Die Betrachtung der Empfindlichkeiten der Stillgewässer beschränkt sich aus Vor-

habensicht auf mögliche Schadstoffeinträge. Flächenhaft auftretende Schad-

stoffimmissionen sind während der Betriebsphase auszuschließen. Während der 

Bauphase sind sie allenfalls punktuell zu erwarten. Die Beurteilung der Empfind-

lichkeit von Stillgewässern gegenüber Schadstoffeintrag wird entsprechend ihrer 

Bedeutungseinstufung vorgenommen. 
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Gesamtbewertung – Funktionaler Wert 

Da die Beurteilung der generellen Empfindlichkeit von Oberflächengewässern in 

der Regel identisch ist mit deren Bedeutungseinstufung (Empfindlichkeit verringert 

sich mit abnehmender Natürlichkeit eines Gewässers), ergibt sich die Gesamtbe-

wertung der Stillgewässer im Wesentlichen aus ihrer Naturnähe. 

Nachfolgende Tabelle 4-49 stellt die Bewertung der Stillgewässer im Untersu-

chungsraum zusammenfassend dar. Dabei wird situationsbezogen im Einzelfall 

bei gleichlautenden Merkmalen eine unterschiedliche Einstufung im FW vorge-

nommen, die u. U. vom Bewertungsrahmen (Tabelle 4-44) abweichen kann. 
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Tab. 4-49: Stillgewässer im Untersuchungsgebiet 

Bahn- 
km 

Bezeichnung, 
Lage 

Beschreibung 

wertgebende Merkmale im  
Projektraum 

Funktio-
naler Wert Güteklasse  / 

Trophiestufe   
Strukturklasse / Na-

turnähe 

12,80 Tümpel, 
200 m westlich 
der Trasse 

Vegetationsfreier Flachtümpel mit schlammiger Sohle und offener Verbindung 
zur Sempt. Ufer mit kleinen Beständen von Sumpfvergissmeinnicht, Schwert-
lilie u.a. 

keine amtlichen Angaben bedingt naturnah (BN) mittel 

12,80 Altarm der 
Sempt, 40 m öst-
lich der Trasse 

Kleines Altwasser der Sempt mit Anschluss an den Fluss im NW (schmaler 
Graben). Wahrscheinlich mit Fischbesatz (keinerlei Unterwasser- oder 
Schwimmblattvegetation vorhanden) 

keine amtlichen Angaben bedingt naturnah (BN) mittel 

14,40 Teich, 
650 m südöstlich 
der Trasse 

Rechteckiger, weitgehend vegetationsfreier Teich im Gelände des Bauern-
hausmuseums Erding, der im W mit einem ca. 4 m breiten Graben blind en-
det. Ufer ca. 1m hoch, steil, von Brennnessel u.a. Nitrophyten bewachsen.; äl-
terer, hoher, stufiger Gehölzstreifen (Laubholz)  

keine amtlichen Angaben teilweise verbaut (TV) mittel 

14,85 Teich, unmittel-
bar östlich der 
Trasse 

Angelegtes, bislang strukturarmes Gewässer mit relativ naturnaher Uferlinie, 
ohne Röhricht oder Ufergehölz 

keine amtlichen Angaben teilweise verbaut (TV) mittel 

15,72 Weiher, 350 m 
östlich der 
Trasse 

Schwach durchströmter, kleiner Weiher mit Anbindung zur Sempt. Ufer mit 
Holzgattern gesichert 

keine amtlichen Angaben teilweise verbaut (TV) mittel 

16,45 – 
16,70 

Baggersee nörd-
lich Kronthaler 
Weiher, 70 m 
westl. der Trasse 

im Abbau befindlicher Kiessee mit türkisblauem, trübem Wasser; naturferne 
Ufer ohne natürlichen Bewuchs 

keine amtlichen Angaben 
oligotroph 

naturfremd (NF) mittel 

15,75 – 
16,45 

Kronthaler Wei-
her, 230 m west-
lich der Trasse 

Vegetationsfreier, großer Kiessee (Baggersee) mit Badestrand und parkarti-
ger Anlage im S und Kieswerk im N. 

keine amtlichen Angaben 
oligotroph 

naturfremd (NF) mittel 

17,97 2 Tümpel, 
160 m nördlich 
der Trasse 

Frisch angelegte, kleine, kiesige Flachtümpel mit beginnender Besiedlung 
durch Gliederbinse 

keine amtlichen Angaben bedingt naturnah (BN) mittel 

17,85 – 
18,40 

8 ehemalige Kie-
sabbaugewäs-
ser, 
480 - 830 m süd-
lich der Trasse 

Ehemalige Kiesabbaugewässer ohne spezifische Gewässervegetation, mit 
z.T. mehrere Meter hohen Steilufern, mit einer Ausnahme nur sehr extensiv 
als Angelgewässer genutzt. 
Kleinstes der 7 Gewässer sehr intensiv als privater Fischteich (vermutlich 
ehemaliges Kiesabbaugewässer) mit Betonufern. 

keine amtlichen Angaben, 
kleinstes Gewässer eu-

troph 
 

teilweise verbaut (TV), 
kleinstes Gewässer na-
turfremd (NF)  

mittel, 
kleinstes Ge-
wässer ge-
ring 
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 Schutzgebiete und Ausweisungen nach Fachplänen 

Das der Trasse nächstgelegene Wasserschutzgebiet befindet sich südwestlich 

von Erding, ca. 100 m westlich der Trasse.  

Amtliche Überschwemmungsgebiete sind im Untersuchungsraum bislang nicht 

festgesetzt. Allerdings existieren folgende nicht amtlich festgesetzte Über-

schwemmungsgebiete, mit Status „vorläufig gesichert“, die auf Grundlage des 

HQ100 berechnet wurden: 

▪ Überschwemmungsgebiet Eittinger Bach1 (Fehlbach bzw. Saubach)  

▪ Überschwemmungsgebiet der Sempt und des Fehlbaches  

Für die nicht amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiete („faktische Über-

schwemmungsgebiete“) hat der Bundesgesetzgeber in § 31b Abs. 6 WHG festge-

legt, dass sie in ihrer Funktion als Rückhalteflächen erhalten werden müssen. Alle 

Maßnahmen, die die Rückhaltefähigkeiten dort beeinträchtigen, sind grundsätzlich 

verboten. Ausnahmen sind nur möglich für Maßnahmen, die dem Wohl der Allge-

meinheit dienen. Die durch solche Maßnahmen entstehenden Verluste an Rück-

haltevolumen müssen dann jedoch ausgeglichen werden. 

Bezüglich der Abgrenzung und Ausdehnung der Gebiete wird auf Anlage 15.4.1-2 

verwiesen. 

4.4 Klima / Luft 

4.4.1 Rechtliche Grundlagen, Schutzziele und Leitbilder 

 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die Betrachtung des Schutzgutes Luft / Klima sind ins-

besondere die nachfolgend aufgelisteten Gesetze und Rechtsverordnungen: 

Bund 

▪ Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) 

▪ Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) 

▪ Bundeswaldgesetz (BWaldG) 

▪ Verordnung über Immissionswerte für Schadstoffe in der Luft (BImSchV) 

 
1 Eittinger Bach – Bezeichnung im nördlichen Abschnitt als Saubach, im Stadtgebiet Erding als Fehlbach; Status 

„vorläufig gesichert“, derzeit noch im Festsetzungsverfahren (Stand Juli 2017) 
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Land 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 

▪ Bayerisches Waldgesetz (BayWaldG) 

 Schutzziele und Leitbilder 

Schutzziele 

Im Landesentwicklungsprogramm Bayern (BAYSTMWIVT 2013) ist der Grundsatz 

der dauerhaften Sicherung bzw. Wiederherstellung u. a. des Naturgutes Klima/Luft 

als natürliche Lebensgrundlage enthalten. 

Im Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) sind Grundsätze in Bezug auf die Regionalen Grünzüge enthalten. 

Regionale Grünzüge sollen u. a. zur Verbesserung des Bioklimas und zur Siche-

rung eines ausreichenden Luftaustausches dienen und sind u. a. für die Erhaltung 

von lage- und nutzungsbedingten mesoklimatischen Wirkungen auf benachbarte 

Siedlungsbereiche (z.B. Frischlufttransport, Staubfilterwirkung etc.) von Bedeu-

tung. 

Im Waldfunktionsplan für Erding werden die Ziele des Landesentwicklungspro-

gramms auf regionaler Ebene konkretisiert und Wälder dargestellt, die dem Klima 

und Immissionsschutz in besonderem Maße dienen. Sie sollen in ihrem Bestand 

und Zusammenhang möglichst erhalten werden (BAYERISCHES STAATSMINIS-

TERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRTSCHAFT UND FORSTEN, 1997). 

Zweck des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (§ 1 BImSchG) ist es u. a. die At-

mosphäre vor schädlichen Umwelteinwirkungen und, soweit es sich um genehmi-

gungsbedürftige Anlagen handelt, auch vor Gefahren, erheblichen Nachteilen und 

erheblichen Belästigungen, die auf andere Weise herbeigeführt werden, zu schüt-

zen und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen vorzubeugen. 

Über den Vorsorgegedanken des Bundes-Immissionsschutzgesetzes hinaus for-

muliert das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) in § 1 Abs. 3 Nr. 4 folgende 

Zielvorstellungen für das Schutzgut Klima/Luft: „Zur dauerhaften Sicherung der 

Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind insbesondere (…) Luft 

und Klima auch durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

zu schützen; dies gilt insbesondere für Flächen mit günstiger lufthygienischer oder 

klimatischer Wirkung wie Frisch- und Kaltluftentstehungsgebiete oder Luftaus-

tauschbahnen (…)“.  
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Leitbilder 

Als Leitbilder werden im Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVER-

BAND MÜNCHEN 2005 / 2014) definiert: 

▪ Flächen, die für das Klima in Siedlungsgebieten wichtig sind, wie Kaltluftent-

stehungsgebiete, Frischluftschneisen, klimawirksame Vegetationsstrukturen 

und Wasserflächen sollen erhalten und verbessert werden. 

▪ Minimierung zeitlich bedingter Emissionen. 

▪ Wälder, die wie die großen Waldgebiete um München dem Klima- und Immis-

sionsschutz in besonderem Maße dienen, sollen in ihrem Bestand und Zusam-

menhang möglichst erhalten werden. 

▪ Regionale Grünzüge dienen der Verbesserung des Bioklimas und der Siche-

rung des ausreichenden Luftaustausches und sollen deshalb erhalten werden. 

Landesplanerische Beurteilung 

In der Landesplanerischen Beurteilung sind keine Aussagen zum Schutzgut Luft 

und Klima enthalten. 

4.4.2 Methodik der Erfassung, Bewertung und Darstellung 

 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Klima / Luft umfasst im Neubauab-

schnitt mit einem 2.000 m breiten Korridor den Nahbereich der Trasse zwischen 

der Gemarkungsgrenze der Stadt Erding im Westen und dem Ortsteil Ammersdorf 

im Südosten. Im Bereich des Ausbauabschnittes zwischen Dorfener Straße und 

Altenerding im Süden umfasst der Untersuchungskorridor eine Gesamtbreite von 

1.000 m. Die räumliche Lage des Untersuchungsraumes ist den Anlagen 15.5.1-2 

zu entnehmen. 

 Datengrundlagen 

Zur allgemeinen Charakteristik des Klimas im UR werden Daten von Klimahaupt-

stationen des Deutschen Wetterdienstes verwendet. Die Erfassung kalt- und 

frischluftproduzierender Bereiche erfolgt durch Beschreibung und Einschätzung 

der klimatischen und lufthygienischen Funktionen mit Hilfe der Realnutzungskar-

tierung, der Topographie und von allgemeinen meteorologischen Daten. Bereiche 

mit Luftfilterwirkung werden mit Hilfe der Realnutzungskartierung ermittelt. Zur Er-

fassung der Klima- und Immissionsschutzwälder und der Regionalen Grünzüge 

werden der Waldfunktionsplan Erding und der Regionalplan München 
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herangezogen. In der nachfolgenden Tab. 4-500 sind die für die Bestandserfas-

sung erforderlichen Daten zusammengefasst. 

Tab. 4-50: Erfassungskriterien und Daten-/Informationsgrundlagen für das 

Schutzgut Luft/Klima 

Erfassungskriterien 
Relevante Daten- und  
Informationsgrundlagen 

Regionalklima • Klimaatlas von Bayern 

Geländeklima 

• Kaltluftentstehungsgebiete mit und ohne 
Wohnsiedlungsbezug 

• Kaltluftsammelgebiete 

• Kalt- und Frischluftabflussbahnen mit und 
ohne Wohnsiedlungsbezug 

 

• Topografische Karte M 1 : 25.000 

• Luftbilder 

• Geländebegehung 

• Klimagutachten ROV Flughafen-München 

• Realnutzungskartierung 

Gesetzlich und gesamtplanerisch ge-
schützte Bereiche 

• Klima- und Immissionsschutzwälder 

• Regionale Grünzüge 

 
 

• Waldfunktionsplan für Erding 

• Regionalplan München 

Raumwirksame Vorbelastungen 

• Großemittenten 

• lineare Emissionsquellen 

 

• Topografische Karte M 1 : 25.000 

• Luftbilder 

• Geländebegehung 

• Realnutzungskartierung 

 

 Methodik und Bestandsbewertung 

Bedeutung 

Flächen mit klimatischen oder lufthygienischen Funktionen im Untersuchungsraum 

werden in mittlere, hohe oder sehr hohe Bedeutung eingestuft. Prinzipiell werden 

hierzu folgende Kriterien in den Karten (s. Anlagen 15.5.1-2) ausgewiesen: 

▪ Kalt-/Frischluftentstehungsgebiete mit/ohne Filterfunktion mit Wohnsiedlungs-

bezug 

▪ Kalt-/Frischluftabfluss mit Wohnsiedlungsbezug 

▪ Kalt-/Frischluftentstehungsgebiete mit/ohne Filterfunktion ohne Wohnsied-

lungsbezug 

▪ Kalt-/Frischluftabfluss ohne Wohnsiedlungsbezug 

▪ Kaltluftsammelgebiete 

▪ Wald mit besonderer Bedeutung für den Klima- und Immissionsschutz 

▪ Luftaustauschbahnen mit Wohnsiedlungsbezug 
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▪ Belastungsgebiete 

▪ Lineare Emissionsquellen (z.B. Straße) mit hohem Verkehrsaufkommen 

Empfindlichkeit 

Die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen in Form von Flächenversiege-

lungen hängt von deren Umfang ab und ist im Einzelfall zu beurteilen, da es keine 

standardisierten Bewertungsgrößen gibt. Grundsätzlich ist die Empfindlichkeit ge-

genüber Versiegelung als hoch anzunehmen, da kalt- und frischluftproduzierende 

Flächen ihre Funktion durch Überbauung verlieren. 

Gleiches gilt für Zerschneidungswirkungen, bei denen Kaltluftströmungen abge-

schnitten oder behindert werden. Frischluftbahnen mit Siedlungsbezug, die den 

Transport von Frischluft in Belastungsräume sicherstellen, sind generell als hoch 

empfindlich gegenüber Zerschneidung anzusehen. 

Hinsichtlich der Lufthygiene besteht eine generelle Empfindlichkeit gegenüber ei-

ner Zunahme von Luftschadstoffen. Eine Bewertung muss einzelfallbezogen unter 

Berücksichtigung der örtlichen Situation (Freiland/innerstädtischer Bereich) und 

der Vorbelastung in verbal-argumentativer Form erfolgen. 

Vorbelastung 

Die Vorbelastung des Klimas wird verbal-argumentativ beurteilt, wobei sowohl die 

örtliche Situation als auch die Flächennutzung berücksichtigt wird. Hinsichtlich der 

Lufthygiene werden örtliche Großemittenten und hoch belastende Verkehrsachsen 

als lineare Emittenten (z.B. Straße mit hohem Verkehrsaufkommen) berücksich-

tigt. Als Vorbelastung gelten großflächig versiegelte Bereiche, bestehende Barrie-

ren für Kaltluftabflüsse oder Frischluftaustausch sowie hohe Schadstoffbelastun-

gen im Raum. 

Gesamtbewertung- Funktionaler Wert 

Die Bestandsbewertung erfolgt weitgehend verbal-argumentativ im Rahmen der 

Bestandsbeschreibung. Auf die Anwendung eines formalisierten Bewertungsver-

fahrens mit differenzierter Ausweisung des Funktionalen Wertes wird im Schutzgut 

Luft/Klima verzichtet. 

4.4.3 Beschreibung und Bewertung des Bestandes einschließlich der Vor-

belastungen 

Die Bestandssituation und Bewertung des Schutzgutes Luft/Klima wird in den An-

lagen 15.5.1-2 dargestellt. 
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Die Bestandspläne zeigen die kalt- und frischluftproduzierenden Flächen sowie - 

soweit vorhanden - die dazugehörigen Abflussbahnen im UR. Ebenfalls verzeich-

net sind – soweit vorhanden - Wälder mit besonderer Bedeutung für den Klima- 

und Immissionsschutz gemäß des Waldfunktionsplanes „Erding“. Zur Darstellung 

vorbelasteter Bereiche aus Sicht der Lufthygiene wurden die am stärksten belas-

tenden Straßen im Untersuchungsraum (lineare Emissionsquellen mit DTV 

>10.000) farbig hinterlegt. 

 Schutzgebiete und Ausweisungen nach Fachplänen 

Der Waldfunktionsplan von Erding (1997) weist den wenigen Waldflächen im Un-

tersuchungsraum keine besondere Bedeutung für den Klimaschutz zu. 

Im Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) ist der Talraum der Sempt als Regionaler Grünzug ausgewiesen. Er 

soll zur Verbesserung des Bioklimas und zur Sicherung eines ausreichenden Luft-

austausches beitragen.  

Die wenigen Waldinseln besitzen aufgrund ihrer geringen Größe keine besondere 

Bedeutung als Frischluftentstehungsgebiete. 

 Bestandsbeschreibung 

Das regionale Klima ist typisch für Mitteleuropa. Laut Klimagutachten zum Flugha-

fen-München (ROV, 2006) beträgt die mittlere jährliche Niederschlagssumme im 

Untersuchungsraum im 10-jährigen Mittel 828 l/m2, das Maximum ist im Juli mit 

119 l/m2 zu finden, die trockenste Zeit sind Januar und Februar mit 35 bzw. 38 l/m2. 

Es gibt 123 Tage (im Mittel von 10 Jahren) mit Niederschlägen mit mindestens 1 

l/m2 mit einem Schwerpunkt im Sommerhalbjahr. 

Die mittlere Lufttemperatur liegt an der Wetterwarte Erdinger Moos bei 9 °C (10-

Jahresmittel). Das Minimum im Jahresverlauf liegt im Januar, das Maximum im Juli 

und August. 

Zur Darstellung des lokalen Klimas sind auch die Häufigkeiten bestimmter Schwel-

lenwerte der täglichen Extremwerte berücksichtigt worden. So beträgt die Anzahl 

der Frosttage an der Wetterwarte Erdinger Moos 102, die Anzahl der Eistage (Ta-

geshöchsttemperatur unter dem Gefrierpunkt) 28 und die Anzahl der Sommertage 

(Maximum der Temperatur von mind. 25 °C) 43 mit einer Verteilung von Mai bis 

September. 

Tab. 4-51 zeigt die wichtigsten meteorologischen Daten der östlich gelegenen 

Wetterstation des Flughafens - München im Mittel von 1993 - 2004 
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(Klimagutachten ROV, 2006) bzw. im Mittel von 1981 - 2010 

(https://www.dwd.de/DE/wetter /wetterundklima_vorort/bayern/muen-

chen/_node.html). 

Tab. 4-51: Klimakennwerte der DWD-Station Wetterwarte Flughafen Mün-

chen (1981 - 2010) 

Klimaparameter Kennwerte 

Monatsmittel Lufttemperatur 8,7 °C 

mittleres Tagesmittelmaximum im Januar  2,4 °C* 

mittleres Tagesmittelmaximum im Juli  23,5 °C* 

mittlerer Jahresniederschlag 834 mm 

Anzahl der Eistage  28* 

Anzahl der Frosttage  102* 

Anzahl der Sommertage  43* 

 * Angaben der Wetterwarte Erdinger Moos 1993-2004 (umbenannt in Wetterwarte Flughafen München) 

 

Große Flächen, insbesondere die Siedlungs- und Gewerbeflächen in Erding, der 

Fliegerhorst sowie die vorhandenen Straßen sind versiegelt. Diese Flächen erwär-

men sich tagsüber stark und kühlen nachts langsam ab. Die Luftfeuchtigkeit ist 

über versiegelten Flächen gering, da die Verdunstung durch Vegetation fehlt. Sie 

stellen somit keine Kaltluftentstehungsgebiete dar. 

Im übrigen UR befinden sich offene, landwirtschaftlich genutzte Flächen, die sich 

ebenfalls durch einen ausgeprägten Tages- und Jahresgang der Temperatur und 

Feuchte auszeichnen. In diesen offenen Landschaften sind relativ hohe Windge-

schwindigkeiten anzutreffen. Die Windströmung wird auf diesen Flächen nur durch 

wenige Hindernisse wie Gehölze entlang der Fließgewässer und einzelnen Über-

führungsbauwerken von Straßen verändert. 

Kaltluftentstehungsgebiete 

Über den ausgedehnten Acker- und Wiesenflächen zwischen Langengeisling und  

der westlichen Planfeststellungsgrenze entsteht in wolkenarmen Nächten durch 

Ausstrahlung Kaltluft. Die Kaltluftproduktion wird durch Böden mit einem hohen 

Anteil an organischer Substanz und durch einen hohen Grundwasserstand be-

günstigt. Diese Bedingungen findet man in weiten Teilen des Erdinger Mooses. 

Das Grundwasser steht in der Niederterrasse westlich des Fehlbachs im Mittel bei 

< 1 m bis 2-3 m unter Flur an. Im Talraum der Sempt (zwischen Fehlbach und 

Sempt) finden sich Flurabstände von ca. 3 bis 5 m, im unmittelbaren Nahbereich 

der Gewässer auch darunter. Wo die Flurabstände gering sind (2 m und darunter) 

https://www.dwd.de/DE/wetter
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sind entsprechend frischere Standorte anzutreffen, die als Kaltluftentstehungsge-

biete wirken. 

Die wenigen kleinen Waldinseln sind aufgrund ihrer geringen Flächenausdehnung 

und des fehlenden Siedlungsbezugs hinsichtlich Frischluftentstehung von unter-

geordneter Bedeutung. Demgegenüber sind die Gewässerläufe von Sempt und 

Fehlbach mit den begleitenden Freiflächen und Gehölzbeständen (v.a. Stadtpark 

Erding) die wichtigsten Frischluftlieferanten mit insgesamt ausgleichender Wirkung 

auf das Stadtklima. 

Kaltluftabflussgebiete 

Kaltluftabflussgebiete beschränken sich auf den Talverlauf der Sempt, der in die-

ser Hinsicht als ausgeprägt bezeichnet werden kann. 

 Empfindlichkeiten 

Die Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen in Form von Flächenversiege-

lungen hängt von deren Umfang ab. Grundsätzlich ist die Empfindlichkeit gegen-

über Versiegelung als hoch anzunehmen, da kalt- und frischluftproduzierende Flä-

chen ihre Funktion durch Überbauung verlieren. Gleiches gilt für Zerschneidungs-

wirkungen, bei denen Luftströmungen abgeschnitten oder behindert werden. 

Frischluftbahnen mit Siedlungsbezug, die den Transport von Frischluft in Belas-

tungsräume sicherstellen, sind generell als hoch empfindlich gegenüber Zer-

schneidung anzusehen.  

Hinsichtlich der Lufthygiene besteht eine generelle Empfindlichkeit gegenüber ei-

ner Zunahme von Luftschadstoffen. Die wirtschaftliche Entwicklung im Umfeld des 

Flughafens München hat in den letzten Jahren kontinuierlich stark zugenommen. 

Mit dieser Entwicklung ist auch eine Zunahme des Straßenverkehrs verbunden die 

generell mit einer Zunahme von Luftschadstoffen verbunden ist.  

 Vorbelastungen 

Die lufthygienischen und klimatischen Verhältnisse sind im UR bereits durch ver-

schiedene Emittenten vorbelastet. Hier sind verschiedene Kreis- und Staatsstra-

ßen zu nennen (ED 19, St 2084, B 388). Weitere Vorbelastungen werden durch 

den Flugverkehr verursacht, da die Ein-/Ausflugschneise über dem westlichen Un-

tersuchungsraum liegt. 

Allerdings sind die Auswirkungen des Flughafenbetriebes auf die Luftqualität rela-

tiv gering. Im Rahmen der lufthygienischen Untersuchung für das Raumordungs-

verfahren zum Ausbau des Flughafen Münchens (RAUMORDNUNGSUNTERLA-

GEN 3. START- UND LANDEBAHN FLUGHAFEN - MÜNCHEN 2006) wurde u.a. 
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der Ist-Zustand der lufthygienischen Verhältnisse im Jahr 2004 ermittelt und für 

das Jahr 2020 prognostiziert. Es werden seit 1991 regelmäßig Luftschadstoffe auf 

dem Gelände des Flughafens (Station Schwaigerloh) und in seiner Umgebung 

(Station Brandau) gemessen. Für 2004 ergaben sich Hintergrundbelastungen für 

Stickstoffdioxid mit 20-25 µg/m3, Stickstoffoxid mit 20-35 µg/m3, Schwebstaub mit 

20-25 µg/m3, Benzol ca. 1 µg/m3, Schwefeldioxid ca. 1 µg/m3 und Kohlenmonoxid 

mit 100-200 µg/m3. Das Konzentrationsniveau ist damit bei den meisten Schad-

stoffen niedrig, mittlere Werte wurden bei Stickstoffdioxid und Staub gemessen. 

Alle Schadstoffkonzentrationen liegen unter den jeweiligen Grenz- und Zielwerten 

zum Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz der Vegetation und 

Ökosystemen (BImSchV 2005, TA Luft). Geruchsbelastungen treten im UR nur 

temporär durch die Landwirtschaft (Gülleausbringung) auf. Des Weiteren sind die 

großflächig versiegelten Flächen im Bereich der Siedlungs- und Gewerbegebiete 

der Stadt Erding und des Fliegerhorstes als Vorbelastung einzustufen. 

 Gesamtbewertung- Funktionaler Wert 

Insgesamt befinden sich im Untersuchungsraum folgende Flächen mit klimati-

schen oder lufthygienischen Funktionen, denen eine hohe Gesamtbewertung der 

Schutzwürdigkeit (Funktionaler Wert) zugeordnet wird: 

▪ Luftaustauschbahn entlang des Talraumes der Sempt  

▪ Äcker und Grünland innerhalb des regionalen Grünzugs im Talraum der Sempt 

Außerhalb des Talraums der Sempt ist das Gelände des Untersuchungsraumes 

weitgehend eben ohne besondere topographische Unterschiede, die größere Kalt-

luftabflussbewegungen bewirken könnten. 

4.5 Schutzgut Landschaft 

4.5.1 Rechtliche Grundlagen, Schutzziele und Leitbilder 

Unter dem Schutzgut Landschaft wird das Landschaftsbild als die sinnlich wahr-

nehmbare Erscheinung von Natur und Landschaft verstanden. Beide stellen we-

sentliche materielle Grundlagen für den menschlichen Erlebnisraum dar. Das 

Landschaftsbild bildet eine wesentliche Grundlage für die natürliche Erholungseig-

nung der Landschaft für den Menschen. 

 Rechtliche Grundlagen 

Rechtliche Grundlagen für die Betrachtung des Schutzgutes Landschaft sind ins-

besondere die nachfolgend aufgelisteten Gesetze: 
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Bund 

▪ Bundes-Naturschutzgesetz (BNatSchG) 

▪ Bundeswaldgesetz (BWaldG) 

▪ Raumordnungsgesetz (ROG) 

Land 

▪ Bayerisches Naturschutzgesetz (BayNatSchG)  

▪ Bayerisches Denkmalschutzgesetz (DSchG) 

Landesplanerische Beurteilung 

Im Rahmen der Maßgaben der Landesplanerischen Beurteilung wird formuliert, 

dass „generell auf eine landschaftsschonende Bauausführung“ zu achten ist. Dazu 

ist der Trassenkörper an die bestehende Landschaftsstruktur anzupassen, um 

eine landschaftsgerechte Gestaltung der Trasse zu erzielen. „Eine Riegelwirkung 

durch Dämme, Einschnitte und Talbrücken ist soweit wie möglich zu vermeiden.“ 

„Bei der Querung der landschaftlichen Vorbehaltsgebiete in den Tälern der Dorfen, 

Sempt und Strogen sind durch großzügige Überbrückungen die ökologischen 

Funktionen der Gewässer zu erhalten.“ Einzelheiten hierzu sind im Rahmen der 

Bearbeitung der Landschaftspflegerischen Begleitplanung mit der zuständigen Na-

turschutzbehörde, dem Forstamt sowie dem Wasserwirtschaftsamt abzustimmen. 

 Schutzziele und Leitbilder 

Gesetzliche Schutzziele 

Das BNatSchG enthält Ziele zum Schutzgut Landschaft: 

▪ „Natur und Landschaft sind aufgrund ihres eigenen Wertes und als Grundlage 

für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die künfti-

gen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maßgabe 

der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass (…) 

▪ die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 

und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die 

Pflege, die Entwicklung und, soweit erforderlich die Wiederherstellung 

von Natur und Landschaft“ (§ 1 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG). 

▪ „Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Er-

holungswertes von Natur und Landschaft sind insbesondere 
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▪ Naturlandschaften und historisch gewachsene Kulturlandschaften, auch 

mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zer-

siedelung und sonstigen Beeinträchtigungen zu bewahren, 

▪ zum Zweck der Erholung in der freien Landschaft nach ihrer Beschaf-

fenheit und Lage geeignete Flächen vor allem im besiedelten und sied-

lungsnahen Bereich zu schützen und zugänglich zu machen“ (§ 1  

Abs. 4 BNatSchG). 

▪ „Großflächige, weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume sind vor weiterer 

Zerschneidung zu bewahren. Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter 

Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flächen im beplanten und unbeplan-

ten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen sind, hat Vorrang 

vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. Verkehrswege, 

Energieleitungen und ähnliche Vorhaben sollen landschaftsgerecht geführt, ge-

staltet und so gebündelt werden, dass die Zerschneidung und die Inanspruch-

nahme der Landschaft sowie Beeinträchtigungen des Naturhaushalts vermie-

den oder so gering wie möglich gehalten werden“ (§ 1 Abs. 5 BNatSchG). 

Das ROG des Bundes enthält folgende Leitvorstellungen und Grundsätze zur Ent-

wicklung der Landschaft: „Natur und Landschaft einschließlich Gewässer und 

Wald sind zu schützen, zu pflegen und zu entwickeln...“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 8 ROG). 

Das BWaldG enthält im Hinblick auf das Schutzgut Landschaft folgenden Grund-

satz: Wald ist „wegen (...) seiner Bedeutung für die Umwelt, insbesondere für (...) 

das Landschaftsbild (...) zu erhalten, erforderlichenfalls zu mehren...“(§ 1 Nr. 1 

BWaldG). 

Planerische Zielsetzungen 

Der Regionalplan München (REGIONALER PLANUNGSVERBAND MÜNCHEN 

2005 / 2014) formuliert in seinen Zielen für Natur und Landschaft folgendes Land-

schaftliches Leitbild:  

▪ In der gesamten Region soll zur Sicherung der Umwelt und Lebensqualität ein 

zusammenhängendes Netz von Grünzügen und Freiflächen erhalten und auf-

gebaut werden. Im Verbund mit dem Verdichtungsraum soll mit Nachdruck auf 

ein ökologisches Gleichgewicht hingewirkt werden.  

▪ Im ländlichen Raum der Region soll insbesondere die Sicherung eines stabilen 

Naturhaushaltes angestrebt werden. 

▪ Als Ziele zur Erhaltung und Gestaltung der Landschaft sollen u. a. „die offenen 

Fluren der Region ... durch Gehölzpflanzungen durchgrünt werden. Die Orts-
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ränder, insbesondere bei Neubaugebieten, sollen in das überörtliche Grün- und 

Freiflächensystem einbezogen werden. Großflächige Infrastrukturanlagen sol-

len besonders sorgfältig in die Landschaft eingebunden werden“. 

▪ In der engeren Verdichtungszone des großen Verdichtungsraumes München 

sollen die noch vorhandenen naturnahen Vegetationsflächen gesichert werden. 

▪ In landschaftlichen Vorbehaltsgebieten soll unter anderem die Eigenart des 

Landschaftsbildes bewahrt werden. Siedlungstätigkeit, Bebauung und bauliche 

Infrastrukturen sollen sich dort nach den besonders bedeutsamen Belangen 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege richten. Im landschaftlichen Vor-

behaltsgebiet „Erdinger Moos und Viehlaßmoos“ sowie „Täler im Erdinger 

Raum“ sollen die Niedermoore, die Wälder, uferbegleitende Gehölze und Tal-

wiesen erhalten und naturnah bewirtschaftet werden. 

Der Landschaftsplan von Erding (KATTINGER, LYNEN 2000) nennt für den Un-

tersuchungsraum u.a. folgende Ziele und Maßnahmen (vgl. auch Kap. 4.1.1.2): 

▪ Nass- und Feuchtwiesen: 

▪ Schutz und Erhalt möglichst großer zusammenhängender Wiesenflä-

chen 

▪ Aufgabe der Ackernutzung bzw. Extensivierung der Grünlandnutzung 

insbesondere in den Überschwemmungsgebieten, im Umfeld der Bio-

topkomplexe und entlang der Fließgewässer 

▪ Pflegemahd der kleinparzelligen Feuchtwiesen im Zusammenhang mit 

Pflegekonzepten für die Biotopkomplexe 

▪ Flurdurchgrünung (Neuanlage von Hecken und Feldgehölzen u.a. als Maß-

nahme im Bereich der Altmoräne und der Lößterrassen) 

▪ Neuschaffung von Tümpeln als Teil der Rekultivierungsmaßnahmen im Rah-

men von Kiesabbau 

▪ Gewässerrenaturierungen (z.B. Verlängerung der Fließstrecken, Schaffung ei-

nes abwechslungsreichen Profiles, Bepflanzungsmaßnahmen), 

▪ Für nachgenannte Biotopkomplexe sind möglichst Pflege- und Entwicklungs-

pläne zu erstellen: 

▪ Semptlauf nordöstlich von Eichenkofen 

• Sicherung der flussbegleitenden Feuchtgebietskomplexe 
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• Entfernung der Pappelaufforstung 

• Sicherstellung der Pflege der Streuwiesen 

• Anlage von Pufferstreifen (mind. 10 m) 

▪ Biotopkomplex südöstlich Eitting 

• Sicherung der versch. Feuchtflächen (Seggenried, Kalkflach-

moor) 

• Mahd der artenreichen Feuchtwiesen 

• Extensivierung der angrenzenden Wiesen 

• Schließen der Entwässerungsgräben 

• Beseitigung von Ablagerungen 

▪ Biotopkomplex am Altwasser bei Singlding 

• Erhöhung der Wasserführung im Altarm 

• Anlage von Pufferstreifen im Westen 

• Wildacker der natürlichen Sukzession überlassen 

▪ Feuchtflächenkomplex am Südrand des Planungsgebietes (nördliches 

Wörther Moos) 

• Sicherung und Ausweitung der artenreichen Feuchtwiesen, 

Großseggenriede und Röhrichtflächen 

• Förderung extensiver Grünlandnutzung in den angrenzenden 

Bereichen und/oder Anlage von Pufferstreifen 

•  

• Beseitigung der Aufforstungen 

• Beseitigung von Ablagerungen entlang der Gräben (Bauschutt, 

organische Abfälle) 
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▪ Fließgewässer Sempt und Fehlbach 

• Erhöhung der Standortvielfalt im Ufer- und Sohlenbereich, Ver-

besserung der Selbstreinigungskraft 

• Erhalt der Grundwasserstände in den angrenzenden Flächen  

• Anlage von Gewässerschutzstreifen bei Weidenutzung an der 

Sempt (südlich von Pretzen) zur Verhinderung von Uferabtritt, 

evtl. Anlage eines kleinen Seitengrabens als Viehtränke 

• Anbindung der Altwasserarme (einseitig) entlang Sempt und 

Fehlbach (insbesondere Altarm bei Singlding) 

• schonende Bachauskehr der Sempt im Bereich der Stadt Erding 

Leitbilder 

Aus den oben dargelegten Grundlagen sind folgende Ziele zusammenzufassen, 

die als wesentliche Beurteilungsmaßstäbe für den LBP zugrunde gelegt werden: 

▪ Landschaftsgerechte Einpassung von Verkehrswegen und Bebauungen; 

▪ Natur und Landschaft sollen bei Planungen und Maßnahmen möglichst so er-

halten und entwickelt werden, dass jeweilig vorhandene naturräumliche Poten-

ziale besondere Berücksichtigung finden; 

▪ Die Landschaften Bayerns sollen in ihrer Vielfalt, Eigenart und Schönheit erhal-

ten werden; 

▪ Im Verbund mit dem Verdichtungsraum soll im ländlichen Raum der Region mit 

Nachdruck auf ein ökologisches Gleichgewicht hingewirkt werden; 

▪ In der engeren Verdichtungszone des großen Verdichtungsraumes München 

sollen die noch vorhandenen naturnahen Vegetationsflächen gesichert werden; 

▪ Schutz, Optimierung und Neuaufbau von Gehölzstreifen; 

▪ Anpflanzung und Erhaltung von Bäumen und Sträuchern; 

▪ kleinräumige Aufforstung; 

▪ Renaturierung von Bächen und Gräben sowie Sicherung bzw. Neuaufbau von 

Uferrandvegetation. 
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4.5.2 Methodik der Erfassung, Bewertung und Darstellung 

 Abgrenzung des Untersuchungsraums 

Der Untersuchungsraum für das Schutzgut Landschaft umfasst im Neubauab-

schnitt mit einem 2.000 m breiten Korridor den Nahbereich der Trasse zwischen 

der Gemarkungsgrenze der Stadt Erding im Westen und dem Ortsteil Ammersdorf 

im Südosten. Im Bereich des Ausbauabschnittes zwischen Dorfener Straße und 

Altenerding im Süden umfasst der Untersuchungskorridor eine Gesamtbreite von 

1.000 m. Die räumliche Lage des Untersuchungsraumes ist den Anlagen 15.5.1-2 

zu entnehmen. 

 Datengrundlagen 

Die Bestandserfassung im Schutzgut Landschaft erfolgt anhand der im Rahmen 

des Fachgutachtens durchgeführten Biotoptypenkartierung sowie Geländebege-

hungen zur Erfassung der Gliederungsprinzipien und Anordnungsmuster der 

Landschaftsbildkomponenten. Zusätzlich werden bestehende Planungsgrundla-

gen ausgewertet. 

In Tab. 4-52 sind die wesentlichen Erfassungskriterien und die zugehörigen Quel-

len (Daten- / Informationsgrundlagen) zusammengestellt, die zur Bestandsbe-

schreibung und -bewertung herangezogen werden. 

Tab. 4-52: Erfassungskriterien und Daten- und Informationsgrundlagen für 

das Schutzgut Landschaft 

Erfassungskriterien 
Relevante Daten- / Informationsgrundla-
gen 

Landschaftsbildkomponenten: 

• Geomorphologischer Formenschatz 

• Naturräumliche Struktur 

• Landnutzung / Biotoptypen 

• Siedlungen 

• Landschaftsbildprägende Ortsränder 

• Gewässer 

• Visuelle Leitlinien und Sichtbeziehungen 

 

• Naturräume Bayerns 

• Biotop-/Nutzungstypenkartierung  

• Topografische Karten 1:25.000 

• Geländebegehungen 

• Luftbilder 

• Flächennutzungspläne  

Gliederungsprinzipien und Anordnungsmus-
ter der Landschaftsbildkomponenten 

• Geländebegehungen 

• Ableitung aus den oben genannten Daten-
quellen 

Gesetzlich und gesamtplanerisch ge-
schützte Bereiche: 

• LSG und ND werden aufgrund der Bedeu-
tung für das Landschaftsbild bei der Be-
standserfassung und -bewertung berücksich-
tigt 

• Wald mit besonderer Bedeutung für das 
Landschaftsbild 

 

• Regionalplan München 

• Schutzgebietsverordnungen 

• Waldfunktionsplan 

Vorbelastungen 
visuelle Beeinträchtigungen durch: 
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Erfassungskriterien 
Relevante Daten- / Informationsgrundla-
gen 

• Freileitungen 

• Verkehrstrassen 

• störende Bauwerke 

• Abgrabungsbereiche 
Geräuschimmissionen aus Verkehrsanlagen 
durch flugbetriebsbedingte Geräusche und stra-
ßenbedingte Geräusche werden unter dem 
Schutzgut Menschen - Erholungs- und Freizeit-
funktion, Geruchsbelästigungen unter dem 
Schutzgut Luft behandelt. 

• Topografische Karten (1:25.000) 

• Geländebegehungen 

• Luftbilder 

• Flächennutzungspläne  

• Raumordnungskataster 

 

 Methodik und Bestandsbewertung 

Bedeutung 

Die Bewertung der qualitativen Ausprägung der Landschaft erfolgt nach den Krite-

rien  

▪ Eigenart, 

▪ Vielfalt und  

▪ Schönheit.  

Nach einer qualitativen Beschreibung der unterschiedlichen Ausprägung für die 

Landschaftsbildeinheiten erfolgt eine Zuordnung der Qualität in eine fünfstufige 

Bewertungsskala (sehr hoch, hoch, mittel, gering, sehr gering) - abweichend von 

der vierstufigen Bewertungsskala der Bayerischen Kompensationsverordnung, bei 

der die Stufe „sehr gering“ nicht enthalten ist. Hierdurch erhält man eine differen-

ziertere Bewertung, die eine genauere Beurteilung der Betroffenheit von einzelnen 

Landschaftsräumen ermöglicht. Bei der Bewertung der einzelnen Kriterien werden 

auch die Vorbelastungen wie visuelle Beeinträchtigungen durch Verkehrstrassen 

und störende Bauwerke beispielsweise als Eigenartverluste berücksichtigt.  

Eine Gesamtbewertung wird einzelfallbezogen vorgenommen und begründet. Die 

Eigenart stellt dabei i. d. R. das maßgebende Kriterium der Bewertung dar. 

Im Folgenden werden die genannten Kriterien näher erläutert. 

Eigenart 

Unter Eigenart sind die charakteristischen Merkmale zu verstehen, die sich in einer 

Landschaft unverwechselbar natur- und kulturhistorisch herausgebildet haben. 

Eine Landschaft erhält ihre Eigenart also nicht nur durch Naturelemente wie z.B. 

Relief, Boden, Gewässer und Vegetation, sondern auch durch Kulturelemente wie 
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Siedlungsstruktur, Bauformen und Nutzungsart. Je weniger eine Landschaft von 

ihrer gewachsenen Eigenart verloren hat, desto größer sind die Identifikationsmög-

lichkeiten des Betrachters mit ihr. „Eigenart entsteht über eine bestimmte Konstel-

lation natürlicher und kultureller Elemente, über eine charakteristische Abfolge von 

Nutzungsformen und Landschaftselementen, wie sie sich etwa im Laufe einer ab-

lesbaren historischen Entwicklung herausgebildet hat“ (JESSEL, B., 1998). 

Vielfalt 

Kennzeichnend für die Vielfalt eines Raumes ist der mehr oder weniger häufige 

Wechsel unterschiedlicher Oberflächenformen (Reliefvielfalt), Nutzungen und 

Kleinstrukturen (Nutzungs- / Kleinstrukturenvielfalt) sowie die Ausstattung mit Ge-

wässern (Gewässervielfalt). Ein reichhaltig gegliederter Landschaftsraum bietet 

vielfältige Informationen und wird deshalb vom Menschen als interessant empfun-

den. Neben der mengenmäßigen Ausstattung mit Strukturelementen und deren 

Verteilung im Raum ist dabei auch ihre qualitative Ausprägung bei der Bewertung 

hervorzuheben. 

Schönheit 

„Schönheit kennzeichnet (...) einen wahrgenommenen und intuitiv als solchen 

empfundenen Gesamteindruck von Landschaften“ (JESSEL, B., 1998). Sie beruht 

vor allem auf der typischen Vielfalt und Eigenart eines Landschaftsraumes, jedoch 

unter Berücksichtigung der emotionalen, subjektiven Komponente der Land-

schaftsästhetik. Die Bewertung der Schönheit eines Landschaftsbildraumes hängt 

daher nicht nur von einzelnen Elementen ab, sondern auch von vielfältigen, ganz-

heitlichen Wahrnehmungen.  

Empfindlichkeiten 

Die Abschätzung des Funktionsverlustes bzw. der Funktionsbeeinträchtigung von 

Landschaftsbildeinheiten durch Überformung / Zerschneidung erfolgt qualitativ 

über die Beschreibung der Veränderung der landschaftsbildprägenden Elemente 

und wird durch die Empfindlichkeit der Landschaftsbildeinheiten gegenüber Über-

formung bestimmt.  

Grundsätzlich stellen Waldgebiete gegenüber der Überformung von Landschafts-

bildeinheiten durch das Vorhaben im Allgemeinen visuell unempfindliche Bereiche 

dar, da das Vorhaben i. d. R. aufgrund der Bestandsdichte der Bäume verschattet 

wird und nur im unmittelbaren Nahbereich einsehbar ist (Ausnahmen können z.B. 

durch Aussichtspunkte entstehen, die oberhalb eines betroffenen Waldgebietes 

liegen). Demgegenüber können in Offenlandbereichen zusätzlich eingeführte Ele-

mente in Abhängigkeit von der Reliefdynamik und der Anzahl und Anordnung 

sichtverschattend wirkender Vegetationsstrukturen stärker zurück- aber auch 
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hervortreten. Je weniger gliedernde und belebende Landschaftsbildkomponenten 

in einer Landschaft vorhanden sind, desto höher ist ihre Empfindlichkeit gegenüber 

einer Überformung. Offenlandbereiche weisen daher in Abhängigkeit von der Aus-

stattung mit gliedernden und belebenden Landschaftsbildkomponenten eine hohe 

Empfindlichkeit auf. 

Vorbelastungen 

Vorbelastungen durch visuelle Beeinträchtigungen im Untersuchungsraum, wie 

die Störung von Sichtachsen und -beziehungen, werden u. a. durch Freileitungen, 

Verkehrstrassen (Straße und Schiene) und störende Bauwerke hervorgerufen. 

Auch die an den Ortsrändern angesiedelten Gewerbegebiete stellen eine Vorbe-

lastung dar, da sie die Ortsrandsituation aufbrechen und zu einer Überprägung der 

Siedlungsstruktur, insbesondere der kleineren Gemeinden, führen und wiederum 

weitere Vorbelastungen, z.B. in Form von LKW-Verkehr nach sich ziehen. 

Weitere Vorbelastungen ergeben sich aus den Geräuschimmissionen der Ver-

kehrsanlagen und durch Luftschadstoffe. Da in die Bewertung der Landschaft auch 

das Kriterium Schönheit als Gesamteindruck der Landschaft mit einfließt, wird bei 

ausgeprägten Lärmbelastungen (z.B. Straßenverkehrslärm, Fluglärm) gesondert 

auf diese Vorbelastung hingewiesen. 

Die quantitative Beschreibung der Vorbelastungen durch Verlärmung werden im 

Rahmen des Schutzguts Menschen - Erholungs- und Freizeitfunktion sowie Wohn- 

und Wohnumfeldfunktion, die Vorbelastungen durch Luftschadstoffe im Rahmen 

des Schutzguts Luft / Klima behandelt. 

Funktionaler Wert (FW) 

Die Ausprägungen der Kategorien von Eigenart, Vielfalt und Schönheit für die je-

weilige Landschaftsbildeinheit wird unter Berücksichtigung der Vorbelastung ver-

bal-argumentativ zu einem Gesamtwert (= Funktionaler Wert) zusammengeführt 

und einzelfallbezogen beschrieben und begründet. Mit einbezogen wird dabei die 

vorhabenbezogene Empfindlichkeit der Landschaft wie z.B. im Fall der weiträumi-

gen Sichtbeziehungen. 

Tab. 4-53 zeigt typische Beispiele für die Bewertung von Landschaftsbildeinheiten 

mit unterschiedlichen Ausprägungen der Bewertungskriterien. 
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Tab. 4-53: Bewertungsrahmen zur Zuordnung der Bedeutung des Funktiona-

len Wertes (FW) im Schutzgut Landschaft 

Erläuterung und Beispiel FW 

Gebiete mit hoher und / oder sehr hoher Vielfalt bzw. Eigenart und / oder fehlen-
der Vorbelastung 
Beispiele: 

• Naturnahe Au- und Mischwaldbestände 

• Naturnahe Fließgewässerauen mit Gehölzufersaum 

• Historische Stadtkerne mit hohem Anteil an Baudenkmälern (Ensemble-
schutz) 

sehr hoch 
(5) 

Gebiete mit mittlerer / hoher Vielfalt bzw. Eigenart und / oder einzeln auftretender 
Vorbelastung 
Beispiele: 

• feldgehölzreiche Feldflur 

• forstwirtschaftlich geprägter Wald 

• deutlich durchgrünte locker bebaute Siedlungsbereiche 

hoch 
(4) 

Gebiete mit geringer / mittlerer Vielfalt bzw. Eigenart und / oder erkennbarer Vor-
belastung 
Beispiele: 

• Wechsel von Acker- und Grünlandnutzung mit strukturierenden Gehölzele-
menten 

• Durchgrünte Siedlungsbereiche / Kleingärten mit älteren Gehölzbeständen 

• Wenig strukturierte Offenlandbereiche mit weiträumigen Sichtbeziehungen 
(mit Siedlungsbezug) 

mittel 
(3) 

Gebiete mit sehr geringer / geringer Vielfalt bzw. Eigenart und / oder deutlicher 
Vorbelastung 
Beispiele: 

• zusammenhängende Gewerbe- und Mischgebiete, Versorgungsanlagen 

• dichte Bebauung 

gering 
(2) 

Gebiete mit untergeordneter Bedeutung für das SG Landschaft, keine Vielfalt 
bzw. Eigenart im Sinne einer abwechslungsreichen Kultur- bzw. Naturlandschaft 
Beispiele:· 

• Flughafengelände 

sehr gering 
(1) 

 

4.5.3 Beschreibung und Bewertung des Bestandes einschließlich der Vor-

belastungen 

Die Kartendarstellung des Bestandes und der Bewertung für das Schutzgut Land-

schaft erfolgt in den Anlagen 15.5.1-2. Es wird dort die jeweilige Landschaftseinheit 

mit ihrem Funktionalen Wert dargestellt. Ferner sind prägende, gliedernde und be-

lebende Landschaftselemente (Wald mit besonderer Bedeutung für das Land-

schaftsbild nach dem Waldfunktionsplan, landschaftsprägende Wald- und Ortsrän-

der, weiträumige Sichtbeziehungen, Alleen, Einzelbäume und Aussichtspunkte), 

Vorbelastungen (landschaftlich störende Strukturen, Hochspannungsfreileitungen, 

Sendemasten und Schallisophonen) und gesetzlich und durch Fachplanung ge-

schützte Bereiche (LSG, Landschaftliches Vorbehaltsgebiet und Regionaler Grün-

zug) in den Karten verzeichnet. 
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 Schutzgebiete und Ausweisungen nach Fachplänen 

Schutzgebiete nach BNatSchG sind im Untersuchungsraum des PFA 4.2 nicht 

ausgewiesen. 

Der Talraum der Sempt ist im Regionalplan München (REGIONALER PLA-

NUNGSVERBAND MÜNCHEN 2005 / 2014) als Landschaftliches Vorbehaltsge-

biet und Regionaler Grünzug ausgewiesen. 

Kleinere Waldbereiche im UR (beidseits des Fehlbachs) sind in der Waldfunktions-

karte (BAYERISCHES STAATSMINISTERIUM FÜR ERNÄHRUNG, LANDWIRT-

SCHAFT UND FORSTEN, 1997) als Wald mit besonderer Bedeutung für die Ge-

samtökologie ausgewiesen. Aufgrund des geringen Waldanteils im Untersu-

chungsraum haben diese Wälder jedoch auch eine Bedeutung für das Land-

schaftsbild. 

 Bestandsbeschreibung 

Strukturen und Funktionsausprägungen 

Der Untersuchungsraum liegt innerhalb des Stadt- und Umlandbereichs des Ver-

dichtungsraums München. Die Region besitzt eine hohe Wirtschaftskraft mit ent-

sprechend hoher Bevölkerungs- und Arbeitsplatzdichte. Aufgrund dieser Eigen-

schaften besteht eine hohe Beanspruchung des Raumes durch Siedlungs- und 

Verkehrsflächen. Trotz der insgesamt hohen Verdichtung sind aufgrund der poly-

zentralen Siedlungsstruktur in der Peripherie von München zwischen den einzel-

nen Siedlungsflächen Freiräume mit unterschiedlicher Strukturvielfalt vorhanden, 

die entsprechende Bedeutung für die siedlungsnahe Freizeit- und Feierabend-Er-

holung haben. 

Beschreibung der Landschaftsbildeinheiten 

Im Folgenden werden Eigenart, Vielfalt und Schönheit für jede Landschaftsbildein-

heit beschrieben. Insgesamt werden 9 Landschaftsbildeinheiten abgegrenzt: 

▪ Intensiv landwirtschaftlich geprägte Flur westlich des Sempttales ohne nen-

nenswerte Strukturen (LBE 6)  

Wechsel von Acker- und Grünlandnutzung in einer weitgehend ausgeräumten Flur. 

Unterbrochen wird diese Flur von dem in nahezu mit der landwirtschaftlichen Flä-

che in einer Ebene verlaufenden Mittleren-Isar-Kanal (außerhalb des Untersu-

chungsgebietes). Durch das ebene Gelände sind weitläufige Sichtbeziehungen 

gegeben. Nordwestlich von Erding erfolgt der Abbau von Kies (Kronthaler Weiher; 

nördlich Siglfing). Geringe Vielfalt und Eigenart. 
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▪ Nordrand von Erding zwischen Fehlbach und Sempt landwirtschaftlich geprägt, 

kaum Strukturen, Bewuchs von Sempt und Fehlbach (LBE 5) 

Zwischen Sempt und Fehlbach weitgehend strukturlos und durch intensive land-

wirtschaftlich bewirtschaftete Flächen geprägter Raum. Sowohl der Fehlbach als 

auch die Sempt werden von einer natürlichen Ufervegetation im Auenbereich be-

gleitet. Die landwirtschaftlichen Flächen gliedern sich dem Außenbereich von Er-

ding mit seinen Schrebergärten und den Sportanlagen an. Mittlere Vielfalt und Ei-

genart. 

▪ Fliegerhorst Erding (LBE 4.4) 

Am östlichen Rand des Stadtgebietes von Erding ist als eigene LBE das Gelände 

des Fliegerhorstes abgegrenzt. Gebiet mit untergeordneter Funktion für das 

Schutzgut Landschaft. Der Entwurf des B-Plans 193 I, der den südwestlichen Be-

reich des Fliegerhorstes überplant, sieht Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen 

und Sondergebiete (Zweckbestimmung „Parkhaus“) vor. Auch nach Umsetzung 

des B-Plans wird dieser Bereich keine besondere Eigenart und Schönheit aufwei-

sen. 

▪ Gewerbe- und Wohnbauflächen zwischen dem Stadtkern von Erding und dem 

Fliegerhorst Erding (LBE 4.3) 

Um den Altstadtkern von Erding ziehen sich Gewerbe- und Wohnbauflächen 

herum, die bis auf die Gehölzstrukturen am Fehlbach und der Sempt eine geringe 

Vielfalt und Eigenart besitzen. 

▪ Historischer Stadtkern von Erding (LBE 4.2) 

Der historische Ortskern ist von außen, aus der freien Landschaft, nicht mehr nach-

vollziehbar. Aufgrund der baulichen Struktur sowie des Ensembleschutzes zeich-

net sich der historische Stadtkern jedoch noch deutlich von den Neubaugebieten 

ab. Sehr hohe Vielfalt und Eigenart. 

▪ Erding Stadtpark mit Aue der Sempt (LBE 4.1) 

Innerhalb des Stadtgebietes von Erding und südlich des Altstadtkerns liegt beid-

seits der Sempt der Stadtpark mit altem Baumbestand, Wiesenflächen und einem 

Tiergehege. Aufgrund der Lage in der Semptaue und dem mäandrierenden Verlauf 

des Flusses im Stadtgebiet besitzt die Landschaft eine sehr hohe Attraktivität, Viel-

falt und Eigenart. 
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▪ landwirtschaftlich geprägte Flur südöstlich des Stadtgebietes von Erding (mit 

Museumsdorf östlich von Erding) (LBE 3) 

Eine sehr stark durch Acker- und Grünlandnutzung geprägte Flur mit geringem 

Anteil an Gehölzelementen und sonstigen landschaftsprägenden Strukturen. Mar-

kant ist die nicht mehr durchgängig erhaltene Baumallee an der sehr stark befah-

renen St 2084. Der Lauf des Schöllbächleins ist durch begleitende Wiesen im 

Landschaftsbild nachvollziehbar. Das Museumsdorf von Erding liegt, dem Stadt-

rand vorgelagert, am Rand der Äcker und Wiesen sowie dem Schöllbächlein. 

▪ Gewerbe- und Wohnbauflächen in Erding (LBE 9) 

Südlich des Stadtparks Erding beginnen die Wohnbauflächen von Altenerding, die 

am südlichen Untersuchungsgebietsrand an die Flächen des Gewerbegebietes Er-

ding-Süd grenzen. Siedlungs- und Gewerbeflächen ohne besondere Ausprägung 

von Eigenart, Vielfalt und Schönheit im Landschafts- und Ortsbild (geringe Vielfalt 

und Eigenart). 

▪ leicht gewellte landwirtschaftlich geprägte Flur am Stadtrand von Erding (LBE 

10) 

Der südliche Stadtrand von Erding (westlich der St 2082) wird noch durch landwirt-

schaftlich genutzte Flächen sowie durch eine kleine Waldparzelle geprägt (mittlere 

Vielfalt und Eigenart).  

 Empfindlichkeiten 

Zwischen Singlding und Pretzen verläuft die Hangleite des Sempttales. Das Semp-

ttal südlich Erding ist bereits stark durch die Gewerbegebiete der Stadt Er-ding 

beeinträchtigt. Erst in Höhe von Pretzen beginnt der naturnahe Talraum, der in 

südlicher Richtung hohen Strukturreichtum aufweist und weitgehend unzerschnit-

ten ist (bereits außerhalb des UG). Die Landschaftsbildeinheiten im Stadtbereich 

Erding sind aufgrund der geringen Einsehbarkeit aus größerer Entfernung als ge-

ring empfindlich gegenüber Veränderungen einzustufen.  

In dem weitgehend ebenen und offenen Gelände der Schotterebene nordwestlich 

Erding sowie aufgrund fehlender sichtverschattender Elemente ist das Schutzgut 

Landschaft in diesen Bereichen gegenüber Überformung hoch empfindlich. 

 Vorbelastungen 

Das Landschaftsbild ist im UR durch Verkehrstrassen und den Flugverkehr stark 

vorbelastet (Lärm, optische Reize und technische Überprägung): 
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▪ Verkehrstrassen 

Vorbelastend wirken neben der bestehenden S-Bahnlinie S 2 (München – Erding) 

insbesondere die stark befahrene Flughafentangente Ost (FTO St 2580), die 

St 2084, die St 2082 Erding - Langengeisling, die B 388 am Ostrand von Erding 

sowie die ED 9 östlich der Anbindung der FTO bis zur Verzweigung B 388/ St 2084 

sowie die ED 19 zwischen Erding und Eitting.  

▪ Flugverkehr 

Im UR ist der Fliegerhorst in Erding als Vorbelastung für LBE 4.4 einzustufen. 

Die LBE 6 liegt im Überflugbereich des Flughafens München. Aufgrund der niedri-

gen Flughöhe wird das subjektive Erleben der Landschaft - und somit das Kriterium 

Schönheit - aufgrund der damit verbundenen Schallimmissionen beeinträchtigt.  

▪ Gewerbe 

Die Gewerbegebiete im Süden von Erding sowie bei Bergham stellen in der Tal-

landschaft der Sempt eine hohe Vorbelastung dar. Ebenso sind die Kiesabbauflä-

chen am Kronthaler Weiher in der LBE 6 als Vorbelastung einzustufen. 

 Gesamtbewertung- Funktionaler Wert 

Im wirkungsbezogenen Untersuchungsraum wurden flächendeckend Funktions-

räume einheitlicher Strukturierung und Bewertung (Landschaftsbildeinheiten) ab-

gegrenzt sowie nummeriert.  

Die nachfolgende Tabelle stellt die Bewertung des Bestandes zusammenfassend 

dar. 

Tab. 4-54:  Bewertung der Landschaftsbildeinheiten 

LBE-Nummer Landschaftsbildeinheit FW 

6 
 

Intensiv landwirtschaftlich geprägte Flur westlich des Sempttales 

Agrarlandschaft mit sehr geringer Ausprägung von Eigenart, Vielfalt und 
Schönheit. 

Vorbelastung durch: FTO; Kiesabbau; Flughafenlärm  

2 

5 
 

Nordrand von Erding zwischen Sempt und Fehlbach 

Landwirtschaftlich intensiv genutzter Bereich am nördlichen Rand von Er-
ding  

3 

4.4 Fliegerhorst Erding 

Kasernengelände mit dem Militärflugplatz im Osten des Stadtgebietes 
(Vorbelastung); Wohngebäude mit teils ausgeprägter Durchgrünung (punk-
tueller, linearer, flächiger, älterer Baumbestand); 

2 
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4.6 Wechselwirkungen 

Die Darstellung der Wechselwirkungen ist der Umweltverträglichkeitsstudie zu ent-

nehmen (siehe Anlage 17.1). 

LBE-Nummer Landschaftsbildeinheit FW 

südwestlicher Bereich innerhalb  B-Plangebiet 193 I: geplant  sind Wohn-
bauflächen, Gemischte Bauflächen, Sondergebiete (Zweckbestimmung 
„Parkhaus“), keine besondere Eigenart und Schönheit 

4.3 Gewerbe- und Wohnbauflächen zwischen dem Stadtkern von Erding und 
dem Fliegerhorst  

Gewerbe- und Wohnbauflächen die sich zwischen dem Stadtkarn und dem 
Fliegerhost entwickelt haben; keine besondere Eigenart und Schönheit 

2 

4.2 Historischer Stadtkern von Erding  

Aus der freien Landschaft nicht mehr nachvollziehbarer historischer Stadt-

kern von Erding, hohe Eigenart und Vielfalt des Stadtbildes 

5 

4.1 Erding Stadtpark mit Aue der Sempt 

Innerhalb der bebauten Flächen liegender Stadtpark mit altem Baumbe-

stand 

5 

3 landwirtschaftlich geprägte Flur südöstlich des Stadtgebietes von Erding 
(mit Museumsdorf östlich von Erding) 
Landwirtschaftliche Flächen mit wenig Strukturelementen, Weilern und Ein-
zelhöfen, Leitlinie ist die teilweise lückige Allee an der St 2084  

Vorbelastung durch: St 2084 

3 

9 Gewerbe- und Wohnbauflächen in Erding  

Die Gewerbeflächen beschränken sich auf den Westen und Süden des 
Stadtgebietes während sich die Wohnbauflächen um den Stadtkern herum 
entwickelt haben 

2 

10 leicht gewellte landwirtschaftliche geprägte Flur am Stadtrand von Erding 

landwirtschaftlich genutzte Flächen südwestlich des Haltepunktes Altener-

ding unmittelbar am Stadtrand gelegen. 

3 
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5 DARSTELLUNG DER VORHABENBEDINGTEN WIRKUNGEN 

Nach § 14 Abs.1 BNatSchG sind Eingriffe in Natur und Landschaft definiert als 

Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder Veränderungen 

des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden Grundwasserspie-

gels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Land-

schaftsbild erheblich beeinträchtigen können. Dies gilt auch für die geplante Aus-

baumaßnahme. 

Die Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes, die sich 

durch den Bau der Bahnstrecke ergeben, gliedern sich in bau-, anlagen- und be-

triebsbedingte Beeinträchtigungen. 

Baubedingte Beeinträchtigungen stellen die Veränderungen und Störungen des 

Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dar, die während des Baus der Bahn-

strecke entstehen. Sie haben i. d. R. vorübergehenden Charakter und sind somit 

zeitlich begrenzt, teilweise sind jedoch nachhaltige Beeinträchtigungen und blei-

bende Schäden möglich, die nicht durch Schutzmaßnahmen zu vermeiden sind. 

Anlagenbedingte Beeinträchtigungen stellen die Veränderungen des Naturhaus-

haltes und des Landschaftsbildes dar, die durch den Baukörper selbst verursacht 

werden. Die Intensität der Belastung ist abhängig von Linienführung, Gradiente, 

Bauwerk und Ausbauzustand. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen stellen die Veränderungen des Naturhaus-

haltes und Landschaftsbildes dar, die nach Beendigung der Bauarbeiten dauerhaft 

durch den Betrieb entstehen, der auf dieser Bahnstrecke stattfindet. Die Intensität 

der Belastung ist abhängig von der Anzahl, Art und zeitlichen Verteilung der Züge. 

Die Beeinträchtigungen / Konflikte werden qualitativ bzw. quantitativ ermittelt und 

schutzgutbezogen beschrieben (siehe Kap.6). Eine ausführliche Beschreibung der 

Verkehrs- und Betriebsplanungen sowie des technischen Konzeptes enthält der 

Technische Erläuterungsbericht (siehe Anlage 1). 

Im vorliegenden Fall ist zu berücksichtigen, dass die vorhabenbedingten Beein-

trächtigungen unter Berücksichtigung der bestehenden Vorbelastungen zu bewer-

ten sind.  
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6 AUSWIRKUNGEN AUF DIE SCHUTZGÜTER 

Im Folgenden werden die jeweiligen Beeinträchtigungen und ihre Auswirkungen 

projektbezogen auf die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt, 

Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaft dargestellt und die potenziellen Kon-

flikte auf ihre konkrete Relevanz geprüft. Die Kartendarstellung der Auswirkungen 

und Konflikte ist den Anlagen 15.6.1-2 und 15.7.1-2 zu entnehmen. 

Die in der folgenden Tabelle benannten Konfliktnummern beziehen sich auf die 

Darstellung im Bestands- und Konfliktplan und gliedern sich wie folgt: 

  baubedingt: K 0 _ _  

  anlagenbedingt: K 1 _ _  

  betriebsbedingt: K 2 _ _ 

  Schutzgüter: K _ 1 _ bis K _ 7 _  

  Mögliche Wirkungen: K _ _ 1 bis K _ _ 9 

Die beiden Schutzgüter Menschen und Kultur- und Sachgüter sind zur vollständi-

gen Nennung der UVPG-Schutzgüter in der Tabelle zur Information mit enthalten, 

haben aber keine Relevanz bei der naturschutzrechtlichen Konfliktanalyse.
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Tab. 6-1: Mögliche Wirkungen auf die Schutzgüter mit Konfliktbenennung 

Mögliche Wirkungen  

Schutzgüter  

Bemessungs-
größe 

Tiere und 
Pflanzen 
u. die BV 

Boden Wasser Klima/Luft Landschaft Menschen 
Kultur-und 
Sachgüter 

(K -1-)  (K -2-)  (K -3-)  (K -4-)  (K -5-)  (K -6-)  (K -7-)  

baubedingt (K 0--) 

K 0-1 
temporäre Flächeninanspruchnahme durch 
Baustelleneinrichtungen, Baustraßen, Baufeld 

ha X X X X X X X 

K 0-2 Barriere und Trennwirkungen lfdm X   X X X  

K 0-3 Schallemissionen dB(A) X    X X  

K 0-3 Erschütterungen verbal X     X X 

K 0-4 Staub- und Schadstoffemissionen verbal X X X X  X  

K 0-5 
Zerschneidung, Verlegung und Überbauung von 
Gewässern 

lfdm X  X   X  

K 0-6 Wirkungen auf das Grundwasser verbal   X     

K 0-6 
temporäre Grundwasserabsenkungen bzw. 
Grundwasseranstau 

verbal X X X   X X 

K 0-7 Licht und optische Reize verbal X    X X  

K 0-8 mechanische Bodenbelastung verbal X X     X 

K 0-8 Bodenabtrag, Bodenauftrag ha /m3 X X     X 

K 0-9 
Einleitung von Oberflächenwasser in Fließgewäs-
ser / stehende Gewässer / Grundwasser 

verbal X  X     

BV – biologische Vielfalt 
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Mögliche Wirkungen  

Schutzgüter  

Bemessungs-
größe 

Tiere und 
Pflanzen 
u. die BV 

Boden Wasser 
Klima 
/Luft 

Land-
schaft 

Men-
schen 

Kultur und 
Sachgüter 

(K -1-)  (K -2-)  (K -3-)  (K -4-)  (K -5-)  (K -6-)  (K -7-)  

anlagenbedingt (K 1--)  

K 1-1  
Flächeninanspruchnahme durch technische 
Bauwerke und Betriebsanlagen mit Flächenver-
siegelung  

ha X X X X X X X 

K 1-2  
Flächeninanspruchnahme durch Erdbauwerke 
ohne Flächenversiegelung  

ha X X X X X X X 

K 1-3  Barriere- und Trennwirkungen  lfdm / ha X   X X X  

K 1-4  
Durchtrennung, Verlegung, Überbauung von 
Gewässern  

lfdm X  X  X   

K 1-5  
Minderung / Durchstoßen von Deckschichten 
(Bauwerke im Grundwasser)  

verbal   X     

K 1-6  
Grundwasserabsenkungen bzw. Grundwasser-
anstau  

verbal X X X   X X 

K 1-7  
Einleitung und Versickerung von Oberflächen-
wasser in Fließgewässer /stehende Gewässer/ 
Grundwasser  

verbal X X X     

K 1-8  
Änderung von Standortfaktoren (z.B. Verschat-
tung; Öffnen von Wäldern, Aufwuchsbeschrän-
kungen)  

verbal X   X    

K 1-9  
optische Überformung durch technische Bau-
werke und Anlagen sowie Wälle und Einschnitte  

verbal     X X X 

BV – biologische Vielfalt  
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Mögliche Wirkungen  

Schutzgüter 

Bemessungs-
größe 

Tiere und 
Pflanzen 
u. die BV 

Boden Wasser 
Klima 
/Luft 

Landschaft Menschen 
Kultur und 
Sachgüter 

(K -1-)  (K -2-)  (K -3-)  (K -4-)  (K -5-)  (K -6-)  (K -7-)  

betriebsbedingt (K 2--)  

K 2-1  Schallemissionen  dB(A) X         X   

K 2-2  Erschütterungen  KB X         X X 

K 2-3  elektromagnetische Felder, Feinstaub  verbal           X   

K 2-4  Tierkollisionen  verbal X             

K 2-5  optische Reize durch den Fahrbetrieb  verbal X       X X   
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6.1 Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt  

 

Bau-, betriebs- und anlagenbedingte Beeinträchtigungen faunistischer Lebens-

raumkomplexe mit gleichzeitigen und mehrfachen Einwirkungen finden durch Zer-

schneidung, Verinselung, Verlärmung bzw. Schadstoffeinwirkungen statt. Die Aus-

wirkungen stehen in Wechselwirkung mit den biotischen Schutzgütern. Die Verin-

selung von faunistischen Lebensräumen sowie die Verlärmung bzw. Beeinträchti-

gung durch Schadstoffe ist im UR als nicht erheblich zu bewerten. Im UR findet 

zwischen der westlichen Planfeststellungsgrenze und der Unterquerung der Sempt 

eine Neuzerschneidung von faunistischen Lebensräumen statt. Diese Beeinträch-

tigungen sind als erheblich zu bewerten und somit eingriffsrelevant. 

Alle in Tab. 6-1 zu betrachtenden potenziellen Wirkungen werden nachfolgend be-

schrieben und auf ihre Relevanz im Wirkraum des Bauvorhabens hin überprüft. Mit 

Konfliktnummern versehen und in Tab. 6-4 zusammenfassend aufgelistet sowie in 

der Anlage 15.6.1-2 dargestellt werden schließlich nur die erheblichen Konflikte. 

6.1.1 Baubedingte Beeinträchtigungen  

Baubedingte Beeinträchtigungen haben i. d. R. vorübergehenden Charakter, teil-

weise sind jedoch nachhaltige Beeinträchtigungen und bleibende Schäden mög-

lich, die nicht durch Schutzmaßnahmen zu vermeiden sind (z.B. Verlust von Ge-

hölzen). 

▪ Beeinträchtigungen durch temporäre Flächeninanspruchnahme im Bereich 

der Baustelleneinrichtungsflächen, des Baufeldes und Baustraßen (K 011) 

Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen, Baustraßen und -streifen ver-

ursachen temporär - durch Flächeninanspruchnahme und die Störung von 

Funktionsbeziehungen - baubedingte Beeinträchtigungen für die Schutzgü-

ter Tiere und Pflanzen und deren biologische Vielfalt. Als Baustelleneinrich-

tungsflächen werden, wenn möglich, Flächen genutzt, die eine geringe Be-

deutung für Flora und Fauna (Acker- und intensiv genutzte Grünlandflächen) 

aufweisen oder die im Anschluss an die Baumaßnahmen für landschaftspfle-

gerische Maßnahmen (Gestaltungsmaßnahmen) genutzt werden. Die erfor-

derlichen Baustelleneinrichtungsflächen befinden sich im unmittelbaren Um-

feld der Bahntrasse und verteilen sich über die gesamte Trassenlänge. Flä-

chen, die nicht für landschaftspflegerische Gestaltungsmaßnahmen genutzt 

werden, werden im Anschluss an die Baumaßnahmen rekultiviert und in ihre 

ursprüngliche landwirtschaftliche oder sonstige Nutzung zurückgeführt. Für 

Flächen, die zwar lediglich bauzeitlich betroffen, aber dennoch dauerhaft 

verändert werden, ist ein Ausgleich notwendig, da hier nach z.B. durchge-

führten Rodungen und bauzeitlichen Beanspruchungen, die natürlichen 
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Funktionen der Flächen nur noch eingeschränkt bestehen, aber nicht voll-

ständig erloschen sind, wie z.B. im Falle von Versiegelungen. Dabei wird die 

Wiederherstellung des ursprünglichen Zustandes auf der Fläche angerech-

net. 

Die Tab. 6-2 gibt einen Überblick über die baubedingten Flächenverluste der 

betroffenen Biotop-/Nutzungstypen. Insgesamt beträgt der baubedingte Flä-

chenverlust rd. 20,06 20,44 ha. Durch die bauzeitliche Flächeninanspruch-

nahme werden vorwiegend Ackerflächen beansprucht (5,67 6,05 ha), gefolgt 

von versiegelten Verkehrsflächen (3,93 ha), Park- und Grünanlagen ohne 

Baumbestand oder mit Baumbestand junger bis mittlerer Ausprägung (1,67 

ha), Gleisanlagen und Zwischengleisflächen, geschottert (1,33 ha) sowie 

Grünflächen und Gehölzbeständen junger bis mittlerer Ausprägung entlang 

von Verkehrsflächen (1,10 ha) und Intensivgrünland (0,97 ha). Im Bereich 

der geplanten Trasse weisen die o.g. Biotop-/Nutzungstypen keine oder ge-

ringe Wertigkeit als Lebensraum für die Fauna, mit Ausnahme von Avifauna 

auf Acker und Intensivgrünland, auf. Die Bedeutung dieser Bereiche als Le-

bensräume für die Avifauna, v.a. für die störungsempfindlichen Bodenbrüter, 

wurde im Rahmen der Ermittlung von Verbotsverletzungen nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG sowie des artenschutzrechtlich motivierten Kompensationsbe-

darfs detailliert aufgezeigt bzw. berücksichtigt.  

Auch die übrigen im größeren Umfang betroffenen Biotop-/Nutzungstypen 

sind als gering bis mittel bewertet. Mit insgesamt 0,18 ha werden die Bio-

toptypen hoher Bedeutung (F14-FW00BK, B313-UA00BK, L513-WA91E0*, 

B313, L542-WN00BK) nur im sehr geringen Umfang betroffen. 

Die Beeinträchtigung von Flächen hoher bis geringer Bedeutung durch tem-

poräre Flächeninanspruchnahme ist als erheblich zu bewerten und somit 

eingriffsrelevant. 

Tab. 6-2: Baubedingte Flächenverluste in ha 

Kurzcode Biotop-/Nutzungstyp Bedeutung 
Baubedingter 

Flächenverlust 

in ha 

A11 Intensiv bewirtschafte Äcker 
ohne oder mit stark verarmter 
Segetalvegetation 

gering 5,67 6,05 

V11 Verkehrsflächen, versiegelt keine natur-
schutzfachliche 

Bedeutung 

3,93 

P11 Park- und Grünanlagen ohne 
Baumbestand oder mit Baum-
bestand junger bis mittlerer 
Ausprägung 

gering 1,67 
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Kurzcode Biotop-/Nutzungstyp Bedeutung 
Baubedingter 

Flächenverlust 

in ha 

V51 Grünflächen und Gehölzbe-
stände junger bis mittlerer 
Ausprägung entlang von Ver-
kehrsflächen 

gering 1,10 

G11 Intensivgrünland gering 0,97 

B312 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, mittlere 
Ausprägung 

mittel 0,83 

X2 Industrie- und Gewerbege-
biete 

gering 0,73 

V22 Gleisanlagen und Zwischen-
gleisflächen, geschottert 

gering 1,33 

X3 Sondergebiete (inkl. typischer 
Freiräume) 

gering 0,05 

V31 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, versiegelt 

keine natur-
schutzfachliche 

Bedeutung 

0,48 

B212-
WO00BK 

Feldgehölze mit über-wie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, mittlere 
Ausprägung 

mittel 0,36 

X4 Gebäude der Siedlungs-, In-
dustrie- und Gewerbegebiete 

keine natur-
schutzfachliche 

Bedeutung 

0,34 

P12-
UP00BK 

Park- und Grünanlagen mit 
Baumbestand alter Ausprä-
gung 

mittel 0,34 

P32 Sport-/Spiel-/Erholungsanla-
gen mit geringem Versiege-
lungsgrad 

gering 0,22 

V332 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, unbefestigt,  be-
wachsen 

gering 0,22 

G211 Mäßig extensiv genutztes, ar-
tenarmes Grünland 

mittel 0,36 

P21 Privatgärten und Kleingarten-
anlagen, strukturarm 

gering 0,32 

V32 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, befestigt 

gering 0,09 

P431 Ruderalflächen im Siedlungs-
bereich, vegetationsarm / -frei 

gering 0,11 

P432 Ruderalflächen im Siedlungs-
bereich 

gering 0,12 

X11 Dorf-, Kleinsiedlungs- und 
Wohngebiete 

gering 0,16 

F14-
FW00BK 

Mäßig veränderte Fließge-
wässer 

hoch 0,08 
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Kurzcode Biotop-/Nutzungstyp Bedeutung 
Baubedingter 

Flächenverlust 

in ha 

X12 Misch- und Kerngebiete gering 0,07 

B313-
UA00BK 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, alte Aus-
prägung 

hoch 0,06 

G212 Mäßig extensiv genutztes, ar-
tenreiches Grünland 

mittel 0,08 

B112-
WX00BK 

Mesophiles Gebüsch mittel 0,06 

B112-
WH00BK 

Mesophiles Gebüsch mittel 0,05 

L513-
WA91E0* 

Quellrinnen, Bach- und Fluss-
auenwälder, alte Ausprägung 

hoch 0,06 

V12 Verkehrsflächen, befestigt gering 0,04 

B322 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend gebietsfremden Arten, 
mittlere Ausprägung 

mittel 0,03 

B313 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, alte Aus-
prägung 

hoch 0,03 

B311 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, junge 
Ausprägung 

gering 0,03 

F13-
LR3260 

Deutlich veränderte Fließge-
wässer 

mittel 0,02 

B13 Stark verbuschte Grünland-
brachen (Verbuschung > 50 
%) und initiales Gebüschsta-
dium 

mittel 0,01 

B141 Schnitthecken mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten 

gering 0,01 

L542-
WN00BK 

Sonstige gewässerbeglei-
tende Wälder, mittlere Aus-
prägung 

hoch 0,01 

B142 Schnitthecken mit überwie-
gend fremdländischen Arten 

gering 0,01 

V21 Gleisanlagen und Zwischen-
gleisflächen, versiegelt 

keine natur-
schutzfachliche 

Bedeutung 

0,01 

Summe 20,06 20,44 
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Verlust von Einzelbäumen 

Die Baumverluste beziehen sich sowohl auf Einzelbäume/Baumreihen 

(B312, B311, B313, B313-UA00BK, B322) als auch auf geschlossene Ge-

hölzstrukturen (P11, P12-UP00BK, B212-WO00BK, V51, L542-WN00BK, 

L513-WA91E0*) und sind in der Flächenbilanz enthalten (s. Tab. 6-2). 

▪ Beeinträchtigungen durch Barriere- und Trennwirkungen im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen (K 012) 

Störungen von Funktionsbeziehungen bei Lebensräumen aufgrund von 

Trenn- und Barrierewirkungen z.B. durch Baufeld und Baustraßen liegen 

temporär vor. Hier werden funktionale Vernetzungen, wie z.B. Wildwechsel, 

Unterbrechung von Fledermaus-Flugrouten, Wechsel zwischen Brut- und 

Nahrungsplätzen und das Abschneiden von Fluchtmöglichkeiten, unterbro-

chen. Um die Funktionsfähigkeit der Leitstrukturen bekannter Fledermaus-

Flugrouten zu gewährleisten, sind Maßnahmen erforderlich, die den Flug  

entlang des Fehlbaches und der Sempt zwischen April und Oktober durch-

gehend ermöglichen (s. Kap. 7.2.1, V5).  

Da Baustraßen und Baufelder durch sensible Flächen bzw. bekannte Wan-

derkorridore wie der Fehlbach und die Sempt angelegt werden, sind diesbe-

züglich erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten. Da sie jedoch in unmit-

telbarer Nähe bzw. parallel zur geplanten Trasse verlaufen, treten sie hinter 

den anlagenbedingten Trenn- und Barrierewirkungen deutlich zurück, wer-

den aber dennoch als Konfliktpunkt ausgewiesen.  

▪ Beeinträchtigungen durch Schallimmissionen und Erschütterungen im Be-

reich der Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen (K 013) 

Durch den Baustellenverkehr auf den Baustraßen und im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsflächen wird die Tierwelt durch Schallimmissionen 

und Erschütterungen beeinträchtigt. In baustellennahen Ökosystemen kann 

es durch Verlärmung und Erschütterungen zu temporären Verschiebungen 

im faunistischen Arteninventar kommen; insbesondere können störungs-

empfindliche Arten verdrängt werden. Baustellenlärm ist gekennzeichnet 

durch einen höheren Anteil an starken und kurzzeitigen Schallereignissen. 

Dadurch ist die Scheuchwirkung relativ groß, die Dauerbelastung dagegen 

gering. Störwirkungen durch Lärm, die durch die Baumaßnahmen ausgelöst 

werden, übersteigen jedoch nicht die Beeinträchtigungen der im offenen Ge-

lände brütenden Vögeln aufgrund der dauerhaften Kulissenwirkung nicht. 

Baubedingte Störungen können für ein Revier des Bluthänflings nördlich 

Siglfing nicht ausgeschlossen werden. Es liegt rund 50 m am geplanten 
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Trassenverlauf. Aufgrund des Mangels an ruderalen Strukturen ist ein Aus-

weichen dieses Paares nicht sicher möglich. Um erhebliche Beeinträchtigun-

gen während des Baus sicher auszuschließen, ist eine CEF-Maßnahme er-

forderlich, die günstigen Ersatzlebensraum während des Baus bereitstellt 

(CEF 1). Unter Berücksichtigung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme 

CEF 1 bleibt die ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang ge-

wahrt. Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG 

wird nicht erfüllt. 

Baubedingte Störungen können für fünf Reviere des Rebhuhns nördlich Sigl-

fing nicht ausgeschlossen werden. Es liegt 1 Revier innerhalb von 100 m 

zum geplanten Trassenverlauf und 4 Reviere innerhalb von 300 m Abstand. 

Aufgrund des Mangels an ruderalen Strukturen ist ein Ausweichen dieser 

Brutpaare nicht sicher möglich. Um erhebliche Beeinträchtigungen während 

des Baus sicher auszuschließen, ist eine CEF-Maßnahme erforderlich, die 

günstigen Ersatzlebensraum während des Baus bereitstellt (A_CEF 2). Rein 

rechnerisch ergibt sich eine Ausgleichsbedarf für zwei Brutpaare. Unter Be-

rücksichtigung der vorgezogenen Ausgleichsmaßnahme A_CEF 2 bleibt die 

ökologische Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 

Zusammenhang gewahrt. Die Verbotstatbestände der Störung nach § 44 

Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG und der Schädigung nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG werden werden nicht erfüllt. 

Insgesamt wird die Beeinträchtigung durch technische Maßnahmen während 

der Bauausführung (siehe Anlage 1) und eine umweltfachliche Bauüberwa-

chung minimiert (vgl. Kap. 12).  

Im Abschnitt zwischen der westlichen Planfeststellungsgrenze und der 

Semptunterquerung (Bau-km 14,7) werden die Beeinträchtigungen von Vö-

geln und Fledermäusen aufgrund der Bauaktivitäten (Lärm, Erschütterung) 

im Bereich der BE-Flächen und Baustraßen als erheblich bewertet; es sind 

die Maßnahmen V1 (Schutz von Boden- und Heckenbrütern während der 

Bauphase) und V12 (zeitlicher Biotopschutz) vorgesehen.  
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▪ Beeinträchtigungen durch Staub- und Schadstoffemissionen im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen werden in der Re-

gel mittels wassergebundener Tragschicht / Schotter befestigt, so dass Stau-

bentwicklungen bei trockener Witterung auftreten können. Mit erheblichen 

Beeinträchtigungen durch Staubemissionen wäre aber nur im Falle angren-

zender staubempfindlicher Vegetationsstrukturen (z.B. Magerrasen und an-

dere Magerstandorte) oder Fauna zu rechnen, was im PFA 4.2 nicht gege-

ben ist. 

Beeinträchtigungen der Wasserqualität in den Bächen können nur im Zu-

sammenhang mit Aushubarbeiten für die Brückenbauwerke (EÜ Fehlbach, 

EÜ Sempt) im wasserführenden Bereich der Gewässer sowie durch den Bau 

des Tunnels Sempt in offener Bauweise in Form von Trübungen durch fein-

körnige Schwebstoffe auftreten und so das Schutzgut Tiere und Pflanzen 

beeinträchtigen. Für den Bau der EÜ Fehlbach und der EÜ Sempt finden 

Eingriffe nur in Uferböschungen statt, jedoch keine Eingriffe im Gewässer-

bett. Kurzzeitige Baumaßnahmen im Gewässerbett der Sempt werden für 

den Bau des Tunnels Sempt (bauzeitliche Verlegung der Sempt) erforder-

lich. Mögliche Konflikte durch baubedingte Schadstoffeinträge sowie durch 

Trübungen (Aufwirbelungen der schlammigen Gewässersohle) sind durch 

technische Maßnahmen während der Bauausführung (siehe Anlage 1) und 

eine umweltfachliche Bauüberwachung (siehe Kap. 12) zu vermeiden. Es 

treten dann keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, 

Pflanzen und die biologische Vielfalt auf. 

▪ Beeinträchtigungen durch Zerschneidung, Verlegung und Überbauung von 

Gewässern   

Die Sempt wird für den Bau des Tunnels Sempt in offener Bauweise auf einer 

Länge von ca. 80 m für die Dauer von ca. 10 Monaten verlegt. Mit der Verle-

gung und dem Tunnelbau in offener Bauweise sind Beseitigung von Uferve-

getation und Veränderung des Gewässerbettes verbunden. Erhebliche Be-

einträchtigungen der Sempt, insbesondere durch Unterbrechung oder Ein-

schränkung der Durchgängigkeit infolge bauzeitlicher Gewässerverlegung, 

werden durch technische Maßnahmen während der Bauausführung (siehe 

Anlage 1), durch die Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen (s. Kap. 7.1 und 

7.2.1) S1 (Gehölzschutz), S3 (Gewässerschutz), V8 (Fledermausschutz), V9 

(Schutz der Fischfauna), V12 (zeitlicher Gehölzschutz) sowie durch eine um-

weltfachliche Bauüberwachung (siehe Kap. 12) vermieden. Es treten dann 

keine erheblichen Beeinträchtigungen für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

die biologische Vielfalt auf. Am Fehlbach und an der Sempt im Bereich des 
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Stadtparks sind keine Beeinträchtigungen durch Zerschneidung, Verlegung 

oder Überbauung zu erwarten. 

▪ Beeinträchtigungen durch temporäre Grundwasserabsenkungen bzw. 

Grundwasseranstau im Bereich der EÜ, Trog- und Tunnelbauwerke  

Da davon auszugehen ist, dass aufgrund der hohen Durchlässigkeit des 

quartären Kieses eine Wiederversickerung von entnommenem Grundwasser 

aus den Baugruben möglich ist und die Bauwerke überwiegend unter- und 

umströmt werden können, werden die baubedingten Beeinträchtigungen 

durch temporäre Grundwasserabsenkungen bzw. Grundwasseranstau im 

Bereich der Baustellen der Trog- und Tunnelbauwerke sowie der EÜ als nicht 

erheblich für das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ein-

geschätzt. 

▪ Beeinträchtigungen durch Licht und optische Reize im Bereich der Baustel-

leneinrichtungsflächen und Baustraßen (K 017) 

Während der Bauzeit können Licht und visuelle Effekte (z.B. nächtliche Be-

leuchtung der Baustelle, erhöhte Betriebsamkeit auf den Flächen usw.) ei-

nen Vergrämungseffekt auslösen, der dazu führen kann, dass die Tiere (v.a. 

Vögel, Fledermäuse) die Baustelle meiden und nicht mehr als Lebensraum, 

z.B. Brutplatz oder Jagdhabitat, nutzen. Die meisten Arbeiten werden tags-

über durchgeführt. Nächtliche Bauarbeiten und somit die bauzeitliche Be-

leuchtung der Baustelle sind jedoch aufgrund des Umfangs der Maßnahme 

und damit zusammenhängend einer längeren Bauzeit ohne die nachfolgend 

dargelegten Vermeidungsmaßnahme nicht auszuschließen. 

Bei Fledermäusen schränken die baubedingten Störungen durch Licht und 

optische Reize den Lebensraum nicht ein, da die Baustellenflächen keinen 

erheblichen Ausschnitt aus dem Jagdhabitat darstellen und die Tiere aus-

weichen können. Im Bereich der Fledermaus-Flugrouten an Fehlbach und 

Sempt wird die nächtliche Beleuchtung der Baustelle zwischen April und Ok-

tober vermieden (V5, V8).  

Die durch die Baumaßnahmen ausgelösten Störwirkungen von bodenbrü-

tenden Vogelarten durch optische Reize entlang der Bahntrasse übersteigen 

die dauerhafte Kulissenwirkung nicht. Die Wirkung kann, neben der zeitli-

chen Rodungsbeschränkung (V12), durch eine Beschränkung der Baufeld-

freimachung auf Zeiträume außerhalb der Brutzeit, die zwischen April und 

August liegt, ausgeschlossen werden (V1), doch muss aufgrund des Um-

fangs der Maßnahme und damit zusammenhängend einer längeren Bauzeit 

auch mit Störungen zur Brutzeit gerechnet werden. Mit der vorübergehenden 
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Aufgabe von Revieren durch Störwirkungen ist ab Baubeginn zu rechnen. 

Die Beeinträchtigungen sind als erheblich zu bewerten. 

▪ Beeinträchtigungen durch mechanische Bodenbelastung und Bodenauftrag 

/ -abtrag im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen 

(K 018) 

Im Bereich der BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen kommt es durch die 

mechanische Bodenbelastung durch Baufahrzeuge zu einer Bodenverdich-

tung und somit zu einem vorübergehenden Flächen- und Funktionsverlust 

für Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt. Die bauzeitlich in Anspruch 

genommenen Flächen werden nach Abschluss der Baumaßnahme ord-

nungsgemäß rekultiviert. Die Beeinträchtigung wurde bereits sowohl bei der 

temporären Flächeninanspruchnahme beim Schutzgut Tiere, Pflanzen und 

die biologische Vielfalt (K 011) als auch beim Schutzgut Boden (K 028) als 

erheblich bewertet und bilanziert.  

▪ Beeinträchtigungen durch Einleitung von Oberflächenwasser in Fließgewäs-

ser im Bereich der Sempt und des Lohgrabens 

Grundsätzlich sind die BE-Flächen unbefestigt, wodurch eine örtliche Versi-

ckerung erfolgt. Zwischenlagerflächen werden befestigt, wobei deren Nie-

derschlagswässer im anstehenden Gelände oder in Mulden versickert wer-

den. Zum Schutz vor Auswaschungen werden die Haufwerke der Zwischen-

lagerflächen abgedeckt (nur im Falle einer Belastung von größer/gleich Z2). 

In Zusammenhang mit dem Bau des Tunnels Wasserturm (Deckelbauweise) 

erfolgen bauzeitliche Einleitungen in die Vorfluter Sempt und Lohgraben 

(Grabenzulauf des Schöllbächleins) für das Lenzen der Baugruben und die 

offene Wasserhaltung. Das Lenzwasser wird vor der Einleitung gefiltert und 

neutralisiert. 

Gesamt betrachtet sind somit keine erheblichen Beeinträchtigungen von 

Oberflächengewässern durch bauzeitliche Einleitung von Niederschlags-

wässern zu erwarten. 
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6.1.2 Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Beeinträchtigungen durch Flächenversiegelung und -überbauung durch 

technische Bauwerke und Betriebsanlagen sowie Erdbauwerke (K 111, 

K 112) 

Als anlagenbedingte Beeinträchtigung ist die mit quantitativen und qualitati-

ven Verlusten von Lebensräumen für Pflanzen und Tiere verbundene Flä-

cheninanspruchnahme und -versiegelung durch technische Bauwerke und 

Betriebsanlagen zu nennen. Sie beträgt insgesamt rd. 14,86 ha. Der anla-

genbedingte Flächenverlust der betroffenen Biotop-/Nutzungstypen ist der 

folgenden Tab. 6-3 zu entnehmen. Durch die Flächeninanspruchnahme wer-

den vorwiegend Ackerflächen beansprucht (11,64 ha), gefolgt von Ru-

deralflächen in Siedlungsbereich (0,96 ha), Gleisanlagen und Zwischengleis-

flächen (1,07 ha) und Intensivgrünland (0,57 ha). Im Bereich der geplanten 

Trasse weisen die am meisten betroffenen Biotop-/Nutzungstypen, wie 

Acker-, Intensivgrünland- und Ruderalflächen sowie Gleisanlagen, geringe 

Wertigkeit als Lebensraum für die Fauna, mit Ausnahme der Avifauna, auf.  

Die Bedeutung dieser Bereiche als Lebensräume für die Avifauna, v.a. für 

die störungsempfindlichen Bodenbrüter, wurde im Rahmen der Ermittlung 

von Verbotsverletzungen nach § 44 Abs. 1 BNatSchG sowie des arten-

schutzrechtlich motivierten Kompensationsbedarfs detailliert aufgezeigt bzw. 

berücksichtigt. Geringumfänglich kommt es zu bau- und anlagenbedingten 

Flächeninanspruchnahmen im Bereich von Vorkommen von Bodenbrütern. 

Durch direkte Überbauung sind rund 2 Feldlerchenreviere und rund 3 Wie-

senschafstelzenreviere betroffen. Für diese bestandsgefährdeten bodenbrü-

tenden Vogelarten sind Ausgleichsmaßnahmen in räumlicher Nähe zum Vor-

haben mangels funktional geeigneter Flächen nicht realisierbar bzw. dauer-

haft nicht wirksam und können daher nur außerhalb des Kontextes der loka-

len Population erfolgen. Aus diesem Grund bleibt die Erfüllung des Ver-

botstatbestandes nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG für die Arten Feld-

lerche und Wiesenschafstelze bestehen. Ausgleichsmaßnahmen sind im 

Rahmen der Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG möglich 

und in Form von Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS 

1, FCS 2, FCS 3) realisiert. 

Weitere Details sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen 

(siehe Anhang I). 

Auch die übrigen im größeren Umfang betroffenen Biotop-/Nutzungstypen, 

sind als gering- bis mittelwertig bewertet. Mit insgesamt 0,07 ha werden die 
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Biotoptypen hoher Bedeutung (F14-FW00BK, B313-UA00BK, L513-

WA91E0*, B313, L542-WN00BK) nur im sehr geringen Umfang betroffen. 

Die Beeinträchtigung durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme von Bio-

top-/Nutzungstypen geringer bis hoher Bedeutung ist als erheblich zu bewer-

ten und somit eingriffsrelevant.  

Tab. 6-3: Anlagenbedingte Flächenverluste in ha 

Kurzcode Biotop-/Nutzungstyp Bedeutung 

Anlagenbeding-

ter Flächenver-

lust in ha 

A11 Intensiv bewirtschafte Äcker 
ohne oder mit stark verarm-
ter Segetalvegetation 

gering 11,64 
11,76 

V22 Gleisanlagen und Zwischen-
gleisflächen, geschottert 

gering 0,38 

P432 Ruderalflächen im Sied-
lungsbereich 

gering 0,96 

G11 Intensivgrünland gering 0,57 
0,58 

V332 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, unbefestigt, 
bewachsen 

gering 0,21 
0,27 

 

V11 Verkehrsflächen, versiegelt keine natur-
schutzfachliche 

Bedeutung 

0,09 

P12-
UP00BK 

Park- und Grünanlagen mit 
Baumbestand alter Ausprä-
gung 

mittel 0,14 

B212-
WO00BK 

Feldgehölze mit über-wie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, mittlere 
Ausprägung 

mittel 0,14 

V51 Grünflächen und Gehölzbe-
stände junger bis mittlerer 
Ausprägung entlang von 
Verkehrsflächen 

gering 0,01 

P11 Park- und Grünanlagen 
ohne Baumbestand oder mit 
Baumbestand junger bis 
mittlerer Ausprägung 

gering 0,11 

V32 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, befestigt 

gering 0,14 

B322 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend gebietsfremden Arten, 
mittlere Ausprägung 

mittel 0,09 

P32 Sport-/Spiel-/Erholungsanla-
gen mit geringem Versiege-
lungsgrad 

gering 0,09 
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Kurzcode Biotop-/Nutzungstyp Bedeutung 

Anlagenbeding-

ter Flächenver-

lust in ha 

V31 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, versiegelt 

keine natur-
schutzfachliche 

Bedeutung 

0,07 

B312 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, mittlere 
Ausprägung 

mittel 0,04 

B13 Stark verbuschte Grünland-
brachen (Verbuschung > 50 
%) und initiales Gebüschsta-
dium 

mittel 0,04 

G212 Mäßig extensiv genutztes, 
artenreiches Grünland 

mittel 0,03 

F14-
FW00BK 

Mäßig veränderte Fließge-
wässer 

hoch 0,03 

B313-
UA00BK 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, alte Aus-
prägung 

hoch 0,01 

L513-
WA91E0* 

Quellrinnen, Bach- und 
Flussauenwälder, alte Aus-
prägung 

hoch 0,01 

F13-
LR3260 

Deutlich veränderte Fließge-
wässer 

mittel 0,01 

B313 Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwie-
gend einheimischen, stand-
ortgerechten Arten, alte Aus-
prägung 

hoch 0,01 

V331 Rad-/Fußwege und Wirt-
schaftswege, unbefestigt, 
nicht bewachsen 

gering 0,01 

L542-
WN00BK 

Sonstige gewässerbeglei-
tende Wälder, mittlere Aus-
prägung 

hoch 0,01 

K11 Artenarme Säume und Stau-
denfluren 

gering 0,01 

O641 Ebenerdige Abbauflächen 
aus Blöcken, Schutt, Sand, 
Kies oder bindigem Sub-
strat, naturfern 

gering 

0,01 

Summe 14,86 

15,05 
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Verlust von Einzelbäumen 

Die Baumverluste beziehen sich sowohl auf Einzelbäume/Baumreihen 

(B312, B313, B313-UA00BK, B322) als auch auf geschlossene Gehölzstruk-

turen (P11, P12-UP00BK, B212-WO00BK, V51, L542-WN00BK, L513-

WA91E0*) und sind in der Flächenbilanz enthalten (s. Tab. 6-3). 

▪ Beeinträchtigungen durch Zerschneidung der Lebensräume mit dauerhaften 

Barriere- und Trennwirkungen (K 113) 

Im Bereich zwischen der westlichen Planfeststellungsgrenze und der Semp-

tunterquerung (Bau-km 14,7) kommt es zu einer Neuzerschneidung von Le-

bensräumen von faunistischen Lebensräumen mit Barriere- und Trennwir-

kungen. Diese Beeinträchtigungen sind als erheblich zu bewerten und somit 

eingriffsrelevant. 

Jeder Neubau einer Brücke über ein Fließgewässer bedeutet eine Ein-

schränkung der Durchgängigkeit. Die biologische Durchgängigkeit und die 

biologische Vielfalt werden durch den Neubau der EÜ Fehlbach (Bahn-km 

16,2) und die damit verbundene Überbauung oder Verengung der Lebens-

räume und Wanderkorridore grundsätzlich beeinträchtigt. Allerdings wird die 

EÜ Fehlbach hinsichtlich ihrer Höhe und Breite (Lichte Weiten 16,00 m und 

12,38 m, Lichte Höhe > 4,70 4,50 m) so dimensioniert, dass das Bauwerk 

von aquatischen Lebewesen ohne Beeinträchtigung passiert werden kann. 

Auch die Fledermäuse, für die der Fehlbach eine Leitlinie darstellt, können 

die EÜ Fehlbach ohne signifikantes Kollisionsrisiko durchfliegen. Nach dem 

Bau der Brücke verbleiben auf beiden Seiten ausreichend breite Bermen, die 

vom Biber und Kleinsäugern für eine Passage an Land genutzt werden kön-

nen. 

▪ Beeinträchtigungen durch Durchtrennung, Verlegung, Überbauung von Ge-

wässern 

Eine dauerhafte Verlegung von Fließgewässern ist nicht vorgesehen. Die 

bauzeitlich verlegte Sempt im Bereich des Tunnelbauwerks (Höhe Bau-km 

14,7) wird nach Abschluss der Bauarbeiten wieder an ihre ursprüngliche 

Lage zurückverlegt. 

Eine dauerhafte Durchtrennung von Gewässern ist ebenfalls nicht vorgese-

hen. 

Da die EÜ Sempt im Bereich des Stadtparks Erding in der vorhandenen Di-

mension (Lichte Weite, Lichte Höhe) der bestehenden EÜ gebaut wird, ist 
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von keiner erheblichen Beeinträchtigung der Sempt durch die Überbauung 

auszugehen. 

Die EÜ Fehlbach wird so dimensioniert, dass keine Eingriffe in das Gewäs-

serbett oder die Uferböschung erforderlich werden. Dagegen führt der Bau 

des Brückenbauwerkes zu einem dauerhaften Verlust von Gewässerbegleit-

gehölz, das ein wesentlicher Bestandteil des Gewässers und seiner Aue ist. 

Die hiermit verbundene Beeinträchtigung wurde bereits sowohl bei der dau-

erhaften Flächeninanspruchnahme bei Schutzgut Tiere, Pflanzen und biolo-

gische Vielfalt (K 111, K 112) als auch beim Schutzgut Wasser (K 134) als 

erheblich bewertet und bilanziert. 

▪ Beeinträchtigungen durch Grundwasserabsenkungen bzw. Grundwasseran-

stau  

Dauerhafte Grundwasserabsenkungen bzw. Grundwasseranstau, die mit 

anlagenbedingten Beeinträchtigungen auf die Pflanzen- und Tierwelt ver-

bunden wären, sind nicht zu erwarten. Nennenswerter Grundwasseraufstau 

ist lediglich im Bereich des Tunnels Sempt und des Tunnels Erding (Aufstau-

höhen ohne Abhilfemaßnahmen von rd. 0,5 m bis 1,2 m) gegeben, jedoch 

aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen zur Grundwasserüberleitung von 

untergeordneter Bedeutung (Reduzierung der Aufstauhöhe auf einen ver-

bleibenden Restaufstau < 0,1 m). 

▪ Beeinträchtigungen durch Einleitung und Versickerung von Oberflächen-

wasser in Fließgewässer /stehende Gewässer/ Grundwasser  

Grundsätzlich wird bezüglich dieser Wirkungen auf das Kap. 6.3.2 verwie-

sen. Da der überwiegende Teil des anfallenden Oberflächenwassers in den 

Gräben, Rigolen, Regenrückhalte- und Versickerungsbecken oder über die 

Dammböschung ins Gelände wiederversickert bzw. verdunstet, sind zusätz-

liche anlagenbedingte Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tierwelt durch 

die Einleitung und Versickerung von Oberflächenwasser in Fließgewässer, 

stehende Gewässer und/oder in das Grundwasser nicht zu erwarten. Die 

Einleitung der Entwässerung der Strecke 5606, Bahn-km 7,0+65 – 7,4+71, 

erfolgt in den Lohgraben über das vorgeschaltete RRB (ca. 5 l/s), wodurch 

ebenfalls keine erhebliche Beeinträchtigung des Vorfluters zu erwarten ist. 

Auch die Einleitung der Entwässerung der EÜ Sempt in die Sempt lässt keine 

erhebliche Beeinträchtigung erwarten (kurzer Abschnitt mit entsprechend 

geringem Anfall von Niederschlagswasser). 
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▪ Beeinträchtigungen durch Änderung der Standortfaktoren (Verschattung; Öff-

nen von Wäldern, Aufwuchsbeschränkungen etc.) im Bereich der angrenzen-

den Waldbestände 

Beeinträchtigungen durch Änderungen von Standortsfaktoren beispiels-

weise durch Verschattung, Öffnen von Wald oder größeren Feldgehölzen 

oder Aufwuchsbeschränkungen spielen im vorliegenden PFA 4.2 keine 

Rolle.  

6.1.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Beeinträchtigungen durch Schallimmissionen im westlichen Bauvorhaben-

bereich (außerhalb der Trogbau- und Tunnelbauwerke) (K 211) 

Durch betriebsbedingte Schallimmissionen kommt es außerhalb der Trog- 

und Tunnelabschnitte zu einer Beeinträchtigung insbesondere der Vogelar-

ten der offenen Landschaft. Die Beeinträchtigung beschränken sich bei dem 

Vorhaben auf den Abschnitt zwischen der westlichen Planfeststellungs-

grenze und nordöstlich des Kronthaler Weihers (Höhe Bau-km ca. 16,5), im 

dem störungsempfindlichere Arten vorkommen. Die Störwirkung durch die 

Schallimmissionen des Bahnverkehrs übersteigen die Störwirkungen durch 

die optischen Reize nicht. Zusammen mit den Dammlagen mit ihrer Vegeta-

tion und der Elektrifizierung stellen sie dauerhafte Kulissenwirkungen dar, 

die zu Meidungsreaktionen führen. Durch Störungen werden Fortpflanzungs- 

und Ruhestätten erheblich beeinträchtigt und damit beschädigt, so dass 

diese nicht mehr nutzbar sind.  

Der Verbotstatbestand der Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird 

bei Feldlerche und Wiesenschafstelze erfüllt. Daher ist die Erteilung einer 

Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG erforderlich, die Maßnahmen zur 

Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS 1, FCS 2, FCS 3) zur Folge hat. 

Weitere Details sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen 

(siehe Anhang I). 

▪ Beeinträchtigungen durch Erschütterungen im gesamten Bauvorhabenbe-

reich (außerhalb der unterirdischen Trassenabschnitte)  

Die Beeinträchtigung von Tierarten durch verkehrsbedingte Erschütterungen 

ist nicht erheblich, da die Störwirkungen zwar einen dauerhaften, aber nicht 

kontinuierlichen Charakter haben. Zudem haben die erschütterungsbeding-

ten Wirkungen eine geringe Reichweite bzw. beschränken sich auf den un-

mittelbaren Nahbereich der Trasse.  
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▪ Beeinträchtigungen durch Tierkollisionen im westlichen Bauvorhabenbe-

reich  

Die Kollisionsgefahr für Tiere (zwischen westlicher Abschnittsgrenze und 

nördlich Trogbauwerk Tunnel Sempt) durch den Betrieb auf der Trasse stellt 

eine potenzielle Gefährdung vor allem für Fledermäuse, Biber und Vögel dar.  

Die derzeit stark frequentierten Leitlinien am Fehlbach und an der Sempt 

stellen potenzielle Konflikt-Schwerpunkte für Fledermäuse dar. Sowohl die 

zuleitende Gehölzstruktur als auch die Dimensionierung des neuen Brücken-

bauwerks über den Fehlbach (Bahn-km 16,2) erlauben eine gefahrlose Que-

rung der Trasse. Ein signifikant erhöhtes Kollisionsrisiko kann in diesem Be-

reich ausgeschlossen werden. Unter der Voraussetzung, dass keine neuen 

Leitstrukturen in der freien Feldflur geschaffen werden, indem in diesen Be-

reichen auf die Pflanzung von Begleitgehölzen verzichtet wird (V4), kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass die Trasse in erheblichem Maße von 

Fledermäusen genutzt wird. Die Elektrifizierung allein stellt keine ausrei-

chende Leitstruktur für Fledermäuse dar. Gesamt betrachtet kann von einer 

unerheblichen betriebsbedingten Kollisionsgefahr für die Fledermäuse aus-

gegangen werden. 

Im Bereich der Fehlbachquerung bietet das geplante Brückenbauwerk aus-

reichend Raum, damit der Biber die Brücke sowohl zu Wasser wie auch zu 

Land passieren kann, ohne über Böschungen die Trasse queren zu müssen. 

Entsprechende Leiteinrichtungen zur Vermeidung des Verletzungs- und Tö-

tungsrisikos für Biber werden daher nicht erforderlich. 

Im Bereich der Semptquerung im Stadtpark Erding, wo der Biber ebenfalls 

vorkommt, wird ebenfalls davon ausgegangen, dass die Tiere auch nach 

Verbreiterung sowie zu Wasser wie auch seitlich zu Land die Trassenque-

rung gefahrlos passieren können und sich somit die Situation für den Biber 

gegenüber dem Jetztzustand nicht wesentlich ändern wird. Besondere Leit-

einrichtungen zur Vermeidung des Verletzungs- und Tötungsrisikos für Biber 

werden somit nicht erforderlich. 

Das Vorhaben führt zu keiner signifikanten Erhöhung des verkehrsbedingten 

Kollisionsrisikos für Bodenbrüter. In den Bereichen mit nachgewiesenen Vor-

kommen von Bodenbrütern wie Feldlerche und Wiesenschafstelze bietet die 

Trasse durch die Elektrifizierung und teilweise die Dammlage sowie den Zug-

verkehr eine erhebliche Kulissenwirkung, die zu einer Meidung des unmittel-

baren Trassenbereiches führt. Insgesamt führt die Meidungsreaktion der Bo-

denbrüter zu der Trasse dazu, dass sich die Individuen nicht regelmäßig im 

Fahrraumprofil der Trasse aufhalten werden. Darüber hinaus ist nicht 
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bekannt, dass die Bodenbrüter überproportional oft mit Leitungen an 

Bahntrassen kollidieren. Dadurch, dass Dammlagen, die durch die freie 

Feldflur führen, nicht mit Gehölzen bepflanzt werden, entsteht kein zusätzli-

ches Kollisionsrisiko für Großer Brachvogel, Feldlerchen und Wiesenschaf-

stelzen (V4).  

Andere entlang von Bahntrassen weit verbreitete Vogelarten zeigen hinsicht-

lich des Kollisionsrisikos entweder keine gefährdungsgeneigten Verhaltens-

weisen (z.B. hohe Flughöhe, Meidung des Verkehrsraumes) oder es handelt 

sich um Arten, für die denkbare Risiken durch das Vorhaben insgesamt im 

Bereich der allgemeinen Mortalität im Naturraum liegen (die Art weist eine 

Überlebensstrategie auf, die es ihr ermöglicht, vorhabenbedingte Individuen-

verluste mit geringem Risiko abzupuffern, d.h. die Zahl der Opfer liegt im 

Rahmen der (im Naturraum) gegebenen artspezifischen Mortalität).  

Insgesamt ist die Beeinträchtigung durch Tierkollisionen, unter Berücksichti-

gung von entsprechenden Maßnahmen (V4, V5, V7, V8), für das Schutzgut 

Tiere und biologische Vielfalt nicht erheblich. 

Weitere Details sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen 

(siehe Anhang I).  

▪ Beeinträchtigungen durch optische Reize im nordwestlichen Bauvorhaben-

bereich (K 215) 

Durch zusätzliche optische Reize findet im Trassenabschnitt zwischen der 

westlichen Planfeststellungsgrenze und nordöstlich des Kronthaler Weihers 

eine Beeinträchtigung insbesondere der Vogelarten der offenen Landschaft 

statt. Durch Dammlagen mit ihrer Vegetation, die Elektrifizierung sowie den 

Bahnverkehr entstehen in Bodenbrüterlebensräumen (Feldlerche, Wiesen-

schafstelze) neue dauerhafte Kulissenwirkungen, die zu Meidungsreaktio-

nen führen. Die Bodenbrüter halten einen Abstand von rund 100-120 m zu 

derartigen Strukturen ein. Es ist damit zu rechnen, dass Reviere, die in einem 

Abstand von 100-120 m zu der Trasse liegen, dauerhaft aufgegeben werden. 

Dies betrifft im Untersuchungsraum 4 Reviere der Feldlerche und 4 Reviere 

der Wiesenschafstelze. Da ein Ausweichen der durch Kulissenwirkung ge-

störten Revierpaare nicht zu erwarten ist, wird der Verlust der Reviere als 

eine erhebliche Beeinträchtigung bewertet. Durch das Vermeiden von Ge-

hölzpflanzungen in Bereichen, in denen Feldlerchen und Wiesenschafstel-

zen brüten (V4), kann der Effekt der Meidungsreaktion durch Kulissenwir-

kung geringfügig vermindert werden. Das Vorhaben bewirkt eine dauerhafte 

erhebliche Beeinträchtigung der Gebietspopulation der Feldlerche und der 

Wiesenschafstelze durch Kulissenwirkungen. Der Verbotstatbestand der 
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Störung nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG wird bei Feldlerche und Wiesen-

schafstelze erfüllt. Daher ist die Erteilung einer Ausnahme nach § 45 Abs. 7 

BNatSchG erforderlich, die Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszu-

standes (FCS 1, FCS 2, FCS 3) zur Folge hat.  

Weitere Details sind dem Artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zu entnehmen 

(siehe Anhang I). 

Eine nennenswerte Beleuchtung von Bahnanlagen beschränkt sich auf den 

Bereich des Bf Erding. Da dieser jedoch unterirdisch gelegen ist, können sich 

nur wenige beleuchtete Bereiche auf die nachtaktive Fauna auswirken. So 

ist der Bahnsteig Außenbereich mit Mastleuchten versehen, bei denen es 

sich um Halogen-Metalldampfleuchten mit einer Lichtpunkthöhe von 7 m 

handelt. Des Weiteren sind die „Zugangsbereiche Außentreppen“ mit einge-

baute Spiegelreflektorleuchten (Höhe 0,8 - 0,9 m) beleuchtet. Beide Be-

leuchtungen sind angesichts der bereits vorhandenen optischen Störungen 

im innerstädischen Bereich von Erding zu vernachlässigen. Die Anlockung 

ist zudem gering, da als potenzielle „Lichtfalle“ relevante Beleuchtung des 

„Bahnsteigs Außenbereich“ Halogen-Metalldampfleuchten zum Einsatz 

kommen, deren insektenanlockende Wirkung als eher gering gilt, so dass die 

Auswirkungen für das Schutzgut Tiere und die biologische Vielfalt insgesamt 

nicht erheblich sind.  

6.1.4 Zusammenfassung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Beein-

trächtigungen der Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt  

Die folgende Tab. 6-4 stellt die erheblichen bau-, anlagen-und betriebsbedingten 

Beeinträchtigungen für die Schutzgüter Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt im 

Untersuchungsraum zusammenfassend dar. 

Tab. 6-4: Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Konflikte der 

Schutzgüter Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt 

Das Schutzgut Tiere, Pflanzen und die biologische Vielfalt ist von den Konflikten:  

K 011: Baubedingte Beeinträchtigungen durch temporäre Flächeninanspruchnahme im Be-

reich der Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen erheblich 

K 012:  Baubedingte Beeinträchtigungen durch Barriere- und Trennwirkungen im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen erheblich 

K 013:  Baubedingte Beeinträchtigungen durch Schallimmissionen und Erschütterungen im 

Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen erheblich 

K 017:  Baubedingte Beeinträchtigungen durch Licht und optische Reize im Bereich der 

Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen  erheblich  

K 018: Beeinträchtigungen durch mechanische Bodenbelastung und Bodenabtrag / -abtrag 

im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen und Baustraßen  erheblich 
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K 111, K 112: Beeinträchtigungen durch Flächenversiegelung und –überbauung durch technische 

Bauwerke und Betriebsanlagen sowie Erdbauwerke  erheblich  

K 113:  Anlagenbedingte Beeinträchtigungen durch Zerschneidung der Lebensräume mit dau-

erhaften Trenn- und Barrierewirkungen   erheblich 

K 211:  Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch Schallimmissionen im nordwestlichen 

Bauvorhabenbereich  erheblich 

K 215:  Betriebsbedingte Beeinträchtigungen durch optische Reize im nordwestlichen Bauvor-

habenbereich  erheblich 

betroffen 
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6.1.5 Beeinträchtigungen von Schutzgebieten und Schutzobjekten 

Natura 2000-Gebiete 

Aufgrund der großen Abstände zu den nächstgelegenen Natura 2000-Gebieten -  

7637-371.01 Strogn mit Hammerbach und Köllinger Bächlein: 1,7 km, 7636-371.04 

Moorreste im Freisinger und im Erdinger Moos: 4,6 km, 7637-471 SPA Nördliches 

Erdinger Moos: 2,7 km - sowie fehlender Verbindungen (z.B. über ein Fließgewäs-

ser) sind Beeinträchtigungen auszuschließen. 

Gesetzlich geschützte Biotope (§ 30 BNatSchG, Art. 23 BayNatSchG) 

Von den im Untersuchungsraum kartierten nach § 30 BNatSchG/ Art. 23 Bay-

NatSchG gesetzlich geschützten Biotopen wird nur der Weichholzauwald 

(WA91E0*) entlang der Sempt (Gewässerbegleitgehölz) auf 0,05 ha durch bau-

zeitliche und auf 0,01 ha durch dauerhafte Flächeninanspruchnahme betroffen. 

Die Eingriffe in das Gewässerbegleitgehölz für den Bau des Tunnels Sempt wur-

den in enger Abstimmung mit der technischen Planung auf ein Mindestmaß redu-

ziert. Modifizierungen zur Vermeidung oder weiteren Minimierung der zu erwarten-

den Eingriffe in den Gehölzsaum sind ohne Aufgabe des Projektes nicht mehr 

möglich.  

§ 30 BNatSchG verbietet i.V.m. Art. 23 BayNatSchG in gesetzlich geschützten Bi-

otopen jegliche Handlungen, die zu einer Zerstörung oder einer sonstigen erhebli-

chen Beeinträchtigung führen können. Nach Art. 23 Abs. 3 BayNatSchG kann von 

Verboten auf Antrag eine Ausnahme zugelassen werden, wenn die Beeinträchti-

gungen ausgeglichen werden können oder wenn die Maßnahme aus Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses notwendig ist. 

Im Bereich der bauzeitlichen Inanspruchnahme kann der Weichholzauwald nach 

Abschluss der Bauarbeiten an Ort und Stelle wieder hergestellt werden (Pflanzung 

auf 0,05 ha Fläche). 

Für den dauerhaften Verlust des Weichholzauwaldes auf rd. 0,01 ha wird auf Höhe 

Bau-km 14,9, westlich der Sempt auf einet Fläche von rd. 0,03 ha, angrenzend an 

den Ufergehölzstreifen, Maßnahmen durchgeführt, die die Entwicklung eines 

Sumpfgebüsches (L 522 gem. Biotopwertliste; A1) zum Ziel haben. Somit kann die 

vom Vorhaben verursachte erhebliche Beeinträchtigung i.S.d. § 30 BNatSchG 

i.V.m. Art. 23 BayNatSchG ausgeglichen werden. 

Lebensraumtypen nach Anhang I der FFH-RL (§ 19 BNatSchG) 

Von den im Untersuchungsraum kartierten Lebensraumtypen nach Anhang I der 

FFH-RL werden durch das geplante Bauvorhaben der prioritäre LRT 91E0* 
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Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae) auf insgesamt 0,06 ha und der LRT 3260 Flüsse der plana-

ren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion flutantis auf insgesamt 

0,03 ha bau- und anlagenbedingt beansprucht. Der Verlust der beiden LRT betrifft 

Bereiche außerhalb von FFH-Gebieten. Unter Berücksichtigung der weiten Ver-

breitung innerhalb des Untersuchungsraumes (LRT 91E0* 10,05 ha, LRT 3260 

5,94 ha) und der geringen Betroffenheit durch das Bauvorhaben kann eine erheb-

liche Beeinträchtigung der LRT 91E0* und LRT 3260 ausgeschlossen werden, so 

dass kein Umweltschaden gemäß § 19 BNatSchG zu erwarten ist. 

Ausgleichsflächen Dritter 

Westlich der geplanten Station Erding wird die Ausgleichsfläche „Nr. 167 für das 

Gebiet der Landshuter Straße westlich Anton-Bruckner-Str.“ (rd. 0,53 ha Gesamt-

größe) zu knapp 90 % (rd. 0,47 ha) vom Vorhaben überplant. Hiervon entfallen rd. 

0,45 ha auf bauzeitliche sowie rd. 0,02 ha auf anlagenbedingte Inanspruchnahme. 

Während die temporär in Anspruch genommenen Flächen nach Bauende grund-

sätzlich wieder hergestellt werden können, ist dies bei den dauerhaft überbauten 

oder versiegelten Flächen (rd. 240 m²) nicht möglich. Hierbei ist jedoch zu berück-

sichtigen, dass nahezu die gesamte Ausgleichsfläche innerhalb des B-Plangebie-

tes 193 I (Entwurf) liegt und hierin ohnehin überplant ist (u.a. Anlage neuer Grün-

flächen und Fahrradabstellanlagen). Ein zusätzliches Ausgleichserfordernis auf-

grund der Inanspruchnahme der Ausgleichsfläche Nr. 167 ergibt sich somit nicht. 

6.2 Boden  

Alle in Tab. 6-1 zu betrachtenden potenziellen Konflikte werden nachfolgend be-

schrieben und auf ihre Relevanz im Wirkraum des Bauvorhabens hin überprüft. Mit 

Konfliktnummern versehen und in Tab. 6-5 zusammenfassend aufgelistet sowie in 

der Anlage 15.7.1-2 dargestellt werden schließlich nur die erheblichen Konflikte. 

6.2.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Folgende Beeinträchtigungen von Böden werden durch die Baumaßnahmen ver-

ursacht: 

▪ Baubedinge Beeinträchtigung von Böden durch Flächeninanspruchnahme 

im Bereich von BE-Flächen, Baufeldern und Baustraßen (K 021): 

Durch die temporäre Inanspruchnahme von Böden für Baulogistikflächen 

werden folgende Bodenfunktionen weitgehend außer Kraft gesetzt: 

- Austauschprozesse zwischen Boden und Luft werden unterbunden; es 

findet keine Versickerung, keine Verdunstung und kein Luftaustausch 
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statt und die Grundwasserneubildung verringert sich infolge Ableitung 

und schnellem Abfluss des Oberflächenwassers. 

- Bodenfeuchte und Sauerstoffgehalt in den Poren nehmen ab. Dieses 

wirkt sich negativ auf die Wachstumsbedingungen von Gehölzen aus. 

- Dichte Fahrbahndecken verringern den Sauerstoffgehalt der darunterlie-

genden Bodenschichten derart, dass sich weder aerobe Bakterien noch 

aktive Wurzeln bilden können. 

- humoser Oberboden wird erodiert. 

Die erforderlichen BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen mit baubedingten 

Beeinträchtigungen nehmen im UR bislang unversiegelte Flächen in Höhe 

von 11,73 12,11 ha ein und befinden sich im unmittelbaren Umfeld der 

Trasse. Die temporären baubedingten Beeinträchtigungen durch Flächen-

versiegelung, Überschüttung, Verdichtung und Erosion von humosem 

Oberboden mit ihren Auswirkungen auf abiotische Schutzgüter sind erheb-

lich und somit eingriffsrelevant. Überwiegend sind hiervon die Bodeneinhei-

ten ÜA, gefolgt von 62a, 65b, 64b und 4a betroffen; bei rd. 2,5 ha (rd. 21 %) 

handelt es sich um Böden mit sehr hohem Funktionalem Wert (s. Tab. 6-5). 

Tab. 6-5: Baubedingte Bodenverluste in ha 

GLA-Nr. Bodentyp 
Funktionaler 

Wert 

Baubedingter Bo-

denverlust [ha] 

3a Pararendzina 5 0,05 

4a 
Parabraunerde und Braun-
erde 

5 0,72 

4b 
Humusbrauerde und Hu-
musparabraunerde 

5 0,36 

12a Kolluvisol  5 0,09 

62a 
Gley-Rendzina und Rendz-
ina-Gley 

5 1,29 1,67 

64b Kalkgley  3 1,30 

64c Kalkanmoorgley 3 0,52 

65b Gley und Braunerde-Gley 3 1,66 

73a Gley-Braunerde 4 0,17 

76b Bodenkomplex der Gleye 3 0,23 
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GLA-Nr. Bodentyp 
Funktionaler 

Wert 

Baubedingter Bo-

denverlust [ha] 

77 Kalkniedermoor 4 0,23 

ÜA 
überschüttete Böden, Auf-
schüttböden 

2 5,11 

Summe 11,73 12,11 

 
▪ Beeinträchtigungen von Böden durch bauzeitlichen Staub- und Schadstoff-

eintrag 

Im Bereich der BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen sind Auswirkungen 

auf den Boden durch Schadstoffeinträge potenziell möglich. Diese Beein-

trächtigungen können vermieden werden, wenn vorgesehene Vermeidung- 

und Verminderungsmaßnahmen durchgeführt werden (s. Kap. 7.1.2). Bei 

ordnungsgemäßer Durchführung sind keine nachhaltigen Auswirkungen auf 

den Naturhaushalt zu erwarten, so dass keine Kompensationsmaßnahmen 

erforderlich sind. Bauzeitliche Staub- und Schadstoffeinträge führen somit 

nicht zu erheblichen Beeinträchtigungen von Böden. 

▪ Temporäre Funktionsbeeinträchtigungen von Böden durch temporäre Grund-

wasserabsenkungen bzw. Grundwasseranstau 

Im Zuge bauzeitlicher Grundwasserabsenkungen ist eine Änderung der che-

mischen, biologischen und physikalischen Bodeneigenschaften in den be-

troffenen Bereichen denkbar. Bauzeitliche Grundwasserabsenkungen und 

Wasserhaltungen sind im Bereich der geplanten Bauwerke EÜ Sempt, EÜ 

Langengeisling, Station Erding und Tunnel Wasserturm erforderlich. Sie sind 

jedoch räumlich und zeitlich sehr begrenzt wirksam und wirken sich daher 

unerheblich auf die umgebenden Böden aus. 

▪ Beeinträchtigungen von Böden durch mechanische Bodenbelastung und Bo-

denabtrag /-auftrag (K 028) 

Im Bereich der BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen kommt es durch die 

mechanische Bodenbelastung durch Baufahrzeuge zu einer Bodenverdich-

tung und somit zum Verlust zahlreicher Bodenfunktionen, wie z.B. Wasser- 

und Luftdurchlässigkeit. Zusammen mit dem baubedingten Bodenabtrag /-

auftrag sind diese Beeinträchtigungen als erheblich zu bewerten und somit 

eingriffsrelevant. 
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6.2.2 Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Dauerhafte Beeinträchtigung von Böden durch Flächeninanspruchnahme 

durch technische Bauwerke und Betriebsanlagen mit Flächenversiegelung 

(K 121) 

Anlagenbedingte und damit dauerhafte Beeinträchtigungen und Verluste von 

Bodenfunktionen durch technische Bauwerke und Betriebsanlagen resultie-

ren aus der Versiegelung von Böden im Zuge des Baus von Brückenfunda-

menten, des Gleiskörpers (mit Planumsschutzschicht), der Station Bahnhof 

Erding, durch Straßenverlegungen, Trogbauwerke und Rettungsplätze. Die 

Versiegelungen finden in einem Umfang von 7,26 7,45 ha statt und sind als 

erheblich zu beurteilen. Am stärksten betroffen hiervon sind die Bodenein-

heiten 62a, 65b, 64b und ÜA; mit rd. 2,8 2,9 ha machen die Böden mit sehr 

hohem Funktionalem Wert rd. ein Drittel der Bodenversiegelung aus (s. Tab. 

6-6). 

Tab. 6-6: Anlagenbedingte Bodenverluste in ha 

GLA-Nr. Bodentyp FW 

Bodenversiege-

lung [ha] 

Überdeckung, 

Abtrag von Boden 

[ha] 

3a Pararendzina 5 0,06 0,14 

4a 
Parabraunerde und 
Braunerde 

5 0,25 1,19 

4b 
Humusbrauerde und 
Humusparabrau-
nerde 

5 0,17 0,36 

12a Kolluvisol  5 0,09 0,02 

62a 
Gley-Rendzina und 
Rendzina-Gley 

5 2,24 2,34 1,70 

64b Kalkgley  3 1,08 1,17 1,04 

64c Kalkanmoorgley 3 0,87 0,63 

65b 
Gley und Braun-
erde-Gley 

3 1,13 0,34 

76b 
Bodenkomplex der 
Gleye 

3 0,12 0,17 

77 Kalkniedermoor 4 0,43 0,26 

ÜA 
überschüttete Bö-
den, Aufschüttbö-
den 

2 0,82 0,75 

Summe 7,26 7,45 6,60 
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Im Zuge des Vorhabens werden jedoch auch Flächen in einer Größenord-

nung von 0,05 ha entsiegelt (RRB, Bahn- und Straßenböschungen im Be-

reich aktuell versiegelter Flächen). 

▪ Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung von Böden durch Flächeninan-

spruchnahme durch Erdbauwerke ohne Flächenversiegelung (K 122) 

Anlagenbedingte und damit dauerhafte Beeinträchtigungen und Verluste von 

Bodenfunktionen sind auch durch Überdeckung und Umlagerung von Böden 

durch die Anlage von Bahnböschungen (Dämme, Einschnitte) etc., sowie im 

Bereich der Entwässerungsgräben, Regenrückhaltebecken und Straßenbö-

schungen zu erwarten. Gleiches gilt für die Tunnelabschnitte und das Stati-

onsbauwerk, die in offener Bauweise erstellt und wieder mit Boden überdeckt 

werden. Entsprechende, als erheblich einzustufende Beeinträchtigungen fin-

den in einer Größenordnung von 6,60 ha statt. Am stärksten betroffen hier-

von sind die Bodeneinheiten 62a, 4a, 64b und ÜA; mit rd. 3,4 ha machen die 

Böden mit sehr hohem Funktionalem Wert rd. die Hälfte der von Bodenum-

lagerungen, -abtrag und -auftrag betroffenen Böden aus (s. Tab. 6-6). 

▪ Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung von Böden durch Grundwasserab-

senkungen bzw. Grundwasseranstau 

Dauerhafte Grundwasserabsenkungen sind nicht vorgesehen. Nennenswer-

ter Grundwasseraufstau ist lediglich im Bereich des Tunnels Sempt und des 

Tunnels Erding (Aufstauhöhen ohne Abhilfemaßnahmen von rd. 0,5 bis 1,2 

m) gegeben, jedoch aufgrund der vorgesehenen Maßnahmen zur Grund-

wasserüberleitung von untergeordneter Bedeutung (Reduzierung der Auf-

stauhöhe auf einen verbleibenden Restaufstau < 0,1 m). 

▪ Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung von Böden durch Einleitung und Ver-

sickerung von Oberflächenwasser ins Grundwasser 

Grundsätzlich wird bezüglich dieser Wirkungen auf das Kap. 6.3.2 verwiesen. 

Die Entwässerung der geplanten Bahnstrecke, mit Ausnahme der Trog- und 

Tunnelbauwerke, erfolgt frei über Böschungen (z.T. Tiefenentwässerung) mit 

bzw. über Regenrückhalte- und Versickerungsbecken.  

Das Niederschlagswasser aus den Trogbauwerken sowie das Schleppwas-

ser aus den Tunneln Erding und Sempt und aus der Station Erding werden 

über Entwässerungsleitungen zum Tiefpunkt der Bauwerke geführt bzw. über 

Hebeanlagen in Versickerungsbecken gepumpt. Auch im Bereich des südli-

chen Voreinschnittes des Tunnels Wasserturm erfolgt beidseitig des Bahn-

körpers eine Tiefenentwässerung, da der Untergrund nicht 
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versickerungsfähig ist. Am Tiefpunkt des Voreinschnitts wird das Wasser in 

den anschließenden Trog Tunnel Wasserturm abgeleitet und über eine He-

beanlage dem Regenrückhaltebecken bei Bahn-km 7,5+60 zugeführt. Die 

Ableitung aus dem Regenrückhaltebecken in den Lohgraben wird auf 5 l/s 

gedrosselt. 

Eine dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung von Böden ist hierdurch nicht zu 

erwarten. 

6.2.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Die Änderung natürlicher Bodenverhältnisse durch betriebsbedingte Eutrophie-

rung (Fäkalien) ist durch die Verwendung geschlossener Systeme nicht vorhan-

den. 

6.2.4 Zusammenfassung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Boden 

Die folgende Tab. 6-7 stellt die bau-, anlagen- und betriebsbedingten erheblichen 

Beeinträchtigungen für das Schutzgut Boden im Untersuchungsraum zusammen-

fassend dar. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden. 

Tab. 6-7: Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Konflikte des 

Schutzgutes Boden 

Das Schutzgut Boden ist von den Konflikten:  

K 021: Baubedingte Beeinträchtigungen von Böden durch temporäre Inanspruchnahme im Be-

reich der Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustraßen     erheblich 

K 028: Baubedingte Beeinträchtigungen von Böden durch mechanische Bodenbelastung und Bo-

denabtrag /-auftrag im Bereich der Baustelleneinrichtungsflächen, Baufelder und Baustra-

ßen erheblich 

K 121: Anlagenbedingte Beeinträchtigung von Böden durch Flächeninanspruchnahme mit Ver-

siegelung und Funktionsbeeinträchtigung im gesamten Vorhabenbereich     erheblich 

K 122: Dauerhafte Funktionsbeeinträchtigung von Böden durch Flächeninanspruchnahme durch 

Erdbauwerke ohne Flächenversiegelung  erheblich 

betroffen. 
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6.3 Wasser 

Alle in Tab. 6-1 zu betrachtenden potenziellen Konflikte werden nachfolgend be-

schrieben und auf ihre Relevanz im Wirkraum des Bauvorhabens hin überprüft. Mit 

Konfliktnummern versehen und in Tab. 6-8 zusammenfassend aufgelistet sowie in 

der Anlage 15.7.1-2 dargestellt werden schließlich nur die erheblichen Konflikte. 

6.3.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

▪ Beeinträchtigung der Fließgewässer durch temporäre Inanspruchnahme der 

Gewässer durch Baustelleneinrichtungen und Baustraßen 

Bauzeitlich können sich durch den Baustellenverkehr sowie durch die Bau-

abwicklung selbst qualitative Beeinträchtigungen, insbesondere Eintrübun-

gen durch mineralische Einträge, ergeben. Grundsätzlich sind die Baustel-

leneinrichtungsflächen (BE-Flächen) unbefestigt, wodurch eine örtliche Ver-

sickerung erfolgt. Zwischenlagerflächen werden befestigt, wobei deren Nie-

derschlagswässer im anstehenden Gelände oder in Mulden versickert wer-

den. Zum Schutz vor Auswaschungen werden die Haufwerke der Zwischen-

lagerflächen abgedeckt. Da sie zudem deutlich von Gewässern entfernt lie-

gen, ist eine Beeinträchtigung von Fließgewässern nicht zu erwarten. BE-

Flächen in der Nähe von Gewässern sind am Fehlbach (BÜ Fehlbach) und 

an der Sempt (BÜ Sempt) geplant. Einträge von schadstoffbelasteten Nie-

derschlagswässern sind hier jedoch nicht zu befürchten. 

Hinsichtlich der temporären Verlegung der Sempt wird auf die Thematik Zer-

schneidung, Verlegung und Überbauung von Gewässern (K 035) verwiesen. 

Im Endzustand wird das neue Bachbett der Sempt naturnah ausgebaut, so 

dass der ursprüngliche Zustand bzgl. der Rauhigkeit, der Abflussverhältnisse 

und des Retentionsvermögens wiederhergestellt wird.  

Mit erheblichen Beeinträchtigungen von Überschwemmungsgebieten durch 

das Vorhaben ist nicht zu rechnen. So wird zur Vermeidung von Stauflächen 

ein durchgehendes Gefälle entlang der Bahn Richtung Fehlbach hergestellt, 

so dass hier von keiner erheblichen Beeinträchtigung des Überschwem-

mungsgebietes der Sempt und des Fehlbachs auszugehen ist. 

▪ Bauzeitliche Staub- und Schadstoffemissionen in Gewässer 

Beeinträchtigungen der Gewässerqualität könnten nur im Zusammenhang 

mit Bauarbeiten für die Brücken- und Tunnelbauwerke im Bereich der was-

serführenden Gewässer in Form von Trübungen durch feinkörnige Schweb-

stoffe auftreten. Dies betrifft vor allem die Sempt (ca. Bahn-km 14,7), die zur 

Errichtung des Tunnels Sempt bauzeitlich im Bereich des Baufeldes verlegt 
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werden muss sowie den Fehlbach (ca. Bahn-km 16,2) und die Sempt (ca. 

Bahn-km 12,8), wo Baumaßnahmen zur Errichtung der Brücken im unmittel-

barer Nähe der Gewässer stattfinden werden.  

Unter der Voraussetzung, dass die einschlägigen Vorschriften zum Schutz 

von Gewässern (s. auch Kap. 7.1.2, 7.1.3) beachtet werden, ist von einer 

unerheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

▪ Zerschneidung, Verlegung und Überbauung von Gewässern (K 035) 

Im Zuge des Baus des Tunnels Sempt wird die Sempt im Schutze von 

Spundwänden und einem provisorischen Bachbett nördlich an der Baustelle 

auf einer Länge von ca. 80 m für die Dauer von ca. 10 Monaten vorbeigelei-

tet. Die Spundwände werden hierbei an die Spundwände des Baugruben-

verbaus für die Tunnelherstellung angeschlossen. Über den zuvor fertigge-

stellten Tunnel wird die Sempt in einem Trog über das Bauwerk geführt. Im 

Endzustand wird die Sempt in der bisherigen Lage über das Tunnelbauwerk 

geführt. Hierfür wird das Bachbett im ursprünglichen Zustand wieder ange-

legt und befestigt. 

Mit der bauzeitlichen Verlegung sind erhebliche Beeinträchtigungen wie Ver-

änderungen des Gewässerbettes sowie Beseitigung von Ufervegetation ver-

bunden. Eine erhebliche Veränderung der Gewässerlauflänge und somit des 

Sohlgefälles sowie eine Veränderung der Fließgeschwindigkeit ist dagegen 

nicht gegeben. 

Wirkungen durch die bauzeitliche Überbauung von Gewässern (Fehlbach, 

Sempt im Bereich Stadtpark) reichen über den in K 134 dargestellten Konflikt 

nur unwesentlich hinaus; es wird daher auf Kap. 6.3.2 (K 134) verwiesen. 

▪ Temporäre Beeinträchtigung durch Eingriffe in das Grundwasser, Grund-

wasserabsenkungen bzw. Grundwasseranstau 

Zu betrachten sind Entwässerungsmaßnahmen beim Bau der Fundamente 

sowie Eingriffe in Grundwasserdeckschichten im Grundwasserbereich oder 

in Einschnittsbereichen. Bauzeitliche Grundwasserabsenkungen und Was-

serhaltungen sind im Bereich der geplanten Bauwerke EÜ Fehlbach, EÜ 

Langengeisling, Trog- und Tunnelbauwerke und EÜ Sempt erforderlich. Sie 

sind jedoch räumlich und zeitlich sehr begrenzt wirksam und wirken sich da-

her unerheblich auf das Grundwasser aus. 

Nennenswerter Grundwasseranstau beschränkt sich auf die Baubereiche 

der Tunnelbauten. Wo erforderlich verhindert die geplante Dükerung, dass 

ein Grundwasseranstau über das erlaubte Maß eintritt. 
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▪ Baubedingte Beeinträchtigung durch Einleitung von Oberflächenwasser in 

Fließgewässer und in das Grundwasser 

Das in Baustellenbereichen und auf den Baustraßen anfallende Oberflä-

chenwasser wird nicht zusammengeführt, sondern im Nahbereich flächig 

versickert. Versickerungsaktiv sind dabei auch die überwiegend unbefestig-

ten Baustraßen und Baustelleneinrichtungsflächen. Zum Schutz vor Auswa-

schungen und Einträgen in das Grundwasser werden die Haufwerke der Zwi-

schenlagerflächen abgedeckt. 

Im Zusammenhang mit dem Bau des Tunnels Wasserturm (Deckelbau-

weise) erfolgen bauzeitliche Einleitungen in die Vorfluter Sempt und Lohgra-

ben (Grabenzulauf des Schöllbächleins) für das Lenzen der Baugruben und 

die offene Wasserhaltung. Das Lenzwasser wird vor der Einleitung gefiltert 

und neutralisiert. 

Gesamt betrachtet sind somit weder für Oberflächengewässer noch für das 

Grundwasser erhebliche Beeinträchtigungen durch bauzeitliche Einleitung 

von Niederschlagswässern zu erwarten. 

Zur Vermeidung baubedingter Verunreinigungen werden einschlägige Vor-

kehrungen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (s. Kapitel 7.1.2, 

7.1.3) getroffen, bzw. es sind grundsätzlich die gesetzlichen Bestimmungen 

zum Schutz des Wassers zu beachten. Aufgrund der vorgesehenen Maß-

nahmen zur Risikominimierung sind nennenswerte Beeinträchtigungen von 

Grundwasser und Oberflächenwasser im Normalbetrieb auszuschließen. 

Eine Gefährdung durch Havarien lässt sich nicht abschätzen. 

6.3.2 Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Flächeninanspruchnahme durch technische Bauwerke und Betriebsanlagen 

mit Flächenversiegelung 

Hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme durch technische Bauwerke und 

Betriebsanlagen sind drei mögliche Beeinträchtigungen zu betrachten: 

▪ Verfüllung/Überbauung von Gewässern 

▪ Flächeninanspruchnahme oder Abriegelung von Überschwemmungs-

gebieten 

▪ Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 

Es werden keine stehenden Gewässer überbaut. Bezüglich der Überbau-

ung von Fließgewässern durch Brückenbauwerke wird auf K 134 verwie-

sen. 
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Amtliche Überschwemmungsgebiete sind vom Vorhaben im PFA 4.2 nicht 

betroffen. Allerdings wird das nicht amtlich festgesetzte Überschwem-

mungsgebiet Eittinger Bach (Fehlbach), mit Status „vorläufig gesichert“, auf 

rd. 360 m Länge diagonal durchfahren. Aufgrund der sehr geringen Was-

sertiefen und der sehr geringen Fließgeschwindigkeiten im Bereich des 

kreuzenden Bahndammes sind die zu erwartenden theoretischen Aufstau-

höhen innerhalb der Rechengenauigkeit und der Genauigkeit der Gelände-

höhen (landwirtschaftliche Flächen), sodass sich eine Veränderung des 

Überschwemmungsgebiets auf den betroffenen landwirtschaftlichen Flä-

chen nicht belastbar quantifizieren lässt. Zur Vermeidung von Stauflächen 

wird ein durchgehendes Gefälle entlang der Bahn Richtung Fehlbach si-

chergestellt. Die Planung wurde mit dem WWA München abgestimmt und 

von diesem bestätigt. Eine erhebliche Beeinträchtigung des Überschwem-

mungsgebietes ergibt sich somit nicht. Gemäß der aktualisierten „Hydrauli-

schen Untersuchung“ von Dr. Blasy – Dr. Øverland Ingenieure GmbH 2022 

(Anlage 22.3.7, Kap. 3.2.1) kommt es durch die Bahntrasse zu einem Auf-

stau der Wasserspiegellagen an der oberstromigen Seite der Trasse. Hier 

beträgt der maximale Anstieg ca. 25 cm direkt am Böschungsfuß. Anstiege 

bis ca. 2 cm lassen sich bis zu einer Entfernung von ca. 400 m oberstrom 

der geplanten Trasse beobachten. Gleichzeitig erhöht sich der Abflussanteil 

im Gerinne des Fehlbaches, da die im Istzustand noch vorhandene Über-

strömung des rechten Vorlandes entfällt. Dies führt zu einer Erhöhung der 

Wasserspiegellagen entlang des Fehlbaches. In der Folge kommt es ca. 

350 m unterstrom der geplanten Trasse zu vermehrten Ausuferungen in das 

linke Vorland. Alle festgestellten Anstiege der Wasserspegellagen treten 

auf landwirtschaftlich genutzten Flächen auf. An der Sempt stellen sich ent-

sprechend der leicht geänderten Abflussaufteilung geringfügig niedrigere 

Wasserspiegellagen ein. Hierbei sind zudem weiträumige Senkungen der 

Wasserspiegellagen unterstrom der Bahntrasse im rechten Vorland (auch 

in der Bebauung von Langengeisling) zu beobachten. Die aktualisierte Hyd-

raulische Untersuchung (Anlage 22.3.7) wurde zwischenzeitlich dem WWA 

München übermittelt und die Ergebnisse vom WWA als plausibel bestätigt. 

Durch das Vorhaben des PfA 4.2, 1. PÄ, ändert sich die Hochwassersitua-

tion nicht signifikant bzw. es werden keine signifikanten Änderungen für die 

Anlieger unterstrom und oberstrom auftreten (keine Siedlungen, sondern 

ausschließlich landwirtschaftliche genutzte Flächen betroffen). 

Da die Entwässerung der geplanten Bahnstrecke, mit Ausnahme der Trog- 

und Tunnelbauwerke, frei über Böschungen (z.T. Tiefenentwässerung) mit 

bzw. über Regenrückhalte- und Versickerungsbecken erfolgt, und auch die 

Entwässerungsgräben nur bei Starkregenereignissen in die Vorfluter ent-

wässern, ist die Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 
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unerheblich. Gleiches gilt für die bahnparallelen Straßen und Wege, bei de-

nen die Versickerung über Bankett und Böschung stattfindet. 

Das Niederschlagswasser aus den Trogbauwerken sowie das Schleppwas-

ser aus den Tunneln Erding und Sempt und aus der Station Erding werden 

über Entwässerungsleitungen zum Tiefpunkt der Bauwerke geführt bzw. 

über Hebeanlagen in Versickerungsbecken bzw. in eine Block-Rigolen-

versickerung gepumpt. Auch im Bereich des südlichen Voreinschnittes des 

Tunnels Wasserturm erfolgt beidseitig des Bahnkörpers eine Tiefenentwäs-

serung, da der Untergrund nicht versickerungsfähig ist. Am Tiefpunkt des 

Voreinschnitts wird das Wasser in den anschließenden Trog Tunnel Was-

serturm abgeleitet und über eine Hebeanlage dem Regenrückhaltebecken 

bei Bahn-km 7,5+60 r.d.B. zugeführt. Die Ableitung aus dem Regenrückhal-

tebecken in den Lohgraben wird auf 5 l/s gedrosselt. Das Schleppwasser 

aus dem Tunnel Wasserturm und der Station wird über Brückenabläufe ge-

sammelt. Die Abläufe entwässern in eine Sammelleitung in der Tunnel-

sohle, welche das gefasste Wasser zu der Hebeanlage transportiert. Von 

dort wird das Wasser in ein Versickerungsbecken bei Bahn-km 14,8+75 

r.d.B. gepumpt. 

Gesamt betrachtet ist die Verminderung der Grundwasserneubildungsrate 

als unerheblich zu beurteilen. 

▪ Flächeninanspruchnahme durch Erdbauwerke ohne Flächenversiegelung 

Gewässer werden durch Erdbauwerke nicht in Anspruch genommen. Hin-

sichtlich der Auswirkungen durch die Entwässerung der Erdbauwerke wird 

auf die obengenannten Ausführungen verwiesen. 

▪ Überbauung und Verlegung von Fließgewässern (K 134) 

Dauerhafte Verlegungen von Fließgewässern sind im Bereich des PFA 4.2 

nicht geplant.  

Es werden Überbrückungen von Fehlbach und Sempt (im Bereich Stadtpark 

Erding) erforderlich. Diese Bauwerke werden so dimensioniert, dass die Ab-

flussquerschnitte nicht eingeengt werden. 

Die in Dammlage geplante Bahn-Trasse kreuzt den Fehlbach östlich des 

Kronthaler Weihers und die Straße In den Hacken. Für die schiefwinklige 

Kreuzung mit dem Fehlbach und der Straße wird eine Eisenbahnüberfüh-

rung als zweifeldriges Rahmenbauwerk mit Lichten Weiten von 16,00 m und 

12,38 m sowie einer Lichten Höhe von > 4,70 4,50 m vorgesehen, die einen 

möglichen Hochwasserabfluss hinreichend berücksichtigt (vgl. oben 
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Aussage zu Auswirkungen auf das Überschwemmungsgebiet Eittinger Bach 

/ Fehlbach).  

Für die im Stadtpark Erding in Dammlage verlaufende eingleisige 

Bahntrasse sieht die Planung eine Ergänzung um ein zweites Gleis vor. Dies 

erfordert die Verbreiterung des bestehenden Brückenbauwerkes um ca. 6 m 

nach Osten hin. Zur Eingriffsminimierung in den nördlich angrenzenden 

Stadtpark werden ein Gleisabstand von 5,60 m sowie der Teilrückbau des 

Bestandsbauwerkes vorgesehen. 

Aus technischen und gestalterischen Gründen wird für die Brückenverbrei-

terung in Anlehnung an das bestehende Brückenbauwerk eine Eisenbahn-

überführung als einfeldriges Stahlbetonverbundtragwerk mit einer Lichten 

Weite von 22,60 m und einer Lichten Höhe von > 1,90 m vorgesehen. Es 

sind somit Abmessungen geplant, die mindestens den gleichen Durchfluss 

wie die angrenzende Bestandsbrücke gewährleistet. 

Alle Eisenbahnüberführungen gewährleisten einen ausreichenden (Hoch)-

Wasserabfluss. Während bei der Brückenverbreiterung über die Sempt Ge-

wässerbegleitgehölz allenfalls punktuell verloren geht, führt der Bau des Brü-

ckenbauwerks über den Fehlbach zu einem dauerhaften Verlust des Gewäs-

serbegleitgehölzes im Querungsbereich sowie zu kleinräumigen Eingriffen in 

das Gewässerufer (im Bereich der Widerlager); Eingriffe in die Gewässer-

sohle finden nicht statt. Der Eingriff in das Gewässerbegleitgehölz, das ein 

wesentlicher Bestandteil des Gewässers und seiner Aue ist, ist als erheblich 

einzustufen. 

▪ Minderung bzw. Durchstoßen von Deckschichten durch Bauwerke im Grund-

wasser 

Tunnel- und Trogbauwerke greifen ausschließlich in den quartären Grund-

wasserleiter ein. Der tertiäre Grundwasserleiter wird nicht erreicht. Tertiäre 

bindige Schichten (Deckschichten) liegen deutlich unterhalb der Trog- und 

Tunnelsohlen. Eine Minderung oder ein Durchstoßen von Deckschichten 

liegt somit nicht vor. Da die Trog- und Tunnelbauwerke mit Oberboden wie-

der überdeckt werden, die ursprünglich vorhandenen Böden zumeist ledig-

lich eine eingeschränkte Pufferfunktion aufweisen (anthropogen stark über-

prägte Böden) und der Eingriff eng begrenzt erfolgt, wird von einer unerheb-

lichen Beeinträchtigung ausgegangen. 

▪ Beeinträchtigung des Grundwassers durch Grundwasserabsenkungen bzw. 

Grundwasseranstau 

Dauerhafte Grundwasserabsenkungen sind nicht vorgesehen. 
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Relevant hinsichtlich eines möglichen Grundwasseraufstaus sind v.a. Trog- 

und Tunnelbauwerke. Im vorliegenden Fall liegen diese im Grundwasser je-

doch nicht quer, sondern längs oder schräg zur Grundwasserfließrichtung. 

Laut Bauwerksgutachten kommt es überwiegend zu so geringer Grundwas-

seraufstauung, dass Überleitungen nicht erforderlich werden. Lediglich bei 

den Tunneln Sempt und Erding ist eine Unterströmung der Bauwerke nicht 

möglich, so dass es zu Aufstauhöhen von rd. 0,5 m bis 1,2 m kommt, 

wodurch Abhilfemaßnahmen in Form von Grundwasserüberleitungen erfor-

derlich werden. Wirkungen auf das Grundwasser treten somit allenfalls 

räumlich begrenzt auf bzw. werden durch die Überleitungen auf ein unerheb-

liches Maß reduziert (Reduzierung der Aufstauhöhe auf einen verbleibenden 

Restaufstau < 0,1 m). 

Wo die Bahnstrecke in Dammlage verläuft, erfolgt zur Bodenverbesserung 

meist eine Kalk-Zement-Stabilisierung, die zu keiner Verminderung der 

Durchlässigkeit führt und somit keine Aufstaueffekte auf das Grundwasser 

hat. 

▪ Einleitung und Versickerung von Oberflächenwasser in Fließgewässer / ste-

hende Gewässer / Grundwasser 

Eine Einleitung von Oberflächenwasser in stehende Gewässer findet nicht 

statt. 

Der überwiegende Teil des anfallenden Oberflächenwassers wird in den 

Gräben, Rigolen, Regenrückhalte- und Versickerungsbecken oder über die 

Dammböschung ins Gelände wiederversickert bzw. verdunstet. Erhebliche 

Beeinträchtigungen des Grundwassers sind durch diese, aufgrund der Elekt-

rotraktion der Fahrzeuge unbelastete Oberflächenwässer nicht zu erwarten. 

Die Einleitung der Entwässerung der Strecke 5606, Bahn-km 7,0+65 – 

7,4+71, erfolgt in den Lohgraben über das vorgeschaltete RRB (ca. 5 l/s), 

wodurch ebenfalls keine erhebliche Beeinträchtigung des Vorfluters zu er-

warten ist. Auch die Einleitung der Entwässerung der EÜ Sempt lässt keine 

erhebliche Beeinträchtigung durch Veränderung der Abflussmenge und der 

Qualität der Sempt im Zuge der Einleitung erwarten (kurzer Abschnitt mit 

entsprechend geringem Anfall von Niederschlagswasser).  

6.3.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen des Schutzgutes Wasser sind systembe-

dingt nicht zu erwarten (Elektrotraktion).  
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6.3.4 Zusammenfassung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Wasser  

Die folgende Tab. 6-8 stellt die bau-, und anlagenbedingten erheblichen Beein-

trächtigungen für das Schutzgut Wasser im Untersuchungsraum zusammenfas-

send dar. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden. 

Tab. 6-8: Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Konflikte des 

Schutzgutes Wasser 

Das Schutzgut Wasser ist von den Konflikten:  

K 035:  Verlegung von Fließgewässern                         erheblich 

K 134:  Überbauung von Fließgewässern                         erheblich 

betroffen. 

 

6.4 Klima/Luft 

Alle in Tab. 6-1 zu betrachtenden potenziellen Konflikte werden nachfolgend be-

schrieben und auf ihre Relevanz im Wirkraum des Bauvorhabens hin überprüft. Mit 

Konfliktnummern versehen und in Tab. 6-9 zusammenfassend aufgelistet sowie in 

der Anlage 15.7.1-2 dargestellt werden schließlich nur die erheblichen Konflikte. 

6.4.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

Baubedingte Beeinträchtigungen für das Schutzgut Klima/Luft sind in erster Linie 

durch die Bodenarbeiten (Bodentransport und Bodenaufschüttungen) und die da-

mit verbundenen lufthygienisch relevanten Staub- und Schadstoffemissionen mög-

lich. Diese Beeinträchtigungen beschränken sich räumlich auf die Randbereiche 

der Baustelle und sind in ihren möglichen Auswirkungen auf das Klima und die 

Lufthygiene als nicht erheblich einzustufen. 

▪ Temporäre Flächeninanspruchnahme klimawirksamer Flächen mit Funkti-

onsverlust im Bereich der BE-Flächen und Baustraßen (K 041) 

Eine temporäre linienhafte Überbauung klimawirksamer Flächen entlang der 

Trasse ist nicht zu vermeiden. Im Stadtgebiet, außerhalb des Stadtparks, 

werden baubedingt gewässerbegleitende Gehölzbestände, Feldgehölze, 

Einzelbäume und Baumgruppen mit bioklimatischer bzw. lufthygienischer 

Ausgleichsfunktion in einer Größenordnung von rd. 1,79 ha gerodet. Der 

Schwerpunkt der Rodungen liegt im Bereich zwischen Anton-Bruckner-

Straße und Dorfener Straße und im Fliegerhorst. Der Wirkraum ist auf das 

unmittelbare Umfeld der Trasse begrenzt; allerdings sind die Baum- und Ge-

hölzbestände wichtige Frischluftlieferanten mit insgesamt ausgleichender 
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Wirkung auf das Stadtklima. Gesamt betrachtet sind die baubedingten 

Baum-/Gehölzrodungen als erheblich zu beurteilen.  

▪ Temporäre Beeinträchtigungen des Frischluftabflusses durch Barriere- und 

Trennwirkungen 

Ein ausgeprägter Kalt-/Frischluftabfluss liegt im UR nur im Bereich der Fluss-

aue der Sempt vor. Im Zuge der Bauarbeiten wird jedoch der Kaltluftstrom 

entlang der Sempt weder nördlich des Stadtgebietes noch im Bereich des 

Stadtparks durch Baumaschinen, Haufwerke oder Baucontainer behindert. 

Daher ist von keiner erheblichen Beeinträchtigung von Kalt-/ Frischluftabflüs-

sen im Vorhabenbereich auszugehen. 

▪ Temporäre Beeinträchtigungen durch Staub- und Schadstoffemissionen 

Baubedingt werden die mesoklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse 

bei Einhaltung der in Kap. 7.1.4 genannten Verminderungsmaßnahmen nicht 

erheblich beeinträchtigt. 

6.4.2 Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Flächeninanspruchnahme klimawirksamer Flächen durch technische Bau-

werke und Betriebsanlagen mit Flächenversiegelung sowie durch Erdbau-

werke mit Flächenüberbauung (K 141, K 142) 

Durch das Bauvorhaben kommt es zur randlichen Überbauung des Stadt-

parks Erding. Es werden jedoch nur wenige, stärkere Randbäume (Durch-

messer > 40 cm) gerodet (20 Stück, s. Anlage 15.2.3), so dass von keiner 

erheblichen Beeinträchtigung der bioklimatischen bzw. lufthygienischen Aus-

gleichsfunktion des Stadtparks gesprochen werden kann.   

Weiterhin werden im Stadtgebiet, außerhalb des Stadtparks, anlagenbedingt 

gewässerbegleitende Gehölzbestände, Feldgehölze, Einzelbäume und 

Baumgruppen mit bioklimatischer bzw. lufthygienischer Ausgleichsfunktion 

in einer Größenordnung von rd. 0,36 ha gerodet. Der Schwerpunkt der Ro-

dungen liegt im Bereich zwischen Anton-Bruckner-Straße und Dorfener 

Straße und im Fliegerhorst. Der Wirkraum ist allerdings auf das unmittelbare 

Umfeld der Trasse begrenzt. Gesamt betrachtet sind die anlagenbedingten 

Baum-/Gehölzrodungen als erheblich zu beurteilen. 

Die vorhandenen Versiegelungsflächen im Stadtgebiet von Erding (ein-

schließlich Ortsteile Langengeisling, Altenerding) beeinflussen bereits er-

heblich das Mikroklima innerhalb und im Umfeld von Erding. Versiegelte Flä-

chen speichern tagsüber die eingestrahlte Sonnenenergie, heizen sich auf 
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und erwärmen die Luft. Weiterhin schließt die Versiegelung eine kontinuier-

liche Nachführung von Wasser an die verdunstende Oberfläche aus, so dass 

es zu einer Reduzierung der Evapotranspiration kommt. Verbunden mit der 

erhöhten Rückstrahlung bedingt der veränderte Wasserhaushalt wesentlich 

trockenere Luft in den durch großflächige Versiegelungen beeinflussten 

Räumen. Die zusätzliche Neuversiegelung von Flächen im Rahmen des 

Bauvorhabens in einer Größenordnung von rd. 7,3 ha kann zu einer Verstär-

kung des klimatisch negativen Effektes bestehender Versiegelungen im Un-

tersuchungsraum führen. 

Auf der anderen Seite ermöglicht jedoch die Südtunnelverlängerung die Ent-

siegelung größerer Flächen im Bereich der Bahnanlagen (Rückbau der 

Gleiskörper) zwischen dem bestehenden Bahnhof Erding und der Haager 

Straße. Die Neuversiegelung ist somit vor dem Hintergrund der Entsiege-

lungsmaßnahmen in Zusammenhang mit der Südtunnelverlängerung ge-

samtbetrachtet als nicht erheblich zu bewerten. 

▪ Beeinträchtigungen klimawirksamer Flächen durch Barriere- und Trennwir-

kungen 

Bereiche mit nennenswertem Kaltluftabfluss beschränken sich im UG auf 

den Talraum der Sempt und des Schöllbächleins. Auf Grund des ebenen 

Reliefs konzentriert sich der Kaltluftabfluss auf die beiden von Süd nach Nord 

fließenden Gewässer Fehlbach und Sempt. Den Fehlbach quert die geplante 

Trasse mittels eines hohen und breiten Brückenbauwerks (Lichte Weiten 

16,00 m und 12,38 m, Lichte Höhe > 4,70 4,50 m). Somit wird der Kaltluftab-

fluss hier nur unerheblich beeinträchtigt. Die andere Kaltluftbahn verläuft ent-

lang der Sempt, die von der Trasse jedoch mittels eines Tunnelbauwerks 

unterquert wird, so dass auch hier keine Beeinträchtigungen von Kaltluftab-

flussbahnen zu erwarten sind. 

▪ Dauerhafte Änderung lokalklimatischer Standortfaktoren 

Die Verbreiterung der Bestandsstrecke im Bereich des Stadtparks Erding 

kann zwar lokalklimatisch zu einer Verstärkung bestehender Effekte wie Ver-

lust der Beschattung, verstärkter Sonneneinstrahlung und somit erhöhter 

Verdunstungsrate führen. Vor dem Hintergrund der existierenden Vorbelas-

tung und des umgebenden, klimawirksamen Stadtparks wird die Änderung 

der Standortfaktoren aufgrund der Aufweitung der S-Bahntrasse im Bereich 

des Stadtparks jedoch als nicht erheblich beurteilt. 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01  Seite 217 

6.4.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

Durch den Bahnbetrieb werden entlang der Trasse keine Schadstoffe immittiert. 

Betriebsbedingt werden die mesoklimatischen und lufthygienischen Verhältnisse 

nicht erheblich beeinträchtigt. Eine Darstellung betriebsbedingter Wirkungen ent-

fällt daher insoweit. 

6.4.4 Zusammenfassung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Klima/Luft  

Die folgende Tab. 6-9 stellt die bau- und anlagenbedingten erheblichen Beein-

trächtigungen für das Schutzgut Klima/Luft im Untersuchungsraum zusammenfas-

send dar. Betriebsbedingte Beeinträchtigungen sind nicht vorhanden. 

Tab. 6-9: Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Konflikte des 

Schutzgutes Klima/Luft 

Das Schutzgut Klima/Luft ist vom Konflikt:  

K 041 Temporäre Flächeninanspruchnahme klimawirksamer Flächen mit Funktionsverlust im 

Bereich der BE-Flächen, Baufelder und Baustraßen im gesamten Bauvorhabenbereich 

  erheblich 

K 141 Dauerhafte Flächeninanspruchnahme von klimawirksamen Flächen durch technische 

Bauwerke und Betriebsanlagen mit Flächenversiegelung im gesamten Bauvorhabenbe-

reich erheblich 

K 142 Dauerhafte Flächeninanspruchnahme von klimawirksamen Flächen durch Erdbauwerke 

mit Flächenüberbauung im gesamten Bauvorhabenbereich erheblich 

betroffen. 

 

6.5 Landschaft  

Alle in Tab. 6-1 zu betrachtenden potenziellen Konflikte werden nachfolgend be-

schrieben und auf ihre Relevanz im Wirkraum des Bauvorhabens hin überprüft. Mit 

Konfliktnummern versehen und in Tab. 6-10 zusammenfassend aufgelistet sowie 

in der Anlage 15.7.1-2 dargestellt werden schließlich nur die erheblichen Konflikte. 

6.5.1 Baubedingte Beeinträchtigungen 

▪ Baubedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Flächeninan-

spruchnahme mit Funktionsverlust im Bereich der BE-Flächen, Baufelder 

und Baustraßen 

Der baubedingte Flächen- und Funktionsverlust im Bereich der Baustellen-

einrichtungsflächen und Baustraßen wird als vorübergehende Beeinträchti-

gung eingestuft. Die Wiederherstellung der betroffenen Flächen und 
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Funktionen in Bezug auf das Landschaftsbild sind kurzfristig zu erreichen. 

Die Beeinträchtigung ist nicht erheblich. 

Die umfangreicheren Rodungen im Bereich zwischen Anton-Bruckner-

Straße und Dorfener Straße sind aufgrund der geringen optischen Wahr-

nehmbarkeit der Gehölzverluste (Sichtverschattung durch verbleibende Ge-

hölze und umgebende Gebäude) sowie der vorgesehenen Ersatzpflanzun-

gen nicht erheblich. 

▪ Temporäre Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Barriere- und 

Trennwirkungen 

Wirkungen durch die temporären Zerschneidungen landschaftsbildprägen-

der Strukturen bzw. von Sichtbeziehungen reichen über die anlagenbeding-

ten Barriere- und Trennwirkungen nur unwesentlich hinaus; es wird daher 

auf den in Kap. 6.5.2 behandelten Punkt verwiesen.    

▪ Temporäre Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Schallemissio-

nen sowie durch Licht und optische Reize 

Da im UR nur Landschaftsbildeinheiten mit sehr geringer bis mittlerer Be-

deutung baubedingt betroffen sind (mit Ausnahme Stadtpark Erding, s. un-

ten), können die zeitlich begrenzten baubedingten Beeinträchtigungen durch 

Schallemissionen sowie Licht und optische Reize als nicht erheblich bewer-

tet werden.  

Im Bereich des Stadtparks Erding, der als Landschaftsbildeinheit mit sehr 

hoher Bedeutung eingestuft wird, handelt es sich um den Ausbau, d.h. die 

Verbreiterung einer ohnehin schon bestehenden S-Bahntrasse. Die im Zuge 

der Bauausführung entstehenden Schall- und Lichtemissionen sowie opti-

schen Reize sind vor dem Hintergrund der bestehenden S-Bahntrasse als 

nicht erheblich zu beurteilen. 

6.5.2 Anlagenbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Anlagenbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch technische 

Bauwerke und Betriebsanlagen mit Flächenversiegelung sowie durch Erd-

bauwerke mit Flächenüberbauung (K 151 und K 152) 

Der tatsächlich visuell betroffene Raum beschränkt sich unter Berücksichti-

gung von Sichtverschattungen auf den Abschnitt zwischen westlicher Plan-

feststellungsgrenze und Sempttunnel sowie auf den direkten Nahbereich des 

Streckenausbaus im Stadtpark Erding. Die Landschaft nördlich des Tunnels 

Sempt wird erheblich beeinträchtigt. In diesem Abschnitt stellt die Trasse mit 
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ihrem Gleiskörper, den Damm- und Brückenbauwerken und teilweise Schall-

schutzwänden ein neues, landschaftsuntypisches Element dar. Gleiches gilt 

für den Einschnittsbereich westlich Ammersdorf mit seinen bis zu rd. 25 m 

breiten Böschungen. Insgesamt ergibt sich eine erhebliche Beeinträchtigung 

der Landschaft durch technische Bauwerke und Erdbauwerke auf rd. 4 km 

Länge. Dem gegenüber wirkt sich der Streckenausbau im Bereich des Stadt-

parks nicht erheblich aus aufgrund der bestehenden gleichartigen Vorbelas-

tung (Bestandsstrecke) und der Sichtverschattung durch die verbleibenden 

Bäume und weil der ältere Teil des Stadtparks (westlich der Trasse) nicht 

oder nur unwesentlich betroffen ist (s. auch unten Kap. 6.4.2: Baumrodungen 

im Stadtpark). 

Die umfangreicheren Baum-/Gehölzrodungen mit Schwerpunkt im Bereich 

zwischen Anton-Bruckner-Straße und Dorfener Straße, im Fliegerhorst und 

an der Sempt im nördlichen Stadtbereich sowie die punktuellen Baum-/ Ge-

hölzrodungen im gesamten Bauvorhabenbereich stellen eine erhebliche Be-

einträchtigung des Landschafts-/Ortsbildes dar.  

Zudem werden die landschaftsbildprägenden Ufergehölze entlang des Fehl-

bachs dauerhaft durchschnitten. Da der Bereich jedoch räumlich sehr be-

grenzt ist und durch den nahegelegenen Kiesabbau des Kronthaler Weihers 

sowie der Straße „In den Hacken“ optisch vorbelastet ist, ist nicht von einer 

erheblichen Beeinträchtigung auszugehen. 

Die punktuellen Eingriffe in die Gehölze des Stadtparks im Zuge der Verbrei-

terung der Bestandsstrecke wirken sich aufgrund ihrer räumlich und auf den 

Randbereich begrenzten Ausdehnung nicht erheblich auf das Landschafts-

bild aus. Zudem ist dieser Trassenabschnitt durch die Bestandstrasse be-

reits stark vorbelastet. 

Die Südtunnelverlängerung ermöglicht die Entsiegelung größerer Flächen im 

Bereich der Bahnanlagen (Rückbau der Gleiskörper) zwischen dem beste-

henden Bahnhof Erding und der Haager Straße, wodurch eine deutliche 

städtebauliche Aufwertung möglich wird. 

▪ Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Barriere- und Trennwirkun-

gen 

Als Zerschneidung eines Landschaftselementes ist die Durchfahrung der 

Ufergehölzstreifen entlang des Fehlbachs, Bahn-km 16,2, zu nennen. Die 

Zerschneidung ist hier jedoch räumlich eng begrenzt, so dass mit keiner er-

heblichen Beeinträchtigung zu rechnen ist.  



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01  Seite 220 

Die bauzeitliche Zerschneidung des Ufergehölzstreifens der Sempt in Zu-

sammenhang mit dem Bau des Tunnels Sempt ist nur von vorübergehender 

Natur, da nach Abschluss der Bauarbeiten der Gehölzstreifen durch Ersatz-

pflanzungen wieder geschlossen wird. 

Die Gehölzverluste zwischen Dorfener Straße und Altenerding finden im Be-

reich der Bestandsstrecke statt, so dass es sich hier nicht um neue Barriere- 

und Trennwirkungen handelt. Auch die Verstärkung der bestehenden Barri-

ere- und Trennwirkungen ist vor dem Hintergrund der eher punktuellen Ge-

hölzverluste als unerheblich zu betrachten. 

▪ Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Durchtrennung, Verlegung 

und Überbauung von Gewässern (K 154) 

Eine dauerhafte Durchtrennung und Verlegung von Gewässern finden nicht 

statt. Da die Brücke über die Sempt im Stadtpark in den vorhandenen Dimen-

sionen (Lichte Weite, Lichte Höhe) neu gebaut wird, kann keine neue anla-

genbedingte Durchtrennung der Sempt und somit keine erhebliche Beein-

trächtigung des Landschaftsbildes prognostiziert werden. 

Im Bereich der Unterquerung der Sempt durch ein Tunnelbauwerk wird der 

ursprüngliche Gewässerlauf einschließlich seiner beidseitigen Ufergehölze 

nach Abschluss der Bauarbeiten ebenfalls wieder hergestellt, so dass hier 

ebenfalls keine erhebliche Beeinträchtigung vorliegt. 

Die Querung des Fehlbachs mittels einer Brücke wird zwar aufgrund der ho-

hen und weiten Überspannung des Gewässers in ihrer Wirkung abgemildert, 

dennoch wirkt sich das Brückenbauwerk einschließlich seiner Anschlussbö-

schungen als Zäsur des Gewässers aus und ist daher als erhebliche Beein-

trächtigung zu beurteilen. 

▪ Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch optische Überformung durch 

technische Bauwerke und Anlagen 

Als landschaftsuntypische Strukturen sind v.a. das Brückenbauwerk über den 

Fehlbach mit den über 5 m hohen Dammböschungen beidseits der EÜ Fehl-

bach sowie die Streckenabschnitte mit ausgeprägter Dammlage zu sehen.  

Die beiden Rettungsplätze (nördlich Tunnel Sempt und südlich Tunnel Was-

serturm) sind zunächst als landschaftsuntypische Strukturen zu sehen (was-

sergebundene Flächen auf vormals ackerbaulich- und grünlandgenutzten 

Flächen). Der Rettungsplatz nördlich Tunnel Sempt tritt jedoch, verglichen mit 

dem benachbarten Trogbauwerk und seinen Lärmschutzwänden (s. K 151), 

in seiner Wirkung auf das Landschaftsbild in den Hintergrund und stellt daher 
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keinen zusätzlichen Konflikt dar. Der Rettungsplatz südlich Tunnel Wasser-

turm wird durch randliche Gehölzpflanzungen (im Norden sowie im Bereich 

des südlich angrenzenden RRB) in das Landschaftsbild eingebunden, so 

dass die Beeinträchtigungen nicht erheblich sind. 

6.5.3 Betriebsbedingte Beeinträchtigungen 

▪ Beeinträchtigung durch optische Reize durch den Fahrbetrieb 

Das Landschaftliche Vorbehaltsgebiet und der Regionale Grünzug „Talraum 

der Sempt“ mit einem mittleren Funktionalen Wert für das Schutzgut Land-

schaft wird im Nahbereich der Bahnstrecke betriebsbedingt durch die opti-

schen Reize des Fahrbetriebs beeinträchtigt. Vor dem Hintergrund der opti-

schen Vorbelastung dieses Bereiches durch Feldwege und Straßen (In den 

Hacken), Sport- und Parkplatzanlagen, den Kiesabbau des Kronthaler Wei-

hers und die Siedlungsausweitungen in der Semptaue sowie der geringen 

Taktdichte auf der geplanten Trasse sind die Beeinträchtigungen des Land-

schaftsbildes als nicht erheblich einzustufen. 

6.5.4 Zusammenfassung der bau-, anlagen- und betriebsbedingten Beein-

trächtigungen des Schutzgutes Landschaft 

Die folgende Tab. 6-10 stellt die anlagenbedingten erheblichen Beeinträchtigun-

gen für das Schutzgut Landschaft im Untersuchungsraum zusammenfassend dar. 

Tab. 6-10: Zusammenfassende Darstellung der erheblichen Konflikte des Schutz-

gutes Landschaft 

Das Schutzgut Landschaft ist von den Konflikten:  

K 151:   Anlagenbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch technische Bauwerke und 

Betriebsanlagen mit Flächenversiegelung  erheblich 

K 152:  Anlagenbedingte Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erdbauwerke mit Flächen-

überbauung erheblich 

K 154: Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch Durchtrennung, Verlegung und Überbau-

ung von Gewässern  erheblich 

betroffen. 
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7 VERMEIDUNGS- UND VERMINDERUNGSMASSNAHMEN 

7.1 Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen gem. §§ 13, 15-17 

BNatSchG (Naturschutzrecht)  

Im Folgenden werden allgemeine Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen 

(Schutzmaßnahmen) dargestellt, die die Beeinträchtigungen der einzelnen Natur-

haushaltsfaktoren minimieren. Sie sind den einzelnen Eingriffsorten nicht zuzuord-

nen und gelten daher für den gesamten Planfeststellungsabschnitt. 

Konkrete bzw. flächenscharfe Maßnahmen werden im Maßnahmenplan (siehe An-

lage 15.8.2.1-15.8.2.10) mit „S“ oder „V“ gekennzeichnet. Generell ist zu beachten: 

7.1.1 Schutzgut Tiere und Pflanzen 

In der DIN 18 920, ZTV Baumpflege und sinngemäß in der RAS-LP 4 (Richtlinien 

zum Schutz von Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen) 

werden Maßnahmen zur Erhaltung schützenswerter Gehölzbestände bzw. Vege-

tationsflächen aufgeführt. Wurzelbereich, Stamm und Kronenbereich von Gehöl-

zen im trassennahen Bereich sind vor Verdichtungen, Bodenab- und - aufträgen, 

Quetschungen und ähnlichem zu schützen.  

Folgende Maßnahmen zum Schutz von Biotopen sind über die gesamte Neubau-

strecke in unmittelbarem Trassenbereich vorgesehen:  

S1: Flächenhafter Biotopschutz (Baum-, Gehölz- und Biotopschutzmaßnah-

men, Kronen- und Wurzelschutz, allgemeiner Flächenschutz) 

Zur Vermeidung von Eingriffen in Natur und Landschaft durch die erforderlichen 

Baustelleneinrichtungsflächen wurden bereits in enger Abstimmung mit der tech-

nischen Planung bei der Vorauswahl geeigneter Flächen, neben Kriterien wie er-

forderliche Kapazität, Baustellennähe, Anbindung an das Straßennetz und angren-

zende sensible Nutzungen, v.a. die Belange des Natur- bzw. Biotopschutzes be-

rücksichtigt (Vermeidung von Eingriffen in amtlich geschützte Biotope und sonstige 

naturschutzfachlich sensible Bereiche, möglichst Nutzung bereits versiegelter / 

teilversiegelter Flächen). 

Schutz der angrenzenden Biotopflächen vor Schäden an oberirdischen Pflanzen-

teilen oder Veränderungen der Bodenstruktur durch räumliche Einschränkung des 

Baufeldes auf das technisch unbedingt erforderliche Maß mit geeigneten Maßnah-

men. Offensichtliche Kennzeichnung der zu schützenden Flächen im Gelände für 

das Baupersonal. 
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Schutz der angrenzenden Gehölzflächen vor vermeidbaren Beschädigungen und 

baubedingten Auswirkungen wie Bodenverdichtung, Aufschüttung, Abgrabung, 

chemische Verunreinigung oder mechanische Beschädigung. Ziel ist die Erhaltung 

der Standsicherheit und Vitalität der an das Baufeld angrenzenden Gehölzbe-

stände. Im Wurzelbereich von Bäumen und Gehölzen werden keine Baumaschi-

nen eingesetzt oder abgestellt. Außerdem werden hier keine Baumaterialien gela-

gert. Der Wurzelbereich wird nicht durch Bodenanschüttungen überfüllt oder durch 

Bodenabtrag abgegraben. Bei eingetretenen Verdichtungen ist die Regenerierung 

des Wurzelraumes durch leichtes Aufreißen der Oberfläche zur Belüftung und 

durch eine Einsaat mit Leguminosen zu erreichen. Der Wurzelbereich ist durch das 

Aufstellen eines ortsfesten ca. 2 m hohen Schutzzaunes vor Befahren und Abla-

gerungen von Baumaterialien zu sichern. Bei der Anlage der Schutzzäune und des 

Stammschutzes sind die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und 

Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen“ und die RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, 

Vegetationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ zu beachten. Zusätzliche 

Maßnahmen zum Schutz der Gehölze (z.B. Aufastung, Abschneiden von Wurzeln, 

Anlegen eines Wurzelvorhanges) werden von ausgebildeten Fachkräften ausge-

führt bzw. überwacht (umweltfachliche Bauüberwachung, s. Kap. 12). 

Neben den Gehölzflächen kommen die Baum-, Gehölz und Biotopschutzmaßnah-

men auch bei nach § 30 BNatSchG geschützten Biotopen bzw. empfindlichen Bi-

otoptypen zum Einsatz, so z.B. im Bereich des Kronthaler Weihers (hinsichtlich 

eines speziellen Schutzes von Fließgewässern vor Stoffeinträgen siehe S 4). Zur 

Zielerreichung eines flächenhaften Biotopschutzes ist ein geeigneter Schutz durch 

Abgrenzung oder Einzäunung auf insgesamt ca. 3.030 m Länge vorzusehen. Die 

mit der Maßnahme S 1 zu schützenden Gehölzstrukturen sind in den Maßnahmen-

plänen (Anlage 15.8.2, Blatt 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10) dargestellt und in den Maßnah-

menblättern (Anlage 15.9) detailliert beschrieben. 

S 2: Baumschutzmaßnahmen (Stammschutz)  

Wo anstelle flächiger Gehölze Einzelbäume zu schützen sind, erfahren diese wäh-

rend der Bauzeit Einzelbaumschutz. So werden die entsprechenden Bäume gegen 

Beschädigungen der Rinde am Stamm und am Wurzelhals durch Stammschutz 

(Bretterschalung) geschützt. Zusätzlich ist der Wurzelbereich durch Aufstellen ei-

nes ortsfesten, ca. 2 m hohen Schutzzaunes vor Befahren und Ablagerungen von 

Baumaterialien zu sichern. Bei der Anlage der Schutzzäune und des Stammschut-

zes sind die DIN 18920 „Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegeta-

tionsflächen bei Baumaßnahmen“ und die RAS-LP 4 „Schutz von Bäumen, Vege-

tationsbeständen und Tieren bei Baumaßnahmen“ zu beachten. Zusätzliche Maß-

nahmen zum Schutz der Gehölze (z.B. Aufastung, Abschneiden von Wurzeln, An-

legen eines Wurzelvorhanges) werden von ausgebildeten Fachkräften ausgeführt 

bzw. überwacht. 
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Die genannten Baumschutzmaßnahmen sind zunächst für insgesamt 11 10 

Bäume vorgesehen, es können aber unter Aufsicht der umweltfachlichen Bauüber-

wachung erforderlichenfalls weitere Bäume geschützt werden. Die mit der Maß-

nahme S 2 zu schützenden Einzelbäume sind in den Maßnahmenplänen (Anlage 

15.8.2, Blatt 2, 3, 4, 10) dargestellt und in den Maßnahmenblättern (Anlage 15.9) 

detailliert beschrieben. 

S 3: Schutz von Fließgewässern 

Zur Vermeidung eines Eintrags von Schadstoffen und von Schweb-/Trübstoffen 

aus gewässernahen Baustellenbereichen in empfindliche Fließgewässer sind ent-

sprechende Schutzvorkehrungen erforderlich. Grundsätzlich sind die gesetzlichen 

Vorgaben zum Schutz von Boden und Wasser zu beachten. Darüber hinaus sind 

jedoch spezielle Maßnahmen wie beispielsweise die Anlage von Absetzbecken 

und / oder die Anlage von Sickergräben entlang der Baufelder erforderlich. Die 

Schutzmaßnahmen konzentrieren sich auf die Sempt und den Fehlbach und sind 

in den Maßnahmenplänen (Anlage 15.8.2, Blatt 2, 4, 6) dargestellt und in den Maß-

nahmenblättern (Anlage 15.9) detailliert beschrieben. 

Bezüglich weiterer Schutz- bzw. Vermeidungsmaßnahmen (z.B. zeitlicher Bio-

topschutz, Baufeldfeimachung, etc.) wird auf Kap. 7.2.1 verwiesen.   

7.1.2 Schutzgut Boden 

Zur Vermeidung und Minimierung von Beeinträchtigungen für das Schutzgut Bo-

den ist ein schonender und flächensparender Umgang in Planung und Ausführung 

anzustreben. Die Ausweisung von Baustellenflächen und Baustraßen ist auf das 

notwendige Maß zu reduzieren. Die Anlage aller Material- und Lagerungsplätze 

wird außerhalb von Bereichen hoher Empfindlichkeit erfolgen. Baustellenflächen 

sind nach Beendigung der Arbeiten zu rekultivieren und tiefgründig zu lockern. 

Die Sicherung der Oberböden und eine zweckmäßige Zwischenlagerung in Mieten 

(vernässungsfrei, geeignete Mietenhöhe, Nachlieferung von organischen Stoffen 

durch Begrünung) vermindern Beeinträchtigungen, die durch Abtrag und Umlage-

rungen entstehen. Beim späteren Bodenauftrag soll der Unterboden gelockert und 

eine Verdichtung des Kulturbodens vermieden werden. 

Die Zeitspanne zwischen Rodung und Entfernung von Vegetation / Wurzelstöcken 

einerseits sowie dem Abschieben der humosen Bodenschichten andererseits 

sollte möglichst kurz gehalten werden. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, eine 

flächenhafte erhöhte Stoffauswaschung zu vermeiden. Zur Vermeidung und Ver-

minderung von erhöhten Stoffauswaschungen mit dem Sickerwasser und Bo-

denschadverdichtungen sind die notwendigen Erdbau- und ggf. Rodungsmaß-

nahmen so weit möglich in Zeiten mit geringen Bodenwassergehalten zu legen. 
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Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass aus zwingenden Gründen überschüssig 

anfallendes Bodenmaterial einer zweckentsprechenden Verwertung zugeführt 

wird. Die Verwertung sollte grundsätzlich gemäß den Technischen Regeln der 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA-TR) „Anforderungen an die stoffliche 

Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ erfolgen. 

Des Weiteren ist auf die Einhaltung eines möglichst kurzen Zeitabstandes zwi-

schen dem Wiederauftrag des Bodens, der Rückverfestigung (Walzen) und der 

Begrünung der wiederhergestellten Flächen des Baufeldes und der Baustellenein-

richtungsflächen zu achten. 

Als weitere Maßnahmen sind zu nennen: 

▪ Wiederherstellung der ursprünglichen Bodenverhältnisse auf bauzeitlich in 

Anspruch genommenen Flächen: schonende Behandlung des Bodens durch 

fachgerechten Abtrag, Zwischenlagerung und Wiederverwertung des 

Oberbodens gemäß DIN 18915 

▪ Durchführung von Bodenschutz nach DIN 18300 und Schutzmaßnahmen 

nach DIN 18915, DIN 18920 und sinngemäß nach der RAS-LP 4 in empfind-

lichen Landschaftsbereichen (Sempt, Fehlbach). 

▪ Beachtung der Rechtsvorschriften des § 12 Bundes-Bodenschutz- und Alt-

lastenverordnung (BBodSchV)  

▪ Bodenschonende Verfahren (Tiefgründung über Pfähle statt einer Flach-

gründung mit umfangreichem Bodenaustausch) im Bereich der Brückenbau-

werke. 

▪ Zur Vermeidung von Einträgen in den Boden sind „umweltfreundliche“, wirk-

same Korrosionsschutzmaßnahmen an den Anlagenbauteilen zu verwen-

den. 

▪ Befahrung und Einsatz von schwerem Gerät auf Böden mit hohem Schluff- 

und Tonanteil nur bei trockener Witterung. 

▪ Grundsätzliche Nutzung vorhandener Wege als Baustraßen. 

▪ Einhaltung der Anforderungen an die stoffliche Verwertung von minerali-

schen Reststoffen / Abfällen (Technische Regeln der Länderarbeitsgemein-

schaft Abfall, LAGA-TR, 1994); s. auch hierzu das Bodenverwertungs-und 

Entsorgungskonzept (BoVEK) in der Anlage 22.2. 

▪ Anlage aller Material- und Lagerungsplätzen außerhalb von Bereichen mit 

hohem Konfliktpotenzial. 
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7.1.3 Schutzgut Wasser 

▪ Besondere Aufmerksamkeit bei den Bauarbeiten im Bereich der zu queren-

den und bauzeitlich zu verlegenden Sempt im Zuge der ökologischen Bau-

überwachung während der rd. 10 monatigen Bauphase. 

▪ Minimierung von Beeinträchtigungen durch Erosion und Sedimenteintrag in 

Oberflächengewässer (v.a. im Bereich von Baustelleneinrichtungsflächen) 

durch bauzeitliche Zwischenbegrünung von Oberbodenmieten. Es ist gene-

rell keine Einleitung von Oberflächenwasser von den BE-Flächen in Vorfluter 

vorgesehen. Sollten dennoch Einleitungen erforderlich werden, sind die ein-

schlägigen Bestimmungen (s. unten) zu beachten, z.B. Einsatz von Leicht-

flüssigkeitsabscheidern, Gravitationsabscheidern, etc. vor Einleitung in Vor-

fluter.   

▪ Minimierung von Beeinträchtigungen durch Eingriffe in das Grund- oder 

Schichtenwasser, indem sie auf die Bauzeit und dabei auf möglichst kurz-

fristige Bauphasen beschränkt werden.  

▪ Vermeidung von Grundwasserverschmutzung, insbesondere bei der Bau-

grubenkonstruktion und der Wasserhaltung im Bereich der EÜ Sempt, EÜ 

Langengeisling und der Trog- und Tunnelbauwerke. 

▪ Vermeidung der Beeinträchtigung der Sempt mit Hilfe einer qualitativen Be-

weissicherung des Förderwassers (pH-Wert, el. Leitfähigkeit) und erforderli-

chenfalls durch Gegenmaßnahmen. 

▪ Während der bauzeitlich erforderlichen Verlegung der Sempt im Bereich des 

Tunnels Sempt werden bauseitig Sicherungsmaßnahmen zur Vermeidung 

von Stoffeinträgen in das Gewässer und Maßnahmen zur Erhaltung der Kon-

tinuität von Bachbett, Abfluss und biologischer Durchgängigkeit vorgesehen. 

▪ Eine Vermischung von Grundwasserstockwerken im Untergrund ist zu ver-

meiden und trennende Schichten im Untergrund müssen erhalten bleiben. 

Dort, wo eine Durchörterung (z.B. Bohrungen für Grundwassermessstellen) 

unvermeidlich ist, ist durch den Ausbau bzw. Rückbau sicherzustellenh, dass 

die trennende Wirkung natürlicher Grundwassertrennschichten erhalten 

bleibt. 

▪ Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers durch ausschließli-

che Verwendung chromatreduzierter Bindemittel und Hochofenzement mit 

Zusatz von Eisen-II-Sulfat v bei den Bauverfahren.  
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▪ Vermeidung von Beeinträchtigungen des Grundwassers durch fachgerech-

ten Umgang mit Treibstoffen, Öl- und Schmierstoffen sowie eine fachge-

rechte, regelmäßige Wartung von Maschinen während der Bauphase.  

In dieser Hinsicht werden die einschlägigen Regeln gemäß 

▪ Baugesetzbuch (BauG) 

▪ Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) 

▪ Wasserhaushaltsgesetz (WHG) 

▪ Ortssatzungen 

▪ Bayerisches Wassergesetz (BayWG) 

▪ Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 

und über Fachbetriebe (Anlagenverordnung-VAwS) 

▪ Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten (TRbF) 

▪ Öltankrichtlinien 

▪ einschlägige DIN  

beachtet. 

7.1.4 Schutzgut Klima/Luft 

▪ Verminderung von Staub- und Schadstoffimmissionen durch Einsatz emissi-

onsarmer Maschinen und Fahrzeuge sowie durch Befeuchtung der Bauflä-

chen bei anhaltender Trockenheit. 

▪ Verminderung von Auswirkungen von Staub- und Schadstoffimmissionen in 

klimatisch und lufthygienisch relevanten Flächen sowie Siedlungen durch 

Bauzeitenplanung mit möglichst kurzen Bauphasen in der Nähe sensibler 

Bereiche. 

7.1.5 Schutzgut Landschaft  

▪ Bauzeitlicher Schutz landschaftsprägender Vegetationsbestände (siehe 

Kap. 7.1.1). 

▪ Sachgerechte Rekultivierung bauzeitlich genutzter Flächen und Wiederher-

stellung entsprechend ihrem Ausgangszustand. 
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7.2 Vermeidung der Verbotsverletzungen des § 44 BNatSchG (Arten-

schutz)  

Als Ergebnis des Artenschutzrechtlichen Fachbeitrags (siehe Anhang I) sind meh-

rere konfliktvermeidende Maßnahmen vorgesehen. Die bereits in Kap. 7.1 genann-

ten Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen gem. §§ 13, 15-17 BNatSchG 

(Schutzmaßnahmen) tragen auch dazu bei, Verbotsverletzungen gem. § 44 

BNatSchG zu vermeiden. 

In der nachfolgenden Auflistung von Maßnahmen werden detaillierte Angaben wie 

Ausgangszustand der Kompensationsflächen, funktionale und räumliche Zusam-

menhänge der Flächen mit den jeweiligen Artvorkommen nicht dargelegt. Diese 

finden sich in den jeweilgen Maßnahmenblättern (Anlage 15.9) sowie in den Art-

blättern des Fachbeitrags zum Artenschutz (Anhang I der Anlage 15.1). 

7.2.1 Maßnahmen zur Vermeidung  

V1: Schutz von Bodenbrütern und Heckenbrütern 

Zum Schutz der Bruten von Rebhuhn, Kiebitz, Großem Brachvogel, Feldlerche, 

Wiesenschafstelze sowie von Heckenbrütern wie Bluthänfling, Dorngrasmücke 

und Neuntöter erfolgt die Baufeldfreimachung auf Äckern, Grünländern, Randstrei-

fen oder ruderalen Standorten nicht während der Brutzeit dieser Arten (Mitte März 

bis Mitte August). Abweichend davon kann räumlich begrenzt eine Freigabe des 

Oberbodenabschubs oder -auftrags und der Baustelleneinrichtung durch die um-

weltfachliche Bauüberwachung erfolgen, wenn sich auf Grundlage von Übersichts-

begehungen keine Verdachtsmomente für das Vorkommen oben genannter Arten 

ergeben. Für eine außerplanmäßige Freigabe zur Flächenfreimachung durch die 

umweltfachliche Bauüberwachung hat vorher eine Abstimmung mit der unteren 

Naturschutzbehörde zu erfolgen. 

Bezüglich des Schutzes weiterer Brutvogelarten (Gehölzbrüter) im Zuge der Bau-

feldfreimachung wird auf die Maßnahme V12 (zeitlicher Biotopschutz) verwiesen.  
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V2: Baufeldfreimachung Reptilien 

Zur Vermeidung der Störungen und Tötungen der Zauneidechse während ihrer 

Ruhezeit und zum Schutz und Erhalt der Populationen wird die Baufeldfreima-

chung (Vergrämung durch Beseitigung von Deckungsstrukturen, Flächen kahl mä-

hen, Erdbauarbeiten) während der Aktivitätsphase der Zauneidechsen entweder 

vor der Eiablage zwischen Anfang März und Ende April oder zwischen der Fort-

pflanzungszeit und der Winterruhe im September bei guter Witterung (Fluchtmög-

lichkeit der Tiere wird erhöht) begonnen. Durch den Baubeginn während der Akti-

vitätszeit sollen sich die Tiere in benachbarte Bereiche begeben. Die Maßnahme 

beschränkt sich auf den Bereich nordöstlich des Kronthaler Weihers. Damit Zau-

neidechsen nicht durch die Bauarbeiten getötet oder verletzt werden, ist vor Bau-

beginn das Baufeld in diesem Bereich abzusuchen und anschließend die Baustelle 

mit temporären Reptilienschutzzäunen (s. V6) abzuzäunen. 

Im Bereich nördlich der Haager Straße, wo nahezu der gesamte Lebensraum einer 

isolierten kleinen Zauneidechsenpopulation verloren geht, erfolgen keine Baufeld-

freimachung bzw. Vergrämungsmaßnahmen, sondern es werden die im Baufeld-

bereich vorhandenen Zauneidechsen abgesammelt und in zuvor neu gestaltete 

Lebensräume gebracht (siehe V10 und FCS3 FCS4). 

V3: Schutz möglicher Fledermausquartiere in Bäumen 

Zum Schutz von Fledermäusen in Baumrissen, -spalten und -höhlen werden keine 

Altbäume / Höhlenbäume während der Wochenstubenzeiten gefällt. Potenzielle 

Fledermausquartiere wie Spechthöhlen, ausgefaulte Streifschäden, usw. werden 

Anfang August mindestens 3 Wochen vor Beginn der Fällarbeiten durch Lappen 

abgehängt. Dabei wird der obere Teil der Lappen mit Nägeln fixiert, während der 

herabhängende untere Teil offen bleibt. Bei den Fällungen (nur im September und 

Oktober) erfolgt ein schonendes Umlegen der potenziellen Quartierbäume (Seilsi-

cherung des Baumes) und Liegenlassen über Nacht, damit eine eigenständige 

Flucht der Tiere über Nacht möglich ist. Alternativ kann die Fällung zu anderen 

Zeiten erfolgen, wenn zuvor eine Kontrolle sicher ergeben hat, dass keine Fleder-

mäuse in den Höhlen sind und die Höhlen anschließend bis zur Fällung versiegelt 

wurden. 

Diese Maßnahme betrifft im Untersuchungsraum v.a. die Wald- und Gehölzbe-

stände alter Ausprägung (B313, B313-UA00BK (Einzelbäume / Baumreihen / 

Baumgruppen), L513-WA91E0* Bach- und Flussauenwälder, L543-WN00BK 

Sonstiger gewässerbegleitender Wald) entlang der Strecke, die baubedingt punk-

tuell verloren gehen. 
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V4: Verzicht auf trassenbegleitende Gehölzpflanzungen und Beseitigung von 

aufkommenden Gehölzen 

Vermeidung von Kulissenwirkungen im Bereich bestehender Bodenbrüter-Vor-

kommen, die zu Meidungsreaktionen von Großem Brachvogel, Feldlerche und 

Wiesenschafstelze führen. Ebenso Verzicht auf Gehölzpflanzungen in Bereichen, 

wo die Trasse in der freien Feldflur verläuft. Hierdurch wird auch verhindert, dass 

sich eine für Fledermäuse attraktive Leitstruktur bildet und dass für Heckenbrüter 

wie Bluthänfling, Dorngrasmücke und Neuntöter Brutplätze entstehen. In diesen 

Bereichen sind aufkommende Gehölze im Trassenbereich im regelmäßigen Tur-

nus (maximales Intervall: 4 Jahre) zu entfernen. 

V5: Schutz von Fledermaus-Flugrouten während des Brückenbaus 

Um die Funktionsfähigkeit der Leitstrukturen bekannter Fledermaus-Flugrouten zu 

gewährleisten, ist es erforderlich, dass der Flug über den Fehlbach und die Sempt 

zwischen April und Oktober durchgehend möglich ist. Ein vollständiges Abhängen 

der Baustelle bis auf die Wasseroberfläche darf in dieser Zeit nicht erfolgen. Es 

muss zwischen April und Oktober ein Flugraum von mind. 2 m lichter Höhe über 

dem Wasser erhalten bleiben. Eine nächtliche Beleuchtung der Baustellen am 

Fehlbach und an der Sempt ist zwischen April und Oktober zu vermeiden (s. V8). 

V6: Schutz von Zauneidechsen- und Amphibienhabitaten 

Die geplante Trasse quert den nordöstlichen Rand des Kiesabbaugebietes des 

Kronthaler Weiher, wo im Zuge der faunistischen Kartierungen (IFUPLAN 2015) 

Zauneidechsen und Amphibien (Wechselkröte und Laubfrosch) nachgewiesen 

wurden. Hier muss durch entsprechende Abgrenzungen dafür gesorgt werden, 

dass keine Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG eintreten. Das 

an das Baufeld angrenzende Zauneidechsenhabitat muss von jeglichen Bauakti-

vitäten verschont bleiben, was durch entsprechende offensichtliche Kennzeich-

nung während der Bauphase zu gewährleisten ist (z.B. Bauzaun, Flatterbänder, 

farbige Pflöcke). Weiterhin muss eine für Zauneidechse und Amphibien nicht über-

windbare Barriere verhindern, dass Eidechsen oder Amphibien in das Baufeld ge-

langen. Dies kann durch die Errichtung eines temporären Reptilien- / Amphibien-

schutzzaunes erreicht werden, wobei zwingend darauf zu achten ist, dass der un-

tere Teil eingegraben ist und während der Bauzeit eingegraben bleibt (Funktions-

prüfung). Das Einhalten der Maßnahme wird durch die umweltfachliche Bauüber-

wachung sichergestellt. Diese kontrolliert die Funktionstüchtigkeit und stellt diese 

über die gesamte Bauphase sicher. Auch gegebenenfalls kleinräumige Anpassun-

gen in Hinblick auf die Positionierung des Schutzzaunes unterliegen der umwelt-

fachlichen Bauüberwachung. Das Baufeld wird nach dem Errichten des Schutz-

zaunes erneut kontrolliert, und sollten Tiere dort gefunden werden, so werden 
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diese auf die angrenzend gelegene CEF-Fläche verbracht. Diese Kontrolle wird 

über die gesamte Bauphase aufrechterhalten 

Im Bereich des Baufeldes nördlich der Haager Straße, wo nahezu der gesamte 

Lebensraum einer isolierten kleinen Zauneidechsenpopulation verloren geht, wer-

den keine Reptilienschutzzäune aufgestellt, da außerhalb des Baufeldes keine 

Rückzugsräume für Zauneidechsen verbleiben. In diesem Bereich müssen vor-

handene Zauneidechsen abgesammelt und in zuvor neu gestaltete Lebensräume 

versetzt werden (s. V10 und FCS3 FCS4). 

V7: Vogelschutz an Mittelspannungsleitungen 

Mit der Elektrifizierung von Bahnstrecken sind Gefahren für die Vogelwelt durch 

Drahtanflug und Erdschluss (Stromtod) verbunden. Es kommen auf der gesamten 

oberirdischen Strecke alle z. Z. verfügbaren technischen Möglichkeiten des Vogel-

schutzes zur Anwendung. 

Der Bau der Oberleitung muss gemäß dem Modul 997.9114 erfolgen, das der 

VDE-Anwendungsregel VDE-AR-N 4210-11 „Vogelschutz an Mittelspannungsfrei-

leitungen“ (Ausgabe August 2011) entspricht. Insbesondere ist auf folgende As-

pekte zu achten: 

▪ Abstand von unter Spannung stehenden Teilen muss mind. 60 cm betragen; 

▪ Die Energieleitung soll an Hängeisolatoren mit einem Abstand von mind. 60 

cm zwischen Bahnenergieleitung und Unterkante der Trägertraverse ange-

bracht werden. Zusätzlich ist das Aufsitzen der Vögel auf dem Mastkopf und 

auf den Trägerelementen der Stützisolatoren durch eine Vogelabwehr nach 

Ebs 19.01.05 Bl. 2, Ebs 19.01.19 oder Ebs 19.10.20 zu verhindern.  

▪ Die Isolatoren von Mastschaltern sind mit einer Länge von mind. 50 cm aus-

zuführen. Die Schaltertraverse ist mit einer Vogelabwehr nach Ebs 19.01.21 

auszurüsten. 

▪ Die Anbauhöhe des Mehrgleisauslegers am Mast ist so zu wählen, dass der 

Abstand zwischen den Tragseilen (bei Doppelstützpunkten) bzw. zwischen 

der Tragseildrehklemme (bei Einzelstützpunkt) und der Unterseite des dar-

über ausliegenden Mehrgleisauslegers mind. 60 cm beträgt. 
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V8: Minderung der Gefahren für Fledermäuse und nachtaktive Insekten 

durch Verwendung „insektenfreundlicher“ Beleuchtung 

Viele nachtaktive Insekten sowie Fledermäuse werden vom Licht angezogen. 

Nach Erreichen des Lichtkegels ist es den Insekten nahezu unmöglich, diesen wie-

der zu verlassen („Lichtkäfig / Lichtfalle“). Grundsätzlich sind keine nächtlichen 

Bauarbeiten vorgesehen. Längere Beleuchtungszeiträume können durch derzeit 

unvorhersehbare Abläufe dennoch erforderlich werden.  

Dementsprechend werden künstliche Lichtquellen auf dem Stand der Technik und 

„insektenfreundliche“ Beleuchtungsmöglichkeiten bei Arbeiten in der Dunkelheit 

verwendet: 

▪ Verwendung spezieller Leuchten mit möglichst geringem UV-Anteil (z.B. 

Natriumdampf-Hochdrucklampen), die geringere Anlockwirkung für nachtak-

tive Tiere haben.  

▪ Konzentration des Lichtes auf den Zielort durch Anordnung und Ausführung 

der Leuchten (die Lichtpunkthöhe der Lampen sollte so gering als möglich 

sein, Verwendung von mehreren niedrigen statt wenigen hohen Leuchten; 

Lampenformen, die das Licht nur nach unten abstrahlen). 

Eine nächtliche Beleuchtung der Baustellen an Fehlbach und Sempt ist zwischen 

April und Oktober zu vermeiden (siehe V5). 

V9: Schutz von Fischfauna  

Zur Vermeidung/Minderung von Beeinträchtigung der Fischfauna und sonstiger 

Wasserorganismen durch bauzeitliche Verlegung der Sempt ist vor Beginn der Ge-

wässerumleitung der Sempt die Umsiedlung der Fische aus dem trocken fallenden 

Bereich in nicht durch die Baumaßnahmen betroffene Gewässerabschnitte durch-

zuführen. Das alte Gewässerbett sollte dabei nach der Absperrung möglichst kom-

plett mittels Elektro-Befischung abgefischt werden. Die Maßnahme ist, unter Be-

achtung der Laich- und Schonzeiten der Fische (Salmonidengewässer), vor Be-

ginn der Baumaßnahme von Oktober bis Ende April durchzuführen. 

V10: Abfangen von Zauneidechsen 

Die Zauneidechsenhabitate im südlichen Bereich des Bahnhofs Erding, nordöst-

lich der Haager Straße, wird nahezu vollständig in Anspruch genommen. Hier ist 

eine Tötung von Individuen nicht auszuschließen. Um die Tötung von Zauneidech-

sen in diesem Bereich zu minimieren, ist das Abfangen der Zauneidechsen erfor-

derlich. Diese Maßnahme ist durchzuführen, weil eine Umsiedlung in einen neuen 
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Lebensraum erfolgen soll (FCS3 FCS4), der nicht selbstständig durch die Tiere 

infolge struktureller Vergrämung erreicht werden kann. 

Begleitend zu der Maßnahme soll der Lebensraum abschnittsweise entwertet wer-

den, so dass es zu Konzentrationseffekten bei Zauneidechsen kommt, um das 

Fangergebnis zu verbessern. Die Entwertung des Habitates erfolgt durch Beseiti-

gung von Deckungsstrukturen und Flächen kahl mähen während der Aktivitäts-

phase der Zauneidechsen entweder vor der Eiablage zwischen Anfang März und 

Ende April oder zwischen der Fortpflanzungszeit und der Winterruhe im Septem-

ber. Zur Erhöhung der Fluchtmöglichkeit ist die Baufeldfreimachung bei guter Wit-

terung durchzuführen. 

Der Fang kann durch eine Kombination verschiedener Methoden erfolgen. Wobei 

sich für das Gelände in erster Linie Handfang unter Verwendung entsprechender 

Schlingen anbietet. Für Fangkreuze ist das Gelände eher zu klein. Lokal können 

Fangzäune bei intensiver (täglicher) Betreuung zum Einsatz kommen. Daneben 

können modifizierte Kleinsäugerfallen verwendet werden, die einen Klappmecha-

nismus haben. Dabei können die Tiere in die Falle gelangen und darin den Me-

chanismus auslösen. Der innere Boden der Falle klappt dann nach oben, so dass 

die Eidechse im Inneren gefangen wird. Der Druck des Mechanismus ist dabei so 

angepasst, dass es nicht zum Abwerfen des möglicherweise eingeklemmten 

Schwanzes kommt. 

V11: Irritationsschutz für Fledermäuse und Vögel 

Zur Vermeidung eines signifikant erhöhten Kollisionsrisikos bei strukturgebunden 

fliegenden Fledermäusen und Wasservogelarten (Teichhuhn, Gänsesäger) ist die 

Errichtung von Irritationsschutz im Bereich der Brücke über die Sempt bei Bahnki-

lometer 12,8+32 auf beiden Gleisseiten erforderlich. Hierzu werden als Überflug-

hilfe für Fledermäuse und Vögel bahnlinks sowie bahnrechts nichttransparente 

modulare Irritationsschutzwände mit einer Höhe von jeweils 4,0 m über Schienen-

oberkante angeordnet. Hierbei wird die bahnrechts liegende Irritationsschutzwand 

bis auf eine Höhe von 1,0 m über Schienenoberkante als Schallschutzwand aus-

gebildet. Die Ausbildung der Irritationsschutzwände erfolgt als offene Maschen- / 

Gitter-Konstruktion mit Maschenweiten von 1 bis max. 2 cm.  

V12: Zeitlicher Biotopschutz (Gehölze) 

Gemäß § 39, Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatSchG bzw. Art. 16 BayNatSchG sind Baum-

fällarbeiten und die Rodung bzw. der Rückschnitt von Bäumen, Hecken, lebenden 

Zäunen, Feldgehölzen oder -gebüschen so in den Bauablauf einzuordnen, dass 

deren Realisierung in der Zeit vom 1. Oktober bis 28. Februar, also außerhalb der 

Vegetationsperiode erfolgt. Auf diese Weise werden v.a. Vögel (März bis 
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September) und Säugetiere (Schutzzeiten für Fledermaus-Wochenstuben vom 

Anfang Mai bis Ende August) in der Fortpflanzungszeit geschont.  

Damit sind notwendige Schnittmaßnahmen zur Herrichtung der Baustelleneinrich-

tung bzw. im Nahbereich der Neubaustrecke spätestens im Winterhalbjahr vor Be-

ginn der Bautätigkeiten durchzuführen. Die Durchführung der Schnittarbeiten hat 

durch ausgebildete Fachkräfte zu erfolgen. 

Diese Maßnahme betrifft im Untersuchungsraum v.a. die Bereiche der Gehölzbe-

stände B112, B141, B142 (Gebüsche, Hecken), B212 (naturnahe Feldgehölze), 

L513, P542, P543 (Gewässerbegleitgehölz) und B311, B312, B313, B322 (Einzel-

bäume / Baumreihen) entlang der Strecke, die baubedingt verloren gehen. 

Die zu rodenden Biotope bzw. Gehölzstrukturen sind in den Maßnahmenplänen 

(Anlage 15.8.2, Blatt 2, 3, 4, 6, 10) dargestellt und die Maßnahme in den Maßnah-

menblättern (Anlage 15.9) detailliert beschrieben. 

7.2.2 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funkti-

onalität (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen i.S.v. § 44 Abs. 5 

BNatSchG)  

Als Ergebnis des Fachbeitrags Artenschutz (siehe Anhang I) sind folgende Maß-

nahmen vorgesehen: 

CEF1: Schaffung von Ruderalfluren während der Bauzeit  

Zur Vermeidung erheblicher Störwirkungen auf Bluthänflinge während der Bauzeit 

werden in rd. 400 m Entfernung zur geplanten Bahntrasse (außerhalb der Effekt-

distanz des Bluthänflings von rd. 200 m), nordwestlich des Kronthaler Weihers an-

grenzend zu Gebüschen, rd. 1.250 2.170 m² samenreiche Ruderalfluren angesät, 

die für die Bauzeit erhalten bleiben müssen. Eine Entnahme von aufkommenden 

Gehölzen ist ab einer Deckung von >20% der Ausgleichsfläche erforderlich. 

A_CEF2: Schaffung von Lebensraum für das Rebhuhn 

Um Lebensraumverlust des Rebhuhns durch bauzeitliche Störungen und direkte 

Eingriffe zu kompensieren, werden auf ca. 2,0 ha bislang intensiv genutzten 

Äckern auf 50 % der Fläche doppelter Saatreihenabstand und Ernteverzicht und 

auf 50 % Ackerbrache (auf 3 Flurstücken) eingerichtet. Die Flächen werden im 

Bereich nördlich Sigl-fing (Lkr. Erding) gestaltet.  

Die Maßnahme soll bereits mit Beginn des Eingriffs eine gewisse Habitatfunktion 

übernehmen. Initiierung vor Beginn der ersten vom Baubeginn betroffenen Brut-

zeit. 
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Die Maßnahme dient zugleich dem naturschutzrechtlichen Ausgleich. 

7.2.3 Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes  

FCS1: Anlage von Schwarzbrachestreifen auf Acker Blühfläche / Blühstrei-

fen mit angrenzender Ackerbrache im Notzinger Moos/Trattmoos 

südwestlich Notzing 

Um erhebliche Beeinträchtigungen der lokalen Populationen von Feldlerche und 

Wiesenschafstelze zu kompensieren, werden auf insgesamt ca. 2,7 2,3 ha bislang 

intensiv genutzten Äckern 9 Schwarzbrachestreifen Blühfläche / Blühstreifen mit 

angrenzender Ackerbrache (auf 7 4 Flurstücken) eingerichtet. Diese haben die 

Mindestabmessungen 100 m x 20 m von jeweils ca. 0,5 ha. Die Flächen werden 

im Bereich Notzinger Moos/Trattmoos südwestlich Notzing (Lkr. Erding) gestaltet.  

Lagevoraussetzungen: 

▪ Auf der ‚Langseite‘ nicht direkt an Feldwegen (Mindestabstand 25 m); Grund: 

Prädationsvermeidung  

▪ Mindestabstand von 100 m zu vertikalen Strukturen wie Feldgehölzen und 

Stromleitungen. Grund: Feldlerchen und Wiesenschafstelzen halten Abstand 

zu solchen Strukturen aus Gründen der Prädationsvermeidung 

▪ Mindestabstand zwischen den Streifen: 100 m; Grund: Feldlerchen und Wie-

senschafstelzen sind territorial und verteidigen Reviere; damit wirklich 5 

Feldlerchen- bzw. 5 Schafstelzenreviere neu hinzukommen, müssen die Flä-

chen ausreichend weit voneinander entfernt liegen. 

Pflege: 

▪ Umbruch und Eggen bis zum 01. März eines jeden Jahres  

▪ Über den Winter die über die Vegetationsperiode aufgekommene Vegetation 

als Nahrungsgrundlage für Feldlerchen und andere Deckung und Samen su-

chende Arten belassen  

Die Maßnahme soll bereits mit Beginn des Eingriffs eine gewisse Habitatfunktion 

übernehmen. Initiierung vor Beginn der ersten vom Baubeginn betroffenen Brut-

zeit.  

Begleitend zu der Maßnahme erfolgt ein Monitoring, das die Bestände der Zielar-

ten mindestens im ersten, zweiten, dritten, fünften und zehnten Jahr nach Fertig-

stellung der Maßnahmenfläche erfasst, so dass ggf. notwendige Änderungen des 

zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplanes formuliert werden können. 
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Sollten die Maßnahmen nicht ausreichen, eine ausreichende Ansiedlung der Ziel-

arten zu erwirken, sind, auf Basis des Monitorings, weitere Maßnahmen zu ergrei-

fen, die eine Verbesserung der Maßnahmenflächen beinhalten. Diese Aufwertun-

gen der Maßnahmenflächen sind mit den Naturschutzbehörden abzustimmen. 

FCS2:  Anlage von Schwarzbrachestreifen auf Acker und Umwandlung Acker 

in Extensivgrünland in Fahrenzhausen Großnöbach (Lkr. Freising) 

Um erhebliche Beeinträchtigungen der lokalen Populationen von Feldlerche und 

Wiesenschafstelze zu kompensieren, werden auf rd. 2 ha bislang intensiv genutz-

ten Äckern 2 Schwarzbrachestreifen eingerichtet. Diese haben die Mindestabmes-

sungen 100 m x 20 m. Die Flächen werden im Bereich östlich Fahrenzhausen, 

Ortsteil Großnöbach (Lkr. Freising) gestaltet; auf der übrigen Fläche (außerhalb 

der Schwarzbrachestreifen) wird Acker in Extensivgrünland umgewandelt, was der 

Feldlerche und der Wiesenschafstelze ebenfalls zugutekommt.  

Lagevoraussetzungen der Schwarzbrachestreifen: 

▪ Auf der ‚Langseite‘ nicht direkt an Feldwegen (Mindestabstand 25 m); Grund: 

Prädationsvermeidung.  

▪ Mindestabstand von 100 m zu vertikalen Strukturen wie geschlossenen 

Waldrändern und Freileitungen und 50 m zu Einzelbäumen und lockeren 

Feldgehölzen; Grund: Feldlerchen und Wiesenschafstelzen halten Abstand 

zu solchen Strukturen aus Gründen der Prädationsvermeidung. 

▪ Mindestabstand zwischen den Streifen: 100 m; Grund: Feldlerchen und Wie-

senschafstelzen sind territorial und verteidigen Reviere; damit wirklich 1 

Feldlerchen- bzw. 1 Schafstelzenreviere neu hinzukommen, müssen die Flä-

chen ausreichend weit voneinander entfernt liegen. 

Pflege: 

▪ Umbruch und Eggen bis zum 01. März eines jeden Jahres  

▪ Über den Winter die über die Vegetationsperiode aufgekommene Vegetation 

als Nahrungsgrundlage für Feldlerchen und andere Deckung- und Samen 

suchende Arten belassen  

Entwicklung von Extensivgrünland: 

Einbringen von Zielvegetation erfolgt mittels Mahdgutübertragung. Geeig-

nete Spenderflächen werden in Absprache mit den zuständigen Behörden 

ausgewählt. Alternativ Einsaat einer artenreichen (mind. 40 Arten), krautrei-

chen, autochthonen Grünlandmischung. Die Vegetationshöhe soll 20 cm 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01  Seite 237 

nicht überschreiten. Gegebenenfalls Aushagerung über max. 3 Jahre hinweg 

ohne Düngung und bei Abtransport des Mahdgutes.  1- bis 2 Mahdtermine 

mit spätem erstem Schnitt, nicht vor der Hauptblüte der Gräser (ab Anfang 

Juli) und ohne Düngung (keine Stickstoffgaben). 

Die Maßnahme soll bereits mit Beginn des Eingriffs eine gewisse Habitatfunktion 

übernehmen. Initiierung vor Beginn der ersten vom Baubeginn betroffenen Brut-

zeit.  

Begleitend zu der Maßnahme erfolgt ein Monitoring, das die Bestände der Zielar-

ten mindestens im ersten, zweiten, dritten, fünften und zehnten Jahr nach Fertig-

stellung der Maßnahmenfläche erfasst, so dass ggf. notwendige Änderungen des 

zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplanes formuliert werden können. 

Sollten die Maßnahmen nicht ausreichen, eine ausreichende Ansiedlung der Ziel-

arten zu erwirken, sind, auf Basis des Monitorings, weitere Maßnahmen zu ergrei-

fen, die eine Verbesserung der Maßnahmenflächen beinhalten. Diese Aufwertun-

gen der Maßnahmenflächen sind mit den Naturschutzbehörden abzustimmen. 

Der Maßnahmenbereich befindet sich innerhalb des gleichen Naturraumes (D65 - 

Unterbayerisches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatten). 

FCS3: Anlage von feuchten Grünlandstreifen auf Acker oder intensiv genutz-

tem Grünland in der Rosenau südwestlich Moosburg und Langen-

preising 

Um erhebliche Beeinträchtigungen der lokalen Populationen der Wiesenschaf-

stelze zu kompensieren, werden auf insgesamt ca. 1,47 ha bislang intensiv ge-

nutzten Äckern oder Intensivgrünländern 4 feuchte Grünlandstreifen eingerichtet. 

Diese haben die Mindestabmessungen 100 m x 30 m. Die Flächen werden im Be-

reich Rosenau südwestlich Moosburg und Langenpreising (Lkr. Erding) gestaltet. 

Lagevoraussetzungen: 

▪ Auf der ‚Langseite‘ nicht direkt an Feldwegen (Mindestabstand 25 m): Grund 

Prädationsvermeidung. 

▪ Mindestabstand von 100 m zu vertikalen Strukturen wie Feldgehölzen und 

Stromleitungen. Grund: Wiesenschafstelzen halten Abstand zu solchen 

Strukturen aus Gründen der Prädationsvermeidung. 

▪ Mindestabstand zwischen den Streifen: 100 m; Grund: Wiesenschafstelzen 

sind territorial und verteidigen Reviere; damit wirklich 3 2 
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Schafstelzenreviere neu hinzukommen, müssen die Flächen ausreichend 

weit voneinander entfernt liegen. 

Anlage: 

▪ Im Zentrum Abschieben eines ca. 10 m breiten wechselfeuchten Bereiches, 

dessen Tiefe sich an der mittleren Grundwasserlinie und an der zukünftigen 

Mähbarkeit der Fläche orientiert (voraussichtlich ca. 20-30 cm tiefer als der-

zeitige Geländeoberkante). 

▪ An den verbleibenden jeweils 10 m breiten Randstreifen Abschieben der 

obersten Bodenschicht, um schnell vergleichsweise magere Bedingungen 

zu schaffen (ca. 10 cm tiefer als derzeitige Geländeoberkante). 

▪ Auf den Randstreifen Einsaat einer artenreichen (mind. 40 Arten), krautrei-

chen, autochthonen Feuchtgrünlandmischung. 

▪ In dem zentralen feuchten Streifen Einsaat einer artenreichen (mind. 30 Ar-

ten), autochthonen, an den Standort angepassten (u.a. Seggen) Feuchtgrün-

landmischung. 

Pflege: 

▪ Der zentrale, feuchte Streifen wird jedes Jahr zwischen Juli und September 

je nach Aufwuchs 1-2 Mal gemäht  

▪ Die Randstreifen müssen jedes Jahr zwischen Juli und September je nach 

Aufwuchs 1-2 Mal gemäht werden. 

▪ Die Randstreifen können nach vorheriger Kontrolle auf Artvorkommen durch 

einen Artexperten bei Bedarf (kräftiger Aufwuchs) schon ab Juni gemäht wer-

den. 

Die Maßnahme soll bereits mit Beginn des Eingriffs eine gewisse Habitatfunktion 

übernehmen. Initiierung vor Beginn der ersten vom Baubeginn betroffenen Brut-

zeit.  

Begleitend zu der Maßnahme erfolgt ein Monitoring, das die Bestände der Zielart 

mindestens im ersten, zweiten, dritten, fünften und zehnten Jahr nach Fertigstel-

lung der Maßnahmenfläche erfasst, so dass ggf. notwendige Änderungen des zu 

erstellenden Pflege- und Entwicklungsplanes formuliert werden können. 

Sollten die Maßnahmen nicht ausreichen, eine ausreichende Ansiedlung der Ziel-

arten zu erwirken, sind, auf Basis des Monitorings, weitere Maßnahmen zu 
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ergreifen, die eine Verbesserung der Maßnahmenflächen beinhalten. Diese Auf-

wertungen der Maßnahmenflächen sind mit den Naturschutzbehörden abzustim-

men. 

FCS4: Schaffung von Zauneidechsenhabitaten 

Als Ersatz-Lebensraum für Zauneidechsen werden auf einer Fläche von rd. 

1,03 ha (davon rd. 0,11 ha Erhalt von Gebüsch- und Gehölzstrukturen) im An-

schluss an bestehende Zauneidechsenlebensräume im Bereich des nördlichen 

Kronthaler Weihers nach unten genannten Kriterien Habitate für die Zauneidechse 

neu gestaltet. Zeitpunkt der Durchführung ist vor Baubeginn. Die Maßnahmen-

durchführung sollte während der Winterruhe stattfinden. Die Maßnahme muss be-

reits in der Vegetationsperiode vor Beginn des Eingriffs eine Habitatfunktion über-

nehmen. 

Eine optimale Habitatgröße beträgt laut ALFERMANN & NICOLAY (2003) mehr 

als 2 ha. GLANDT (1979) schlägt eine Mindestgröße von 1 ha Offenland vor.   

Einrichtung der Fläche:  

▪ Anreicherung (Erhaltung / Neuschaffung) mit Strukturen (Gebüsche, Stein- 

und Sandhaufen, Reisighaufen): 

- 10-40% vegetationsfreie, gut besonnte Rohbodenstandorte, darunter 

Stein- und Sandhaufen: 2 - 3 m Breite, 5 - 10 m Länge und ca. 1 m Höhe 

(autochthones Gesteinsmaterial). Verteilung: Auf einer Länge von 60 - 80 

m circa 8 Steinhaufen inklusive Sandkranz. 60 % der Steine sollten eine 

Körnung von 20 bis 40 cm aufweisen, so dass sich das gewünschte Lü-

ckensystem einstellt. Im Inneren sollten gröbere Steine verwendet werden 

(20 - 40 cm) und mit kleineren Gesteinen bedeckt werden (10 - 20 cm). Im 

Randbereich kann ein Sandkranz von 30 cm Breite und 20 cm Höhe auf-

getragen werden. Sandhaufen / Flächen mit grabfähigem Substrat (Eiabla-

geplätze) auf mind. 2% der Gesamtfläche der Maßnahme. 

- 10-40% Gras- und Krautschicht 

- 10-45% Strauchschicht 

▪ Ausbringung von Baumstubben und sonnenexponierten Totholzhaufen.   

Pflege der Fläche: 

▪ Verzicht auf Düngung und auf Biozide  
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▪ Mahd während der Aktivitätszeit (März – Oktober) nur mit dem Balkenmäher 

(Schnitthöhe bei Sommermahd: 15 cm) und „von Innen nach Außen“ um den 

Tieren eine Fluchtmöglichkeit zu geben. Die Mahd darf nicht das gesamte 

Habitat auf einmal betreffen, es müssen immer Stellen mit hohen Gräsern 

bzw. Stauden als Unterschlupfmöglichkeit vorhanden sein. Einmalige Mahd 

(bei wüchsigen Standorten zweischürige Mahd) im Winter. Kein Mulchen des 

Mahdguts (aufgrund der hohen Verletzungsgefahr). 

▪ Belassen von Säumen (Korridore / Böschungen), die nicht bzw. nur im Win-

ter gemäht werden (Versteckmöglichkeiten).  

▪ Entfernung der Vegetation bei zu starker Beschattung und Sicherstellung 

des Strukturreichtums des Habitats.   

▪ Freihaltung der vegetationslosen, gut besonnten Rohbodenstandorte für die 

Eiablage.   

▪ Sandhaufen sollten zur Sicherung der Stabilität nicht gänzlich ohne Auf-

wuchs bleiben. 

▪ Ggf. teilweise Entfernung der Streuauflage durch Abharken. 

▪ Ggf. Abschieben oder Abplaggen des Oberbodens zur Schaffung von Eiab-

lageplätzen (dann: Anlage von linienhaften Strukturen, die von Westen nach 

Osten angelegt werden, wobei das abgetragene Material im Norden der of-

fensandigen Bereiche abzulagern ist). 

Monitoring: 

Kontrolle des Erfolgs nach Maßgaben der Bewertungsbögen der Bund-Länder-Ar-

beitskreise als Grundlage für ein bundesweites FFH-Monitoring (BfN 2010) im ers-

ten, zweiten, dritten und fünften Jahr nach Erstellung der Maßnahme. Ggf. Adap-

tierung der Pflege, je nach Ergebnissen des Monitorings in Abstimmung mit der 

Unteren Naturschutzbehörde. 

 

7.3 Unvermeidbare Beeinträchtigungen  

Trotz der aufgezeigten Möglichkeiten der Konfliktvermeidung bzw. –minimierung 

verbleiben erhebliche und / oder nachhaltige Beeinträchtigungen der Funktionsfä-

higkeit des Naturhaushaltes oder des Landschaftsbildes: 

  



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01  Seite 241 

▪ Bau- und anlagenbedingter Biotopverlust, Biotopschädigung verbunden mit 

- Bodenverdichtung durch mechanische Beeinträchtigung wie baubedingtes 

Befahren, Betreten und Materiallagerung, 

- Flächenversiegelung und Überbauung durch den Neubau der Trasse und 

der Nebenanlagen, 

▪ Zerschneidungswirkung bei zusammenhängenden linearen Biotopen durch 

den Neubau der Brücken bei den Gewässerquerungen am Fehlbach bzw. 

Verstärkung bestehender Zerschneidungswirkungen durch Verbreiterung 

der Brücke über die Sempt (Bereich Stadtpark), 

▪ Betriebsbedingte Beeinträchtigungen der Bodenbrüterlebensräume durch 

Schallimmissionen und optische Reize (sog. Kulissenwirkung) zwischen 

Semptaue und westlicher Planfeststellungsgrenze. 
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8 METHODIK ZUR BEMESSUNG DES KOMPENSATIONSBE-

DARFS 

8.1 Bilanzierungsmethodik zur Ermittlung des Bedarfs an Aus-

gleichs- und Ersatzmaßnahmen  

Die Eingriffsbewertung und Ermittlung von Maßnahmen zur Vermeidung und Ver-

minderung, Ausgleich und Ersatz im Rahmen des LBP (Abarbeitung der Eingriffs-

regelung) erfolgt in Bayern nach der Bayerischen Kompensationsverordnung (Bay-

KompV), die am 1. September 2014 in Kraft trat. Für die Konkretisierung der Bay-

KompV wurde eine Biotopwertliste erarbeitet, die die Grundlage für die Anwen-

dung des Biotopwertverfahrens darstellt. Die Biotopwertliste listet alle in Bayern 

vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen auf und bewertet diese mit Wertpunk-

ten zwischen 0 und 15 (http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/natur-

schutz/bay_komp_vo/index.htm). 

Der Umwelt-Leitfaden, Teil III (Stand August 2014) empfiehlt in Anhang III-20, die 

„Vollzugshinweise zur bayerischen Kompensationsverordnung für den staatlichen 

Straßenbau (Vollzugshinweise Straßenbau)“ sowie die „Biotopwertliste zur bayeri-

schen Kompensationsverordnung“ (= fachliche Ausgestaltung der Anlage 3.1 

Spalte 1 und 2 BayKompV) im Interesse einer einheitlichen Behandlung von    Inf-

rastrukturvorhaben nach Maßgabe der nachstehenden Hinweise (soweit für das 

gegenständliche Vorhaben relevant) in eisenbahnrechtlichen Planfeststellungsver-

fahren anzuwenden. 

Hinweis zu § 5 Abs. 2 BayKompV: 

Die BayKompV definiert Beeinträchtigungsfaktoren durch indirekte, betriebsbe-

dingte Wirkungen auf angrenzende Lebensräume anhand des prognostizierten 

Verkehrsaufkommens. 

Für Bahnanlagen sind aufgrund der im Vergleich zum Straßenverkehr deutlich ge-

ringeren Reichweiten der stofflichen Auswirkungen sowie der geringen Relevanz 

der nicht stofflichen Auswirkungen auf den Naturhaushalt im Regelfall die folgen-

den Reichweiten anzunehmen: 

▪ a) für elektrifizierte Strecken sowie nicht elektrifizierte Strecken mit weniger 

als 30.000 Zügen pro Jahr: bis 20 m vom Trassenrand 

▪ b) für nicht elektrifizierte Strecken ab 30.000 Züge pro Jahr: bis 50 m vom 

Trassenrand. 

http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/natur-schutz/bay_komp_vo/index.htm
http://www.stmuv.bayern.de/umwelt/natur-schutz/bay_komp_vo/index.htm
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Die Reichweite dieser Beeinträchtigungszonen kann zu erweitern sein, falls im Ein-

zelfall betriebsbedingte Unterhaltungsmaßnahmen, wie zum Beispiel Gehölzrück-

schnitte, in größeren als den genannten Abschnitten durchgeführt werden. Die 

Auswirkungen auf FFH- und Vogelschutzgebiete sowie die Prüfung der Verwirkli-

chung artenschutzrechtlicher Verbote sind gesondert zu prüfen. Die betriebsbe-

dingten Beeinträchtigungen sind mit einem Faktor von 0,4 - „gering“, anzusetzen. 

Betriebsbedingte Beeinträchtigungen betreffen in erster Linie die Fauna, insbeson-

dere die Avifauna. Diese werden im Rahmen der artenschutzrechtlichen Prüfung 

(aP) betrachtet bzw. ermittelt und sind somit hinreichend berücksichtigt. Eine zu-

sätzliche Ermittlung bzw. Bilanzierung betriebsbedingter Beeinträchtigungen ist 

daher nicht erforderlich. 

Hinweis zu § 8 Abs. 1 BayKompV: 

Nach Maßgabe der Vollzugshinweise Straßenbau sind Ausgleichs und Ersatzmaß-

nahmen soweit vom Fahrbahnrand entfernt anzulegen, dass sie ihre Funktionen 

erfüllen können. Diese Vorgabe ist im Rahmen von eisenbahnrechtlichen Planfest-

stellungsverfahren nicht anzuwenden. 

Im Vergleich zu Straßen, insbesondere Bundesstraßen und Bundesautobahnen, 

zeichnen sich Bahnstrecken durch eine große Störungsarmut und eine geringe 

stoffliche Belastung aus. Infolgedessen ist das unmittelbare Umfeld der Schienen-

wege auf weiten Strecken von streng geschützten und anderen seltenen Arten be-

siedelt. Bahnanlagen sind demnach geeignet, auch naturschutzfachlich hochwer-

tige Ausgleichsmaßnahmen zu beherbergen. 

Weiterhin ist im Sinne eines multifunktionalen Ausgleichs eine Überlagerung der 

artenschutzrechtlich erforderlichen CEF-Maßnahmen und der Maßnahmen zur Si-

cherung des günstigen Erhaltungszustandes mit aus der Anwendung der Eingriffs-

regelung resultierenden Kompensationsmaßnahmen anzustreben. Die im Zuge 

des Ausbaus bzw. der Änderung von Bahnanlagen regelmäßig erforderlich wer-

denden Maßnahmen zu Gunsten diverser Reptilienarten können daher i.d.R. auch 

als Kompensationsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsregelung anerkannt und be-

zogen auf die beeinträchtigte Funktion bilanziert werden. Eine Anordnung der 

Kompensationsmaßnahmen auf Bahngelände trägt schließlich auch den Vorga-

ben § 15 Abs. 3 BNatSchG sowie Art. 14 GG Rechnung (EBA 2015). 

8.2 Vorgehen / Berechnungsansätze  

Nachfolgend werden das Vorgehen bzw. die Berechnungsansätze der „Vollzugs-

hinweise zur bayerischen Kompensationsverordnung für den staatlichen Straßen-

bau (Vollzugshinweise Straßenbau)“ dargelegt.  
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Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes 

Nach § 4 Abs.1 BayKompV ist im Wirkraum der Ausgangszustand der folgenden 

Schutzgüter zu erfassen und zu bewerten (nur in Hinblick auf die zu erwartenden 

erheblichen Beeinträchtigungen): 

▪ Tiere und Pflanzen einschließlich ihrer Lebensräume (Arten und Lebens-

räume),  

▪ Boden,  

▪ Wasser,  

▪ Klima/Luft,  

▪ Landschaftsbild. 

Nach § 4 Abs. 3 BayKompV wird beim Schutzgut Arten und Lebensräume unter-

schieden zwischen flächenbezogen bewertbaren und nicht flächenbezogen be-

wertbaren Merkmalen und Ausprägungen. Gemäß Anlage 2.1 BayKompV werden 

unter flächenbezogen bewertbaren Merkmalen und Ausprägungen z.B. konkrete 

Biotope oder Biotoptypen verstanden. Nicht flächenscharf abgrenzbar und somit 

auch nicht flächenbezogen bewertbar sind hingegen z.B. Lebensräume von Tier-

arten mit komplexen Habitatansprüchen, Biotopverbundachsen oder große, unzer-

schnittene Räume. 

Flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen des Schutzguts Arten 

und Lebensräume werden nach Anlage 3.1 BayKompV anhand des 15-stufigen 

Wertpunkte-Systems der Biotopwertliste bewertet, sofern sie vom Vorhaben be-

troffen sind (durch Eingriffe oder Kompensationsmaßnahmen). Durch Kartierung 

werden die vorkommenden Biotop- und Nutzungstypen erfasst und ihr Bestands-

wert in Wertpunkten angegeben. 

Nicht flächenbezogen bewertbare Merkmale und Ausprägungen des Schutzguts 

Arten und Lebensräume sowie die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft und 

Landschaftsbild werden anhand der Anlagen 2.2 und 2.3 BayKompV verbal-argu-

mentativ bewertet, sofern erhebliche Beeinträchtigungen zu erwarten sind. 

Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 

Nach § 6 Abs.1 BayKompV sind erhebliche bau-, anlagen- und betriebsbedingte 

Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG vor-

rangig zu vermeiden. 

 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2    Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01  Seite 245 

Ermittlung der Beeinträchtigungen und des Kompensationsbedarfs 

Analog zur Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes wird nach § 5 Abs. 

3 BayKompV auch bei der Ermittlung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Ar-

ten und Lebensräume zwischen flächenbezogen bewertbaren Beeinträchtigungen 

und nicht flächenbezogen bewertbaren Beeinträchtigungen unterschieden. 

Nach § 7 Abs. 2 BayKompV wird der Kompensationsbedarf für flächenbezogen 

bewertbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und Lebensräume in Wert-

punkten nach Anlage 3.1 BayKompV ermittelt. Der ergänzende Kompensations-

bedarf für nicht flächenbezogen bewertbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes 

Arten und Lebensräume wird verbal-argumentativ ermittelt. 

Beeinträchtigungen aller weiteren Schutzgüter (Boden, Wasser, Klima/Luft, Land-

schaftsbild) werden nach § 5 Abs. 3 BayKompV verbal-argumentativ bewertet. Der 

sich hieraus evtl. ergebende Kompensationsbedarf wird ebenfalls verbal-argumen-

tativ abgeleitet. 

Die Funktionen der Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft werden im Regel-

fall durch die Kompensationsmaßnahmen für das Schutzgut Arten und Lebens-

räume abgedeckt. Ist dies nicht der Fall, wird der ergänzende Kompensationsbe-

darf verbal-argumentativ ermittelt (§ 7 Abs. 3 BayKompV)2.  

Der Kompensationsbedarf für erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbil-

des wird immer verbal-argumentativ ermittelt (§ 7 Abs. 4 BayKompV). 

  

 
2 Begründung zur Regelvermutung nach § 7 Abs. 3 BayKompV: „Die Funktionen der Schutzgüter Boden, Wasser, Luft und Klima 

werden im Regelfall durch die Kompensation für die Funktionen des Schutzguts Arten und Lebensräume mit abgedeckt. Das 
Schutzgut Arten und Lebensräume bildet in diesem Fall die verschiedenen biotischen und abiotischen Einzelfunktionen und 
deren Ausprägung in ihrem komplexen Zusammenwirken summarisch als Indikator ab. Das Vorliegen des Regelfalls muss 
begründet werden. Ausreichend ist die Darlegung, dass vom Regelfall abweichende Umstände nicht erkennbar sind; eine 
Nachweispflicht ist damit nicht verbunden.“ 
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Tab. 8-1:  Anlage 3.1 BayKompV - Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

des Schutzgutes Arten/Lebensräume in Wertpunkten, modifiziert 

entsprechend den Vollzugshinweisen Straßenbau (zu § 5 Abs. 3) 

Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4 

Bewertung des Schutz-
guts Arten 
und Lebensräume 

Wertpunkte des 
Schutzguts Arten 
und Lebensräume 
(in Wertpunkte pro 
m²) 

Beeinträchtigungsfaktor: Intensität 
der vorhabensbezogenen 
Wirkungen 
 

Kompensationsbedarf in Wert-
punkten 

hoch mittel gering  keine 

hoch 15 

1 1 

0,4* 

0 

Quadratmeter beeinträchtigte Flä-
che durch 
den Eingriff x Wertpunkte x Beein-
trächti 
gungsfaktor 

14 

13 

12 

11 

mittel 10 

1 

0,7 

0 

9 

8 

7 

6 

gering 5 

1 0 

4 

3 

0 0 2 

1 

keine naturschutzfachli-
che Bedeutung 

0 0 0 0 0 
kein Kompensationsbedarf erfor-
derlich 

* Dies gilt nur, sofern der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt wird bzw. die Entwicklungsvoraussetzungen 

hin zu diesem Zustand geschaffen werden. 

Gemäß Anlage 3.1 BayKompV erfolgt die Ermittlung des Kompensationsbedarfs 

für flächenbezogen bewertbare Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten und 

Lebensräume in Wertpunkten nach der folgenden Gleichung: 

 

Der Beeinträchtigungsfaktor stellt die Intensität der vorhabenbezogenen Wirkun-

gen dar und reicht von 0 (nicht erheblich) über 0,4 (gering), 0,7 (mittel) bis 1,0 

(hoch). Zwischenwerte sind nicht möglich. 

Auswahl von Kompensationsmaßnahmen 

Nach § 8 BayKompV sind entsprechend dem ermittelten Kompensationsbedarf 

nach § 7 BayKompV geeignete Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auszuwählen 

und in ihrem Kompensationsumfang nach Anlage 3.2 BayKompV zu bewerten. 

Für das Kompensationskonzept sind folgende Punkte zu beachten: 

▪ Die Flächeninanspruchnahme landwirtschaftlich genutzter Flächen für Aus-

gleichs- oder Ersatzmaßnahmen soll nicht größer sein als die Eingriffsfläche 

(§ 8 Abs. 5 BayKompV). 
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▪ Erhebliche Beeinträchtigungen mehrerer Schutzgüter sollen möglichst auf 

einer Fläche kompensiert werden („Multifunktionalität der Kompensationsflä-

che“, § 8 Abs. 4 Satz 2 BayKompV). 

▪ Ausgleichserfordernisse nach anderen Rechtsvorschriften (wie Habitat- und 

Artenschutzrecht, Waldrecht, Wasserhaushaltsgesetz) sind als Ausgleichs- 

und Ersatzmaßnahmen anzuerkennen, wenn die Anforderungen der Bay-

KompV erfüllt werden (§ 8 Abs. 6 BayKompV). 

Ermittlung des Kompensationsumfangs 

Nach § 8 Abs. 1 BayKompV wird der Kompensationsumfang (d.h. die Kompensa-

tionsanrechnung) für die flächenbezogen bewertbaren Merkmale und Ausprägun-

gen des Schutzgutes Arten und Lebensräume gemäß Anlage 3.2 BayKompV in 

Wertpunkten ermittelt (s. Tab. 8-2). 

 

Tab. 8-2:  Anlage 3.2 BayKompV - Ermittlung und Bewertung des Kompen-

sationsumfangs des Schutzgutes Arten/Lebensräume in Wert-

punkten 

 

Gemäß Anlage 3.2 BayKompV errechnet sich der Kompensationsumfang wie folgt: 

 

 

Unabhängig von der bilanztechnischen Ableitung eines flächenbezogenen Kom-

pensationsbedarfs ist gemäß den Vorgaben des Umwelt-Leitfadens des Eisen-

bahn-Bundesamtes (EBA 2010, 2014) für alle zu erwartenden vorhabensbeding-

ten Eingriffe in einer Gegenüberstellung nachzuweisen, dass in ausreichender 

Weise Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen in die Landschaftspflegerische 
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Begleitplanung eingestellt werden. Daraus kann ein zusätzlicher, funktional be-

gründeter Kompensationsbedarf resultieren. 

8.2.1 Nachbilanzierung  

 Übersichtsdarstellung der landschaftspflegerischen Begleitmaßnah-

men  

Für die im Rahmen der Planfeststellung zu erbringenden landschaftspflegerischen 

Begleitmaßnahmen wird eine Übersicht erstellt. Dieser Stand repräsentiert den 

letztendlichen Stand der zu erbringenden Maßnahmen nach der Einarbeitung et-

waiger Planänderungen. 

 Darlegung der Umsetzung des LBP  

Mit Abschluss der Baumaßnahme wird anhand von „Bestandsplänen“ und einem 

Soll-/Ist-Vergleich der Stand der Umsetzung des planfestgestellten landschafts-

pflegerischen Begleitplans aufgezeigt. Die „Bestandspläne“ geben den Stand der 

tatsächlich umgesetzten landschaftspflegerischen Begleitmaßnahmen wieder. 

8.3 Berechnungsansatz für den waldrechtlichen Ausgleich 

Wald im Sinne des Waldgesetzes ist von dem PFA 4.2 nicht betroffen. 
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9 ERMITTLUNG DES KOMPENSATIONSFLÄCHENBEDARFS 

9.1 Kompensation direkter Beeinträchtigungen des Naturhaushalts 

Nachfolgend wird auf Basis der betroffenen Biotoptypen gem. Biotopwertliste und 

der technischen Planung der Kompensationsbedarf ermittelt und in Tabellenform 

(s. Tab. 8-3) aufgelistet. Dabei werden die Wertpunkte der betroffenen Flächen 

(Ausgangszustand) entsprechend der Biotoptypenkartierung gem. Biotopwertliste 

(IFUPLAN 2014) zugrunde gelegt. 

Die Ermittlung der Eingriffe durch die vorliegende technische Planung sowie deren 

Erheblichkeit erfolgt in Anlehnung an die „Vollzugshinweise zur Bayerischen Kom-

pensationsverordnung (BayKompV) vom 7. August 2013 für den Straßenbau - 

Vollzugshinweise Straßenbau - (OBERSTE BAUBEHÖRDE IM BAYERISCHEN 

STAATSMINISTERIUM DES INNERN, FÜR BAU UND VERKEHR 2013). 

Die Einstufung der Beeinträchtigungsfaktoren wird in Anlehnung an Anlage 3.1 der 

„Vollzugshinweise Straßenbau“, wie in Tab. 8-1 zusammenfassend dargestellt, 

vorgenommen. Das Ergebnis der Kompensationsbedarfsermittlung für den PFA 

4.2 zeigt nachfolgende Tabelle 9-1: 
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Tab. 9-1: Ermittlung des Kompensationsbedarfs des Schutzgutes Arten / Lebensräume in Wertpunkten gem. Anlage 3.1 BayKompV 

Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

L513-
WA91E0* 

Quellrinnen, Bach- und Flussau-
enwälder, alte Ausprägung 

hoch 14 Gleiskörper 1,0 ja 31 434 

    Brücke 1,0 ja 35 490 

    Tunnel in offener Bauweise 1,0 ja 156 2184 

    Bahnböschung 1,0 ja 47 658 

    Baufeld 1,0 ja 474 6636 

B313-
UA00BK 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwiegend 
einheimischen, standortgerech-
ten Arten, alte Ausprägung 

hoch 13 Straße (vollversiegelt) 1,0 ja 35 455 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 70 910 

    Straßenböschung 1,0 ja 10 130 

    Baufeld 1,0 ja 653 8489 

L543-
WN00BK 

Sonstige gewässerbegleitende 
Wälder, alte Ausprägung 

hoch 13 Baufeld 1,0 ja 10 130 

B313 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwiegend 
einheimischen, standortgerech-
ten Arten, alte Ausprägung 

hoch 12 
Gebäude, Stationsbauwerk 
offen 

1,0 ja 124 1488 

    
Stationsbauwerk, über-
deckt 

1,0 ja 109 1308 

    Tunnel in offener Bauweise 1,0 ja 38 456 

    Baufeld 1,0 ja 182 2184 

F14-FW00BK Mäßig veränderte Fließgewässer hoch 12 Brücke 1,0 ja 272 3264 

    Tunnel in offener Bauweise 1,0 ja 202 2424 

    Baufeld 0,4 ja 591 2837 

L542-
WN00BK 

Sonstige gewässerbegleitende 
Wälder, mittlere Ausprägung 

hoch 11 Gleiskörper, LS-Wand 1,0 ja 19 209 

    Brücke 1,0 ja 43 473 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 9 99 

    Bahnböschung 1,0 ja 6 66 

    Baufeld 0,4 ja 69 304 

B112-
WH00BK 

B112 Mesophiles Gebüsche / 
Hecken 

mittel 10 Baufeld 0,4 ja 505 2020 

B112-
WX00BK 

B112 Mesophiles Gebüsche / 
Hecken 

mittel 10 Bahnböschung 0,7 ja 23 161 
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Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

    Baufeld 0,4 ja 611 2444 

B212-
WO00BK 

Feldgehölze mit überwiegend 
einheimischen, standortgerech-
ten Arten, mittlere Ausprägung 

mittel 10 Gleiskörper 1,0 ja 135 1350 

    
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,7 ja 906 6342 

    Wand, Gebäude 1,0 ja 22 220 

    Brücke 1,0 ja 183 1830 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 1032 7224 

    Bahnböschung 0,7 ja 149 1043 

    Straße (vollversiegelt) 1,0 ja 544 5440 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 72 720 

    Straßenböschung 0,7 ja 266 1862 

    Baufeld 0,4 ja 1754 7016 

P12-UP00BK 
Park- und Grünanlagen mit 
Baumbestand alter Ausprägung 

mittel 10 Gleiskörper 1,0 ja 411 4110 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 284 1988 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 18 180 

    Bahnböschung 0,7 ja 987 6909 

    Baufeld 1,0 ja 3377 
 

33770 

B312 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwiegend 
einheimischen, standortgerech-
ten Arten, mittlere Ausprägung 

mittel 9 Gleiskörper 1,0 ja 112 1008 

    
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,7 ja 1372 8644 

    Gebäude 1,0 ja 82 738 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 991 6243 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 38 342 

    Bahnböschung 0,7 ja 61 384 

    Straßenböschung 0,7 ja 28 176 

    Baufeld 0,4 ja 6039 21740 

F13-LR3260 
Deutlich veränderte Fließgewäs-
ser 

mittel 9 Brücke, LS-Wand 1,0 ja 114 1026 

    Baufeld 0,4 ja 224 806 
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Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

B322 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwiegend 
gebietsfremden Arten, mittlere 
Ausprägung 

mittel 8 Gleiskörper 1,0 ja 577 4616 

    Brücke 1,0 ja 5 40 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 73 409 

    Bahnböschung 0,7 ja 278 1557 

    Baufeld 0,4 ja 187 598 

G212 
Mäßig extensiv genutztes, arten-
reiches Grünland 

mittel 8 Baufeld 0,4 ja 797 2550 

K123 
Mäßig artenreiche Säume und 
Staudenfluren feuchter bis nas-
ser Standorte 

mittel 7 Baufeld 0,4 ja 12 34 

B13 
Stark verbuschte Grünlandbra-
chen (Verbuschung > 50 %) und 
initiales Gebüschstadium 

mittel 6 Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 190 1140 

    Straßenböschung 0,7 ja 161 676 

    Baufeld 0,4 ja 186 446 

G211 
Mäßig extensiv genutztes, arten-
armes Grünland 

mittel 6 Baufeld 0,4 ja 3635 8724 

B141 
Schnitthecken mit überwiegend 
einheimischen, standortgerech-
ten Arten 

gering 5 Bahnböschung 0,7 ja 15 53 

    Baufeld 0,4 ja 111 222 

B311 

Einzelbäume / Baumreihen / 
Baumgruppen mit überwiegend 
einheimischen, standortgerech-
ten Arten, junge Ausprägung 

gering 5 Straße (vollversiegelt) 1,0 ja 23 115 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 201 704 

    Baufeld 0,4 ja 70 140 

P11 

Park- und Grünanlagen ohne 
Baumbestand oder mit Baumbe-
stand junger bis mittlerer Ausprä-
gung 

gering 5 Gleiskörper 1,0 ja 69 345 

    
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,7 ja 2401 8404 

    Wand, Gebäude, Trog 1,0 ja 837 4185 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 1403 4911 
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Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 36 180 

    Bahnböschung 0,7 ja 162 567 

    Baufeld 0,4 ja 12937 25874 

P21 
Privatgärten und Kleingartenan-
lagen, strukturarm 

gering 5 Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 1056 3696 

    Baufeld 0,4 ja 2101 4202 

K11 
Artenarme Säume und Stauden-
fluren 

gering 4 Brücke 1,0 ja 55 220 

    Baufeld 0,4 ja 25 40 

P432 
Ruderalflächen im Siedlungsbe-
reich 

gering 4 Gleiskörper, Trogbauwerk 1,0 ja 4051 16204 

    Brücke 1,0 ja 29 116 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 700 2800 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 299 837 

    Bahnböschung 0,7 ja 3046 8529 

    Straßenböschung 0,7 ja 1056 2957 

    Baufeld 0,4 ja 1607 2571 

B142 
Schnitthecken mit überwiegend 
fremdländischen Arten 

gering 3 Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 63 132 

    Baufeld 0,0 nein 49 0 

G11 Intensivgrünland gering 3 Gleiskörper 1,0 ja 1877 5631 

    LS-Wand, Gebäude 1,0 ja 16 48 

    Straße (vollversiegelt) 1,0 ja 189 567 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 
1114 
1207 

3342 
3621 

    Bahnböschung 0,0 nein 1084 0 

    Straßenböschung 0,0 nein 154 0 

    Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 1324 0 

    Baufeld 0,0 nein 9571 0 

V332 
Rad-/Fußwege und Wirtschafts-
wege, unbefestigt,  bewachsen 

gering 3 Gleiskörper, Trogbauwerk 1,0 ja 624 1872 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 414 1242 

    Bahnböschung 0,0 nein 575 0 

    Straßenböschung 0,0 nein 15 0 

    Baufeld 0,0 nein 2592 0 
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Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

V51 

Grünflächen und Gehölzbe-
stände junger bis mittlerer Aus-
prägung entlang von Verkehrsflä-
chen 

gering 3 Gebäude 1,0 ja 44 132 

    
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,7 ja 1215 2552 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 79 237 

    Straßenböschung 0,0 nein 32 0 

    Tunnel in offener Bauweise 0,7 ja 862 1810 

    Baufeld 0,0 nein 8961 0 

A11 
Intensiv bewirtschafte Äcker 
ohne oder mit stark verarmter 
Segetalvegetation 

gering 2 Gleiskörper, Trogbauwerk 1,0 ja 37880 75760 

    Wand, Gebäude 1,0 ja 128 256 

    Brücke 1,0 ja 260 520 

    Straße (vollversiegelt) 1,0 ja 2868 5736 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 
19387 
20588 

38774 
41176 

    Bahnböschung 0,0 nein 25711 0 

    Straßenböschung 0,0 nein 3438 0 

    Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 434 0 

    RRB 0,0 nein 1384 0 

    Baufeld 0,0 nein 
81603 
85393 

0 

P32 
Sport-/Spiel-/Erholungsanlagen 
mit geringem Versiegelungsgrad 

gering 2 
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,0 nein 506 0 

    Gebäude 1,0 ja 119 238 

    Straße (vollversiegelt) 1,0 ja 659 1318 

    Straßenböschung 0,0 nein 73 0 

    Baufeld 0,0 nein 1724 0 

P431 
Ruderalflächen im Siedlungsbe-
reich, vegetationsarm / -frei 

gering 2 Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 372 0 

    Baufeld 0,0 nein 685 0 

V331 
Rad-/Fußwege und Wirtschafts-
wege, unbefestigt, nicht bewach-
sen 

gering 2 Gleiskörper 1,0 ja 41 82 

    Weg, RP (teilversiegelt) 1,0 ja 38 76 

    Bahnböschung 0,0 nein 17 0 
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Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

    Baufeld 0,0 nein 42 0 

X11 
Dorf-, Kleinsiedlungs- und Wohn-
gebiete 

gering 2 Bahnböschung 0,0 nein 34 0 

    Baufeld 0,0 nein 1625 0 

O641 
Ebenerdige Abbauflächen aus 
Blöcken, Schutt, Sand, Kies oder 
bindigem Substrat, naturfern 

gering 1 Weg, RP (teilversiegelt) 0,0 nein 46 0 

    Straßenböschung 0,0 nein 46 0 

    Baufeld 0,0 nein 26 0 

V12 Verkehrsflächen, befestigt gering 1 
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,0 nein 14 0 

    Baufeld 0,0 nein 390 0 

V22 
Gleisanlagen und Zwischengleis-
flächen, geschottert 

gering 1 Gleiskörper, Trogbauwerk 0,0 nein 3590 0 

    
Stationsbauwerk, über-
deckt 

0,0 nein 142 0 

    Brücke 0,0 nein 173 0 

    Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 8047 0 

    Baufeld 0,0 nein 5112 0 

V32 
Rad-/Fußwege und Wirtschafts-
wege, befestigt 

gering 1 Gleiskörper 0,0 nein 130 0 

    Brücke 0,0 nein 77 0 

    Weg (teilversiegelt) 0,0 nein 939 0 

    Bahnböschung 0,0 nein 49 0 

    Straßenböschung 0,0 nein 156 0 

    Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 131 0 

    Baufeld 0,0 nein 
 

1027 
0 

X12 Misch- und Kerngebiete gering 1 Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 445 0 

    Baufeld 0,0 nein 291 0 

X2 Industrie- und Gewerbegebiete gering 1 Tunnel in offener Bauweise 0,0 nein 307 0 

    Baufeld 0,0 nein 6948 0 

P5 Sonstige versiegelte Freiflächen 
keine naturschutz-
fachliche Bedeu-

tung 
0 Inanspruchnahme (gesamt) 0,0 nein 30 0 

V11 Verkehrsflächen, versiegelt 
keine naturschutz-
fachliche Bedeu-

tung 
0  0,0 nein 41190 0 
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Biotop- und 
Nutzungstyp 
Kürzel 

Biotop- und Nutzungstyp 
Bezeichnung 

Bewertung des SG 
Arten und Lebens-
räume 

WP Wirkung BE-Faktor Erheblich 
Fläche 
(m²) 
 

Kompensations-
bedarf in Wert-
punkten 

V21 
Gleisanlagen und Zwischengleis-
flächen, versiegelt 

keine naturschutz-
fachliche Bedeu-

tung 
0  0,0 nein 71 0 

V31 
Rad-/Fußwege und Wirtschafts-
wege, versiegelt 

keine naturschutz-
fachliche Bedeu-

tung 
0  0,0 nein 5442 0 

X4 
Gebäude der Siedlungs-, Indust-
rie- und Gewerbegebiete 

keine naturschutz-
fachliche Bedeu-

tung 
0  0,0 nein 3414 0 

 Summe      
350.031 

355.115 

410.351 

413.032 
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9.2 Kompensation für die Beeinträchtigung streng geschützter Arten 

Als Ergebnis des Fachbeitrags Artenschutz (siehe Anhang I) sind folgende Maß-

nahmen vorgesehen: 

▪ Schaffung von Ruderalfluren während der Bauzeit zur Vermeidung erheb-

licher Störwirkungen auf Bluthänflinge während der Bauzeit (siehe Kap. 

7.2.2, CEF1), 

▪ Schaffung von Lebensraum für das Rebhuhn nordwestlich von Erding (s. 

Kap. 7.2.2, A_CEF2), 

▪ Anlage von Schwarzbrachestreifen auf Acker Blühfläche / Blühstreifen mit 

angrenzender Ackerbrache im Notzinger Moos/Trattmoos südwestlich 

Notzing (siehe Kap. 7.2.3, FCS 1), 

▪ Anlage von Schwarzbrachestreifen auf Acker und Umwandlung Acker in 

Extensivgrünland in Fahrenzhausen (Lkr. Freising) (siehe Kap. 7.2.3, FCS 

2), 

▪ Anlage von feuchten Grünlandstreifen auf Acker oder intensiv genutztem 

Grünland im Bereich Rosenau und Langenpreising (siehe Kap. 7.2.3, FCS 

3), 

▪ Schaffung von Zauneidechsenhabitaten am Nordostrand des Kronthaler 

Weihers (siehe Kap. 7.2.3, FCS 4). 

9.3 Kompensation für Eingriffe in das Landschaftsbild 

Die Beschreibung und Bewertung des Landschaftsbild-Raumes erfolgten im Kap. 

4.5.3. Der tatsächlich visuell betroffene Raum beschränkt sich unter Berücksichti-

gung von Sichtverschattungen auf den Abschnitt zwischen westlicher Planfeststel-

lungsgrenze und Sempttunnel sowie auf den direkten Nahbereich des Strecken-

ausbaus im Stadtpark Erding. Während sich der Streckenausbau im Bereich des 

Stadtparks nicht erheblich auswirkt aufgrund der bestehenden gleichartigen Vor-

belastung (Bestandsstrecke) und der Sichtverschattung durch die verbleibenden 

Bäume und darüber hinaus der ältere Teil des Stadtparks (westlich der Trasse) 

nicht oder nur unwesentlich betroffen ist, wird die Landschaft nördlich des Tunnels 

Sempt erheblich beeinträchtigt. In diesem Abschnitt stellt die Trasse mit ihrem 

Gleiskörper, den Damm- und Brückenbauwerken und teilweise Schallschutzwän-

den ein neues, landschaftsuntypisches Element dar. Die für den Naturhaushalt 

vorgesehenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen, v.a. aber die geplanten Ge-

staltungsmaßnahmen (G1 bis G4) bewirken einen Ausgleich für das Landschafts-

bild. 
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Die Kompensation für Eingriffe in das Landschaftsbild erfolgt zudem multifunktio-

nal über die ansonsten für den Naturhaushalt notwendigen Kompensationsmaß-

nahmen. In Kap. 11 (Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich) wird in der 

qualitativen und quantitativen Gegenüberstellung dokumentiert, dass keine beson-

ders begründeten zusätzlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für das Land-

schaftsbild notwendig werden. 

9.4 Kompensation für Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, 

Klima/Luft 

Eingriffe in das Schutzgut Wasser (Oberflächengewässer), die über den bewerte-

ten Biotopwert hinausgehen, sind nicht zu erwarten. Durch das Bauvorhaben 

kommt es zu einer dauerhaften Überbauung von Gehölzflächen mit bioklimatischer 

bzw. lufthygienischer Ausgleichsfunktion in einer Größenordnung von rd. 0,46 ha. 

Die Kompensation für Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima/Luft er-

folgt multifunktional über die ansonsten notwendigen Kompensationsmaßnahmen. 

In Kap. 11 (Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich) wird in der qualitativen 

und quantitativen Gegenüberstellung dokumentiert, dass keine besonders begrün-

deten zusätzlichen Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen für die Schutzgüter Bo-

den, Wasser und Klima/Luft notwendig werden. 

9.5 Übersicht über den ermittelten Kompensationsflächenbedarf  

Tab. 9-2: Übersicht über den ermittelten Kompensationsflächenbedarf 

Pos. Kompensationsbedarf 

1. für direkte Beeinträchtigungen in den Naturhaushalt 216.306 218.961 Wertpunkte 

2. für baubedingte Beeinträchtigungen 190.281 194.071 Wertpunkte 

3. für die Beeinträchtigung streng und besonders ge-
schützter Arten (Vögel, Zauneidechse) 

ca. 4,9 6,9 ha / Vögel* 
ca. 1,1 ha Zauneidechse 

4. für Eingriffe in das Landschaftsbild multifunktional über die 
Pos.1 und 2 

5. für Eingriffe in die Schutzgüter Wasser, Klima/Luft multifunktional über die 
Pos.1 und 2 

Summe Kompensationsflächenbedarf: 
Naturschutzrechtlicher Ausgleich 
Artenschutz 

410.351 413.032 Wertpunkte  
6,0 8,0 ha 

 * FCS 1 und FCS 3 vollständig, FCS 2 nur Schwarzbrachestreifen (Restfläche für den naturschutzrechtlichen 

Ausgleich)  
 

9.6 Berücksichtigung der Belange des § 15 Abs. 3 BNatSchG  

Die agrarstrukturellen Belange wurden insoweit berücksichtigt, dass es sich bei 

den für die Ausgleichsmaßnahmen ausgewählten Flächen um Flächen aus dem 

Bereich des Notzinger Mooses sowie aus dem Bereich Rosenau südlich Moosburg 

und Langenpreising (alle Lkr. Erding) handelt. Hierbei handelt es sich nicht um 

besonders geeignete Böden für die landwirtschaftliche Nutzung. Alle sonstigen 
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Möglichkeiten der Entsiegelung, der Wiedervernetzung usw. wurden in das Maß-

nahmenkonzept integriert, so dass darüber hinaus landwirtschaftliche Flächen mit 

ertragreicheren Böden nur in geringem Umfang und nur dort, wo es zwingend not-

wendig ist, in Anspruch genommen werden und somit Flächen aus der landwirt-

schaftlichen Nutzung genommen werden müssen. 

9.7 Kompensation für die Eingriffe in Wald nach BayWaldG 

Wald im Sinne des BayWaldG ist im PFA 4.2 nicht betroffen. Daher werden auch 

keine speziellen Kompensationsmaßnahmen erforderlich.  
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10 ERMITTLUNG UND DARSTELLUNG DER LANDSCHAFTS-

PFLEGERISCHEN MASSNAHMEN 

10.1 Allgemeines Planungskonzept 

Nach § 15 Abs. 1-2 BNatSchG ist der Verursacher eines Eingriffs verpflichtet, ver-

meidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu unterlassen sowie un-

vermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege in gleichartiger Weise wiederherstellen (Ausgleichsmaß-nah-

men) oder in gleichwertiger Weise in dem betroffenen Naturraum zu ersetzen (Er-

satzmaßnahmen). Ausgeglichen ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die 

beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in gleichartiger Weise wieder-

hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt 

oder neu gestaltet ist. Ersetzt ist eine Beeinträchtigung, wenn und sobald die be-

einträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen Naturraum in 

gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht 

neu gestaltet ist. Ein Eingriff darf nicht zugelassen oder durchgeführt werden, wenn 

die Beeinträchtigungen nicht zu vermeiden oder nicht in angemessener Frist aus-

zugleichen oder zu ersetzen sind und die Belange des Naturschutzes und der 

Landschaftspflege bei der Abwägung aller Anforderungen an Natur und Land-

schaft anderen Belangen im Range vorgehen.  

Für Ausgleichsmaßnahmen ist ein enger räumlich-funktionaler Zusammenhang 

zum Eingriffsort sichergestellt, für Ersatzmaßnahmen ist der räumliche, ggf. auch 

der funktionale Bezug deutlich gelockert. 

Weiterhin werden Maßnahmen erforderlich, die sich aus der Prüfung und Rechts-

folgenbewältigung des speziellen Artenschutzes ergeben. In die Beurteilung, ob 

gem. § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG ein Verbotstatbestand erfüllt wird, 

müssen neben den im Rahmen der Eingriffsregelung erforderlichen Kompensati-

ons- und Vermeidungsmaßnahmen auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen 

(CEF-Maßnahmen zur Wahrung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität) 

einbezogen werden. 

Vermeidungs- und Verminderungs-, Gestaltungs- und Schutzmaßnahmen dienen 

dem Schutz insbesondere vor baubedingten Eingriffen und der landschaftsgerech-

ten Einbindung des Erdinger Ringschlusses einschließlich der Nebenanlagen. 

Den Maßnahmen liegt ein allgemeines Planungskonzept zugrunde, das sich einer-

seits an den Zielen des Naturschutzes und der Landschaftspflege i.S. des § 1 

BNatSchG sowie an den für den Planfeststellungsabschnitt vorliegenden Zielen 

der naturschutzfachlichen Planungen orientiert. Soweit diese z. B. aus Flächen-

nutzungsplänen bzw. Landschaftsplänen, Sondergutachten und Programmen zu 
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entnehmenden Ziele keine hinreichend konkreten Vorgaben erbringen, wurden 

hieraus raumspezifische fachliche Leitbilder entwickelt und in den jeweiligen 

Schutzgutkapiteln dargelegt. 

10.2 Gestaltungsmaßnahmen  

Gestaltungsmaßnahmen im Bereich des Erdinger Ringschlusses sowie im unmit-

telbaren Umfeld dienen der Eingrünung / Wiederherstellung bauzeitlich in An-

spruch genommener Flächen und der Einbindung der Trasse und der Nebenanla-

gen in das Landschaftsbild. Dadurch kann die optische Beeinträchtigung der Land-

schaft vermieden oder verringert werden. Sie sind, soweit möglich, auf die Erfor-

dernisse des Artenschutzes abgestimmt und erfüllen darüber hinaus ggf. verkehrs-

leitende Funktionen. 

Für die Anlage der Gestaltungsmaßnahmen sind die Richtlinien für die Anlage von 

Straßen, Teil Landschaftsgestaltung, Abschnitt 2: Landschaftspflegerische Aus-

führung (RAS-LP 2; ersetzt durch: Empfehlungen für die landschaftspflegerische 

Ausführung im Straßenbau (ELA, FGSV 2013)) zu berücksichtigen. 

Gestaltungsmaßnahmen gelten grundsätzlich nicht als Ausgleich bzw. Ersatz für 

Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes im Sinne des 

BNatSchG. Für den Naturhaushalt sind sie häufig nur von geringem Wert, denn 

begrünte Bahnböschungen sind z.B. Lärm und einer immer wiederkehrenden Un-

terhaltung ausgesetzt und daher weniger wertvoll für den Naturhaushalt als Ge-

hölze in der freien Landschaft. Die Maßnahmen dienen jedoch der landschaftsge-

rechten Neugestaltung und der Einbindung des technischen Bauwerkes in die 

Landschaft. 

Der Schwerpunkt der Gestaltungsmaßnahmen für dieses Vorhaben liegt in der Be-

grünung der Eisenbahnstrecke und ihrer Nebenanlagen (Damm- und Einschnitts-

böschungen, Bahnseitengräben, Regenrückhaltebecken). 

Die einzelnen Gestaltungsmaßnahmen sind in Anlage 15.8.2.2-10 (Maßnahmen-

lagepläne im Maßstab 1:1.000) mit G gekennzeichnet, fortlaufend nummeriert und 

in der Anlage 15.9 (Maßnahmenverzeichnis - Maßnahmenblätter) einzeln erläutert. 

Die räumliche Anordnung der Maßnahmen für den gesamten Streckenbereich wird 

in den Maßnahmenübersichtsplänen der Anlage 15.8.1.1 (Maßstab 1:10.000) dar-

gestellt  

Es sind folgende Gestaltungsmaßnahmen vorgesehen: 
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G1: Begrünung der Bahnböschungen / Bahnseitengräben sowie Straßenbo-

schungen (Erosionsschutz) 

Damm- und Einschnittsböschungen der Bahntrasse, der Straßen und Wege, 

Bahnseitengräben im Bereich der neuen Bahnanlagen sowie sonstige unversie-

gelte Flächen außerhalb des direkten Gleisbetts, die der Erosion ausgesetzt sind, 

erhalten eine Ansaat mit einer Gräser-Kräutermischung, um blütenreiche Flächen 

zu schaffen. Die Flächen werden in weiterer Entwicklung der natürlichen Sukzes-

sion überlassen. 

Diese Maßnahme erfüllt vorwiegend bautechnische Funktionen zum Erhalt der Bö-

schungen und zum Schutz gegen Erosionsschäden. Diese Maßnahme minimiert 

Eingriffe in das Landschaftsbild. 

Diese Maßnahme kommt im gesamten Streckenabschnitt zum Einsatz (siehe An-

lagen 15.8.2.2 bis 15.8.2.10). 

G2: Sukzession im Umfeld der Bahnanlage  

Ebene Flächen im unmittelbaren Umfeld der Bahnanlagen werden durch Ansaat 

von Landschaftsrasen (Regiosaatgut RSM Regio, Ursprungsgebiet 16 Unterbaye-

rische Hügel- und Plattenregion, Standortvariante 1: Grundmischung, Saatmenge 

5g/m2) zur Schaffung einer Gras- und Krautflur begrünt und der Sukzession über-

lassen. Durch Nutzungsverzicht und Neuentwicklung durch Brachfallen entspre-

chender Standorte ist eine natürliche Entwicklung dieser Flächen möglich. Durch 

die Sukzession sollen die natürlichen Standortfaktoren stärker zur Geltung kom-

men, um einen artenreicheren und standortgemäßeren Bestand zu etablieren. 

Die Sukzessionsflächen erfüllen zwei wesentliche Aufgaben: Zum einen schaffen 

sie Ersatzlebensräume für Kleinlebewesen und zum anderen verbessern sie den 

optischen Eindruck des Bahnkörpers bzw. integrieren diesen in die benachbarten 

Biotopstrukturen. 

Diese Maßnahme minimiert Eingriffe in das Landschaftsbild. Aufgrund Ihrer Nähe 

und Lage zur Bahnanlage stellen diese Flächen jedoch noch keine Kompensation 

dar. 

Diese Maßnahme kommt im gesamten Streckenabschnitt zum Einsatz (siehe An-

lagen 15.8.2.3 bis 15.8.2.10). 
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G3: Ansaat von Landschaftsrasen 

Auf den Böschungen von Regenrückhaltebecken und auf den ebenen Flächen zwi-

schen den verschiedenen Verkehrswegen wird Landschaftsrasen (Regiosaatgut 

RSM Regio, Ursprungsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion, 

Standortvariante 1: Grundmischung, Saatmenge 5g/m2) angesät und gepflegt. Die 

Flächen werden grundsätzlich nur gemäht. 

Durch diese Maßnahme entstehen begrünte Flächen mit eingeschränktem ökolo-

gischem Potenzial. In geringem Umfang minimiert diese Maßnahme auch den Ein-

griff in das Landschaftsbild (landschaftsgerechte Neugestaltung). 

Diese Maßnahme kommt nur abschnittsweise zum Einsatz (siehe Anlagen 

15.8.2.3, 15.8.2.4 und 15.8.2.10). 

G4: Anlage von Gehölzen 

Die Minimierung des Eingriffs in das Landschaftsbild am Rettungsplatz und am 

RRB südlich Tunnel Wasserturm erfolgt durch landschaftsgerechte Neugestaltung 

und Einbindung der Bauwerke durch Gehölzpflanzung. 

Die wiederhergestellten Uferbereiche an der Sempt und am Fehlbach werden mit 

Gehölzen (Bäume 1. und 2. Ordnung, Sträucher) bepflanzt.  

Durch diese Maßnahme entstehen begrünte Flächen mit eingeschränktem ökolo-

gischem Potenzial.  

Diese Maßnahme kommt nur abschnittsweise zum Einsatz (siehe Anlagen 

15.8.2.4, 15.8.2.6, 15.8.2.10). 

G5: Zwischenbegrünung 

Im Bereich der späteren Umsetzung der B-Pläne Entwurf 193 I und Entwurf 212 

werden nach Abschluss der Bauarbeiten für den Tunnel Erding und die Station 

Erding größere Flächen mit einer Zwischenbegrünung versehen, die einen schnel-

len Schutz gegen Bodenerosion gewährleistet, während der Zeit zwischen Ab-

schluss der Bauarbeiten und Umsetzung der B-Pläne zu einer Verbesserung des 

Stadtbildes führt und zudem die spätere, endgültige Begrünung im Zuge der Um-

setzung der B-Pläne nicht behindert. 

Zum Einsatz kommt eine Standarrasenmischung (Regiosaatgut RSM Regio, Ur-

sprungsgebiet 16 Unterbayerische Hügel- und Plattenregion, Standortvariante 1: 

Grundmischung, Saatmenge 5g/m2). Diese Maßnahme kommt nur abschnitts-

weise zum Einsatz (siehe Anlagen 15.8.2.3, 15.8.2.4).    
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RK/RN: Rekultivierung und Renaturierung 

Die Maßnahme beinhaltet die Rekultivierung/Renaturierung der Baustreifen, der 

Baustraßen und der Baustelleneinrichtungsflächen. Hierbei sind Fremdmaterialien 

aufzunehmen und ordnungsgemäß zu entsorgen und der anstehende Boden 

durch Aufreißen aufzulockern. Anschließend ist der Oberboden so anzudecken, 

dass die ursprünglichen Standortfaktoren nahezu wiederhergestellt sind. 

Die Baustelleneinrichtungsflächen werden anschließend landwirtschaftlich oder 

sonst genutzt (rekultiviert) oder sich selbst überlassen (renaturiert). 

Diese Maßnahme kommt über den gesamten Abschnitt zum Einsatz (siehe Anla-

gen 15.8.2.2 bis 15.8.2.10). 

10.3 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (naturschutzrechtliche Ein-

griffsplanung) 

Alle erheblichen Beeinträchtigungen sind nach Maßgabe des § 15 BNatSchG 

durch Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege möglichst früh-

zeitig auszugleichen. Dabei ist die Funktion eines Biotopes gleichartig und gleich-

wertig bzw. das Erscheinungsbild einer Landschaft landschaftsgerecht wiederher-

zustellen bzw. neu zu gestalten.  

Die Begründung der Art und des Umfanges von Ausgleichsmaßnahmen wird aus 

dem Eingriff unmittelbar abgeleitet. Grundsätzlich wird der Ausgleich im räumli-

chen und funktionalen Zusammenhang zum Eingriff durchgeführt, unter Beach-

tung der allgemeinen und örtlichen Zielsetzungen von Naturschutz und Land-

schaftspflege. Die Ausgleichsmaßnahmen werden so gestaltet, dass sie die durch 

den Eingriff beeinträchtigten Wert- und Funktionselemente wiederherstellen bzw. 

aufwerten, soweit dies den Zielen von Naturschutz und Landschaftspflege ent-

spricht. 

Bei der Bestimmung erforderlicher Ausgleichsmaßnahmen wird berücksichtigt, 

welche Wert- und Funktionselemente in Anspruch genommen bzw. auf andere 

Weise beeinträchtigt werden, welche Flächen in räumlichem Zusammenhang für 

Ausgleichsmaßnahmen bereitgestellt werden können, in welchem ökologischen 

Zustand (einschließlich Funktionen) die vorhandenen in Frage kommenden Flä-

chen derzeit sind und welche Ausgleichsziele die Fläche künftig übernehmen soll 

und ab wann sie die zugewiesene Ausgleichsfunktion erfüllen kann (unter Beach-

tung der Multifunktionalität von Maßnahmen). 

Innerhalb des betroffenen Naturraumes sind diese Maßnahmen als Ersatzmaß-

nahmen einzustufen. 
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10.3.1 Beschreibung der Ausgleichsmaßnahmen  

Ausgleichsmaßnahmen sind im PFA 4.2 nicht vorgesehen. 

Folgende Ausgleichsmaßnahme ist vorgesehen und in den Maßnahmenblättern 

detailliert dargestellt (siehe Anlage 15.8.1.1 Maßnahmenübersichtsplan 1:10.000; 

Anlage 15.8.2.4 Maßnahmenlageplan 1:1.000 und Unterlage 15.9 Maßnahmen-

verzeichnis): 

A1: Anlage von Weichholzauenwald  

Aus Ausgleich für Eingriffe in auwaldartige Ufergehölze (Biotop gem. § 30 

BNatSchG) im Bereich der Sempt ist die Anlage bzw. Erweiterung des Ufergehölz-

saumes der Sempt westlich Langengeisling geplant. Durch Anpflanzung von 

standortheimischen Laubbäumen regionaler Herkunft (vorzugsweise Schwarzerle 

und Weiden) wird der bestehende Ufergehölzstreifen um ein Weichholzgehölz 

(0,03 ha) erweitert. 

10.3.2 Beschreibung der Ersatzmaßnahmen  

Die folgenden Ersatzmaßnahmen sind vorgesehen und in den Maßnahmenblät-

tern detailliert dargestellt (siehe Anlage 15.8.1.1 Maßnahmenübersichtsplan 

1:10.000; Anlage 15.8.2.13 1:1.000 und Anlage 15.9 Maßnahmenblätter). 

E1: Anlage von Wald  

Als naturschutzrechtlicher Ausgleich für die Eingriffe in Feld- und Stadtgehölze 

entlang der Trasse und auwaldartige Ufergehölze (Fehlbach, Sempt) ist die Auf-

forstung mit standortheimischen Laubbäumen einschließlich der Anlage eines vor-

gelagerten, stufigen Waldmantels durch Pflanzung von standortheimischen Sträu-

chern auf einer Breite von 10 m entlang der Aufforstung geplant. 

E1: Anlage von Extensivgrünland 

Als naturschutzrechtlichen Ausgleich für Eingriffe in Gehölze, Grünland, Ru-

deralflächen und sonstige Vegetationsstrukturen ist die Umwandlung von intensiv 

genutztem Acker in mäßig extensiv genutztes, artenreiches Grünland geplant. Ne-

ben der naturschutzrechtlichen Kompensation kommt die Maßnahme nicht zuletzt 

auch bodenbrütenden Vogelarten zugute (Lage in einem Wiesenbrütergebiet).   

Die geplante Maßnahme E1 liegt ebenso wie der Eingriffsbereich des PFA 4.2 in-

nerhalb der naturräumlichen Haupteinheit (nach Ssymank) D 65 „Unterbayeri-

sches Hügelland und Isar-Inn-Schotterplatte“ und entspricht somit den Anforde-

rungen des § 15 Abs. 2 BNatSchG sowie des § 8 Abs. 3 BayKompV. 
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Diese Maßnahme wird im Bereich Kranzberg, Gemarkung Gremertshausen (Lkr. 

Freising) (siehe Anlage 15.8.2.13) umgesetzt. 

10.4 CEF- und FCS-Maßnahmen (Artenschutz)  

CEF-Maßnahmen stellen artenschutzrechtlich motivierte, funktionswahrende Aus-

gleichsmaßnahmen dar, durch die die Gefährdungen lokaler Populationen be-

stimmter streng geschützter Tierarten / -gruppen und somit auch Verbotsverlet-

zungen nach § 44 Absatz 1 BNatSchG durch das Bauvorhaben vermieden werden. 

Um den Erhaltungszustand der lokalen Populationen bestimmter streng geschütz-

ter Tierarten / -gruppen zu sichern, werden FCS-Maßnahmen durchgeführt. Dar-

über hinaus steht bei den Maß-nahmen die Vernetzungsfunktion im Vordergrund. 

Die CEF- und FCS-Maßnahmen sind im Anhang I des LBP beschrieben und flie-

ßen in den LBP mit ein (Kap. 7.2.2 und 7.2.3). Während CEF-Maßnahmen dazu 

dienen, Verbotsverletzungen des § 44 BNatSchG (Artenschutz) zu vermeiden, 

kommen FCS-Maßnahmen dann zum Tragen, wenn Verbotsverletzungen nicht 

mehr zu vermeiden sind. 

Trotz CEF- und anderer Vermeidungsmaßnahmen können bei zwei europäischen 

Vogelarten gem. Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (Feldlerche und Wiesenschaf-

stelze) Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG nicht vermieden 

werden, so dass eine Ausnahmeerteilung im Sinne des § 45 Abs. 7 BNatSchG 

erforderlich wird. Als Voraussetzung für diese Ausnahmeerteilung werden FCS-

Maßnahmen durchgeführt, um den Erhaltungszustand der lokalen Populationen 

der betreffenden streng geschützten Tierarten zu sichern. 

Die CEF- und FCS-Maßnahmen sind in Kap. 7.2.2 und 7.2.3 sowie im Anhang I 

des LBP beschrieben. 

 

10.5 Übersicht über die landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Tab. 10-1: Übersicht über die landschaftspflegerischen, naturschutzrechtli-

chen und artenschutzrechtlich motivierten Maßnahmen im PFA 

4.2 

Maßnahmen Fläche / Länge 

Schutzmaßnahmen (S1) 

 

3.045 lfdm Schutzzaun 

 

Vermeidungsmaßnahmen (V6) 

 

290 lfdm Reptilienschutzzaun 

 

Rekultivierung/Renaturierung (RK/RN); nur Grünflächen 

 

8,09 8,47 ha 

 

Gestaltungsmaßnahmen (G1, G2, G3, G4) 

(temporäre Gestaltungsmaßnahme G5) 

8,53 ha 

(5,98 ha) 
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Ausgleichmaßnahmen (A1) 0,03 ha 

Ersatzmaßnahmen (E1) 

 

1,27 ha 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (CEF1) 

 

0,12 0,22 ha 

 

Vorgezogene Ausgleichsmaßnahme (A_CEF2) 

 

2,08 ha 

Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungszustandes 
(FCS1-FCS4) 

 

7,21 6,72 ha 

 

Summe Kompensationsmaßnahmen (A, E, CEF, FCS) 

Summe Gestaltungs-/Rekultivierungsmaßnahmen 

(ohne Zwischenbegrünung G5) 

8,63 10,32 ha / 3.335 lfdm 

16,62 17,00 ha 
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10.6 Darstellung des Kompensationsumfanges 

Tab. 10-2:  Ermittlung des Kompensationsumfangs des Schutzgutes Arten / Lebensräume in Wertpunkten gem. Anlage 3.1 BayKompV 

Nr. der 

Maßnahme 

Ausgangszustand Prognosezustand nach 25 Jahren Entwicklungszeit 

Biotop- und Nutzungstyp WP Biotop- und Nutzungstyp WP 
Aufwer-

tung 

Fläche     

(m²) 

Ausgleichs-

maßnahme in 

WP 

A1 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Weichholzauenwald, alte Ausprägung 

(L522) 

12 10 340 3.400 

E1 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches 

Grünland (G212) 

8 6 12.700 76.200 

Eichen-Hainbuchenwälder frischer bis stau-

nasser Standorte, alte Ausprägung (L213) 

11 9 8.070 72.630 

Waldmäntel frischer bis mäßig trockener 

Standorte (W12) 

9 7 4.630 32.410 

FCS1 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Bewirtschaftete Äcker mit standorttypischer 

Segetalvegetation – Schwarzbrachestreifen 

Blühfläche / Blühstreifen mit angrenzender 

Ackerbrache (A12) 

4 2 27.487 

22.650 

54.974 

45.300 

FCS2 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Bewirtschaftete Äcker mit standorttypischer 

Segetalvegetation - Schwarzbrachestreifen 

(A12) 

4 2 4.145 

4.146 

 

8.290 

8.292 

FCS2 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches 

Grünland (G212) 

8 6 15.460 92.760 

FCS3 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Mäßig extensiv genutztes, artenreiches 

Grünland - feuchte Grünlandstreifen (G212) 

8 6 14.680 88.080 

FCS4 Ebenerdige Abbauflächen aus Blö-

cken, Schutt, Sand, Kies oder bindi-

gem Substrat, naturfern (O641) 

1 Natürliche und naturnahe vegetationsfreie/-

arme Kies- und Schotterflächen (O41) 

9 8 5.124 40.992 



Lückenschluss Erding – Flughafen München  Genehmigungsplanung 
und Walpertskirchener Spange, PFA 4.2  Anlage 15.1, EB Landschaftspflegerischer Begleitplan 

 

 

A_15-01-00_PFA 4-2_LBP_Erl-Ber_2020-03-03_Tektur_2023-12-01  Seite 269 

Nr. der 

Maßnahme 

Ausgangszustand Prognosezustand nach 25 Jahren Entwicklungszeit 

Biotop- und Nutzungstyp WP Biotop- und Nutzungstyp WP 
Aufwer-

tung 

Fläche     

(m²) 

Ausgleichs-

maßnahme in 

WP 

Ruderalflächen im Siedlungsbereich 

mit artenarmen Ruderal- und Stau-

denfluren (P432) 

4 Artenreiche Säume und Staudenfluren tro-

cken-warmer Standorte mit Einbringung 

von Habitatrequisiten (K131) 

11 7 4.019 28.133 

Feldgehölze mit überwiegend ein-

heimischen, standortgerechten Ar-

ten, mittlere Ausprägung (B212) 

10 Feldgehölze mit überwiegend einheimi-

schen, standortgerechten Arten, mittlere 

Ausprägung (B212) - Bestandserhalt 

10 0 138 0 

Stark verbuschte Grünlandbrachen 

(Verbuschung > 50 %) und initiales 

Gebüschstadium (u.a. auf anthropo-

genen Sekundärstandorten) (B13) 

6 Stark verbuschte Grünlandbrachen (Verbu-

schung > 50 %) und initiales Gebüschsta-

dium (u.a. auf anthropogenen Sekundär-

standorten) (B13) - Bestandserhalt 

6 0 1.004 0 

A_CEF2 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Bewirtschaftete Äcker mit standorttypischer 

Segetalvegetation – Schwarzbrachestreifen 

in Kombination mit Blühstreifen (A12) 

4 2 10.376 20.752 

A_CEF2 Intensiv bewirtschaftete Äcker (A11) 2 Bewirtschaftete Äcker mit standorttypischer 

Segetalvegetation – doppelter Saatreihen-

abstand (A12) 

4 2 10.376 20.752 

 Summe     85.097 

101.013 

421.669 

424.661 
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10.7 Pflanzliste  

Zur Umsetzung der o.g. Maßnahmen können je nach Anforderungen der Maß-

nahme und der Standortverhältnisse die folgenden landschaftstypischen Gehölze 

Verwendung finden, die in der Geschäftsbereichsrichtlinie der Deutschen Bahn - 

Ril 882.0205 genannt werden. Diese Richtlinie enthält auch Mindestabstände der 

Gehölze von der Gleismitte. 

Es gibt keine Rechtsvorschriften dafür, wie weit Gehölze (Bäume oder Sträucher), 

abhängig jeweils von der möglichen Wuchshöhe, vom nächstgelegenen Gleis ent-

fernt sein müssen. Da für die Praxis eine handhabbare Regelung erforderlich ist, 

die den geforderten Schutzfunktionen und den Belangen der Sicherheit und Leich-

tigkeit des Bahnbetriebs gleichermaßen Rechnung trägt, wurden die in den Tabel-

len genannten Mindestabstände zur Gleismitte in der Ril 882.0205 festgelegt: 
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Tab. 10-3: Bäume 1. Größe (über 25 m Höhe) 

Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestabstand 
vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Spitz-Ahorn  Acer platanoides  schnell  
starke Sämlingsvermeh-
rung, vorwüchsig  

12 m  

Berg-Ahorn  
Acer pseudopla- 
tanus  

langsam  
auch für HöhenIagen, sehr 
windfest  

12 m  

Rotbuche  Fagus sylvatica  langsam  
sehr breite Krone, Stock-
ausschlag gering  

12 m  

Gemeine Esche  Fraxinus excelsior  schnell  
starke Sämlingsvermeh-
rung, windfest  

12 m  

Trauben-Eiche  Quercus petraea  schnell  
wertvoller Bodenbefesti-
ger, windfest  

12 m  

Stiel-Eiche  Quercus robur  schnell  wie vor  12 m  

Winter-Linde  Tilia cordata  langsam  
guter Bodenbefestiger, 
windfest  

12 m  

Sommer-Linde  Tilia platyphyllos  schnell  
anspruchsvoller, auch für 
Baumhecken  

12 m  

Silber-Weide  Salix alba  schnell  
Jungpflanzen empfindlich 
gegen Graswuchs  

12 m  

Feld-Ulme  Ulmus carpinifolia  schnell  
gefährdet durch die „Ul-
menkrankheit“  

12 m  

Berg-Ulme  Ulmus glabra  schnell  wie vor  12 m  

 

Tab. 10-4: Bäume 2. Größe (über 10 bis 25 m Hohe) 

Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Feld-Ahorn  Acer campestre  langsam  
verträgt Heckenschnitt, 
schattenverträgIich  

10 m  

Schwarz-Erle  Alnus glutinosa  schnell  
Pioniergehölz, auch für 
tonige, vernässte Böden  

10 m  

Grau-Erle  Alnus incana  schnell  
Pioniergehölz, stark ver-
wildernd  

10 m  

Birke  Betula pendula  schnell  
starke Sämlingsvermeh-
rung Pioniergehölz  

10 m  
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Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Hainbuche  Carpinus betulus  schnell  
verträgt Heckenschnitt, 
windfest, in der Jugend 
trockenheitsempfindlich  

10 m  

Wildbirne  Pyrus communis  langsam  
nicht in Obstbaugebieten, 
Feuerbrandgefahr  

10 m  

Vogel-Kirsche  Prunus avium  schnell  
besonders für sonnige 
Hänge, oft vorzeitig al-
ternd Feuerbrandgefahr  

10 m  

Trauben-Kir-
sche  

Prunus padus  schnell  
sehr wertvoll für Schutz-
pflanzungen, Feuer-
brandgefahr  

10 m  

Späte Trauben- 
Kirsche  

Prunus serotina  schnell  
für steinige Hänge, nicht 
heimisch, Feuerbrandge-
fahr  

10 m  

Bruch-Weide  Salix fragilis  schnell  
empfindlich gegen Gras-
wuchs  

10 m  

Eberesche  
Sorbus aucupa-
ria  

schnell  
Pioniergehölz, sehr wind-
fest, Feuerbrandgefahr  

10 m  

Schwedische 
Mehlbeere  

Sorbus intermdia  langsam  
für Küstenbereich, sehr 
windfest, Feuerbrandge-
fahr  

10 m  

 

Tab. 10-5: Bäume 3. Größe und Großsträucher über 5 m bis 10 m Höhe 

Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Kanadische 
Felsenbirne  

Amelanchier la-
marckii  

langsam  
nicht heimisch, beson-
ders sonnige Hänge, 
Feuerbrandgefahr  

8 m  

Kornelkirsche  Cornus mas  langsam  
verträgt Heckenschnitt, 
schattenverträglich  

8 m  

Haselnuss  Corylus avelana  schnell  guter Bodenbefestiger  8 m  

Zweigriffeliger 
Weißdorn  

Crataegus laevi-
gata  

langsam  
nicht in Obstanbaugebie-
ten (Feuerbrandgefahr), 
verträgt Heckenschnitt  

8 m  

Eingriffeliger 
Weißdorn  

Crataegus mo-
nogyna  

langsam  wie vor  8 m  

Ölweide  
Elaeagnus. au-
gustifolia  

schnell  
nicht heimisch, Dünenbe-
festiger  

7 m  

Pfaffenhütchen  
Eonymus euro-
paea  

langsam  schattenverträglich  7 m  

Sanddorn  
Hippophae 
rhamnoides  

langsam  
windfest, Dünenbefesti-
ger  

7 m  
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Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Wildapfel  Malus sylvestris  langsam  
nicht in Obstbaugebieten, 
Feuerbrandgefahr 
(Schädlinge)  

8 m  

Kreuzdorn  
Rhamnus 
catharticus  

langsam  
anspruchslos, Stockaus-
schlag gering  

8 m  

Faulbaum  
Rhamnus fran-
gula  

schnell  
Pioniergehölz, schatten-
verträglich  

7 m  

Steinweichsel  Prunus mahaleb  langsam  
für Felsböschungen, an-
spruchslos, Feuerbrand-
gefahr  

8 m  

Schwarzer Ho-
lunder  

Sambucus nigra  schnell  
häufig spontan, schatten-
verträglich  

7 m  

Reif-Weide  Salix daphnoides  schnell  
für Faschinen geeignet, 
Dünenbefestiger  

8 m  

Lavendel-
Weide  

Salix elaeagnos  schnell  
Pioniergehölz, auch für 
Gebirgslagen  

8 m  

Korb-Weide  Salix viminalis  schnell  
für Flechtzaune, Faschi-
nen und Spreitlagen  

8 m  

 

Tab. 10-6: Sträucher über 2 m bis 5 m Höhe 

Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Grün-ErIe  Alnus viridis  schnell  
Schutzgehölz in Gebirgs-
lagen  

6 m  

Hartriegel  
Cornus sangui-
nea  

langsam  
für Flechtzäune geeignet, 
schattenverträglich, stark 
ausläufertreibend  

6 m  

Rainweide  
Ligustrum vuI-
gare  

langsam  
verträgt Heckenschnitt, 
schattenverträglich  

6 m  

Heckenkirsche  
Lonicera xy-
losteum  

schnell  
nicht in Obstanbaugebie-
ten (Kirschfruchtfliege)  

6 m  

Bocksdorn  
Lycium halimifo-
lium  

schnell  
für trockene Hänge, stark 
verwildernd  

6 m  

Schlehe  Prunus spinosa  langsam  
für felsige Hänge, Wirt für 
Obstschädlinge, Feuer-
brandgefahr  

6 m  

Hundsrose  Rosa canina  schnell  
für trockene Hänge, viele 
Standortrassen, Feuer-
brandgefahr 

6 m  

Wein-Rose  Rosa rubiginosa  schnell  
für Böschungen, sehr 
windfest, Feuerbrandge-
fahr  

6 m  
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Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Ohr-Weide  Salix aurita  schnell  
Pioniergehölz, für Faschi-
nen und Spreitlagen 

6 m  

SaI-Weide  Salix caprea  schnell  
Pioniergehölz, starke 
Sämlingsvermehrung  

6 m  

Grau-Weide  Salix cinerea  schnell  
Pioniergehölz, für Faschi-
nen und Spreitlagen  

6 m  

Purpur-Weide  Salix purpurea  langsam  
für Flechtzäune, Faschi-
nen und Spreitlagen  

6 m  

Trauben-Holun-
der  

Sambucus 
racemosa  

schnell  windempfindlich  6 m  

Wolliger 
SchneebalI  

Viburnum lan-
tana  

schnell  
wärmeliebend, schatten-
verträglich  

6 m  

Wasser-
schneeball  

Viburnum opulus  schnell  
für feuchte Hänge, schat-
tenverträglich  

6 m  

 

Tab. 10-7: Sträucher bis 2 m Höhe 

Deutscher 
Name 

Botanischer 
Name 

Jugend-
entwick-

lung 
Bemerkungen 

Mindestab-
stand vom 

Gleis bei Ve 
[km/h] ≤ 160 

Gemeine Ber-
beritze  

Berberis vulgaris  schnell  
nicht in Getreideanbau-
gebieten (Getreiderost)  

5 m 

Besenginster  
Cytisus scopa-
rius  

schnell  
Pioniergehölz für ärmste 
Böden (Sand)  

5 m 

Alpen-Johan-
nisbeere  

Ribes alpinum  schnell  
schattenverträglich, sehr 
anpassungsfähig  

5 m 

Bibernell-Rose  
Rosa pimpi-
nellifolia  

schnell  
für Böschungsbefestigun-
gen, ausläufertreibend, 
Feuerbrandgefahr 

5 m 

Kartoffel-Rose  Rosa rugosa  schnell  
nicht heimisch, sehr 
windfest, Feuerbrandge-
fahr  

5 m 

Brombeere 
Rubus fructico-
sus 

schnell 
Pioniergehölz, schatten-
verträglich, verwildernd, 
Feuerbrandgefahr 

5m 
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10.8 Zeitlicher Ablauf der Durchführung landschaftspflegerischer 

Maßnahmen  

Der Erfolg der geplanten Kompensationsmaßnahmen kann durch möglichst früh-

zeitigen Beginn am Besten gewährleistet werden. Soweit es möglich ist, sollten 

Ausgleichsmaßnahmen auf Flächen, auf denen keine baulichen Veränderungen 

geplant sind, vorzeitig ausgeführt werden. 

Im Rahmen dieser Baumaßnahmen sollten folgende Maßnahmen vorgezogen 

werden: 

▪ CEF-Maßnahme 1 und FCS-Maßnahmen 1 bis 4, da sie die Aspekte der Ver-

meidung der Verbotsverletzungen des § 44 BNatSchG bzw. der Sicherung des 

Erhaltungszustandes für bestimmte gemeinschaftsrechtlich geschützte Arten 

(Bodenbrüter, Zauneidechse) wahrnehmen. Der vorgezogene Funktionsaus-

gleich (CEF-Maßnahmen) ist nur dann gegeben, wenn vor Umsetzung des ge-

planten Eingriffs ein für die betroffenen Arten äquivalentes Ersatzhabitat ge-

schaffen und besiedelt wurde. Die Maßnahmen zur Sicherung des Erhaltungs-

zustandes (FCS-Maßnahmen) müssen vor Baubeginn initiiert sein und mit Be-

ginn des Eingriffs eine gewisse Habitatfunktion übernehmen. 

Zur Vermeidung von langfristigen Störungen des Naturhaushaltes und des Land-

schaftsbildes sollten u.a. folgende Vorgaben eingehalten werden: 

▪ Rodungen von Bäumen werden grundsätzlich gem. § 39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 

BNatSchG in der Zeit vom 01.10. bis 28.02. durchgeführt. 

▪ Abholzungen erfolgen nach Möglichkeit so kurzfristig wie möglich vor Baube-

ginn (nicht Jahre im Voraus) und vorhabenweise je nach Fortschritt des Stre-

ckenneubaus. 

▪ Die Bepflanzungen erfolgen zum frühestmöglichen Zeitpunkt, d.h. auf ebenen 

Flächen in der auf das Ende der Baumaßnahme folgenden Pflanzperiode (Ok-

tober bis Mitte April). Spätestens 2 Jahre nach Bauende werden alle Maßnah-

men begonnen. 

Der genaue zeitliche Ablauf der Realisierung der Einzelmaßnahmen bzw. die Ko-

ordinierung mit den technischen Bau- und Vermeidungsmaßnahmen wird in der 

landschaftspflegerischen Ausführungsplanung erarbeitet. 
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11 GEGENÜBERSTELLUNG VON EINGRIFFEN UND LAND-

SCHAFTSPFLEGERISCHEN MASSNAHMEN UND AUSSA-

GEN ZUR AUSGLEICHBARKEIT BZW. ERSETZBARKEIT 

DER EINGRIFFE 

Die Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleichsmaßnahmen orientiert sich an 

den in Kapitel 8.2 benannten Berechnungsansätzen und erfolgt in Anlehnung an 

Anhang III-12 des Umwelt-Leitfadens des EBA (EBA 2010) in tabellarischer Form. 

In der Tabelle wird auf der einen Seite die Konfliktsituation sortiert nach Konflikt-

bereichen mit Angaben zur Nummer, Lage und der Art der erheblichen Beeinträch-

tigung angegeben. Auf der Maßnahmenseite wird der Maßnahmenbereich, die 

Nummer, Lage, Beschreibung und Dimensionierung der Maßnahme aufgezeigt. 

Dabei wird auch auf die Ausgleich-/Ersetzbarkeit der Eingriffe durch die geplanten 

Kompensationsmaßnahmen eingegangen. Die nachfolgende Übersicht (siehe 

Tab. 11-1) stellt eine Zusammenfassung von Eingriffen und Maßnahmen hinsicht-

lich der betroffenen Biotoptypen dar. 
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Tab. 11-1: Vergleichende Gegenüberstellung von Eingriff und landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Bahn-km Schutzgut 
Art der erheblichen Be-

einträchtigung 

betroffene Fläche 
(bzw. Länge) 
 

Nr. 
Blatt-

Nr. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Umfang der 
Maßnahme 

Bemerkun-

gen 

Baubedingte Konflikte 

K011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K021 
 
 
 
 
 

12,5+40-
13,0+00 
13,8+70-
14,5+30 
14,7+00-
18,3+00 
7,0+30-
7,6+40 
 
 
 
14,7+40-
18,3+00 
7,0+30-
8,3+00 
 
 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 
 
 
 
 
 
 
Boden 
 
 
 
 
 

temporäre Flächeninan-
spruchnahme 
von Biotopen / Tierlebens-
räumen 
 
 
 
 
 
 
 
temporäre Flächeninan-
spruchnahme und Funkti-
onsbeeinträchtigung  
von Böden 
 
 

15,30 ha 
 
 
davon Wertstufen: 
 
gering - 12,91 ha 
mittel - 2,15 ha 
hoch - 0,24 ha 
 
 
 
11,73 12,11 ha 
 
 
 
 

S1, S2  
 
 
V12 
 
 
V1 
 
 
V2 
 
 
V3 
 
 
 
V6 
 
 
V9 
 
V10 
 
 
FCS1 
 
 
 
 
 

2,3,4,6, 
8,9,10 
 
2,3,4,6,
10 
 
5-10 
 
 
6 
 
 
2,3,4,6, 
7,10 
 
 
6 
 
 
4 
 
3 
 
 
11 
 
 
 

Flächenhafter und 
zeitlicher Biotopschutz 
 
 
 
 
Schutz von Bodenbrü-
tern  
 
Baufeldfreimachung 
Reptilien 
 
Schutz möglicher Fle-
dermausquartiere in 
Bäumen 
 
Schutz von Zaun-ei-
dechsenhabitaten 
 
Schutz von Fischfauna 
 
Abfangen von Zau-
neidechsen 
 
Anlage von Schwarz-
brachen auf Acker 
Blühfläche / Blühstrei-
fen mit angrenzender 
Ackerbrache 
 

3.045 lfdm 
Schutzzaun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
290 lfdm Rep-
tilienschutz-
zaun 
 
 
 
 
 
2,75 2,26 ha 
 
 
 
 
 

Eingriff z.T. 
vermeidbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Bahn-km Schutzgut 
Art der erheblichen Be-

einträchtigung 

betroffene Fläche 
(bzw. Länge) 
 

Nr. 
Blatt-

Nr. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Umfang der 
Maßnahme 

Bemerkun-

gen 

RK/RN 2-10 Rekultivierung / Rena-
turierung 
 

8,09 ha 

K012 12,8+00-
12,9+70 
14,7+00-
14,7+50 
16,1+50-
16,2+60 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 

Zerschneidung von Le-
bensräumen mit vorüber-
gehenden Barriere- und 
Trennwirkungen 

330 m V5 
 
 
 
 
 

2,6 
 
 

Schutz von Fleder-
maus-Flugrouten wäh-
rend des Brückenbaus 
 
 

 
 
 
 
 
 

Eingriff ver-
meidbar 

K013 14,7+00-
18,3+00 
7,0+30-
7,6+40 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 

Beeinträchtigungen durch 
Schallimmissionen und Er-
schütterungen 

 CEF1 
 
 
 
 
A_CEF2 
 
 
 
FCS2 
 
 
 
 
 
FCS3 
 
 
 

6 
 
 
 
 
8 
 
 
 
14 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 

Schaffung von Ru-
deralflächen für Blut-
hänflinge während der 
Bauzeit 
 
Schaffung von Le-
bensraum für das 
Rebhuhn 
 
Anlage von Schwarz-
brachestreifen auf 
Acker und Umwand-
lung Acker in Exten-
sivgrünland 
 
Anlage von feuchten 
Grünlandstreifen auf 
Acker oder intensiv 
genutztem Grünland 

0,13 0,22 ha 
 
 
 
 
2,08 ha 
 
 
 
1,96 ha 
 
 
 
 
 
1,47 ha 
 
 
 

Eingriff ver-
meidbar 
 
 
 
Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 
 

K017 15,5+00-
18,3+00 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 

Beeinträchtigungen durch 
Licht und optische Reize 

zwischen der Sempt 
und westlicher Plan-
feststellungsgrenze 
 

V4 
 
 
 
 

5-8 
 
 
 
 

Verzicht auf trassen-
begleitende Gehölz-
pflanzungen und Be-
seitigung von aufkom-
menden Gehölzen 
 

 
 
 
 
 

Eingriff z.T. 
vermeidbar 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Bahn-km Schutzgut 
Art der erheblichen Be-

einträchtigung 

betroffene Fläche 
(bzw. Länge) 
 

Nr. 
Blatt-

Nr. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Umfang der 
Maßnahme 

Bemerkun-

gen 

K018  
 
 
 
 
K028 

14,7+40-
18,3+00 
7,0+30-
8,3+00 
 
14,7+40-
18,3+00 
7,0+30-
8,3+00 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 
Boden 
 

mechanische Bodenbelas-
tung und Bodenabtrag /-
auftrag 

s. K011 und K021 
 
 
 
 

RK/RN 
 
 
 

2-10 
 
 
 

Rekultivierung /  
Renaturierung 
 
 

8,09 ha 
 
 
 

Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 
 

K035 14,6+80-
14,7+50 

Wasser Beeinträchtigung durch 
Verlegung von Fließge-
wässern 

70 m S3 2,4,6 Schutz von Fließge-
wässern 

 Eingriff z.T. 
vermeidbar 

K041 13,1+50-
12,5+30 
14,5+00-
13,5+00 
16,1+50-
16,4+60 
8,0+40-
8,2+00 

Klima temporäre Flächeninan-
spruchnahme klimawirksa-
mer Flächen 

1,79 ha G4 
 
RK/RN 
 
 
A1 
 
 
E1 

4,6,10 
 
2 bis 10 
 
 
4 
 
 
13 

Anlage von Gehölzen 
 
Wiederherstellung Be-
stand 
 
Anlage von Weich-
holzauenwald 
 
Anlage von Wald / 
Waldsaum Extensiv-
grünland 

0,25 ha 
 
1,48 ha 
 
 
0,03 ha 
 
 
1,27 ha 

Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 

 
Anlagenbedingte Konflikte 
 

K111 
K112 
 
 
 
 
 
 

14,8+10-
18,3+00 
7,0+30-
7,6+30 
 
 
 
 

Tiere, 
Pflanzen 
und Biol. 
Vielfalt 
 
 
 
 

dauerhafte Flächeninan-
spruchnahme 
von Biotopen / Tierlebens-
räumen 
 
 
 
 

14,67 ha 
 
der Wertstufen: 
 
gering - 14,13 ha 
mittel - 0,46 ha 
hoch - 0,08 ha 
 

FCS2 
 
 
 
 
 
FCS3 
 

14 
 
 
 
 
 
12 
 

Anlage von Schwarz-
brachestreifen auf 
Acker und Umwand-
lung Acker in Exten-
sivgrünland 
 
Anlage von feuchten 
Grünlandstreifen auf 

1,96 ha 
 
 
 
 
 
1,47 ha 
 

Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Bahn-km Schutzgut 
Art der erheblichen Be-

einträchtigung 

betroffene Fläche 
(bzw. Länge) 
 

Nr. 
Blatt-

Nr. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Umfang der 
Maßnahme 

Bemerkun-

gen 

 
K121 
K122 
 
 
 
K141 
K142 
 
 
 
K151 
K152 

 
14,8+10-
18,3+00 
7,0+30-
8,3+00 
 
14,8+10-
18,3+00 
7,0+30-
7,5+90 
 
14,8+10-
18,3+00 
7,0+30-
7,5+90 

 
Boden 
 
 
 
 
Klima 
 
 
 
 
Landschaft 

 
dauerhafte Flächeninan-
spruchnahme und Funkti-
onsbeeinträchtigung  
von Böden 
 
dauerhafte Flächeninan-
spruchnahme von klima-
wirksamen Flächen  
 
 
Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch 
technische Bauwerke und 
Erdbauwerke 

 
6,64 ha 
 
 
 
 
0,31 ha 
 
 
 
 
4.050 m 

 
 
 
FCS4 
 
 
E1 
 
 
 
 
G1 
G2 
G3 
G4 
G5 
 

 
 
 
6 
 
 
13 
 
 
 

Acker oder intensiv 
genutztem Grünland 
 
Schaffung von Zau-
neidechsenhabitat 
 
Anlage von Wald / 
Waldsaum Extensiv-
grünland 
 
 
Begrünung der 
Bahnböschungen / 
Bahnseitengräben 
durch Ansaat, Sukzes-
sion sowie Anlage von 
Gehölzen 

 
 
 
1,03 ha 
 
 
1,27 ha  
 
 
 
 
3,75 ha 
4,39 ha 
0,14 ha 
0,25 ha 
5,98 ha 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimierung 
des Eingriffs 
in das Land-
schaftsbild 
durch land-
schaftsge-
rechte Neu-
gestaltung 

K154 16,0+00-
16,4+00 

Landschaft Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes durch 
Brücke über Fehlbach inkl. 
Anschlussböschungen 

ca. 400 m A1 
 
 
G1 
 
 
 
G4 

4 
 
 
6 
 
 
 
4,6,10 

Anlage von Weich-
holzauenwald 
 
Begrünung der 
Bahnböschungen 
 
 
Anlage von Gehölzen 

0,03 ha 
 
 
ca. 1,3 ha 
 
 
 
0,25 ha 

Minimierung 
des Eingriffs 
in das Land-
schaftsbild 
durch land-
schaftsge-
rechte Neu-
gestaltung 

K113 14,8+30-
16,1+50 
16,2+60-
18,3+00 
7,0+30-
7,6+30 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 

Zerschneidung von Le-
bensräumen mit dauerhaf-
ten Barriere- und Trenn-
wirkungen 

3.960 m V11 2 Irritationsschutz für 
Fledermäuse und Vö-
gel 

 Eingriff z.T. 
vermeidbar 
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Konflikte Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 

Nr. Bahn-km Schutzgut 
Art der erheblichen Be-

einträchtigung 

betroffene Fläche 
(bzw. Länge) 
 

Nr. 
Blatt-

Nr. 

Beschreibung der 
Maßnahme 

Umfang der 
Maßnahme 

Bemerkun-

gen 

K134 12,8+20-
12,8+40 
16,1+90-
16,2+10 

Wasser Überbauung von Fließge-
wässern (Aue / Uferge-
hölz) 

40 m E1 13 
 

Anlage von Wald Ex-
tensivgrünland 

1,27 ha Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 

Betriebsbedingten Konflikte 

K211 
K215 

16,2+00-
18,3+00 

Tiere, 
Pflanzen 
und biol. 
Vielfalt 
 

Beeinträchtigungen durch 
Schallimmissionen und op-
tische Reize 

zwischen dem Fehl-
bach und westlicher 
Planfeststellungs-
grenze 

V7 
 
 
V8 
 
 
 
 
 
 
FCS1 
 
 
 
 
 
 
FCS2 
 
 
 

2-10 
 
 
2,4,6 
 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
 
12 

Vogelschutz an Mit-
telspannungsleitungen 
 
Minderung der Gefah-
ren für Fledermäuse 
und nachtaktive Insek-
ten durch Verwendung 
„insektenfreundlicher“ 
Beleuchtung 
 
Anlage von Schwarz-
brachestreifen auf 
Acker Blühfläche / 
Blühstreifen mit an-
grenzender Ackerbra-
che 
 
Anlage von feuchten 
Grünlandstreifen auf 
Acker oder intensiv 
genutztem Grünland 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2,75 2,26 ha 
 
 
 
 
 
 
1,47 ha 
 

Eingriff z.T. 
vermeidbar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Funktionen 
und Werte 
ausgeglichen 
bzw. ersetzt 
 

Naturschutzrechtlicher Ausgleichsbedarf – 410.351 413.032 Wertpunkte 
Ausgleichsbedarf aus dem Artenschutz – 4,7 8,0 ha 
 

Naturschutzrechtliche Kompensationsmaßnahmen - 8,64 10,32 ha 
davon artenschutzmotivierte Maßnahmen – 7,34 9,02 ha 
Naturschutzrechtlicher Kompensationsumfang: 421.669 424.661     
Wertpunkte 
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Artenschutzrechtlich motivierte Vermeidungs-, CEF- und FCS-Maßnahmen stellen 

gleichzeitig Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Eingriffsrege-

lung dar. Sofern eine Maßnahme (auch) dazu dient, artenschutzrechtliche Verbots-

verletzungen zu verhindern, wird im LBP und im Maßnahmenblatt gesondert da-

rauf hingewiesen. 

Abschließend ergibt sich bei der vorgelegten Maßnahmenplanung eine ausgegli-

chene Bilanz. Durch die Eingriffe ergibt sich ein Kompensationsbedarf von insge-

samt 410.351 413.032 Wertpunkten. Kompensationsmaßnahmen bringen Verbes-

serungen von insgesamt 421.669 424.661 Wertpunkten. Aus der Gegenüberstel-

lung von Kompensationsbedarf und Kompensationsanrechnung ergibt sich somit 

ein Kompensationsüberschuss von 11.318 11.629 Wertpunkten. Damit werden 

durch die vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen alle unvermeidbaren Ein-

griffe ausgeglichen bzw. ersetzt, so dass keine erheblichen und/oder nachhaltigen 

Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes zurückblei-

ben. 
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12 UMSETZUNGSKONTROLLE, ZUSTANDSKONTROLLE, WIR-

KUNGSKONTROLLE UND UMWELTFACHLICHE BAUÜBER-

WACHUNG 

Im LBP wird die Notwendigkeit einer im Benehmen mit der zuständigen unteren 

Naturschutzbehörde vorzunehmenden Umsetzungskontrolle der Maßnahmen 

festgeschrieben. Zustands- und Wirkungskontrollen über das Erreichen der vorge-

sehenen Entwicklungsziele oder mindestens gleichwertiger Entwicklungszustände 

werden im Einzelfall für wichtige Maßnahmen bzw. insbesondere größere Maß-

nahmenkomplexe vorgesehen. 

Umsetzungskontrollen 

Umsetzungskontrollen (vgl. Umwelt-Leitfaden VII, EBA 2015) sollen überprüfen, 

ob die geplanten Maßnahmen hinsichtlich Art, Umfang, Zeitplan etc. bzw. Neben-

bestimmungen tatsächlich und richtig entsprechend den Vorgaben im Planfeststel-

lungsbeschluss umgesetzt wurden. Der Zeitpunkt, ab dem diese Feststellung mög-

lich ist, variiert je nach Biotoptyp erheblich und liegt regelmäßig später als der Ter-

min der zivilrechtlichen Abnahme der vom Auftragnehmer geschilderten Leistung. 

Sofern Abnahmetermine des Vorhabenträgers unter Beteiligung der Naturschutz-

behörden nach Abschluss der Fertigstellungspflege durchgeführt werden, kann die 

Kontrolle der Umsetzung durch das EBA durch Kenntnisnahme der Abnahmepro-

tokolle erfolgen. Stichprobenweise sollten Außenkontrollen erfolgen. Die Umset-

zungskontrolle bezieht sich u.a. auf: 

▪ Errichtung baulicher Anlagen  

▪ Durchführung von Erdarbeiten 

▪ Durchführung von Pflanzmaßnahmen 

▪ Vorkehrungen zur dauerhaften Sicherung der Maßnahmen 

Die Umsetzungskontrolle ist von der (zivilrechtlichen) Abnahme zu unterscheiden. 

Bei der Abnahme kontrolliert der Vorhabenträger die vertragsgemäße Erbringung 

der Leistung durch den Auftragnehmer. Die vertragsgemäße Leistungserbringung 

ist für das EBA zwar nicht unmittelbar relevant, doch bietet es sich in einigen Fällen 

an, am Abnahmetermin teilzunehmen und dabei gleichzeitig die Vollzugskontrolle 

durchzuführen, da die erörterten Fragen häufig sowohl für die vertragsrechtliche 

Abnahme als auch für die planungsrechtliche Vollzugskontrolle von Interesse sind. 

Das Abnahmeprotokoll des Vorhabenträgers ist Teil des von ihm zu fordernden 

Berichtswesens. Die vertragsgemäße Leistungserbringung ist eine notwendige, 
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aber nicht hinreichende Bedingung für die ordnungsgemäße Umsetzung der im 

LBP angeordneten Maßnahmen. 

Bei negativem Ergebnis der Umsetzungskontrolle ist der Vorhabenträger unter 

Fristsetzung aufzufordern, das Fehlende auf der Basis des LBP nachzubessern. 

Über die Kontrolle der Umsetzung ist ein Vermerk zu fertigen, der darstellt, ob le-

diglich eine Kontrolle an Hand vorgelegter Protokolle durchgeführt oder auch ein 

Augenschein eingenommen wurde, welche Nachbesserungsmaßnahmen ange-

ordnet wurden und zu welchem Zeitpunkt diese wiederum kontrolliert werden sol-

len. Eines eigentlichen Abschlussberichts bedarf es nicht. 

Beim vorliegenden Projekt sollen solche Maßnahmenkontrollen im Rahmen der 

Bauüberwachung bzw. der Bauabnahme stattfinden. 

Zustandskontrolle 

Landespflegerische Maßnahmen sind auf Dauer zu erhalten. Im Rahmen der Zu-

standskontrolle wird ausgehend von der Zieldefinition im LBP anhand augenfälli-

ger und einfach zu erhebender Merkmale eine Beurteilung des biotischen Poten-

zials der Maßnahmen vollzogen. Ziel ist hier die Prüfung, ob eine umgesetzte Maß-

nahme zu einem beliebigen Zeitpunkt nach Fertigstellung noch existiert bzw. sich 

in einem Zustand befindet, der ihre Funktionserfüllung sicherstellt. Zustandskon-

trollen können generell auf Stichprobengruppen und bestimmte Problemmaßnah-

men beschränkt werden. Sie sind regelmäßig Aufgabe der örtlichen Naturschutz-

behörden. Wenn von dieser originären Aufgabenverteilung zwischen Planfeststel-

lungsbehörde und Naturschutzbehörde abgewichen werden soll, ist dies im Plan-

feststellungsbeschluss anzuordnen. Eine solche Regelung kommt insbesondere 

bei Artenschutzmaßnahmen hochgefährdeter Populationen in Betracht, deren ef-

fektive Umsetzung nach der Vorstellung aller Beteiligten eine Bedingung für das 

Baurecht darstellt. 

Wirkungskontrollen 

Wirkungskontrollen (im Sinne von Zielerreichungskontrollen) dienen zur Beurtei-

lung, ob die eingesetzten Maßnahmen im Hinblick auf die Zielsetzung richtig und 

effektiv waren und ob die naturschutzfachlichen Ziele erreicht wurden (BLAB & 

VÖLKL 1994). Ihre Bedeutung liegt auch darin, Fehlentwicklungen zu erkennen 

und somit Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu optimieren.  

Derzeit gibt es keine allgemein gültige und einheitliche Vorgehensweise, wie Wir-

kungskontrollen von Kompensationsmaßnahmen durchgeführt und mit welchen 

Methoden die Aussagen zum Erfolg getroffen werden sollen (BLAB & VÖLKL 

1994). Eine standardisierte Vorgehensweise ist aus fachlicher Sicht nicht möglich, 

weil Kompensationsmaßnahmen viel zu unterschiedlich sind. 
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Im Rahmen der vorliegenden landschaftspflegerischen Begleitplanung werden 

nachfolgend grundsätzliche Hinweise zur Durchführung von Umsetzungs- und Er-

folgskontrollen gegeben; konkrete Handlungsanweisungen bleiben nachfolgenden 

Planungen in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde vorbehalten. Je 

nach Maßnahmentyp ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an Maßnah-

menkontrollen: Bei der Neuaufforstung, Anlage von Hecken, Feldgehölzen, Baum-

reihen und Einzelgehölzen ist eine sinnvolle Maßnahmenkontrolle ab dem Abnah-

metermin oder nach Abschluss von Entwicklungspflege möglich. Dabei sind Lage, 

Abgrenzung, Artenzusammensetzung, Vitalitätseindruck und Herkunftsnachweise 

zu kontrollieren. 

Bei Entwicklung von extensivem Grünland ist eine Maßnahmenkontrolle erst nach 

3-5 Jahren möglich, da für die Herstellung der Maßnahme mehrere Jahre benötigt 

werden. Es wird geprüft, ob das Ergebnis in groben Zügen dem Maßnahmenziel 

entspricht. 

Begleitend zu den FCS-Maßnahmen 1 und 3 erfolgt ein Monitoring, das die Be-

stände der Zielarten mindestens im ersten, zweiten, dritten, fünften und zehnten 

Jahr nach Fertigstellung der Maßnahmenfläche erfasst und ggf. notwendige Än-

derungen des zu erstellenden Pflege- und Entwicklungsplanes formuliert. 

Umweltfachliche Bauüberwachung 

Die umweltfachliche Bauüberwachung hat gem. Umwelt-Leitfaden des EBA (EBA 

2015) die Aufgabe, die Durchführung der Bauarbeiten unter umwelt- und natur-

schutzfachlichen Aspekten zu begleiten und zu kontrollieren. Ihr Einsatz soll v. a. 

vorgesehen werden 

▪ bei größeren Bauvorhaben mit hohem umweltbezogenem Schutz-, Ver-

meidungs- und Kompensationserfordernis, 

▪ bei Eingriffen in ökologisch sensible Bereiche, z. B. in Naturschutzge-

biete, Vogelschutzgebiete oder FFH-Gebiete, 

▪ bei besonderen artenschutzrechtlich bzw. vegetationskundlich begründe-

ten Anforderungen an die Bauausführung oder 

▪ bei Vorhaben, bei denen die Bauabwicklung und die naturschutzrechtli-

chen Folgemaßnahmen zeitlich eng miteinander verzahnt sind. 

Grundsätzlich ist die Vermeidung von Fehlern im Bauablauf ökologisch sinnvoller, 

unaufwendiger und wirtschaftlicher als eine Heilung im Nachgang. 
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Die umweltfachliche Bauüberwachung stellt eine Vorkehrung zum Wohl der Allge-

meinheit i. S. d. § 74 Abs. 2 VwVfG dar. Ihre Notwendigkeit ergibt sich entweder 

generell aus dem naturschutzrechtlichen Vermeidungsgebot bzw. dem Prinzip der 

Umweltvorsorge, ggf. zudem aus den speziellen Anforderungen an die Bauaus-

führung, die der besonderen Empfindlichkeit von Schutzgütern, Arten und Lebens-

stätten, Rechnung tragen. 

Sofern CEF-Maßnahmen gem. §§ 44 Abs. 5 BNatSchG sowie Maßnahmen zur 

Sicherung des Erhaltungszustandes (FCS) im Bescheid festgesetzt wurden, muss 

die Wirksamkeit der Maßnahmen im Verlauf der Durchführung bzw. vor Durchfüh-

rung der entsprechenden Eingriffe kontrolliert werden. Sofern die ökologische 

Funktion der beeinträchtigten Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im vom Vorhaben 

betroffenen Raum entgegen der mit dem Antrag vorgelegten Artenblätter und der 

entsprechenden Gutachten nicht gewahrt werden sollte, ist ein unverzügliches Ein-

schreiten der umweltfachlichen Bauüberwachung erforderlich (s. CEF 1 und FCS 

1-4). 
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13 DIE AUFGABEN DER UMWELTFACHLICHEN BAUÜBERWA-
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(in der jeweils aktuellen Fassung) 
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ALLGEMEINES EISENBAHNGESETZ (AEG) “Allgemeines Eisenbahngesetz“  
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BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) 
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BAYERISCHES BODENSCHUTZGESETZ (BayBodSchG) „Bayerisches Gesetz 
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BAYERISCHES DENKMALSCHUTZGESETZ (BayDSchG) 

BAYERISCHES NATURSCHUTZGESETZ (BayNatSchG) „Gesetz über den 
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BAYERISCHES WALDGESETZ (BayWaldG) 

BAYERISCHES WASSERGESETZ (BayWG)  

BUNDESARTENSCHUTZVERORDNUNG (BArtSchV)  

BUNDES-BODENSCHUTZ- UND ALTLASTENVERORDNUNG (BBodSchV) 
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TECHNISCHE ANLEITUNG ZUM SCHUTZ GEGEN LÄRM - TA Lärm  

UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNGSGESETZ (UVPG) 

VERKEHRSWEGE-SCHALLSCHUTZMAßNAHMENVERORDNUNG – 24. BIm-

SchV 

VERORDNUNG ÜBER DAS LANDESENTWICKLUNGSPROGRAMM BAYERN 

(LEP)  

VERORDNUNG ÜBER ELEKTROMAGNETISCHE FELDER - 26. BImSchV  

VERORDNUNG ÜBER IMMISSIONSWERTE FÜR SCHADSTOFFE IN DER 

LUFT – 22: BImSchV 
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VERORDNUNG ZUR DURCHFÜHRUNG DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZ-

GESETZES - 16. BImSchV  

VOGELSCHUTZRICHTLINIE (79/409/EWG) 

WASSERHAUSHALTSGESETZ (WHG). "Wasserhaushaltsgesetz 

WASSERRAHMENRICHTLINIE (2000/60/EG) (2000) (EU WRRL) Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2000 zur Schaffung 

eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Was-

serpolitik  
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Beilage 1:  Liste der aufgenommenen Höhlenbäume (IFUPLAN 2013) 
 
Erläuterung: Nr. – fortlaufende Nummer (vgl. Anlage 15.3.1); BHD – Brusthöhendurchmesser; Alter ca. – grob visuell ge-
schätztes Alter; n Höhlen – Anzahl Baumhöhlen; Asttotholz – Asttotholz vorhanden (x) oder nicht (kein Eintrag); Ritzen FL – 
Spalten und Ritzen, die Fledermäusen im Sommerhalbjahr als Quartier dienen könnten. 

Nr. 
Baum-

art 
BH
D 

Alter 
ca. 

n Höh-
len 

Art Höhlen 
Ast-
tot-
holz 

Rit-
zen 
FL 

weitere Eigenschaf-
ten 

2 
Berg-
ahorn 

52 >70 2 Astloch, Streifschaden x  niedriger Kronenansatz 

4 
Hainbu-

che 
2 x 
30 

>40 2 ausgefaulte Astlöcher   Zwiesel 

6 
Trauben-

eiche 
85 >140 2 ausgefaulte Astlöcher x  niedriger Kronenansatz, 

Zwiesel 

7 Buche 117 >160 2 ausgefaulte Astlöcher x  niedriger Kronenansatz, 
Zwiesel 

8 Linde 90 >150 5 
ausgefaulte Astlöcher 

+ 1 Wuchsnische 
x x niedriger Kronenansatz 

9 Linde 85 >150 4 
Initialhöhlen Bunt-

specht 
x  Wucherungen, Totholz am 

Wurzelhals 

10 Linde 95 >130 3 Streifschaden, Astloch x  Zwiesel 

12 Linde 77 >140 3 Astloch, Streifschäden x  Zwiesel, Totholz im Wurzel-
anlauf 

14 Buche 57 <100 2 Astlöcher x x Überhänger, Spitzentrieb tot 

15 Linde 100 >150 4 Mulmhöhle, Astlöcher x x 
Krähennest, niedriger Kro-

nenansatz 

16 Linde 77 >120 2 Astlöcher   Totholz am Wurzelhals, 
Zwiesel 

17 Buche 130 >160 3 Streifschäden x x 
Krähennest besetzt, Zwiesel, 

Streifschäden 

18 Linde 67 >130 1 Streifschaden x x Zwiesel, Krähennest 

19 
Hainbu-

che 
110 130 1 Astloch x  Zwiesel, Überhänger, initiale 

Mulmhöhle 

21 Linde 85 >100 3 Astlöcher x x Zwiesel, Streifschäden 

22 Walnuss 55 70 1 Streifschaden x x Überhänger 

23 Linde 78 130 5 Astlöcher x  Zwiesel 

25 Platane 130 >160 15 
Buntspecht (4), Streif-
schäden (2), Astlöcher 

x  Zwiesel, niedriger Kronenan-
satz 

26 Buche 120 170 1 Initialhöhle x x 
Zwiesel, Streifschäden, Tot-
holz im Wurzelhalsbereich 

27 Linde 55 100 4 Astlöcher x  Totholz am Wurzelhals 

32 
Berg-
ahorn 

27 80 1 Astloch x   
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Beilage 2 Liste der aufgenommenen Höhlenbäume (NARR, RIST, TÜRK, 2011) 
 

Erläuterung: Nr. – fortlaufende Nummer (vgl. Anlage 15.3.1); BHD – Brusthöhendurchmesser; Höhlen – Baumhöhlen  

Nr. Baumart 
BHD 
(m) 

Stamman-
zahl 

Kronendurch-
messer (m) 

Kronenhöhe 
(m) 

Höhlen 

33 Laubbaum 0,75 1 16 30 pot. 

34 Laubbaum 0,45 1 8 24 pot. 

35 Laubbaum 0,95 1 14 33,5 pot. 

36 Laubbaum 0,60 1 8 30,5 pot. 

37 Laubbaum 0,70 1 16 20 pot. 

38 Laubbaum 0,65 1 10 29,5 J1 

39 Laubbaum 0,55 4 12 30 J 

40 abgestorben 0,4 1 2 20 zu vermuten 

41 Laubbaum 0,60 1 8 23 J? 

42 Laubbaum 0,45 1 10 22 J? 

43 Laubbaum 0,60 1 2 16,50 N/J? 

44 Laubbaum 0,60 1 12 23 J1 

45 Laubbaum 0,55 1 8 26 J1 

46 Liegt schräg 0,40 1 8 6,5 J (Spalt) 

47 Laubbaum 0,80 1 16 31 J? 

 

 
Beilage 3:  Liste der aufgenommenen Höhlenbäume (IFUPLAN 2016) 
 
Erläuterung: Nr. – fortlaufende Nummer (vgl. Anlage 15.3.2); BHD – Brusthöhendurchmesser; Alter ca. – grob visuell ge-
schätztes Alter; n Höhlen – Anzahl Baumhöhlen; Asttotholz – Asttotholz vorhanden (x) oder nicht (kein Eintrag); Ritzen FL – 
Spalten und Ritzen, die Fledermäusen im Sommerhalbjahr als Quartier dienen könnten. 

Nr. 
Baum-

art 
BH
D 

Alter 
ca. 

n Höh-
len 

Art Höhlen 
Ast-
tot-
holz 

Rit-
zen 
FL 

weitere Eigenschaf-
ten 

48 Esche 50 50 1 ausgefault nein nein - 

49 Esche 70 80 1 Specht nein nein - 

50 Esche 60 60 2 Astloch ja nein - 

51 Esche 60 60 1 Astloch ja nein - 
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